
• 1Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKB-17/2974-12 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 4 Abs. 1 und 2, § 32 Abs. 

1 Nr. 1 und 5 ARegV 

wegen 	 Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die 

dritte Regulierungsperiode Strom (2019 bis 2023) 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunika­

tion, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg , 

den Beisitzer Wolfgang Wetzl 

und den Beisitzer Bernd Petermann, 

gegenüber der Netze ODR GmbH als Rechtsnachfolgerin der Netzgesellschaft Ostwürt;. 

temberg DonauRies GmbH, Unterer Brühl 2, 73479 Ellwangen, vertreten durch die Ge­

schäftsführung, 

- Netzbetreiber ­

Seite 1 von 39 



am 23.08.2022 beschlossen: 

1. 	 Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden, nach Aufhe­

bung durch das OLG Düsseldorf vom 23.06.2021 (Az. Vl-3 Kart 778/19 [V]), für 

den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2023 gemäß Anlage 1 dieses Be­

schlusses neu festgelegt. 

2. 	 Die Beschlusskammer wird den vorliegenden Beschluss, ungeachtet einer zwi­

schenzeitlich eintretenden Bestandskraft, hinsichtlich des generellen sektoralen 

Produktivitätsfaktors anpassen, wenn 

a. 	 der Netzbetreiber Beschwerde gegen den Beschluss der Beschlusskam­

mer 4 der Bundesnetzagentur zur Festlegung des generellen sektoralen 

Produktivitätsfaktors vom 28.11.2018 (BK4-18-056) eingelegt und nicht zu­

rückgenommen hat und 

b. 	 der Beschluss BK4-18-056 gegenüber dem Netzbetreiber entweder durch 

eine rechtskräftige Entscheidung oder von der Beschlusskammer 4 der 

Bundesnetzagentur aufgehoben und in der Weise abgeändert wird, dass 

ein anderer genereller sektoraler Produktivitätsfaktor festgelegt wird, als 

dies im ursprünglichen Beschluss BK4-18-056 vorgesehen war. 

3. 	 Hinsichtlich der Kosten ergeht eine gesonderte Entscheidung. 
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Gründe 

1. 

Die Beschlusskammer hat mit Schreiben vom 26.05.2017 gemäß § 2 ARegV von Amts 

wegen ein Verfahren zur Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 

ARegV eingeleitet. Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber 

seinen Sitz hat, wurde gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG über die Einleitung des Verfahrens 

informiert. 

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetrei­

bers hat die Beschlusskammer gemäß § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung zur Ermitt­

lung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Die erforderlichen Kostendaten des Netzbetrei­

bers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben. 

Die von der Beschlusskammer geprüften Gesamtkosten wurden dem Netzbetreiber mit 

Schreiben vom 25.01.2018 sowie E-Mail vom 06.06.2018 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat 

hierzu mit E-Mail vom 26.02.2018 sowie telefonisch am 05.06.2018 gemäß § 67 Abs. 1 

EnWG Stellung genommen. 

Zudem hatte der Netzbetreiber die Möglichkeit, die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV an den Gesamtkosten gemaß § 6 Abs. 1 ARegV 

anzugeben. 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber die Aufwandsparameter (dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile und Vergleichbarkeitsrechnung) mit Schreiben vom 

11.06.2018 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit Schreiben vom 25.06.2018 Stel­

lung genommen. 
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Die Beschlusskammer hat mit Beschluss vom 31.05.2019 (Az. BK8-17/2974-11) die Er­

lösobergrenzen für die dritte Regulierungsperiode festgelegt. Hiergegen hat der Netzbe­

treiber Beschwerde eingelegt (Az. Vl-3 Kart 778/19 [V]). Mit rechtskräftigem Beschluss 

vom 23.06.2021 hat das Oberlandesgericht Düsseldorf den Beschluss der Beschluss­

kammer aufgehoben und sie verpflichtet, nach Maßgabe der Rechtsauffassung. des Se­

nats eine Neubescheidung im Hinblick auf die Bestimmung der dauerhaft nicht beein­

flussbaren Kostenanteile vorzunehmen. Die Beschlusskammer hat daraufhin die dauer­

haft nicht beeinflussbaren Kostenanteile des Netzbetreibers korrigiert und darauf aufbau­

end den Effizienzwert des Netzbetreibers neu ermittelt. Die neu festgelegten Erlösober­

grenzen der dritten Regulierungsperiode wirken sich auf die nach § 4 ARegV zulässigen· 

Erlöse der Jahre 2019 bis 2023 aus. Der vom Netzbetreiber im Ausgangsverfahren ge­

stellte Antrag auf Bereinigung des Effizienzwert wegen Besonderheiten der Versorgungs­

aufgabe (§ 15 Abs. 1 ARegV) wurde rechtskräftig abgelehnt. 

2. Ermittlung von Vergleichsparametern gemäß § 13 Abs. 3 ARegV 

Um die Ermittlung von Vergleichsparametern gemäß § 13 Abs. 3 ARegV durchführen zu 

können, hat die Bundesnetzagentur mit den Festlegungen BK8-17/0002-A und BK8­

17/0010-A eine Strukturdatenabfrage bei allen Verteilernetznetzbetreibem vorgenommen, 

die in der dritten Regulierungsperiode nicht am vereinfachten Verfahren gemäß § 24 Abs. 

4 S. 3 ARegV teilnehmen. Die Bundesnetzagentur hat die vom Netzbetreiber übermittel­

ten Daten einer Konsistenz- und Plausibilitätskontrolle unterzogen. Die Netzbetreiber 

wurden im Falle beobachteter Inkonsistenzen oder nicht plausibler Daten aufgefordert, 

diese zu erläutern und, sofern eine Berichtigung der Daten erforderlich war, die korrigier­

ten Daten zu übermitteln. 

Allen Netzbetreibern, die am Effizienzvergleich teilnehmen, wurden im Zeitraum vom 

18.06.2018 bis zum 24.09.2018 Datenquittungen zur Hauptdatenerhebung (BK8­

17/0002A) sowie im Zeitraum vom 04.06.2018 bis zum 05.09.2018 Datenquittungen zur 

ergänzenden Datenerhebung (BK8-17/0010-A) übermittelt. Darüber hinaus wurden diesen 

Netzbetreibern im Zeitraum vom 19.02.2018 bis zum 18.06.2018 Datenquittunge~ zu den 

Versorgungsgebieten der Netzbetreiber bzw. vom 29.06.2018 bis zum 21.09.2018 Daten­

quittungen zu den durch die Bundesnetzagentur errechneten gebietsstrukturellen Daten 

übermittelt. 

Dabei wurde den Netzbetreibern jeweils unter Fristsetzung letztmalig die Möglichkeit ein­

geräumt, die gemeldeten Strukturparameter aus der entsprechende Datenerhebung· zu 
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prüfen und gegebenenfalls Änderungsbedarf anzumelden. Sofern kein Änderungsbedarf 

bestand, sollte innerhalb der gesetzten Frist die Richtigkeit der Daten bestätigt werden. 

Im Anschluss erfolgte am 26.09.2018 die Übermittlung der finalen Strukturparameter so­

wie am 27 .11.2018 die Übermittlung der Aufwandsparameter an das Gutachterkonsortium 

für die Modellbestimmung im Rahmen des Effizienzvergleichs, so dass insoweit keine 

Änderungen an den Parametern mehr berücksichtigt wurden. 

Nach der Übermittlung an das Gutachterkonsortium kam es in einigen wenigen Fällen zu 

Änderungen von Aufwands- und Strukturparametern, die jedoch keine Neuberechnung 

des Effizienzvergleichs zur Folge hatten. 

3. 	 Effizienzvergleichsmodell und Ausgestaltung der Methoden gemäß Anlage 3 

ARegV 

Das Gutachterkonsortium SWISS-ECONOMICS SE AG, SUMICSID AB, IAEW, RWTH 

Aachen K. ö. R. hat auf Grundlage der erhobenen Daten ein Effizienzvergleichsmodell 

entwickelt. Am 25.07.2018 fand eine Anhörung mit den Wirtschafts- und Verbraucherver­

tretern gemäß § 12 Abs. 1 S. 2 ARegV zur Ausgestaltung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV 

aufgeführten Methoden zur Effizienzwertermittlung statt. Den Wirtschafts- und Verbrau­

chervertretern wurde die Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme eingeräumt. Bei der 

Bundesnetzagentur sind insgesamt 32 Stellungnahmen eingegangen. 

In den Stellungnahmen wurde insbesondere vorgetragen, dass das zu wählende Effi­

zienzvergleichsmodell die Heterogenität der Netzbetreiber berücksichtigen müsse. Dies 

könnten kompakte Effizienzvergleichsmodelle mit relativ wenigen Parametern nicht ge­

währleisten. Auch spiegle das zunehmende Ausmaß dezentraler Erzeugung die gestiege­

ne Heterogenität der Versorgungsaufgaben wider. Die ausreichende Berücksichtigung der 

Heterogenität könne nur durch entsprechende Vergleichsparameter und eine sachgerech­

te Ausgestaltung der Ausreißeranalyse gewährleistet werden. 

Hinsichtlich der Ausreißeranalyse wurde vorgetragen, dass die Anwendung der Domi­

nanzanalyse im Rahmen der Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment Analysis ­

DEA) aus methodischer Sicht nicht vertretbar sei. Weiterhin müsse die Supereffizienzana­

lyse mehrfach durchgeführt werden, damit verdeckte Ausreißer wirkungsvoll eliminiert 

werden könnten und keine übermäßigen Effizienzvorgaben resultierten. Außerdem solle 

eine vorgelagerte Ausreißeranalyse durchgeführt werden, so dass sichergestellt sei, dass 

nur strukturell vergleichbare Netzbetreiber miteinander verglichen würden. 
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Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Vergleichsparameter wurde vorgetragen, dass bei 

der Berücksichtigung der dezentralen Erzeugung nicht nur auf Wind und Solaranlagen 

abgestellt werden dürfe, sondern auch Fernwärme und KWKG-Anlagen berücksichtigt 

werden müssten, um alle Facetten der dezentralen Erzeugung zu berücksichtigen. Auch 

müssten die unterschiedlichen Kosten beim Bau und Betrieb von Leitungen adäquat be­

rücksichtigt werden. Aus diesem Grund wäre eine Aggregation der Leitungslängen über 

mehrere Spannungsebenen hinweg nicht sachgerecht. 

Auch wurde vermehrt gefordert, dass in der DEA und der Stochastische Effizienzgren­

zenanalyse (Stochastic Frontier Analysis - SFA) andere Vergleichsparameter verwendet 

werden könnten, da dies zu einer sachgerechteren Umsetzung des Effizienzvergleichs 

führe. 

Im Hinblick auf allgemeine methodische Fragestellungen wurde vorgetragen, dass die 

Bundesnetzagentur und das Beraterkonsortium bei der Auswahl der Vergleichsparameter 

die statistischen Ergebnisse nicht zu stark in den Vordergrund rücken sollten. Vergleichs­

parameter könnten auch dann in Effizienzvergleichsmodell aufgenommen werden, wenn 

sie keine statistische Signifikanz aufweisen, solange sie aus ingenieurwissenschaftlichen 

Überlegungen plausibel erscheinen. Auch solle das Problem der Multikollinearität nicht 

überbewertet werden. 

4. Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 05.12.2018 gemäß § 67 

Abs. 1 EnWG Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidung der Be­

schlusskammer, die auch die Entscheidung zum Kapitalkostenabzug nach § 6 Abs. 3 

ARegV beinhaltet, zu äußern.. 

In diesem Schreiben wurde gleichzeitig die Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum Ab­

lauf von drei Wochen nach Veröffentlichung des Gutachtens zum Effizienzvergleich (An­

lage 8) eingeräumt. Die Veröffentlichung des Gutachtens erfolgte am 21.12.2018. Mit 

Veröffentlichung des Gutachtens wurde die Frist zur Stellungnahme bezüglich der Anhö­

rungen der Erlösobergrenzen einheitlich auf den 25.01.2019 gesetzt bzw. verlängert. Auf­

grund der Durchführung des Effizienzvergleichs auch für Netzbetreiber in Landeszustän­

digkeit handelt es sich hierbei um eine einheitliche Frist für Stellungnahmen bezüglich des 

Effizienzvergleichs. Individuelle Anhörungen der Erlösobergrenzen (etwa von Netzbetrei­

bern in Landeszuständigkeit zu Gesichtspunkten außerhalb des Effizienzvergleichs) kön­

nen mit anderen Anhörungsfristen versehen worden sein. 
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Der Netzbetreiber hat mit Schreiben vom 17.12.2018 Stellung genommen. Bezüglich der 

Ermittlung der Effizienzwerte hat der Netzbetreiber mit Schreiben vom 24.01.2019 vorge­

tragen, es sei nicht sachgerecht, dass die installierte Erzeugungsleistung für die Mittel­

und die Niederspannung gemeinsam abgebildet würde. Hieraus ergebe sich für ihn eine 

Schlechterstellung, weil sein Netz dezentrale Einspeisung von Solarstrom aus einer Viel­

zahl kleiner Anlagen in der Niederspannung erfahre, aufgrund der aggregierten Abbildung 

über Nieder- und Mittelspannung aber mit Netzbetreibern aus dem Norden verglichen 

werde, die in einem größeren Ausmaß mit Einspeisung aus Windenergieanlagen in der 

Mittelspannung konfrontiert seien. Vor diesem Hintergrund fordert er eine separate Be­

trachtung der Niederspannungsebene oder eine Aufteilung der dezentralen Erzeugung 

nach Energieträgern. 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 14.07.2022 gemäß§ 67 

Abs. 1 EnWG Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigen Neubescheidung zu äu­

ßern. Der Netzbetreiber hat mit E-Mail vom 26.07.2022 mitgeteilt, mit der Neufestlegung 

einverstanden zu sein. 

In zwei Fällen haben Netzbetreiber nach der Bestimmung des Modells für den Effizienz­

vergleich und auch erst nach Ablauf der Anhörungsfrist für den Effizienzvergleich einen 

Korrekturbedarf bei einem Strukturparameter angemeldet. Dieser sei in einem Punkt auf 

Grund eines Versehens zu gering gemeldet worden. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, wurde 

gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das Bundeskar­

tellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs.1 S. 2 EnWG betei­

ligt. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 

Der Beschluss ist rechtmäßig. Er beruht auf einer rechtmäßigen Anwendung des nationa­

len Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

vom 02.09.2021; C-718/18. Eine Rechtsgrundlage für den Beschluss liegt vor. Der Be­

schluss ist formell und materiell rechtmäßig. 
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1. Vollständige Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund 

des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18 

Die Beschlusskammer hat in rechtmäßiger Weise die Vorgaben des nationalen Rechts in 

Form der normativen Regulierung, soweit diese im vorliegenden Verfahren Anwendung 

finden und von der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 02.09.2021, 

C-718/18) erfasst werden, für ihre Entscheidung herangezogen. Als „normative Regulie­

rung" werden im Allgemeinen solche Regeln des nationalen Gesetz- und Verordnungsge­

bers (z.B. in StromNEV, GasNEV und ARegV) bezeichnet, die konkrete methodische und 

materielle Vorgaben für die Regulierung durch die Bundesnetzagentur enthalten. Die 

Pflicht zur Anwendung dieser nationalen Vorgaben folgt aus Art. 20 Abs. 3 GG und gilt 

auch angesichts der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs fort, bis sie vom Ge­

setz- bzw. Verordnungsgeber außer Kraft gesetzt oder neu geregelt werden. Dies hat der 

Bundesgerichtshof bereits entschieden (BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, 

Rn. 60 ff., siehe auch OLG Düsseldorf vom 11.02.2021, Vl-5 Kart 10/19 [V], S. 10 ff., OLG 

Düsseldorf vom 28.04.2021, Vl-3 Kart 798/19 [V], S. 72 ff., OLG Schleswig vom 

11.01.2021, 53Kart1/18, S. 27ff.). 

1.1 Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

Der Europäische Gerichtshof hat zwar in seiner Entscheidung festgestellt, dass die nor­

mative Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 2009/72/EG 

(heute Art. 59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 2009/73/EG geregelten 

ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde unvereinbar ist ünd 

die Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik Deutschland nicht bzw. fehlerhaft um­

gesetzt wurden. Insoweit hat der Europäische Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, 

mit der die Kommission Deutschland vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien 

vorgesehenen ausschließlichen Zuständigkeiten der NRB verletzt, indem es im deutschen 

Recht die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen 

für den Anschluss an .und den Zugang zu den nationalen Netzen, einschließlich der an­

wendbaren Tarife, der Bundesregierung und nicht der nationalen Regulierungsbehörde 

zugewiesen habe. 

1.2 Reichweite der Entscheidung 

Der Europäische Gerichtshof hat aber weder über die Zuständigkeitsfragen hinausgehend 

einen materiell-rechtlichen Verstoß einzelner Vorgaben der normativen Regulierung ge­

gen EU-Recht gerügt, noch hat er sich ausdrücklich zu der Frage geäußert, ob die norma­

tive Regulierung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der nationale Gesetz- und Verordnungs-
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geber den festgestellten Verstoß beseitigt, weiter anwendbar ist. Der EuGH hat sich ins­

besondere auch nicht explizit zu der Frage geäußert, ob die Richtlinienbestimmungen 

über die ausschließliche Zuständigkeit unmittelbar anwendbar sind. 

1.3 Keine Nichtigkeit des nationalen Rechts 

Die Regelungen der normativen Regulierung. sind nicht nichtig. Weder nach den Grunds­

ätzen des europäischen Rechts noch nach nationalem Recht führt der Verstoß einer nati..; 

analen Regelung gegen Unionsrecht zu deren Nichtigkeit (BGH, Beschluss vom 

08. to.2019, EnVR 58/18, Rn. 61 ff.). Vielmehr sind die Grundsätze des Anwendungsvor­

rangs des Unionsrechts vor nationalem Recht zu beachten. 

Zudem scheidet eine richtlinienkonforme Auslegung der Vorschriften der normativen Re­

gulierung aus. Der Europäische Gerichtshof sieht zwar sowohl in der an die Bundesregie­

rung gern. § 24 EnWG erfolgten Zuweisung von Zuständigkeiten, als auch in den binden­

den Vorgaben der normativen Regulierung eine mit den oben genannten Richtlinien un- · 

vereinbare Beschränkung der ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulie­

rungsbehörde (EuGH a.a.O., Rz. 101 f., 115 f.). Eine Umdeutung der nationalen Vorga­

ben in nicht bindende Programmsätze, die die ausschließliche Zuständigkeit der Regulie­

rungsbehörde nicht beeinträchtigen, kommt angesichts des eindeutigen Wortlauts, der 

Systematik und des Regelungszwecks der Vorschriften der normativen Regulierung je­

doch nicht in Betracht (Verbot der contra legem-Auslegung, BGH, Beschluss vom 

08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 66 ff.). 

Der Grundsatz vom Anwendungsvorrang des Unionsrechts führt indes nicht dazu, die 

Vorschriften der normativen Regulierung unangewendet zu lassen. Der Anwendungsvor­

rang besagt, dass eine nationale Regelung, die mit einer unmittelbar geltenden Regelung 

des Unionsrechts unvereinbar ist, von nationalen. Behörden und Gerichten nicht ange­

wendet werden darf (vgl. Streinz, EUV, 3. Aufl. 2018, Art. 4 Rn. 40; Ruffert, in: Cal~ 

liess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 288 AEUV, Rn. 69 f.). Dieser Grundsatz gilt 

jedoch nur, soweit unmittelbar anwendbares Unionsrecht betroffen ist (EuGH, Urteil vom 

24.06.2019, C-573/17, Rn. 62). Die normative Regulierung verstößt nicht.gegen unmittel­

bar anwendbares Unionsrecht. Die hier maßgeblichen Richtlinienbestimmungen über die 

ausschließliche Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde, mit denen die Vorga­

ben der normativen Regulierung unvereinbar sind, sind nicht unmittelbar anwendbar. 
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1.4 Keine unmittelbare Anwendbarkeit der Richtlinie 

Damit eine Richtlinienbestimmung unmittelbar angewendet werden kann, müssen spezifi­

sche Voraussetzungen vorliegen (Grabitz/Hilf/Nettesheim, AEUV, 71. EL August 2020, 

Art. 288 Rn. 149). Der Europäische Gerichtshof geht von der unmittelbaren Anwendbar­

keit einer nicht oder nicht ordnungsgemäß umgesetzten Richtlinienbestimmung nach Ab­

lauf der Umsetzungsfrist aus, wenn die Bestimmung hinreichend genau und inhaltlich un­

bedingt ist. Zudem können die Bestimmungen einer Richtlinie grundsätzl.ich nur Rechte, 

aber keine Pflichten eines Einzelnen begründen (sog. Belastungsverbot). Insofern kommt 

auch eine objektive unmittelbare Wirkung vorliegend nicht in Betracht. Im Einzelnen: 

1.4.1 Unionsvorschriften inhaltlich nicht unbedingt 

Die Richtlinienvorgaben sind nicht unbedingt. Eine Unionsvorschrift ist inhaltlich unbe­

dingt, wenn sie eine Verpflichtung normiert, die an keine Bedingung geknüpft ist und zu 

ihrer Durchführung oder Wirksamkeit auch keiner weiteren Maßnahmen der Unionsorga­

ne oder der Mitgliedstaaten bedarf .. Die Richtlinien-bestimmungen über die ausschließli­

che Zuständigkeit sind nicht als inhaltlich unbedingt anzusehen. 

Gegenwärtig fehlt es an den erforderlichen und zureichenden Umsetzungsnormen im na­

tionalen Recht. Das betrifft sowohl die konkrete umfassende Aufgabenzuweisung als auch 

die für einen Eingriff erforderliche Ermächtigungsgrund-lage. Die Bundesnetzagentur hat 

nach nationalem Recht gegenwärtig (nur) die Befugnis, die Vorgaben der normativen Re­

gulierung anzuwenden und ggf. unter Rückgriff auf § 29 EnWG je nach Festlegungser­

mächtigung weiter auszugestalten und zu konkretisieren. Sie hat aber mangels entspre­

chender Aufgabenzuweisung durch den Gesetzgeber nicht die übergeordnete, allgemeine 

und uneingeschränkte Befugnis, die ihr nach den Richtlinien vorbehaltenen Aufgaben 

vollumfänglich und selbständig auszuüben (vgl. EuGH a.a.O., Rz. 105) beispielsweise 

also die Methoden oder Bedingungen für den Netzanschluss und den Netzzugang frei 

festzulegen oder zu genehmigen (vgl. nur § 24 S. 1 Nr. 1 EnWG). Dass es hierzu einer 

umfassenden mitgliedstaatlichen Aufgabenzuweisung bedarf, entspricht im Übrigen auch 

dem europäischen Leitbild, wonach die Mitgliedstaaten zur Einrichtung von Regulierungs­

behörden mit spezifischen Zuständigkeiten verpflichtet sind (vgl. Erwägungsgrund 33 der 

Richtlinie 2009/72/EG bzw. Erwägungsgrund 29 der Richtlinie 2009/73/EG). Die Mitglied­

staaten verfügen bei der Organisation und Strukturierung der Regulierungsbehörde zwar 

über eine Autonomie, haben diese aber unter vollständiger Beachtung der in den Richtli­

nien festgelegten Ziele und Pflichten auszuüben und in-soweit sicherzustellen, d.ass die 

Regulierungsbehörde bei der Ausübung der ihr vorbehaltenen Zuständigkeiten ihre Ent-
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scheidungen autonom treffen kann (vgl.. EuGH, a.a.O., Rz. 119). Dieser Befund wird auch 

durch das in der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs mündende Vertragsverlet­

zungsverfahren bestätigt: Gegenstand der Rüge durch die Europäische Kommission war 

nicht die fehlerhafte Ausübung einer nach nationalem Recht bereits ordnungsgemäß zu­

gewiesenen ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde, sondern 

der Umstand, dass eine den Richtlinien entsprechende umfassende Aufgabenzuweisung 

an die nationale Regulierungsbehörde im nationalen Recht bislang nicht erfolgt rst (vgl. 

EuGH a.a.O., Rz. 88). Vielmehr liegt hier eine fehlerhafte Aufgabenzuweisung vor (EuGH, 

a.a.0., Rz. 130); diese kann und muss durch den Mitgliedstaat korrigiert werden, der dann 

die noch möglichen Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten vorsehen kann (EuGH a.a.0., Rz. 

126, 127). 

1.4.2 Belastung Einzelner verboten 

Mit der unmittelbaren Anwendung der Richtlinien wären Belastungen Einzelner verbun­

den, sodass eine solche ausscheidet. Zwar ist die Einräumung subjektiver Rechte keine 

Voraussetzung für eine unmittelbare Anwendbarkeit (woran es vorliegend wegen des 

Verstoßes gegen objektiv geprägte Zuständigkeitsnormen auch fehlen würde), allerdings 

gilt das. Belastungsverbot. Wenn der Bundesnetz-agentur aus einer unmittelbaren An­

wendung der Richtlinie weitergehende oder jedenfalls anders ausgestaltete Kompetenzen 

zukämen, könnte sich dies je nach Einzelfall zugunsten, aber auch zu Lasten bestimmter 

Beteiligter auswirken. Daraus wiederum könnten sich Belastungen ergeben, die nach Auf­

fassung des Bundesgerichtshofs nur durch das europäische Primärrecht oder durch EU­

Verordnungen begründet werden können, nicht aber durch Richtlinien (vgl. BGH, Be~ 

schluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 73). 

Eine Belastung würde sich zudem bereits aus dem Heranziehen der Richtlinien als Er­

mächtigungsgrundtage ergeben. Dies wäre europarechtlich unzulässig. Sofern die Richtli­

nienbestimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit als inhaltlich unbedingt anzu­

sehen wären, müssten sie von der Bundesnetzagentur unmittelbar als Ermächtigungs­

grundlage auch für belastende RegUlierungsentscheidungen herangezogen werden. An­

ders als in den vom Europäischen Gerichtshof entschiedenen Fällen, in denen er eine 

unmittelbare Belastung durch Richtlinienrecht verneinte, weil die Belastung erst durch ein 

Verwaltungsverfahren auf Basis nationalen Rechts eintrat, würden vorliegend die Richtli­

nienbestimmungen als solche unmittelbar gegenüber den Betroffenen herangezogen 

werden und als materiell-rechtliche Befugnisnormen für belastende Verwaltungsverfahren 

und Regulierungsentscheidungen fungieren. Soweit ersichtlich existiert bislang keine hier 

einschlägige Judikatur, in der der EuGH es für europa-rechtskonform eingestuft hätte, 
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dass eine Richtlinienbestimmung als eigenständige Ermächtigungsgrundlage für Eingriffe 

in Rechte des Einzelnen herangezogen werden darf. 

1.4.3 Keine objektive unmittelbare Wirkung des Unionsrechts 

Eine ausnahmsweise objektive unmittelbare Wirkung der Richtlinienbestimmun-gen bezo­

gen auf die ausschließliche Zuständigkeit scheidet ebenfalls aus. Der Europäische Ge­

richtshof hat eine objektive unmittelbare Wirkung von Richtlinienbestimmungen anerkannt, 

aus denen sich für staatliche Stellen eindeutige Pflichten ergeben. Konkret ging es bei­

spielsweise um die nicht rechtzeitig in nationales Recht umgesetzte Pflicht der zuständi­

gen Behörde zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen eines 

Genehmigungsverfahrens für die Errichtung eines Wärmekraftwerks (EuGH, Urteil vom 

11.08.1995, C-431 /92 - Wärmekraftwerk Großkrotzenburg). 

Zwar mag sich vorliegend aus den Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zu­

ständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde die Verpflichtung ergeben, von dieser 

Zuständigkeit auch Gebrauch zu machen, um den Zielsetzungen der Richtlinien hinrei­

chend Rechnung tragen zu können. Anders als im Fall des Wärmekraftwerks Großkrot­

zenburg ist diese Verpflichtung vorliegend jedoch nicht inhaltlich unbedingt. Im vom Euro­

päischen Gerichtshof entschiedenen Fall konnte die zuständige Behörde der Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ohne Weiteres nachkommen, weil die­

se . als unselbstständiger Bestandteil des nach nationalem Recht vorgesehenen und ihr 

bereits zugewiesenen Genehmigungsverfahrens durchzuführen war. Demgegenüber kann 

die Bundesnetzagentur die ihr nach den Richtlinienbestimmungen zugewiesene aus­

schließliche Zuständigkeit erst ausüben, wenn ihr entsprechende Befugnisse nach natio­

nalem Recht eingeräumt werden (siehe oben). 

1.5 Interessenabwägung 

Ungeachtet der Tatsache, dass die Richtlinienbestimmungen nicht unmittelbar anwendbar 

sind, sprechen aus Sicht der Beschlusskammer weitere erhebliche Gründe dafür, die Vor­

gaben der normativen Regulierung in der Übergangszeit zur Anwendung zu bringen. Die 

Nichtanwendung der normativen Regulierung in der Übergangszeit würde zu einem Zu­

stand führen, der mit den Zielsetzungen der genannten Richtlinien erst recht unvereinbar 

wäre (so auch BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 76). 

Die Richtlinien verlangen, dass zumindest die Methoden zur Berechnung oder Festlegung 

der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netzzugang „mit ausreichendem 

Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder genehmigt werden, vgl. Art. 41 Abs. 6 der 
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Richtlinie 2009/73/~G Und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2019/944. Diesem Gebot der 

ex ante-Regulierung wird in Deutschland gegenwärtig zu einem großen Teil über die Vor­

gaben der normativen Regulierung Rechnung getragen. Die normative Regulierung struk­

turiert die Methoden für die Berechnung der Tarife vor und legt ex ante die wesentlichen 

Bedingungen für den Netzanschluss und den Netzzugang fest. Sie regelt unmittelbar 

Rechte und Pflichten für Netzbetreiber und andere Marktakteure und schafft auf diese 

Weise den von den Richtlinien geforderten transparenten und vorhersehbaren, verlässli­

chen Regulierungsrahmen. Bestehende Festlegungen und Genehmigungen der Bundes­

netzagentur, die sie im Rahmen ihrer bisherigen Zuständigkeiten erlassen hat, tragen 

zwar ebenfalls zu der erforderlichen ex ante-Regulierung bei, dies jedoch nur in Teilberei­

chen und in Ergänzung der normativen Regulierung und damit nicht in dem von der Richt­

linie geforderten Umfang. 

Ein faktisches Außerkrafttreten der Vorgaben der normativen Regulierung würde daher zu 

beträchtlichen Regelungslücken und damit einhergehend erheblichen Rechtsunsicherhei­

ten für alle Marktbeteiligten führen. Auch dies wäre mit den genannten Richtlinienvorga­

ben und den Zielsetzungen des Energiebinnen-markts schwerlich vereinbar. Beispiels­

weise dürfte eine derart unklare Rechtslage im Übergangszeitraum kaum Investitionsan­

reize setzen und Unsicherheiten für die unternehmerische Tätigkeit der regulierten Unter­

nehmen und auch der sonstigen Marktteilnehmer auslösen. Für den Übergangszeitraum 

ist es daher sinnvoll und angebracht, stabile und berechenbare Verhältnisse zu gewähr­

leisten. 

2. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige Regulierungs­

behörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

3. Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die dritte Regulierungsperio­

de Strom erfolgt auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 4 Abs. 1 und 2 und § 32 

Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse eines 

Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergr~nze) gemäß § 4 Abs. 1 ARegV nach 

Maßgabe der §§ 5 bis 16 ARegV. Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergren-
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zen erfolgt durch Festlegung nach § 4 Abs. 2 S. 1, § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 

Abs. 1 EnWG. 

Die dritte Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 

ARegV). Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers in der dritten Regu­

lierungsperiode Strom (2019 bis 2023) ergeben sich aus Anlage 1. 

Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers erfolgte für 

die dritte Regulierungsperiode gemäß § 7 ARegV in .Anwendung der in Anlage 1 zu § 7 

ARegV enthaltenen Regulierungsformel: 

EO t = KA dnb, t + (KA vnb, t+ (1 - V t). KA b, t + ~) . ( VPI t - PF tJ + KKA t + Q t + (VK t - VK 0) + s t 
T VPlo 

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen wurde das Ausgangsniveau gemäß § 6 Abs. 1 

ARegV bestimmt. Darauf basierend wurden in die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile (K dnb,t) nach § 11 Abs. 2 ARegV, die vorübergehend nicht beeinflussbaren 

(KA vnb,o) nach § 11 Abs. 3 ARegV und die beeinflussbaren Kostenanteile (KA b,o) nach § 

11 Abs. 4 ARegV ermittelt. Zur Gewährleistung des gleichmäßigen Abbaus der beein­

flussbaren Kostenanteile über die dritte Regulierungsperiode ist sodann der Verteilungs­

faktor (V t) gemäß § 16 Abs. 1 ARegV bestimmt worden. Zudem sind der Effizienzbonus 

(B o I T) nach § 12a ARegV und der Wert für die um den sektoralen Produktivitätsfort­

schritt (PF t) bereinigte allgemeine Geldwertentwicklung (VPI t / VPI o) nach §§ 8 und 9 

ARegV ermittelt worden. Nach § 6 Abs. 3 ARegV . wurde überdies der Kapitalkostenab­

schlag ermittelt (KK ab). 

Die weiteren Bestandteile der sog. Regulierungsformel, also der Kapitalkostenaufschlag 

(KKA t) nach § 10a AR~gV, das Qualitätselement (Q t) nach §§ 18 ff.. ARegV, die volatilen 

Kostenanteile (VK t - VK o) nach § 11 Abs. 5 ARegV sowie die Zu- oder Abschläge aus 

dem Regulierungskonto (S t) nach § 5 Abs. 3 ARegV sind Gegenstand gesonderter Ver­

fahren. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die dritte 

Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers 

findet sich in Anlage 1. 
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3.1 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen nach § 6 ARegy 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt auf 

Grundlage des § 6 ARegV. Für die dritte Regulierungsperiode ist gemäß·§ 6 Abs. 1 

ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 StromNEV 

durchgeführt worden. 

Die Kostenprüfung erfolgte nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr (2017) 

vor Beginn der Regulierungsperiode (01.01.2019) auf der Grundlage der Daten des letz­

ten abgeschlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Ka­

lenderjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der Grundla­

ge der Kostendaten des Basisjahres 2016. 

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2016 ergibt 

sich für den Netzbetreiber aus der Anlage Aufwandsparameter und den dort benannten 

Anlagen. 

3.2 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenant~ile des Aus­

gangsniveaus nach § 11 Abs. 2 ARegV 

Ausgehend von dem gemäß § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Höhe 

der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV im Basisjahr 

der jeweiligen Regulierungsperiode (KA dnb.o) zu bestimmen. 

Auf Grundlage der vom Netzbetreiber übermittelten Überleitungsrechnung wurde der in 

den gemäß § 14 Abs. 1 Nr.· 2 ARegV ermittelten Gesamtkosten enthaltene Anteil der dau­

·erhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV ermittelt. Der Anteil 

der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile ist der Anlage Aufwandsparameter und 

der dazugehörigen Anlage 5 zu entnehmen. 

3.3 	 Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 

Abs. 3ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile des jeweiligen Kalenderjahres der 

Regulierungsperiode (KA vnb,t) gelten gemäß § 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach 

§ 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizienzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) 

nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile (KA dnb.o). Somit gilt: 
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KAvnb,t =(GK - KAdnb,O - KKAb t) * EW 

Die Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile des jeweiligen Kalen­

derjahres der Regulierungsperiode sind Anlage 1 zu entnehmen. 

3.3.1 Kapitalkostenabzug gemäß § 6 Abs. 3 ARegV 

Der Kapitalkostenabzug gemäß § 6 Abs. 3 ARegV dient dazu, das zeitliche Absinken der 

Restbuchwerte der im Ausgangsniveau enthaltenen betriebsnotwendigen Anlagegüter 

und damit auch das Absinken der Kosten des Netzbetreibers für Abschreibungen, kalkula­

torische Eigenkapitalverzinsung, kalkulatorische Gewerbesteuer sowie für Fremdkapital­

zinsen (Kapitalkosten) nachzufahren. Dadurch wird berücksichtigt, dass aus sinkenden 

Restbuchwerten sinkende Kapitalkosten resultieren. Haben die Restbuchwerte den Wert 

Null erreicht, werden künftig auch keine Kapitalkosten mehr berücksichtigt. Damit entfällt 

der finanzielle Sockel, der in früheren Regulierungsperioden dem Ausgleich des Zeitver­

zugs bis zur Berücksichtigung der Kapitalkosten aus Neuinvestitionen diente. Investitions­

kosten können zukünftig ohne Zeitverzug über das Instrument des · Kapitalkostenauf­

schlags nach § 1 Oa ARegV zurückverdient werden. Der Erweiterungsfaktor nach § 10 

ARegV entfällt ab der dritten Regulierungsperiode (§ 34 Abs. 7 S. 1 ARegV). 

Nach § 6 Abs. 3 ARegV ermittelt die Regulierungsbehörde für jedes Jahr der Regulie­

rungsperiode den Kapitalkostenabzug. Kapitalkosten im Sinne des Kapitalkostenabzugs 

sind die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen, der kalkulatorischen Eigenkapital­

verzinsung, der kalkulatorischen Gewerbesteuer und des Aufwandes für Fremdkapitalzin­

sen. Der Kapitalkostenabzug ergibt . sich aus den im Ausgangsniveau enthaltenen Kapital­

kosten im Basisjahr abzüglich der fortgeführten Kapitalkosten im jeweiligen Jahr der Re­

gulierungsperiode. Die fortgeführten Kapitalkosten werden unter Berücksichtigung der im 

Zeitablauf sinkenden kalkulatorischen Restbuchwerte der betriebsnotwendigen · Anlagegü­

ter des Ausgangsniveaus sowie der im Zeitablauf sinkenden Werte der hierauf entfallen­

den Netzanschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse ermittelt. Bei der Bestim­

mung des jährlichen Kapitalkostenabzugs werden Kapitalkosten aus Investitionen nach 

dem Basisjahr nicht berücksichtigt. Aus dem Basisjahrbezug folgtaber auch, dass bei der 

Fortschreibung der Kapitalkosten etwaige Veränderungen der Tagesneuwerte unberück­

sichtigt bleiben (vgl. Anlage 2a (zu§ 6), Abs. 4 Nr. 2 a.E.). 

In der dri~ten Regulierungsperiode findet gemäß § 34 Abs. 5 ARegV übergangsweise kein 

Abzug von Kapitalkosten statt, die aus Investitionen in betriebsnotwendige Anlagengüter 

resultieren, die erstmals zwischen dem Ot.01.2007 und dem 31.12.2016 aktiviert wurden, 

sofern es sich nicht um von der Bundesnetzagentur genehmigte Investitionsmaßnahmen 
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handelt. Dies betrifft das Sachanlagevermögen, Grundstücke und immaterielle Vermö­

gensgegenstände. Dem entsprechend werden auch die Restwerte der in diesem Zeitraum 

erstmalig passivierten Baukostenzuschüsse und Netzanschlusskostenbeiträge bei der 

Berechnung des Kapitalkostenabzugs nicht weiter aufgelöst. Dies ergibt sich aus der Tat­

sache, dass § 34 Abs. 5 S. 1 ARegV die Anwendbarkeit des § 6 Abs. 3 in Gänze aus­

schließt. Überdies handelt es sich bei den Baukostenzuschüssen und Netzanschlusskos­

tenbeiträgen sachlich ebenfalls um Kapitalkostenbestandteile (vgl. § 6 Abs. 3 s.· 4 

ARegV). Es entspricht dem Sinn und Zweck der Übergangsregelung, die Kapitalkostenef­

fekte von Neuinvestitionen voll umfänglich ·vom Kapitalkostenabzug auszunehmen, eine 

Ungleichbehandlung positiver .und negativer Kostenbestandteile wäre ökonomisch nicht 

begründbar. Die Restwerte von Sachanlagevermögen, Grundstücken, immateriellen Ver­

mögensgegenständen, Baukostenzuschüssen . und Netzanschlusskostenbeiträgen, die 

aus Investitionen in betriebsnotwendige Anlagengüter resultieren, die erstmals zwischen 

dem 01.01.2007 und dem 31.12.2016 aktiviert wurden, werden für die Zwecke des Kapi­

talkostenabzugs daher als unveränderlich betrachtet. Dies gilt gemäß § 34 Abs. 5 S; 2 

ARegV nicht bei Investitionen, für die eine Investitionsmaßnahme nach § 23 Absatz 6 

oder Absatz 7 durch die Regulierungsbehörde genehmigt wurde. 

Auch die Anlagen im Bau werden nicht als Bestandteil des Übergangssockels betrachtet, 

da diese gerade noch keine abgeschlossenen Investitionen des Jahres 2016 darstellen. 

Letztlich werden die Anlagen im Bau in ihrer jeweiligen tatsächlichen Höhe aber über den 

Kapitalkostenaufschlag (§ 1 Oa ARegV) berücksichtigt. 

Nach Anlage 2a zur ARegV erfolgt die Ermittlung des Kapitalkostenabzugs eines Jahres 

der Regulierungsperiode anhand der folgenden Formel: 

KKAbt = KK0 - KKt 

Die Ermittlung der Kapitalkosten im Basisjahr erfolgt auf der Grundlage des Bestands 

betriebsnotwendiger Anlagegüter des Ausgangsniveaus anhand folgender Formel: 

KK0 = AB0 + EKZ0 + GewSt0 + FKZ0 

Die Ermittlung der fortgeführten Kapitalkosten im jeweiligen Jahr der Regulierungsperiode 

erfolgt auf der Grundlage des fortgeführten Bestands betriebsnotwendiger Anlagegüter 

des Ausgangsniveaus anhand folgender Formel: 

KKt =Aßt + EKZt + GewStt + FKZt 
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Bezugsgröße für die Ermittlung der Kapitalkosten sind demnach das Sachanlagevermö­

gen und das immaterielle Vermögen einschließlich der Anlagen im Bau. Anlagen im Bau 

werden im jeweiligen Jahr der Regulierungsperiode jedoch grundsätzlich mit Null ange­

setzt, da davon auszugehen ist, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als solche vor­

handen sind, sondern durch Anlagengüter im Sachanlagevermögen ersetzt wurden. So­

weit sich Anlagen im Bau, die im Basisjahr in der Bilanz vorhanden waren, in der dritten 

Regulierungsperiode noch immer im Bau befinden, sind sie im Rahmen des Kapitalkos­

tenaufschlags erneut geltend zu machen. 

Die kalkulatorischen Abschreibungen werden gern. § 6 StromNEV und die kalkulatori­

schen Restwerte der Sachanlagen des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 Abs. 1 

S. 2 Nr. 1 bis 3 StromNEV ermittelt, wobei die Fremd- bzw. Eigenkapitalquote des Aus­

gangsniveaus im Jahr 2016 angewendet wird. Der Bewertungszeitpunkt für die Ermittlung 

der kalkulatorischen Abschreibungen zu Tagesneuwerten ist das Jahr 2016. Die Bilanz­

werte des übrigen betriebsnotwendigen Vermögens werden im Verhältnis der Bilanzwerte 

nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV und dem betriebsnotwendigen Vermögen nach § 7 

Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 StromNEV des Ausgangsniveaus im Jahr 2016 angewandt. Di'e 

Werte der erhaltenen Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der An­

schlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten werden gern. § 7 Abs. 2 S. 2 

Nr. 4 StromNEV ermittelt. Das übrige Abzugskapital wird im Verhältnis des Abzugskapi­

tals nach § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 bis 3 und 5 StromNEV zum betriebsnotwendigen Vermö­

gen nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 StromNEV des Ausgangsniveaus im Jahr 2016 an­

gewandt. Das verzinsliche Fremdkapital wird im Verhältnis des verzinslichen Fremdkapi­

tals nach§ 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV zum betriebsnotwendigen Vermögen nach§ 7 Abs. 1 

S. 2 Nr. 1 bis 4 StromNEV des Ausgangsniveaus im Jahr 2016 angewandt. Das betriebs­

notwendige Eigenkapital wird nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV ermittelt und nach § 7 

Abs. 3 StromNEV aufgeteilt. 

Für die Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung werden die Zinssätze 

aus dem Beschluss BK4-16/160 angewandt. Die Ermittlung der kalkulatorischen Gewer­

besteuer erfolgt nach § 8 StromNEV. Der Fremdkapitalzinsaufwand ergibt sich als Produkt 

aus den Fremdkapitalzinsen des Jahres 2016 (Position 1.3.) und dem Verhältnis aus dem 

betriebsnotwendigen Vermögen des jeweiligen Jahres der dritten Regulierungsperiode 

und dem betriebsnotwendigen Vermögen des Jahres 2016. Unter Fremdkapitalzinsen 

werden dabei nicht nur Darlehenszinsen, sondern alle Zinsen und ähnlichen Aufwendun­

gen verstanden (bspw. auch Zinszuführungen zu Rückstellungen), da alle Arten von Zin-
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sen aus Fremdkapital des Netzbetriebs resultieren und somit im wirtschaftlichen Ergebnis 

der Fremdfinanzierung von betriebsnotwendigem Vermögen dienen. 

Fremdkapitalzinsen werden ohne dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile angesetzt. 

Der ·Kapitalkostenabzug wird für den Netzbetreiber und ggf. für jeden Verpächter separat 

errechnet. Der Gesamtabzug ergibt sich aus der Addition aller Einzelabzüge. 

· Der Anlage 10 lassen sich die Auswirkungen des Kapitalkostenabzugs beim Netzbetrei­

ber ohne Berücksichtigung zukünftiger Kapitalkostenaufschläge während der dritten Re­

gulierungsperiode entnehmen. 

3.3.2 Effizienzwertermittlung nach §§ 12 bis 15 ARegV 

Ein wesentliches Element der Anreizregulierung ist die Bestimmung der Effizienzwerte der 


Verteilernetzbetreiber nach Maßgabe der§§ 12 bis 15 ARegV. 


Die Ermittlung des individuellen Effizienzwertes erfolgt für alle Verteilernetzbetreiber, die 


nicht am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen, auf Grundlage des sich 


aus dem Effizienzvergleich nach§§ 12 bis 14 ARegV i.V.m.- Anlage 3 zu§ 12 ARegV er­


gebenden Wertes. 


Die Bundesnetzagentur hat vor Beginn der dritten Regulierungsperiode einen bundeswei­


ten Effizienzvergleich mit dem Ziel durchgeführt, die unternehmensindividuellen Effizienz­


werte aller Verteilernetzbetreiber zu bestimmen (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Der Effizienz­


vergleich für Verteilernetzbetreiber wurde durch die Bundesnetzagentur unter Berücksich~ 


tigung der in Anlage 3 ·zu § 12 ARegV genannten Vorgaben sowie nach Maßgabe des § 


12 Abs. 2 bis 4a und der §§ 13 und 14 ARegV durchgeführt. Unter Verwendung der in 


Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgeführten Methoden soll durch eine den Maßgaben des § 13 


ARegV entsprechende Kombination von Vergleichsparametern die Versorgungsaufgabe 


des Netzbetreibers möglichst gut abgebildet werden. 


Ergeben sich künftig aufgrund rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidungen nachträgliche 


Änderungen des nach § 6 ARegV ermittelten Ausgangsniveaus, so bleibt der Effizienz­


vergleich von diesen nachträglichen Änderungen unberührt(§ 12 Abs. 1 S. 3 ARegV). 


Das Ergebnis des Effizienzvergleichs zeigt dem Netzbetreiber seine relative Effizienz im 


Vergleich zu allen anderen am Effizienzvergleich teilnehmenden Netzbetreibern. Aus dem 


Ergebnis des Effizienzvergleichs kann jedoch nicht abgeleitet werden, welche konkreten 


Faktoren zu einer Veränderung der jeweiligen Effizienz führen. Gemäß der Anreizregulie-
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rungsverordnung ist es insbesondere nicht' Aufgabe der Regulierungsbehörde, den Netz­

betreibern diesbezüglich Informationen oder konkrete Handlungsempfehlungen zur Stei­

gerung ihrer individuellen Effizienz aufzuzeigen. 

3.3.2.1 Methodik des Effizienzvergleichs 

Der bundesweite Effizienzvergleich wurde von der Bundesnetzagentur nach den methodi­

schen Vorgaben der§§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu§ 12 ARegV durchgeführt. 

Die Bundesnetzagentur hat nach Durchführung der Kostentreiberanalyse ein sogenanntes 

„doppeltes duales Benchmarking" (vgl. § 12 Abs. 4a ARegV) vorgenommen, in dem ei­

nerseits die Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten (Kosten nach § 

14 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 2 ARegV) und andererseits die Aufwandsparameter ohne 

Standardisierung der Kapitalkosten (Kosten nach§ 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ARegV), jeweils 

zwei methodisch unterschiedlichen mathematischen Effizienzanalysen (DEA und SFA) 

unterzogen wurden. Die nach § 13 Abs. 3 ARegV ermittelten Vergleichsparameter blieben 

dabei jeweils unverändert. 

Die Robustheit des Effizienzvergleichs wurde unter anderem durch die komplementäre 

Nutzung der oben genannten Vergleichsmethoden gewährleistet. Es wurden somit insge­

samt vier Einzeleffizienzanalysen durchgeführt. Zugunsten des Netzbetreibers wurde zu­

dem davon ausgegangen, dass das beste Ergebnis der insgesamt vier Einzeleffizienzana­

lysen die Effizienz des Unternehmens abbildet (vgl. § 12 Abs. 3 und Abs. 4a S. 3 ARegV). 

Für Netzbetreiber, die im Effizienzvergleich als effizient ausgewiesen werden, gilt gemäß 

Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV ein Effizienzwert von 100 Prozent, für alle anderen Netzbe­

treiber ein entsprechend niedrigerer Wert. 

Es wurde eine Ausreißeranalyse durchgeführt. Ausreißer mit einer besonders hohen Effi­

zienz erhielten den Höchsteffizienzwert von 100 Prozent (Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). 

Ausreißer mit einer niedrigen Effizienz von unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffi­

zienzwert von 60 Prozent. (Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV i.V.m. § 12 Abs. 4 S. 1 ARegV). 

Die Effizienzvergleiche werden getrennt für Strom- und Gasverteilernetze durchgeführt (§ 

12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Die Ermittlung der Effizienzwerte erfolgte unter Einbeziehung aller 

Netzebenen des Netzbetreibers. Es erfolgte keine Ermittlung von Teileffizienzen für die 

einzelnen Netzebenen (Anlage 3 Nr. 3 zu § 12 ARegV). 

Die Bundesnetzagentur hat mit der Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment Analysis 

- DEA) und der stochastischen Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier Analysis ­
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SFA) zwei wissenschaftlich anerkannte Methoden zur Durchführung ·eines Effizienzver­

gleiches verwendet (Anlage 3 Nr. 1 zu § 12 ARegV). In beiden Analysemethoden orientie­

ren sich alle Unternehmen an den - nach Maßgabe der Ausreißeranalyse - effizientesten 

Unternehmen (sogenannte Frontierunternehmen ). 

Die Regelung der Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV! nach der die Effizienzgrenze von den 

Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis zwischen netzwirtschaftlicher Leis­

tungserbringung und Aufwand gebildet wird, verstößt nicht gegen § 21a Abs. 5 S. 4 

EnWG. Durch die Anwendung des „best-of-four" gemäß § 12 Abs. 3 und 4a ARegV wird 

in besonderer Weise die Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der Effizienzvorgabe sicher­

gestellt. Darüber hinaus wird neben der ökonometrischen Ausreißeranalyse, die der Eli­

minierung von außergewöhnlichen Datensätzen dient, eine äußerst großzügige Ausrei­

ßerbestimmung und Supereffizienzanalyse nach Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV vorge­

nommen, so dass insoweit im Effizienzvergleich insgesamt bereits faktisch keine Orientie­

rung am sog. Frontierunternehmen mehr erfolgt. 

Die Zumutbarkeit, Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der individuellen Effizienzvorgaben 

(§ 21 a Abs. 5 S. 4 EnWG) wird dadurch gewährleistet, dass den Netzbetreibern ein an­

gemessener mehrjähriger Zeitraum zur Erreichung der Effizienzgrenze eingeräumt wird. 

Zudem ist nach§ 12 Abs. 4 S. 1 ARegV ein Mindesteffizienzwert i.H.v. 60 Prozent anzu­

setzen. Nach § 15 Abs. 1 ARegV sind strukturelle Besonderheiten der Netzbetreiber ge­

gebenenfalls gesondert zu berücksichtigen. Soweit notwendig, kann darüber hinaus in 

Ausnahmefällen eine individuelle Anpassung der Effizienzvorgaben des jeweiligen Netz­

betreibers durch Einräumung eines längeren Zeitraums zum Abbau der ermittelten Ineffi­

zienzen erfolgen {§ 16 Abs. 2 ARegV). Diese aus dem Verhältnismäßigkeitsprinzip resul­

tierenden Erleichterungen ändern nichts an dem gesetzlich vorgegebenen Effizienzmaß­

stab, der sich nach den im Effizienzvergleich ermittelten effizienten Unternehmen be­

stimmt (BR-Drs. 417/07 S.54). 

Die DEA ist eine nicht-parametrische, deterministische Methode, in der die optimalen 

Kombinationen von Kosten (Input) und Versorgungsaufgabe (Output) aus einer Linear­

kombination der Vergleichsparameter individuell bestimmt werden, ohne einen funktiona­

len Zusammenhang zwischen Kosten und Versorgungsaufgabe zu unterstellen. Die Be­

stimmung der Effizienzgrenze erfolgt aus den Daten aller Verteilernetzbetreiber. Die indi­

viduelle Effizienz des Netzbetreibers wird aus der relativen Position des einzelnen Unter­

nehmens gegenüber der gefundenen Effizienzgrenze (Kosten der effizienten Unterneh­

men) ermittelt. Dabei liegt das Unternehmen näher am effizienten Rand, welches die 

höchste Relation aus gewichteten Vergleichsparametern und Kosten erzielt. Bei Durch-
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führung der DEA sind - anders als zur 2. Regulierungsperiode - konstante Skalenerträge 

(constant returns to scale - crs) zu unterstellen(§ 12 Abs. 1 Anlage 3 Nr. 4 zu§ 12 ARegV 

in der Fassung vom 14.9.2016). 

Die SFA ist eine parametrische, stochastische Methode, die einen funktionalen Zusam­

menhang zwischen Aufwand und Leistung in Form einer Kostenfunktion unterstellt. Dabei 

werden die Abweichungen zwischen den tatsächlichen und den regressionsanalytisch 

geschätzten Kosten in einen symmetrisch verteilten Störterm und eine positiv verteilte 

Restkomponente zerlegt. Die Restkomponente ist Ausdruck von Ineffizienz. Es wird somit 

von einer schiefen Verteilung der Restkomponente ausgegangen. Die Effizienzgrenze 

wird von den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis zwischen netzwirtschaftlicher 

Leistungserbringung und Aufwand gebildet. Bei Durchführung der SFA wurden ebenfalls 

konstante Skalenerträge ( constant returns to scale - crs) unterstellt. 

3.3.2.2 Datengrundlage des Effizienzvergleichs 

Im Effizienzvergleich hat die Regulierungsbehörde gemäß § 13 Abs. 1 ARegV Auf­

wandsparameter und Vergleichsparameter zu berücksichtigen. Insgesamt wurden Daten 

von 198 Verteilernetzen in den Effizienzvergleich einbezogen. 

Im Vorfeld der Konsultation am 25. Juli 2018 erfolgte eine Veröffentlichung der Aufwands­

und Strukturparameter am Effizienzvergleich teilnehmenden Netzbetreiber auf der Inter­

netseite der Bundesnetzagentur. In dieser ersten Veröffentlichung waren die Daten von 

26 Netzbetreibern nicht enthalten, die einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz ge­

stellt bzw. sich in anderen gerichtlichen Verfahren gegen die Veröffentlichung ihrer Daten 

gewandt haben. Nach Beendigung der einstweiligen Verfahren konnten die Datensätze 

von 24 Netzbetreibern entschwärzt werden. 

Die Veröffentlichung diente als Unterstützung der umfassenden Sachdiskussion mit den 

betroffenen Wirtschaftskreisen bei der dem Effizienzvergleich zugrundeliegenden Modell­

findung bzw. Auswahl der Vergleichsparameter im Rahmen der Kostentreiberanalyse. 

Ein Netzbetreiber wurde aufgrund einer nachträglichen Genehmigung nach § 24 ARegV 

aus dem Effizienzvergleich wieder ausgeschlossen. 

Der Effizienzvergleich wurde mit den Aufwands- und Strukturparametern durchgeführt, die 

dem Datenbestand zum 26.09.2018 für die Strukturparameter bzw. zum 27.11.2018 für 

die Aufwandsparameter entsprechen, welcher dem Gutachterkonsortium zur Modellfin­

dung übermittelt wurde. Die Kammer hat in keinem Fall Korrekturen am Datenbestand für 
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die gesamthafte Modellbestimmung oder für die daran anschließende Berechnung von 

individuellen Effizienzwerten berücksichtigt. 

In Ausübung des Regulierungsermessens, welches der Bundesnetzagentur bei der äu­

ßerst komplexen Durchführung eines verfahrensübergreifenden Effizienzvergleichs zu­

steht, ist die Behörde nach Erhebung und Plausibilisierung der Strukturdaten sowie der 

Bestimmung der Aufwandsparameter gehalten, den Prozess zur Modellfindung basierend 

auf ebendiesen Daten einzuleiten. Hierbei wurde den Netzbetreibern im Vorfeld mit ent­

sprechenden Mitteilungen und Datenquittungen eine hinreichende Möglichkeit gewährt, 

korrekte Strukturparameter zu melden sowie sich zu den von der Bundesnetzagentur be­

rechneten ·Vergleichsparametern und ermittelten Aufwandsparametern zu äußern und 

etwaige Fehler zu korrigieren. Die Beschlusskammer konnte davon ausgehen, dass die 

Unternehmen angesichts der dritten Durchführung des Effizienzvergleichs Strom bzw. des 

- unter Einbezug des Effizienzvergleichs Gas - sechsten Effizienzvergleichsverfahrens ein 

Grundverständnis von den Abläufen und der Bedeutung der Datenqualität haben. 

Daher sind die Netzbetreiber mit Einwendungenzu den für sie jeweils herangezogenen 

Vergleichsparametern jedenfalls nach dem Abschluss der Anhörung zum Effizienzver­

gleich ausgeschlossen. Ein Ausschluss ließe sich bereits mit Ablauf der Rückmeldefristen 

in den entsprechenden Datenquittungen rechtfertigen. Dies wurde auch vom Bundesge­

richtshof bestätigt. Netzbetreiber müssten sich im Interesse der Einheitlichkeit der Daten­

grundlage an ihren eigenen Angaben grundsätzlich festhalten lassen (BGH, Beschluss 

vom 21.01.2014, EnVR 12/12, juris, Rn. 123). 

Die Beschlusskammer hat die einzelnen Datenänderungen geprüft und dabei etwaige 

Auswirkungen auf die gesamthafte Modellbestimmung und Effizienzwertberechnung erör­

tert. Da es sich um punktuelle, nicht gravierende Datenänderungen handelt, ergeben sich 

hieraus keine Anhaltspunkte dafür, dass neue Fristen für Datenmeldungen gesetzt wer­

den und der Effizienzvergleich erneut durchgeführt werden müsste. Denn fehlerhafte Ein­

zeldaten können sich im Prozess des Effizienzvergleichs immer einstellen und wirken sich 

angesichts der Breite der Datengrundlage in der Regel nicht in nennenswertem Umfang 

auf das Ergebnis aus (vgl. BGH, Beschluss vom 21.01.2014, EnVR 12/12,. juris, Rn. 85). 

Darüber hinaus ist auch ein für einen einzelnen Netzbetreiber ermittelter Effizienzwert 

nicht schon dann fehlerhaft, wenn er auf fehlerhaften Angaben des Netzbetreibers selbst 

zu den für den Effizienzvergleich relevanten Parametern beruht (BGH, Beschluss vom 

21.01.2014, EnVR 12/12, juris, Rn. 122). Im Umkehrschluss muss dies erst Recht gelten, 
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wenn es sich nicht um Fehlangaben des Netzbetreibers selbst handelt, sondern lediglich 

ein Dritter Netzbetreiber Fehlangaben geleistet hat. 

Es bestehen schließlich keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Datengrundlage insge­

samt als untauglich für die Durchführung eines Effizienzvergleichs erwiesen hat. Im Ge-. 

genteil sprechen die nur minimalen, geltend gemachten Änderungen bei den Aufwands­

und Strukturparametern vor dem Hintergrund der Größe des übrigen Datensatzes für eine 

hinreichend genaue Datengrundlage. Vorliegend ist auch keine Fallkonstellation gegeben, 

in der sich die Fehlmeldung von Strukturparametern eines Netzbetreibers erheblich auf 

die Effizienzwerte zu Gunsten des betroffenen Netzbetreibers selbst oder zu Lasten ande­

rer Netzbetreiber auswirkt und deswegen eine andere Betrachtungsweise geboten sein 

könnte. 

Durch die umfassende Plausibilisierung der Strukturdaten erfolgte zudem ein Verfahrens­

schritt, der von Rechts wegen nicht zwingend ist und eine Datenqualität sogar über dem 

erforderlichen Maß gewährleistet. So ist ein System zur Sanktionierung unzutreffender 

Angaben oder eine umfassende Überprüfung der Angaben durch die Bundesnetzagentur 

oder durch Dritte in der Anreizregulierungsverordnung an sich nicht vorgesehen (vgl. 

BGH, Beschluss vom 21.01.2014, EnVR 12/12, juris, Rn. 84). 

3.3.2.2.1 Aufwandsparameter nach § 14 ARegV 

Als Aufwandsparameter im Sinne des § 13 Abs. 2 ARegV werden die nach § 14 ARegV 

ermittelten Kosten angesetzt. Dabei wird zwischen den Aufwandsparametern mit und oh­

ne Standardisierung der Kapitalkosten unterschieden. 

3.3.2.2.2 Überleitungsrechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ARegV 

Nach der Ermittlung der Gesamtkosten erfordert § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV im Rahmen des 

Effizienzvergleichs die Überleitung der Kostenwerte nach § 6 Abs. 1 ARegV zu den dau­

erhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 ARegV. In der Anlage 5 

sind die Aufwandsparameter inklusive der vorgenommenen Umbuchungen und etwaiger 

Korrekturen der Regulierungsbehörde dargestellt. 

3.3.2.2.3 Vergleichbarkeitsrechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV 

Die Kapitalkosten sollen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 ARegV zur Durchführung des Effizienz­

vergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst gewährleistet ist und 

Verzerrungen ausgeschlossen werden, wie sie insbesondere durch unterschiedliche Al­

tersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungspraktiken entstehen können. 
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Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 

i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur Ermittlung von Kapitalkostenan­

nuitäten durchzuführen. 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3, 3. HS. ARegV die Fremdkapitalzin­

sen gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorischen Abschreibungen gemäß § 6 

StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß § 7 StromNEV. Die 

Bestimmung der Kapitalkosten für den Netzbetreiber nach Durchführung der Vergleich­

barkeitsrechnung ist in der Anlage Aufwandsparameter und der dazugehörigen Anlage 

6 dargestellt. 

3.3.2.3 Vergleichsparameter nach § 13 ARegV 

Die Ermittlung der Vergleichsparameter erfolgt nach Maßgabe des § 13 ARegV. Ver­

gleichsparameter im Sinne des § 13 Abs. 1 ARegV sind gemäß § 13 Abs. 3 S. 1 ARegV 

Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und der Gebietseigenschaften, ins­

besondere die geografischen, geologischen oder topografischen Merkmale und strukturel­

len Besonderheiten der Versorgungsaufgabe auf Grund demografischen Wandels des 

versorgten Gebietes. 

Die Parameter müssen gemäß § 13 Abs. 3 S. 2 ARegV geeignet sein, die Belastbarkeit 

des Effizienzvergleichs zu stützen. Heranzuziehen sind somit Vergleichsparameter, die 

einen signifikanten Einfluss auf die Kostenentwicklung haben. Dies ist gemäß § 13 Abs. 3 

S. 3 ARegV insbesondere dann anzunehmen, wenn sie messbar oder mengenmäßig er­

fassbar, nicht durch Entscheidungen des Netzbetreibers bestimmbar, nicht in ihrer Wir­

kung ganz oder teilweise wiederholend sind und insbesondere nicht bereits durch andere 

Parameter abgebildet werden. 

Vergleichsparameter können insbesondere sein 

1. 	 die Anzahl der Anschlusspunkte oder der Zählpunkte in Stromversorgungsnetzen 

und der Ausspeisepunkte oder der Messstellen in Gasversorgungsnetzen, 

2. 	 die Fläche des versorgten Gebietes, 

3. 	 die Leitungslänge, 

4. 	 die Jahresarbeit, 

5. 	 die zeitgleiche Jahreshöchstlast, 
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6. 	 die dezentralen Erzeugungsanlagen in Stromversorgungsnetzen, insbesondere 

die Anzahl und Leistung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Wind- und so­

larer Strahlungsenergie oder 

7. 	 die Maßnahmen, die der volkswirtschaftlich effizienten Einbindung von dezentralen 

Erzeugungsanlagen, insbesondere von dezentralen Anlagen zur Erzeugung von 

Elektrizität aus Windanlagen an Land und solarer Strahlungsenergie dienen. 

Bei der Bestimmung von Parametern zur Beschreibung geografischer, geologischer oder 

topografischer Merkmale und struktureller Besonderheiten der Versorgungsaufgabe auf 

Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes können gemäß § 13 Abs. 3 S. 5 

ARegV flächenbezogene Durchschnittswerte gebildet werden. 

Die Vergleichsparameter können gemäß § 13 Abs. 3 S. 6 ARegV bezogen auf die ver­

schiedenen Netzebenen von Stromversorgungsnetzen verwendet werden; ein Vergleich 

einzelner Netzebenen findet dabei nicht statt. 

Die Auswahl der Vergleichsparameter hat gemäß § 13 Abs. 3 S.7 ARegV mit qualitativen, 

analytischen oder statistischen Methoden zu erfolgen, die dem Stand der Wissenschaft 

entsprechen. Auf Basis der vorliegenden Daten wurden mittels wissenschaftlich aner­

kannter analytischer und statistischer Methoden, die geeignet sind die Bedeutung der 

Parameter empirisch zu belegen, die ·Vergleichsparameter aus den analysierten mögli­

chen Vergleichsparametern ausgewählt. Durch die Auswahl der Vergleichsparameter soll 

gemäß § 13 Abs. 3 S. 8 ARegV die strukturelle Vergleichbarkeit möglichst weitgehend 

gewährleistet sein. Dabei sind gemäß § 13 Abs. 3 S. 9 ARegV die Unterschiede zwischen 

Strom- und Gasversorgungsnetzen zu berücksichtigen, insbesondere der unterschiedliche 

Erschließungs- und Anschlussgrad von Stromversorgungsnetzen. 

Die ausgewählten Vergleichsparameter werden für beide unter 2.3.2.1. dargestellten Me­

thoden gleich verwendet. Eine getrennte Vergleichsparameterauswahl, wie sie teilweise in 

den Stellungnahmen zur Konsultation gefordert wurde, entspricht nicht der Systematik der 

ARegV. Diese beschreibt in § 13 ARegV die Auswahl. und Bildung der Parameter unab­

hängig von den in Anlage 3 zu § 12 ARegV beschriebenen Methoden. Dies war in den 

vergangenen Regulierungsperioden insbesondere vor dem Hintergrund der Pflichtpara­

meter auch nicht möglich. Eine explizite Änderung des Vorgehens ist aus dem Verord­

nungstext sowie aus den Verordnungsbegründungen nicht ersichtlich. 

Die erhobenen Strukturdaten wurden zunächst einer umfassenden Plausibilitätskontrolle 

unterzogen. Unplausible Daten wurden den Netzbetreibern mitgeteilt und von diesen kor-
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rigiert. Alsdann wurden in einem zweiten Schritt aus diesen plausiblen Strukturdaten wei­


tere potenzielle Vergleichsparameter ermittelt. 


Vor der Auswahl der Vergleichsparameter wurden gemäß § 13 Abs. 3 S. 10 ARegV Ver­


treter der betroffenen Wirtschaftskreise und der Verbraucher rechtzeitig gehört. 


Die Bundesnetzagentur hat folgende Vergleichsparameter in den Effizienzvergleich ein­

bezogen: 

Stromkreislänge Kabel HS 

Stromkreislänge Freileitung HS 

Netzlänge MS (Kabel + Freileitung) 


Netzlänge NS (Kabel + Freileitung inkl. Hausanschlussleitungen und Straßenbe­


leuchtung) 


• Tatsächliche zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS 

Tatsächliche zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS 

Summe der installierten Erzeugungsleistung der Ebenen HoeS, HoeS/HS, HS und 

HS/MS 

Summe der installierten Erzeugungsleistung der Ebenen MS, MS/NS und NS 

Anzahl der Messstellen über alle Spannungsebenen 

Im Folgenden werden die verwendeten Vergleichsparameter erläutert: 

Die Vergleichsparameter „Stromkreislänge Kabel HS", ,,Stromkreislänge Freileitung HS", 

„Netzlänge MS" und „Netzlänge NS" dienen der nach Spannungsebenen disaggregierten 

Abbildung der Netzlängen. Auf der HS-Ebene wird zudem zwischen Erdkabeln und Frei­

leitungen unterschieden, weiterhin werden auf der NS-Ebene die Leitungslängen von 

Hausans·chlüssen und Straßenbeleuchtung berücksichtigt. Hierdurch wird die Dienstleis­

tungsdimension (insb. erforderliche Netzlängen zum Anschluss der Endkunden) abgebil­

det. 

Die Parameter „Tatsächliche zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS" und „Tatsächliche zeit­

gleiche Jahreshöchstlast MS/NS" dienen der disaggregierten Abbildung der Kapazitätser­

fordernisse auf den Umspannebenen HS/MS und MS/NS. 
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Die installierte Erzeugungsleistung der Netz- und Umspannebenen HöS, HöS/HS, HS und 

HS/MS einerseits sowie der Netz- und Umspannebenen MS, MS/NS, NS andererseits 

dienen der Abbildung der Kapazitätsdimension, insbesondere auch unter Berücksichti­

gung der Kosten im Zusammenhang mit dem Zubau erneuerbarer Energien. 

Mit dem Parameter „Anzahl der Messstellen über alle Spannungsebenen" wird die Dienst­

leistungsdimension in Form von Kosten je gemessener Messstelle (selbst abgelesen und 

durch Dritte abgelesen) abgebildet. Gleichzeitig erfolgt im Zusammenhang mit den ver­

wendeten Netzlängen eine Abbildung der Granularität der Versorgungsaufgabe. 

Eine Übersicht der den Vergleichsparametern zu Grunde liegenden Werte des Netzbe­

treibers findet sich in Anlage 7. Die Beschreibung bzw. Definition der einzelnen Parame­

ter und der Ermittlung des Effizienzvergleichs findet sich in Anlage 8. Die unternehmens­

individuellen Effizienzwerte finden sich in Anlage 9. 

3.3.2.4 Ausreißeranalyse 

Die Bundesnetzagentur hat für die parametrische (SFA) und für die Qicht-parametrische 

(DEA) Methode Analysen zur Identifikation von extremen Effizienzwerten (Ausreißern) 

durchgeführt, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen (Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 

ARegV). Für Ausreißer mit besonders hoher Effizienz wurde ein Effizienzwert von 100 

Prozent festgesetzt (Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Ausreißer mit einer Effizienz unter 60 

Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent (§ 12 Abs. 4 S. 1 ARegV). 

Bei der nicht-parametrischen Methode (DEA) gilt ein Wert als Ausreißer, wenn er für ei­

nen überwiegenden Teil des Datensatzes als Effizienzmaßstab gelten würde (Anlage 3 

Nr. 5 zu § 12 ARegV). Dies bedeutet, dass diejenigen Unternehmen aus dem Datensatz 

entfernt werden, die - bei Gültigkeit des ermittelten Effizienzvergleichsmodells - für min­

destens die Hälfte der Unternehmen im Datensatz den Effizienzmaßstab bilden. Mit dieser 

Vorgehensweise wird sichergestellt, dass ein einzelner Netzbetreiber keinen unnatürlich 

großen Einfluss auf die Effizienz eines anderen Netzbetreibers hat (Dominanzanalyse ). 

Die Netzbetreiber, die einen kritischen Wert überschreiten, werden aus dem Datensatz 

entfernt. Ergänzend wurde eine Analyse der Supereffizienzwerte durchgeführt. Dabei wa­

ren diejenigen Ausreißer aus dem Datensatz zu entfernen, deren Effizienzwerte den obe­

ren Quartilswert um mehr als den 1,5 fachen Quartilsabstand übersteigen. Der Quartils­

abstand ist dabei definiert als die Spannweite der zentralen 50 Prozent eines Datensatzes 

(Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 
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Bei der Effizienzwertanalyse unter Berücksichtigung standardisierter Aufwandsparameter 

wurden 6 Unternehmen als supereffiziente Ausreißer identifiziert. Bei der Effizienz­

wertanalyse unter Berücksichtigung nicht-stand~rdisierter Aufwandsparameter wurden 7 

Unternehmen als supereffiziente Ausreißer identifiziert. 

Bei der parametrischen Methode (SFA) gilt ein Wert dann als Ausreißer, wenn er die Lage 

der ermittelten Regressionsgerade zu einem erheblichen Maß beeinflusst (Anlage 3 Nr. 5 

zu § 12 ARegV). Zur Ermittlung des erheblichen Einflusses wurden statistische Tests 

durchgeführt, mit denen ein numerischer Wert für den Einfluss ermittelt wurde. Liegt der 

ermittelte Wert über einem methodisch angemessenen kritischen Wert, so ist der Ausrei­

ßer aus dem Datensatz zu entfernen. Als Testverfahren kamen Cooks distance, DFBE­

TAS, DFFITS, covariance ratio und Robuste Regression in Frage (Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 

ARegV). Es wurden 9 Unternehmen unter Berücksichtigung standardisierter Aufwandspa­

rameter und 10 Unternehmen unter Berücksichtigung nicht-standardisierter Aufwandspa­

rameter als Ausreißer identifiziert. Die im Rahmen der Konsultation vorgeschlagenen Ver­

fahren zur Bestimmung von Ausreißern, deren Anwendung sich nicht direkt aus Anlage 3 

Nr. 5 zu § 12 ARegV ergibt, kamen nicht zur Anwendung. Die Anwendung dieser Metho­

den wurde aufgrund der Anmerkungen im Konsultationsverfahren untersucht. Im Ergebnis 

hielten diese Methoden insbesondere der Anforderung, dem aktuellen Stand der Wissen­

schaft zu entsprechen, nicht Stand. 

Die Ergebnisse der Ausreißeranalyse werden in Anlage 8 dargestellt. 

3.3.2.5 Gutachten 

Zu der konkreten Ausgestaltung des Effizienzvergleichs einschließlich einer eingehenden 

Stellungnahme zu den Einwänden der Netzbetreiber wird auf das im Internet als Anlage 8 

veröffentlichte Gutachten des Gutachterkonsortiums SWISS-ECONOMICS SE AG, 

SUMICSID AB, IAEW, RWTH Aachen K. ö. R. verwiesen 

(http://www.bundesnetzagentur.de, unter den Menüpunkten: ~ Elektrizität und Gas ~ 

Netzentgelte ~ Stromnetzbetreiber ~ Effizienzvergleich VNB ~ 3. Regulierungsperiode. 

Die Beschlusskammer macht sich die Inhalte des Gutachtens vollständig zu Eigen. Das 

Gutachten ist Bestandteil dieses Beschlusses. 

3.3.3 Effizienzwert des Netzbetreibers 

Die Ermittlung des unternehmensindividuellen Effizienzwertes erfolgt auf Grundlage der 

§§ 12 bis 15 ARegV (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Ein Aufschlag auf den sich aus der Effi-
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zienzanalyse ergebenden Effizienzwert ist nach Maßgabe des § 15 Abs. 1 ARegV grund­

sätzlich möglich. 

Der sich aus den Effizienzvergleichen ergebende Effizienzwert des Netzbetreibers ist als 

Anteil der Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile in 

Prozent auszuweisen (§ 12 Abs. 2 ARegV). Die für den Netzbetreiber in den durchgeführ­

ten Effizienzvergleichen ermittelten individuellen Effizienzwerte ergeben sich aus Anlage 

9. 

3.4 	 Ermittlung der nicht abgebauten beeinflussbaren Kostenanteile nach 

§ 11 Abs. 4 ARegV 

Ein wesentliches Element .zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen in 

der dritten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V t) gleichmäßig ab­

zubauenden beeinflussbaren Kostenanteile (KA b,t) des Netzbetreibers, deren Abbau in­

nerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss (§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV). 

3.4.1 	 Beeinflussbare Kostenanteile im jeweiligen Kalenderjahr der Regulie­

rungsperiode (KA b,t) 

Die KA b,t des Netzbetreibers ergeben sich gemäß § 11 Abs. 4 S. 1 ARegV aus den Ge­

samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile des Aus­

gangsniveaus (KA dnb,o), riach Abzug des Kapitalkostenabzugs des jeweiligen Kalender­

jahrs der Regulierungsperiode (KKAb t) und nach Abzug der vorübergehend nicht beein­

flussbaren Kostenanteile des jeweiligen Kalenderjahrs der Regulierungsperiode (KA vnb,t). 

Somit gilt: 

KAb,t =GK- KAdnb,O - KKAbt- KAvnb,t 

Die Höhe der beeinflussbaren Kostenanteile ist Anlage 1 zu entnehmen. 

3.4.2 	 Individuelle Effiz;ienzvorgabe nach§ 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß § 16 Abs. 

1 S. 1 ARegV so zu erfolgen, dass die beeinflussbarer Kostenanteile (KA b,t) unter An­

wendung eines Verteilungsfaktors (V t) rechnerisch innerhalb einer Regulierungsperiode 

gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe). 

Für die dritte Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemäß § 16 Abs. 

1 S. 3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Ineffizienzen nach 
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einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulierungsperiode dauert 

gemäß § 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau der ermittelten monetär bewer­

teten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode innerhalb von fünf Jahren zu ge­

schehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (V t) von 0,2 * t. 

Jahr T Vt 
2019 1 0,2 
2020 2 0,4 

.2021 3 0,6 
2022 4 0,8 
2023 5 1,0 

Der Abbau der Ineffizienzen wird mit der jährlich festgelegten Erlösobergrenze zum 01.01. 

eines Kalenderjahres berücksichtigt. Zum Verteilungsfaktor in Höhe von 1 /5 im ersten 

Jahr der Regulierungsperiode ist in jedem folgenden Jahr der Regulierungsperiode jeweils 

1/5 hinzu zu addieren (BR-Drs. 417/97 vom 15.06.2007, S. 60 f.; zur Rechtmäßigkeit die­

ser Methodik OLG Düsseldorf, Beschluss vom 14.09.2016, Vl-3 Kart 175/14, S. 34 ff.). 

3.5 Effizienzbonus nach § 12a ARegV 

Nach § 12a ARegV ermittelt die Regulierungsbehörde für im Effizienzvergleich als effi­

zient ausgewiesene Netzbetreiber einen Aufschlag auf die Erlösobergrenze (sog. Effi­

zienzbonus) auf Grundlage der im Rahmen der Effizienzwertermittlung bereits durchge­

führten Supereffizienzanalyse nach Anlage 3 Nr. 5 S. 9 zur ARegV. 

Zur Ermittlung des Effizienzbonus ist zunächst der Supereffizienzwert des effizienten 

Netzbetreibers zu bestimmen. Der Supereffizienzwert eines Netzbetreibers entspricht 

nach § 12a Abs. 1 S. 3 ARegV der Differenz aus den individuellen Effizienzwerten aus der 

Supereffizienzanalyse abzüglich der .individuellen Effizienzwerte aus der nicht­

parametrischen Methode nach Anlage 3. Weiter werden gemäß § 12a Abs. 1 S. 2 ARegV 

bei der Berechnung des Effizienzbonus sowohl der Aufwandsparameter nach § 13 Abs. 2 

ARegV als auch der Aufwandsparameter nach § 12 Abs. 4a ARegV berücksichtigt. 

Es werden somit in einem ersten · Schritt zwei Supereffizienzwerte aus der Supereffi­

zienzanalyse betrachtet. Sobald ein Supereffizienzwert den Schwellenwert von fünf Pro­

zent überschreitet, ist der jeweilige über fünf Prozent liegende Supereffizienzwert gern. § 

12a Abs. 2 ARegV mit fünf Prozent anzusetzen. 

In einem zweiten Schritt wird der individuelle Supereffizienzwert aus den beiden Supereffi­

zienzwerten des Netzbetreibers berechnet. Soweit die nach § 12a Abs. 1 und 2 ARegV 

ermittelten Supereffizienzwerte voneinander abweichen, ist gemäß § 12a Abs. 3 ARegV 
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der individuelle Supereffizienzwert gleich dem arithmetischen Mittel dieser beiden Su­

pereffizienzwerte. 

In einem dritten Schritt wird der individuelle Effizienzbonus des Netzbetreibers berechnet. 

Der individuelle Effizienzbonus des Netzbetreibers nach § 12a Abs. 4 ARegV ergibt sich 

schließlich aus der Multiplikation des individuellen Supereffizienzwertes nach § 12a Abs. 3 

ARegV mit den vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 3 S. 

1 ARegV im Basisjahr; er ist gern. § 12a Abs. 5 ARegV gleichmäßig über die Regulie­

rungs-periode zu verteilen. 

Der Netzbetreiber wurde im Effizienzvergleich als effizient ausgewiesen. Die Supereffi­

zienzanalyse hat ergeben, dass der Netzbetreiber einen Effizienzbonus erhält. Die Ergeb­

nisse der Supereffizienzanalyse und der sich daraus für die Berechnung des Effizienzbo- · 

nus ergebende Supereffizienzwert ist Anlage 9 zu entnehmen. 

3.6 Verbraucherpreisgesamtindex nach§ 8 ARegV 

Gemäß § 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus dem 

durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtindex (VPI). 

Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird der VPI des vor­

letzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, verwendet (VPI 1). 

Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr (VPI o). 

Basisjahr ist gemäß§ 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2016. Der VPI für das Jahr 2016 beträgt 

nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes 107,4 (bei Normierung auf das Jahr 

2010) und für das Jahr 2017 109,3 (bei Normierung auf das Jahr 2010) (abrufbar im Inter­

net unter: https://www.genesis.destatis.de/genesis/online > Suche nach: 61111-0001 ). 

Entsprechend dem Term VPI t / VPI o der in Anlage 1 zu § 7 ARegV aufgeführten Regulie­

rungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 2017 zum VPI für das Jahr 2016 

für das erste Jahr der dritten Regulierungsperiode (2019) einen Inflationsfaktor in Höhe 

von 1,0177. 

Für die Folgejahre der dritten Regulierungsperiode (2020 bis 2023) hat die Beschluss­

kammer die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 2017 (1,77%) gegen­

über 2016 (107,4) fortgeschrieben, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung noch keine 

Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2018 bis 2021 vorliegen konnten. 

Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmäßig, da der Netzbetreiber gemäß § 4 

Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Änderung des Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 

ARegV zur Anpassung der Erlösobergrenze verpflichtet ist und so vorab eine möglichst 
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sachgerechte Abschätzung der zukünftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann. Das Vor­

gehen entspricht im Übrigen auch der ständigen Praxis der Beschlusskammer in den ers­

ten beiden Regulierungsperioden. 

Es wurden somit folgende VPl-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung werden 

diese nachfolgend auf zwei Nachkommastellen gerundet angezeigt; die Berechnung er­

folgte indes mit sieben Nachkommastellen): 

Jahr VPI 
2018 107,40 
2019 109,30 
2020 111,23 
2021 113,20 
2022 115,20 
2023 117,24 

Die Inflationsfaktoren für die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr - d. h. die relati­

ve prozentuale Änderung des VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dem VPI des Basis­

jahres 2016 - sind in nachstehender Tabelle dargestellt 

Jahr VPlt /VPlo 
2019 1,0177 
2020 1,0357 
2021 1,0540 
2022 1,0727 
2023 1,0916 

Die Beschlusskammer hat diese Werte bei der Festlegung der kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen der Jahre 2019 bis 2023 berücksichtigt. 

3.7 Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu be­

rücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von der Ge­

samtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Produktivitätsfak­

tor (PF t). 

Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der Ab­

weichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaftlichen 

Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen EinstandspreisentwicklUng von 

der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 
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Der Produktivitätsfaktor wurde seitens der Beschlusskammer 4 am 28.11.2018 (Aktenzei­

chen: BK4-18-056) festgelegt. Er beträgt 0,90 Prozent. 

In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PF t als der generelle sektorale Produktivitäts­

faktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des generellen 

sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode im Ver­

hältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Veränderungen des ge­

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode 

im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode (PF t) ergeben sich demgemäß 

mittels des folgenden Algorithmus: 

PF t =(1 + 0,0090) t. 1 

3.8 	 Kapitalkostenaufschlag nach § 1Oa ARegV 

Der Netzbetreiber kann gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1, 2. Alt. ARegV die Anpassung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Kapitalkostenaufschlags nach § 1Oa ARegV 

beantragen. Diesbezüglich ergeht ein gesonderter Beschluss. 

3.9 	 Qualitätselement nach § 19 ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen sind gemäß § 19 Abs. 1 ARegV Zu- oder Abschläge vorzu­

nehmen, wenn Netzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit oder der Netzleistungs­

fähigkeit von Kennzahlenvorgaben abweichen (Q t). Diesbezüglich ergeht ein gesonderter 

Beschluss. 

3.10 	 Volatile Kosten Verlustenergie (VKt) 

Die Festlegung der volatilen Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV zur Berücksichtigung von 

Verlustenergiekosten in der dritten Regulierungsperiode erfolgt mit den Beschlüssen BK8­

18/0001-A, BK8-18/0002-A, BK8-18/0003-A, BK8-18/0004-A, BK8-18/0005-A und BKB­

18/0006-A. 

3.11 	 Zu- und Abschläge aus dem Regulierungskonto nach § 5 Abs. 3 

ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen sind auf Antrag des Netzbetreibers gemäß § 5 Abs. 3 ARegV 

Zu- oder Abschläge aus dem Regulierungskonto vorzunehmen. Diesbezüglich ergeht ein 

gesonderter Beschluss. 
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4. Mögliche Anpassung des verwendeten generellen sektoralen Produktivitäts­

faktors 

Die Beschlusskammer hat bei der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

den unter dem Aktenzeichen BK4-18-056 festgelegten generellen sektoralen Produktivi­

tätsfaktor zugrunde gelegt. Die Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfak­

tors erfolgte in der dritten Regulierungsperiode erstmalig durch die Bundesnetzagentur 

und ist nicht durch Rechtsverordnung vorgegeben. 

Die Beschlusskammer trifft mit Tenorziffer 2 hinsichtlich des verwendeten generellen 

sektoralen Produktivitätsfaktors eine Regelung zur Anpassung der Erlösobergrenzen für 

die dritte Regulierungsperiode. Dies erfolgt mit dem Ziel, Beschwerdeverfahren zu ver­

meiden, die unter dem Gesichtspunkt der Verfahrensökonomie nicht sinnvoll sind. Ein 

Netzbetreiber soll sich nicht veranlasst sehen, gegen den vorliegenden Beschluss rechts­

wahrend Beschwerde einzulegen, nur um sich so die Möglichkeit zu erhalten, von dem 

Ausgang des Beschwerdeverfahrens gegen den Beschluss BK4-18-056 auch in diesem 

Verfahren zur Festlegung der Erlösobergrenzen zu profitieren. Gleichzeitig wird für den 

Fall, dass der Netzbetreiber diesen Beschluss nicht nur wegen der Bestimmung des ge­

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors, sondern auch wegen anderer Beschwerdepunk­

te angreift, sichergestellt, dass über die insoweit eingelegte Beschwerde entschieden 

werden kann und das Abwarten einer abschließenden gerichtlichen Entscheidung und 

einer eventuellen Neufestlegung zu dem mit Beschluss BK4-18-056 festgelegten Produk­

tivitätsfaktor nicht erforderlich ist. 

Dabei soll der Netzbetreiber durch die unter Tenor Ziffer 2. getroffene Regelung so ge­

stellt werden, wie er stünde, wenn er diesen Beschluss zur Festlegung der Erlösober­

grenzen mit einer Beschwerde angegriffen, dabei die Anwendung eines rechtswidrigen 

Produktivitätsfaktors gerügt hätte und es zu einer Neufestlegung des Produktivitätsfaktors 

kommt. Der Netzbetreiber soll insoweit weder besser noch schlechter gestellt werden. 

Dies bedeutet, dass der Netzbetreiber im Falle eines ihm günstigen Ausgang des Verfah­

rens gegen den Beschluss BK4-18-056 auch in dieser Festlegung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen profitieren soll. Dies bedeutet aber gleichzeitig auch, dass die Be­

schlusskammer - schon im Interesse der Netznutzer - sicherstellt, dass im Falle eines für 

den Netzbetreiber ungünstigen Ausgangs seines Beschwerdeverfahrens gegen die Fest­

legung BK4-18-056 etwaige die Erlösobergrenze reduzierende Effekte berücksichtigt wer­

den. Deshalb ist die Regelung so ausgestaltet, dass eine Anpassung sowohl erlösober­

grenzenerhöhend als auch -senkend vorgenommen wird. 
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Bei ihrer Entscheidung, die Regelung des Tenors Ziffer 2. in den Beschluss aufzunehmen, 

hat die Beschlusskammer insbesondere berücksichtigt, dass diese Aufnahme der Rege­

lung mit dem ausdrücklichen Einverständnis des Netzbetreibers geschehen ist. Dieser hat 

sich im Anhörungsverfahren nach ausdrücklichem Hinweis für die Aufnahme der Rege­

lung ausgesprochen. 

5. Rückwirkende Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Die rückwirkende Festlegung der Erlösobergrenzen nach dem 31.12.2018 ist zulässig. Sie 

verstößt insbesondere nicht gegen das in § 21 a Abs. 5 S. 4 EnWG statuierte Gebot der 

Erreichbarkeit der Effizienzvorgabe. Die Effizienzvorgaben sollen - analog einem im 

Wettbewerb stehenden Unternehmen - eine kontinuierliche Kostenoptimierung auslösen. 

Mithin kann und wird der Abbau von Ineffizienzen vor oder nach dem Beginn des jeweili­

gen Kalenderjahres einer Regulierungsperiode erfolgen (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss 

vom 14. September 2016, Vl-3Kart175/14 [V], Rn. 121.f., juris). 

Der Netzbetreiber war rechtzeitig zur Preisbildung über alle für die Festlegung der Erlös­

obergrenze wesentlichen Elemente informiert. Er wurde über den unternehmensindividu­

ellen Effizienzwert sowie den zugrundeliegenden Gutachtenentwurf noch im Jahr 2018 im 

Rahmen der Anhörung der Erlösobergrenzenfestlegung unterrichtet. Daneben lagen auch 

das Ergebnis der Kostenprüfung, die Überleitungsrechnung, der anzuwendende sektorale 

Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV sowie die Bestimmung des Kapitalkostenabzugs 

nach § 6 Abs. 3 ARegV vor. Auf dieser Basis war der Netzbetreiber bereits Ende 2018 in 

der Lage, die Erlösobergrenze des Jahres 2019 zu ermitteln. 

Die Systematik der ARegV sieht einen erlösobergrenzenfreien Zeitraum nicht vor. Die 

Festlegung der Erlösobergrenzen für die dritte Regulierungsperiode hätte danach grund­

sätzlich im Jahr 2018 erfolgen sollen. Gleichwohl ist eine rückwirkende Festlegung zuläs­

sig. Nach Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie 2009/73/EG sind die Regulierungsbehörden be­

fugt, vorläufig geltende Übertragungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmi­

gen und über geeignete Ausgleichsmaßnahmeh zu entscheiden, falls sich die Festlegung 

der Tarife verzögert. Wenn aber vorläufige Regelungen im Zusammenhang mit der Fest­

legung der Erlösobergrenze für ein Kalenderjahr zulässig sind, muss auch eine rückwir­

kende endgültige Festlegung von Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, 

Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3 Kart 175/14 (V), Rn. 118 ff., juris). Dies gilt in 

jedem Fall., wenn alle erforderlichen Preisbildungsgrundlagen vorliegen und der Unter­

schied zwischen der möglichen vorläufigen Anordnung und der endgültigen Festlegung 

der Erlösobergrenzen nur wenige Wochen beträgt. 
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Rein vorsorglich nimmt die Beschlusskammer hilfsweise folgende Ermessenserwägungen 

in Bezug auf die rückwirkende Festlegung der Erlösobergrenzen in diesem konkreten Ein­

zelfall vor. Im Rahmen des ihr zustehenden Regulierungsermessens hat sich die Be­

schlusskammer entschieden, von einer vorläufigen Festlegung von Erlösobergrenzen 

nach § 72 EnWG abzusehen und die Erlösobergrenzen rückwirkend zum 01.01.2019 

festzulegen. 

Bei der Entscheidung hat die Beschlusskammer neben dem in § 72 EnWG angelegten 

bzw. sich aus der rückwirkenden Bescheidung ergebenden Zweck einer Vorgabe von 

Erlösobergrenzen auch das Interesse des Netzbetreibers an Rechtssicherheit und an ei­

ner nach § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG angemessenen, wettbewerbsfähigen und risikoange­

passten Verzinsung des eingesetzten Kapitals sowie das Interesse der Netznutzer an den 

in § 1 Abs. 1 EnWG genannten Aspekten einer sicheren, preisgünstigen und effizienten 

leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität berücksichtigt. 

Eine vorläufige Festlegung von Erlösobergrenzen nach § 72 EnWG war aus Sicht der 

Beschlusskammer nicht zweckdienlich für das Verfahren zur Festlegung der kalenderjähr,.. 

liehen Erlösobergrenzen sowie die Vereinnahmung von Netzentgelten. Zum Jahresende 

2018 waren dem Netzbetreiber alle wesentlichen Elemente zur Festlegung der Erlösober­

grenze des Jahres 2019 nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV bekannt bzw. waren diese auf­

grund entsprechender Mitteilung der Beschlusskammer abschätzbar .. In die Abwägung ist 

auch eingeflossen, dass die zeitliche Verzögerung nicht gravierend war und dem Netzbe­

treiber rechtzeitig seine Vorgaben für die dritte Regulierungsperiode bekannt waren. Die 

vorläufige Anordnung wäre somit ein reiner Formalismus gewesen. 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rückwirkende 

Festlegung der Erlösobergrenze für das Jahr 2019 als vom Ermessen gedeckt. 

Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) Festlegung 

von Erlösobergrenzen ab Beginn der dritten Regulierungsperiode. Die gegen die rückwir­

kende Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Beschluss­

kammer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewertet. 

Die EntsGheidung, die Erlösobergrenze für das Jahr 2019 rückwirkend festzulegen, ist 

auch verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem Zweck, entsprechend den Vorgaben 

des EnWG, der ARegV und der StromNEV für die gesamte Dauer einer Regulierungspe­

riode Erlösobergrenzen festzulegen. Die rückwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, 

insbesondere werden dadurch rückwirkende Effizienzvorgaben ermöglicht. Sie ist auch 

erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes Mittel nicht zur Verfügung steht. Die Ent-
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scheidung ist schließlich auch angemessen. Das Interesse des Netzbetreibers, für den 

Zeitraum der Rückwirkung keinen weiteren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu un­

terliegen, muss aus Sicht der Beschlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit 

an einer sicheren, preisgünstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der 

Allgemeinheit mit Elektrizität zurückstehen. Dem Netzbetreiber war vor Beginn der dritten 

Regulierungsperiode der für ihn schließlich auch förmlich festgelegte Effizienzwert be­

kannt, so dass er sich darauf einstellen konnte. Etwaige Abweichungen können ohne wei­

teres über das Regulierungskonto nach § 5 ARegV abgewickelt werden und wirken somit 

faktisch erst zu einem späteren Zeitpunkt. 

III. 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

IV. 

Die Anlagen 1 bis 10, die Anlage Aufwandsparameter sowie weitere in diesen Anlagen 

in Bezug genommene Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

Seite 38 von 39 



Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde er­

hoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 

4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei 

dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) 

eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 

Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 

der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegrün­

dung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung 

oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die 

sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegrün­

dung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

Bourwieg 

Beisitzer 

Wetzl 

Beisitzer 

Petermann 
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Reguti&rung&datenNet%betreiberdaten 

Netzbetreiber: Netzgesellschaft Ostwürttemberg OonauRies GmbH 

BNR: 10002974 

NNR: 1 

Verfahren: Regelverfahren 

Effizienzwert: 100,00% 

Basisjahr 2016 

Jahr 

Verbrauooeq:irel&­
gesamtimllex nach 

§3 ARegV 
(VPIJ 

Generelter 
sektotater 

ProduktMtäl&t:aktor 
nach $9 AftegV 

[PFd 

1 • kumulierter 
Vertellungsfal<tor 

2018 107,40 

2019 109,30 0,0090 0,8 

2020 111,23 0,0181 0,6 

2021 113,20 0,0272 0,4 

2022 115,20 0,0365 0,2 

2023 117,24 0,0458 0,0 

Berechnung der kalenderjtthdiohen !rlösebergrenzen 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

Erlösobergrenze 
nach§ 4 ARegV 

106.645.996 € 

106.814.758 € 

106.668.683 € 

106.769.741 € 

Dauerhaft nicht VOO'lberQebend nicil 
beeinflussbare beeinflussbare 

Kostenanteile nad\ Kostenanteil& nach 
§ 11 Abs. 2 ARegV § 11 Abs. 3 ARef}V 

N'1Ght abgebaute 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

Effizienz*Bonus 
nach § 12a ARegV 

Kostenanteile aus 
dem Verbraucher­
pre1sge&amt1n®x 
nach§ 8 ARegV 

Kostenanteile aus 
dem generellen 

sektOl'aler 
ProduktMttlt&faktor 

nacn § 9 ARegV 

Kapitalkoote111­
auf$chlag nach 
§4Abß 4Nr.1, 
§ tOaARegV 

Qualitatselement 

nach § 4 Abs.. S, 


§ 19 Abs.1 AR.egV 


Volatile 
Kostenanteile nach 
§ 11 Abs 5 ARe.tiJ 

Anlage 1_ 1. Erlösobergrenzen 3. Regulierungsperiode (2019 - 2023) Netze ODR Gmbh AZ: BK8-17/2974-12 
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Anlage i_2: Erlösobergrenzen 3. Regulierungsperiode (2019 • 2023) Netze ODR GmbH AZ: BKS-1712974-12 

§6Abs. 1 ARegV Basisjahr 

§§ 12-15ARegV Anzuwendender Effizienzwort 

Anzuwendender Supereffizienzwert § 12aARegV 

Ausgangsniveau 

§8ARogV Verbraucherprei$90samtindex des laufendenJahr1:1s 

§ Abs . 1ARegV Verbfaucherp1eisgesamtindex des Basisjahres 

§9ARegV Generellersektoralor Produktivitätsfaktor 

VPlo 

§ 11Abs.2ARegV 

Satz 1. Nr. 1 

Satz 1. Nr. 2 

Satz 1, Nr. 3 

Satz 1, Nf. 4 

Satz 1, Nr. 5 

Satz 1, Nr. 6 

Satz 1, Nr. 6a 

Satz 1, Nr. 7 

Satz 1, Nr. 8 

Satz 1, Nr. 9 

Satz 1, Nr.10 

Satz 1. Nr. 11 

Satz 1, Nr. 12a 

Satz 1, Nr.13 

Satz 1, Nr. 17 

1 Erlösobergrenze 

Dauerhaftnichtbooinflussbare Kostenanteile 

Summe Kosten bzw. Ertöse 

gesetzliche Abnehme- und Vergütungspflichten 

Konzessionsabgaben 

Betriebssteuern 

erfordefliche Inanspruchnahme vorgelagerter Notzebenen 

Nachriistung nach§ 10 SysStabV und § ·22 SysStabV 

genehmigte Investitionsmaßnahmen nach§ 23 ARegV, soweit sie dem Inhalt der Genehmigung nach 
durchgeführt wurden so'ltlie in der Regulierungsperiode kostenwirksam sind und die Genehmigung nicht 
aufqehobenv.-'Ordonist 

Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Absatz 2a ARegV 

Mehrkosten rür die Errichtung, den Betrieb und dio Änderung von Erdk;lbo ln nach§ 43 S . 1 Nr. J EnVVG 

vermiedene Netzentgelte im Sinne von§ 18 der StromNEV, § 57 Abs. 3 EEG und§ 6 Abs. 5 und§ 13 Abs . 5 
Kl/\IKG 

betrieblicheundtarifvertragltcheVereinbarungonzulohnzusatz·undVorsorgungsleistungen,soweitdiosein 
der Zeit vor dem 31. Dezember 2016 abaeschlossen worden sind 

im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 

Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und. Betriebskindertagesstätten für Kinder der im 
Netzbereich besc:häffü1tonBetriebsangehöriQen 

Forschung und Entwicklung nach Maßgabe des§ 25a ARegV 

Auflösung von Notzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen nach§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 i 
V . m. Salz i StromNEV 

Entschädigungen nach§ 15Absatz 1 des 'Erncuerbare-Energien-Gesetzes,diedieVoraussetzungendes§15 
Absatz 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes erfüllen 

!Ausgangsniveauabzilglichderdauerhaftnichtbeeinflussbaren Kostenanteile 

!Kapitalkostenabzug 

§ 11 Abs . 3 ARegV Vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile 

§ 16 Abs. 1 i.V.m § 34 Abs. lb ARegV Verteilungsfaktor f.ür den Abbau der Ineffizienzen 

§ 11Abs. 4ARegV Beeinflussbarer Kostonanleil 

NichtabgebauterbeeinflussbarerKostenante1l 

1§ 12aARegV IEffizienzbonus 

111 .::? 115,2 

10i.4 

1,0176 1,0458 
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Anlage 1 _2: Erlösobergrenzen 3 . Regulierungsperiode (2019 - 2023) Netze OOR GmbH AZ: BKB-17/2974-12 

_..,__~ 
§ 4 Abs. 4 Nr.1, § 10a ARegV Kapitalkostenaufschlag 

1§ 4 Abs. 5, § 19 Abs .1 ARegV laualitätselement 10· 

§ 11 Abs . SARegV Volatile Kostenanteile ~ 
~§-11-~-s- l te-na-nt-eil-e~~~~~~~~~~~~~~~~~~·. 5-A-Ro-gV~·~~~-J-V-oa-til-eK-o-s

§ 4 Abs. 4 Nr. 1 a. § S Abs. 3 ARegV Zu- und Abschläge für die Auflösung des Regulierungsskontos 

r;-4 Abs . 4Nr. 2 ARegV IN ic~t zumutbare Härte 
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• Bundesnetzagentur 

Aktenzeichen: BKB-17/2974-12 

Anlage Aufwandsparameter 

Nachfolgend wird die Ermittlung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenzen ge­

mäß§ 6 Abs. 1 und 2 ARegV dargestellt (vgl. Ziffer 1.). Zudem werden die dauer­

haft nicht beeinflussbaren Kostenbestandteile gemäß§ 11 Abs. 2 ARegV (vgl. Zif­

fer 2.) und die Vergleichbarkeitsrechnung in Bezug auf die Kapitalkosten nach § 

14 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 ARegV erläutert (vgl. Ziffer 3.). 

Die Ergebnisse dieser Ermittlungen fließen in die Bestimmung der Aufwandpara­

meter nach §§ 13 und 14 ARegV ein. Gemäß § 13 Abs. 1 ARegV sind im Effizi­

enzvergleich Aufwandsparameter und Vergleichsparameter zu berücksichtigen, 

wobei als Aufwandsparameter die nach § 14 ARegV ermittelten Kosten anzuset­

zen sind. § 14 Abs. 1 ARegV bestimmt, nach welchen Maßgaben die als Auf­

wandsparameter anzusetzenden Kosten ermittelt werden: 

Die Gesamtkosten des Netzbetreibers werden nach Maßgabe der zur Be­

stimmung des Ausgangsniveaus anzuwendenden Kostenprüfung nach § 6 

Abs. 1 und 2 ARegV ermittelt. 

Von den so ermittelten Gesamtkosten sind die nach § 11 Abs. 2 ARegV dau­

erhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile abzuziehen. 

Die Kapitalko~ten zur Durchführung des Effizienzvergleichs sollen so be­

stimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst gewährleistet ist und 

Verzerrungen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere durch unter­

schiedliche Altersstruktur der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprak­

tiken entstehen können; hierzu ist eine Vergleichbarkeitsrechnung zur Ermitt­

lung von Kapitalkostenannuitäten nach Maßgabe von § 14 Abs. 2 ARegV 

durchzuführen. 



Anlage Aufwandsparameter 

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus 

Das Ausgangsniveau für die Bestimmung der Erlösobergrenzen des Netzbetrei­

bers in der dritten Regulierungsperiode wird gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV durch 

eine Kostenprüfung nach Teil 2 Abschnitt 1 der StromNEV ermittelt. Die Kosten­

prüfung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kaienderjahr vor Beginn 

der Regulierungsperiode (01.01.2019) auf der Grundlage der Daten des letzten 

abgeschlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß§ 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das 

Kalenderjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr 

endet, als Basisjahr im Sinne der Verordnung. Mithin erfolgt die Kostenprüfung auf 

der Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2016. 

Für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen Erlösobergren­

zen für die dritte Regulierungsperiode (2019 bis 2023) sind die Netzkosten nach 

§ 6 Abs. 1 S .. 1 ARegV i.V.m. §§ 4 bis 9 StromNEV zu ermitteln. Gemäß§ 4 Abs. 2 

StromNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten nach § 5 

StromNEV, den kalkulatorischen Abschreibungen nach § 6 StromNEV, der kalku­

latorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV sowie den kalkulatori­

schen Steuern nach § 8 StromNEV, unter Abzug der kostenmindernden Erlöse 

und Erträge nach § 9 StromNEV, zusammen. Die so ermittelten Gesamtkosten, 

die gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Ausgangsniveau für die Bestimmung der Erlös­

obergrenzen bilden, ergeben sich aus Anlage 2. 

1.1. Aufwandsgleiche Kosten 

Aufwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, sofern und soweit sie einen Be­

zug zum Netzbetrieb aufweisen, den Kosten eines effizienten und strukturell ver­

gleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1 StromNEV und § 21 Abs. 2 

S. 1 EnWG) und sich ebenso bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen 

ihrem Umfang nach einstellen würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 

Kosten sind nicht zu berücksichtigen, sofern und soweit sie nicht ursächlich aus 

dem Betrieb des Netzes entstehen oder dem Betrieb des Netzes zu dienen be­

stimmt sind .. Demgemäß sind Kosten, die dem Grunde oder ihrem Verwendungs­

zweck nach dem Vertrieb, dem Messstellenbetrieb für intelligente Messsysteme 

und moderne Messeinrichtungen oder anderen Tätigkeiten zuzuordnen sind, 
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Anlage Aufwandsparameter 

grundsätzlich nicht auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht berücksichti­

gungsfähig. 

Der Netzbetreiber trägt die Darlegungs- und Beweislast für die Tatsache, dass die 

geltend gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden und dem Netzbetrieb 

zuzuordnen sind. Dies ergibt sich bereits aus der Natur der zu prüfenden Informa­

tionen, die allesamt dem Rechnungswesen des Netzbetreibers bzw. des vertikal 

integrierten Unternehmens entstammen. Diese internen Vorgänge sind der Be­

schlusskammer nicht bekannt, solange der Netzbetreiber die beurteilungsrelevan­

ten Kosten nicht darlegt und diese dezidiert nachweist. 

Dem steht auch nicht der Amtsermittlungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der Be­

hörde, den Sachverhalt in eigener Verantwortung aufzuklären (§ 68 EnWG und 

§ 24 VwVfG) stehen insoweit Obliegenheiten des Netzbetreibers gegenüber 

(§§ 69 EnWG und § 26 VwVfG); die Mitwirkungspflicht des Netzbetreibers be­

grenzt die Amtsermittlungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese braucht ent­

scheidungserhebliche Tatsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu un­

terbreiten hat (vgl. BGH, EnVR 79/07, Rn. 21; BVerwG, 8 C 27/85, NVwZ 1987, 

404 f.). Nicht nachgewiesene Kosten sind folglich nicht berücksichtigungsfähig (so 

auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 Kart. 472/06 [V]; OLG Stuttgart 202 EnWG 12/13 und 

201 EnWG 12/14; BGH, EnVR 6/08, 88/10, 25/12 und 26/14 }. 

Einzelkosten des Netzes sind gemäß § 4 Abs. 4 StromNEV dem Netz direkt zuzu­

ordnen. Kosten des Netzes, die sich nicht oder nur mit unvertretbar hohem Auf­

wand als Einzelkosten direkt zurechnen lassen, sind als Gemeinkosten über eine 

verursachungsgerechte Schlüsselung gegebenenfalls zunächst der Sparte Elektri­

zität und sodann der Tätigkeit Elektrizitätsübertragung oder -verteilung zuzuord­

nen. Die zu Grunde gelegten Schlüssel müssen sachgerecht sein und den Grund­

satz der Stetigkeit beachten. Die verwendeten Schlüssel müssen eirie möglichst 

große Nähe zur tatsächlichen Kostenverteilung aufweisen. Stundenaufschreibun­

gen einer Lohnbuchhaltung z.B. lassen eine anteilige Verteilung der Personalkos­

ten auf den Netzbetrieb somit plausibler erscheinen, als Umsatz- oder Gewinn­

schlüssel. Änderungen eines Schlüssels sind nur zulässig, sofern diese sachlich 

geboten sind . 

Seite 3 von 50 · 



Anlage Aufwandsparameter 

Die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ist gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 

ARegV ausgeschlossen. § 6 Abs. 2 S. 2 ARegV regelt, dass § 3 Abs. 1 S. 5 HS 2 

StromNEV bei der Durchführung der Kostenprüfung zur Bestimmung des Aus­

gangsniveaus nach § 6 Abs. 1 ARegV keine Anwendung findet. 

Kosten, die auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, sind gemäß§ 6 

Abs. 2 S. 1 ARegV i.V.m. § 3 Abs. 1 S. 5 HS 1 StromNEV ebenfalls nicht zu be­

rücksichtigen. Soweit aufwandsgleiche Kosten dem Grunde oder der Höhe nach 

auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprü­

fung bezieht, bleiben sie gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV bei der Ermittlung des 

Ausgangsniveaus unberücksichtigt. Eine Besonderheit des Geschäftsjahres liegt 

vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch im laufe der fol­

genden Regulierungsperiode wiederkehren, sondern ausschließlich im Basisjahr 

anfallen. 

Der Regelung des § 6 Abs. 2 S. 1. ARegV liegt die Überlegung zu Grunde, dass 

die Heranziehung der Kosten eines bestimmten Geschäftsjahres als Grundlage für 

die Festlegung der Erlösobergrenzen dann gerechtfertigt ist, wenn die Kosten­

struktur in den aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren in der Regel im Wesentli­

chen gleich ist (vgl. BGH, EnVR 48/10 - „EnBW Regional AG", Rn. 16). Mit die­

sem Konzept wäre es nicht vereinbar, wenn Kosten die Grundlage für die Festset­

zung der Erlösobergrenzen bildeten, die ausschließlich im Basisjahr aufgetreten 

sind. Dies kann der Fall sein, wenn in dem maßgeblichen Geschäftsjahr einmalige 

Effekte zu verzeichnen sind, die das Kostenniveau signifikant gegenüber den Kos­

ten der Vorjahre erhöhen. Eine Besonderheit liegt hingegen nicht vor, wenn der 

Netzbetreiber plausibel darlegt, dass erstmals im Basisjahr Kosten zu verzeichnen 

sind, die im laufe der folgenden Regulierungsperiode (Wirkungszeitraum) fortlau­

fend wiederkehren. Das gilt, dem Sinn und Zweck der Regelung entsprechend, 

auch für Erlöse; 

Eine Anwendung des § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV auf Bilanzwerte ist indes ausge­

schlossen, da bei der Bestimmung der kalkulatorischen Kosten gemäß § 7 Abs. 2 

S. 1 StromNEV bereits eine Vergleichmäßigung periodischer Effekte im Wege der 

Mittelwertbildung über die Jahre 2015 und 2016 erfolgt. Insofern besteht kein 
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Anlage Aufwandsparameter 

Raum mehr für die Anwendung des § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV~ Überdies handelt es 

sich formaliter bei den Bilanzwerten nicht um Kosten i.S.d. § 4 StromNEV. 

1.1.1. Verlustenergie 

Die relevanten Verlustenergiekosten ergeben sich aus den Beschaffungskosten 

der im · Kalenderjahr 2016 zum Einsatz gebrachten Verlustenergie (§ 1 O Abs. 1 

StromNEV). Verluste, die nicht physikalisch bedingt sind (z.B. Betriebsverbrauch, 

Stromdiebstahl), dürfen nicht Bestandteil dieser Position sein. 

Die Betreiber von Ele_ktrizitätsversorgungsnetzen sind verpflichtet, Verlustenergie 

in einem marktorientierten, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren zu 

beschaffen, vgl. § 10 Abs. 1 StromNZV. Netzbetreiber mit über 100.000 unmittel­

bar und mittelbar angeschlossenen Kunden sind verpflichtet, dazu Ausschrei­

bungsverfahren durchzuführen, die in der Festlegung der Beschlusskammer 6 

vom 21.10.2008 (BK6-08-006) näher. dargelegt sind. Preisseitig setzt die Be­

schlusskammer den Beschaffungspreis für das Kalenderjahr 2016 als Preisober­

grenze an, welcher sich aus der Festlegung volatile Kostenanteile Verlustenergie 

vom 20.03.2013 (BKB-12/011) ergibt. Dieser beträgt 3,514 CenUkWh für das Jahr 

2016. Preise oberhalb dieser Grenze lassen sich nicht rechtfertigen. Kosten aus 

der Beschaffung von Verlustenergie unterhalb der Preisobergrenze fließen bei der 

Bestimmung der Aufwandsparameter des Effizienzvergleichs gemäß §§ 12 bis 14 

ARegV mit ein. Dadurch wird ein notwendiger Anreiz zur effizienten Bewirtschaf­

tung der Verlustenergie und der i.S.d. § 1 Abs. 1 EnWG gebotene preisgünstige, 

effiziente und umweltverträgliche Netzplanung und -betriebsführung sowie der 

Energieeffizienz gesetzt. 

Zur Ermittlung der Verlustenergiekosten ist weiterhin festzustellen, ob die relative 

Höhe der Verlustenergiemengen effizient ist. Die Beschlusskammer hat eine nati­

onale Vergleichsbetrachtung der Verlustenergiemengen je Spannungsebene 

(Netz- und Umspannebenen) durchgeführt. Die Untersuchung diente dazu, die 

Gültigkeit der Aufgriffsgrenzen aus der vorherigen Bestimmung des Ausgangsni­

veaus für den aktuellen Betrachtungszeitraum zu überprüfen. Die Stichprobe, für 

die plausible Daten vorlagen, urrifasste 96 Netzbetreiber in Zuständigkeit der Bun­

desnetzagentur. Als Vergleichsbasis wurde je Spannungsebene das Verhältnis 
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Anlage Aufwandsparameter 

der Verlustenergiemenge zur ausgespeisten Jahresarbeit (Bezug aus vorgelager­

ter Spannungsebene + Einspeisung aus Erzeugungsanlagen + Rückspeisung in 

die vorgelagerte Spannungsebene) herangezogen (Verlustquote). 

Im Vergleich zum Vorgehen bei der vorherigen Bestimmung des Ausgangsniveaus 

wurde die Umspannebene MS/NS mit der Netzebene NS zusammengefasst. 

Dadurch werden Zuordnungen von Verlustenergiemengen in diesen Spannungs­

ebenen erleichtert. Andere Spannungsebenen werden weiterhin einzeln betrach­

tet, um Netzbetreiber, die nicht a·lle Spannungsebenen betreiben, nicht zu benach­

teiligen. Getrennt wurde jedoch die Verlustquote Ost betrachtet, um den signifikant 

höheren Verlustenergiemengen in der Mittel- und Niederspannung ostdeutscher 

Netzbetreiber Rechnung zu tragen. 

Die sich aus der nationalen Vergleich.sbetrachtung ergebenen Durchschnittswerte 

je Spannungsebene wurden jeweils um das einseitige Konfidenzintervall (95 % 

Vertrauenswahrscheinlichkejt) erhöht und mit den Aufgriffsgrenzen aus der letzten 

Ausgangsniveaubestimmung verglichen. Sie lagen jeweils unter den bisherigen 

Aufg riffsg renzen. 

Die Aufgriffsgrenzen wurden daher wie folgt festgelegt: 

West HS < 0,5 % ; HS/MS < 0,5 % ; MS < 1,0 % ; MS/NS, NS < 2,4 % 
Ost HS < 0,5 % ; HS/MS < 0,5 % ; MS < 1,3 % ; MS/NS, NS < 3, 1 % 

Der Netzbetreiber hat folgende Verlustenergiemengen beschafft: 

2. Ermittlung der anerkennungsfähigen Kosten für 2016 

Netz-bzw. 
Umspann­

ebene 

HöS 

HöSIHS 

HS 

HSIMS 

MS 

NS (inkl. MS/NS) 

Summe 

Verlustenergie 
[kWh] 

Einspeisungen 
der Netz- oder Verlustenergie 

BNetzA 
[kWh] 

Beschaffungspreis Anerkannte 

Die Aufgriffsgrenze wird durch diese Werte in der Netzebene Mittelspannung nicht 

überschritten. Eine Überschreitung der Aufgriffsgrenze liegt in der Umspannebene 

Hochspannung I Mittelspannung und in der Netzebene Niederspannung vor. Der 
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Netzbetreiber hat nicht nachvollziehbar dargelegt, dass eine Vermeidung dieser 

Mehrmengen mit vertretbarem Aufwand nicht möglich war. 

Zudem ist für die Beschaffung anstelle des vom Netzbetreiber in Ansatz gebrach­

ten Preises i.H.v. der Referenzpreis für Verlustenergie i.H.v. 

anzusetzen. 

Insgesamt ist die Position 	um den Betrag von •••lzu kürzen. 

1.1.2. 	 Betriebsverbrauch (Ziffer 1.1.1.3.) 

Die Position umfasst den Betrag, den der Netzbetreiber zur eigenbetrieblichen 

Versorgung mit Strom, Wasser, Gas etc. verwendet. Diese Position umfasst bei 

der Versorgung mit Strom auch die Ausgaben, die der Netzbetreiber für die Zah­

lung der EEG-Umlage auf den eigenverbrauchten Strom tätigen muss. Die für den 

Netzbetrieb notwendigen Energiemengen zur eigenbetrieblichen Nutzung müssen 

effizient beschafft worden sein. Als Vergleichsmaßstab für die Beschaffung von 

technisch bedingtem Betriebsverbrauch ist anstelle des vom Netzbetreiber geltend 

gemachten Beschaffungspreis i.H.v. der Referenzpreis für Verlus­

tenergie i.H.v. anzusetzen. Die geltend gemachten Kosten sind 

daher um 

2. Ermittlung der anerkennungsfähigen Kosten für 2016 

Jahresarbeit Durchschnitt- Kosten 
licher 

Angabe NB gern. Bezeichnung Beschaffungs~ Angabe NB gern· BNetzA BNetzA 
EHB EHB 

[kWh] [EUR] 
[kWh] [EUR] 

Technischer Betriebs\erbrauch 

verwaltungsbedi ngter Betriebs \erbrauch 

EEG-Umlage 

t"g 

Summe Elektrizität 

Kosten 
Angabe Netzbetreiber 

Anerkannter Betrag B tz 

1.1.3. 	 Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

(Ziffer 1.1.2.1.) 

Die Position ist um - zu kürzen, weil es sich insofern gemäß Seite 19 des 

Berichts nach § 28 StromNEV um periodenfremde Aufwendungen handelt. 
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1.1.4. 	 Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

{Ziffer 1.1.2.3.) 

Unter der Position „Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur" macht der 

Netzbetreiber aufwandsgleiche Kosten für die Überlassung betriebsnotwendiger 

Anlagegüter in Höhe von - €geltend. Die aus der Überlassung des An­

lagevermögens nach § 4 Abs. S StromNEV resultierenden Kosten („Pachtzins") 

sind nur bis zu der Höhe anerkennungsfähig, wie sie anfielen, wenn der Netzbe­

treiber Eigentümer der Anlagen wäre. 

Grundlage der Prüfung und damit einer Anerkennung von Kosten sind die einge­

reichten Erhebungsbögen für die Verpächter 1 und 3 bis 8. Im Ergebnis ist hier ein 

Betrag i.H.v. - € zu kürzen. Die konkreten Inhalte und Ergebnisse der 

Prüfung sind den gesonderten Abschnitten 1.6.2 - 1.6.8. zu entnehmen. 

1.1.5. 	 Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebs­

führung {Ziffer 1.1.2.4.) und Wartungs- und lnstand­

haltungsmaßnahmen {Ziffer 1.1.2.5). 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung betreffen regelmäßig 

Vertragsgestaltungen ausgelagerter Betriebskosten. Die durch Dritte erbrachten 

Dienstleistungen sind nach Maßgabe des§ 4 Abs. Sa StromNEV zu berücksichti­

gen. 

Die Berücksichtigung von Dienstleistungskosten wird durch§ 4 Abs. Sa StromNEV 

begrenzt. Die Vorschrift hat das Ziel, eine in der Regulierungspraxis wirksame Re­

gelung für Fallkonstellationen zu schaffen, in denen Netzbetreiber die mit dem 

Netzbetrieb verbundenen Aufgaben ganz oder teilweise an einen Dienstleister 

ausgelagert haben (BR-Drs. 296/16, S. 14 ff.). 

Dabei wird zwischen Leistungen, die durch ein verbundenes Unternehmen er­

bracht werden, und solchen, die von fremden Dritten in Anspruch genommen wer­

den, unterschieden. Kosten für mittelbare oder unmittelbare Dienstleistungen ei­

nes verbundenen Unternehmens sind maximal in der Höhe anzusetzen, wie sie 

bei dem die Dienstleistung erbringenden Unternehmen unter Anwendung der 

Grundsätze der Entgeltbestimmung im Sinne der StromNEV und gegebenenfalls 
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unter Anwendung des § 6 Abs. 2 ARegV tatsächlich angefallen sind (vgl. BR-Drs. 

296/16, S. 17). Durch § 4 Abs. Sa S. 2 StromNEV wird somit die bisherige behörd­

liche Praxis einer Kostenprüfung beim konzernverbundenen Dienstleister nach 

den Maßstäben von StromNEV und ARegV bestätigt. Kosten für Dienstleistungen 

durch fremde Dritte, sind maximal in der Höhe anzusetzen, wie sie anfallen wür­

den, wenn der Betreiber des Elektrizitätsversorgungsnetzes die jeweiligen Leis­

tungen selbst erbringen würde. 

Für beide Konstellationen bildet § 4 Abs. 5a StromNEV lediglich eine Obergrenze. 

Insofern geht die im Schreiben vom 25.08.2017 vertretene Auffassung des Netz­

betreibers fehl, die Angemessenheit und Marktüblichkeit der Konditionen sei 

schon damit nachgewiesen, dass in der Kalkulation der Leistungsvereinbarungen 

lediglich nach Maßgabe von § 4 Abs. Sa StromNEV die lstkosten des Dienstleis­

ters Berücksichtigung fänden und keine Gewinnaufschläge enthalten seien. Bilan­

zielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs sind nach § 4 

Abs. 1 StromNEV weiterhin nur insoweit anzusetzen, als sie den Kosten eines ef­

fizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen. Hinsichtlich 

der Dienstleistungskosten folgt daraus, dass die Dienstleistungsverträge einem 

Fremdvergleichsmaßstab standhalten müssen. Die Marktgerechtigkeit der in An­

satz gebrachten Vergütungssätze ist vom Netzbetreiber darzulegen und zu bewei­

sen. 

An der Marktgerechtigkeit der geltend gemachten Dienstleistungsentgelte beste­

hen erhebliche Zweifel. Den einzelnen Leistungsvereinbarungen liegt kein Aus­

schreibungsverfahren zu Grunde. Der Net?betreiber hat auf ein solches gänzlich 

verzichtet und stattdessen sämtliche Leistungen an ein konzernverbundenes Un­

ternehmen vergeben. Bei einer Auftragsvergabe zwischen verbundenen Unter­

nehmen ist stets zu vermuten, dass diese überteuert angeboten werden. Daraus 

ergibt sich ein erhöhter Nachweisbedarf für die Marktgerechtigkeit der in Anspruch 

genommenen Leistungen. Dies setzt entsprechende Leistungsbeschreibungen 

und Service-Level-Agreements voraus, die einen Drittvergleich überhaupt ermögli­

chen. Zwar hat der Netzbetreiber mit Schreiben vom 25.08.2017 und 12.10.2017 

unter Vorlage von drei beispielhaften Ausschreibungstexten dargelegt, dass der 

konzernverbundene Dienstleister in 2016 im Rahmen der seinerseits in Anspruch 
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genommenen Dienstleistungen „ca. 60 Maßnahmen" über Ausschreibungen be­

schafft hat. Jedoch genügt diese - im Übrigen nicht umfänglich belegte - mittelba­

re Marktbeschaffung eines Teils der umfassten Leistungen nicht zum Nachweis, 

dass das vom Netzbetreiber gezahlte Dienstleistungsentgelt in Gänze marktge­

recht ist. 

Zudem liefert auch der eingereichte Dienstleister-Erhebungsbogen Anhaltspunkte, 

die auf ein überhöhtes Dienstleistungsentgelt hinweisen: 

• 	 In die Position 1.5.14., andere sonstige betriebliche Aufwendungen, sind 

laut Tabellenblatt B.a. € - und damit mehr als die Hälfte des Ge­

samtbetrags - für die sog. Funktionaleinheitenverrechnung konzerninterner 

Dienstleistungen enthalten. Die Position beträgt die exakt selbe Höhe wie 

im Vorjahr. Die konkrete Zusammensetzung der Summe wurde nicht darge­

legt. Auf Nachfrage. durch die Beschlusskammer sind mit Schreiben vom 

02.11.2017 vielmehr nur generelle Ausführungen zu Berechnungen der 

Funktionaleinheiten innerhalb des Konzerns gemacht worden. In seinem 

Schreiben vom 07.09.2017 führte der Netzbetreiber aus: 

„Die EnBW hat in 2013 auf diese Entwicklungen reagiert und das Unter

nehmen mit dem Motto „Energiewende. Sicher. Machen." neu ausgerichtet. 


Die EnBW versteht sich als aktiver Treiber der Energiewende in Deutsch

land. Im Zuge dessen hat die EnBW im ersten Halbjahr 2014 ein neues Or

ganisationsmodell etabliert. Dabei wurden wesentliche Kerngesellschaften 


auf die EnBW verschmolzen. Seither ist die EnBW in -Geschäftseinheiten 


und Funktionaleinheiten gegliedert. Die von EnBW an 


erbrachten Leistungen umfassen dabei folgende Aufgaben: 


(„ .) 

~ 	 Forschung und Entwicklung ( ... ) 

~ 	 Recht, Compliance, Revision, Gremien, Unbundling-/Regulierungs

management ( ... ) 

Informationstechnologie" 

­


­


­


­
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Es ist nicht ersichtlich, dass die entsprechenden Leistungen umfänglich 

dem Netzbetrieb zuzuordnen und damit auf den Netzbetreiber zu wälzen 

wären. 

• 	 · Der Dienstleister. hat in der Berechnung der Eigenkapitalverzinsung keine 

Pensionsrückstellungen angesetzt. 

Aufgrund der erheblichen Zweifel an der Marktgerechtigkeit kürzt die Beschluss­

kammer die geltend gemachten Dienstleistungsentgelte pauschal um- Das 

Dienstleistungsentgelt i.H.v. - €,das gemäß Seite 71 des Berichts nach 

§ 28 StromNEV auf die Positionen 1.1.2.4 - 1.1.2.6 sowie 1.5.14 verteilt ist, ist 

demgemäß um- zu kürzen. Die Kürzung wird zusammenfassend in der 

Position 1.1.2.5. vorgenommen. 

1.1.6. 	 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 

(Ziffer 1.1.2.6.) 

Der Netzbetreiber hat in dieser Kostenposition Zuführungen zu den Rückstellun­

gen für die Umlagen nach § 19 Abs. 2 StromNEV und § 17f Abs. 5 EnWG in Höhe 

von insgesamt - € berücksichtigt. Diese Rückstellungszuführungen wer­

den von der Beschlusskammer nicht berücksichtigt, da es sich dabei um durchlau­

fende Posten handelt. Entsprechend dürfen die Positionen in den Netzkosten kei­

ne Berücksichtigung finden. 

1.1.7. 	 Rechts- und Beratungskosten (Ziffer 1.5.6.) 

In den geltend gemachten Rechts- und Beratungskosten ist ein Betrag von 

- enthalten, der gemäß S. 7 des Schreibens des Netzbetreibers vom 

09.10.2017 auf die Vorbereitung der Auswirkungen des Messstellenbetriebsgeset­

zes entfällt. Gemäß § 7 Abs. 2 MsbG dürfen Kosten des grundzuständigen Mess­

stellenbetreibers für moderne Messeinrichtungen und Messsysteme in den Kosten 

des Netzbetriebs nicht berücksichtigt werden. Der Netzbetreiber hat gegenüber 

der Bundesnetzagentur die Übernahme der Funktion des grundzuständigen 

Messstellenbetreibers für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsys­

teme erklärt. Der Betrag ist daher zu kürzen. 
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1.1.8. 	 Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Sons­

tiges (Ziffer 1.5.14.) 

Die Position enthält Aufwendungen aus Schadenersatzverpflichtungen des Netz­

betreibers in Hö.he von - €. Die Aufwendungen beruhen laut S. 7 seines 

Schreibens vom 02.11.2017 auf Fällen, in denen der Netzbetreiber sich gegen­

über EEG-Einspeisern schadenersatzpflichtig gemacht hat. Die entsprechenden 

Kosten sind als ineffizient i.S.v. § 4 Abs. 1 StromNEV zu werten und damit nicht 

anerkennungsfähig. 

1.2. 	 Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermö­

gens sowie Ermittlung der kalkulatorischen Ab­

schreibungen 

Planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenstän­

den werden in Abschreibungen erfasst. Die für die Gesamtkosten nach § 6. Abs. 1 

S. 1 ARegV maßgeblichen Abschreibungen betriebsnotwendiger Anlagegüter 

werden auf Grundlage des § 6 StromNEV kalkulatorisch ermittelt und ersetzt somit 

die handelsbilanziellen Werte. Damit wird ein langfristig angelegter, leistungsfähi­

ger und zuverlässiger Netzbetrieb gewährleistet. 

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens erforderlich. Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Ab­

schreibungen ist gemäß § 6 Abs. 1 S. 3 StromNEV zu unterscheiden nach Anla­

gegütern, die vor dem 01.01.2006 aktiviert wurden (Altanlagen), und Anlagegü­

tern, die ab dem 01.01.2006 aktiviert wurden (Neuanlagen). 

Bei Altanlagen werden nach § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV für den eigenfinan­

zierten Anteil des Anlagevermögens (maximal 40 %) Tagesneuwerte als Basis für 

die weiteren Berechnungen herangezoge.n. Die Tagesneuwerte werden mittels 

Indexierung der historjschen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Für 

den fremdfinanzierten Anteil des Anlagevermögens (mindestens 60 %) bilden die 

jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten den Ausgangspunkt 

für die weitere Wertermittlung (vgl. § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 
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Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gemäß § 6 Abs. 4 

StromNEV ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten zu ermitteln. 

Dementsprechend wurden für alle Anlagengüter zunächst die historischen An­

schaffungs- und Herstellungskosten identifiziert. Netzkäufe und vergleichbare 

Fallgestaltungen dürfen nicht dazu führen, dass die Berechnungsgrundlagen ver­

fälscht werden. Anschließend wurden aus den historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten mithilfe von Preisindizes Tagesneuwerte bestimmt, um die 

eigenfinanzierten Abschreibungsanteile der Altanlagen berechnen zu können. Aus 

der gewichteten Bestimmung der Anschaffungsrestwerte der Altanlagen zu Ta­

gesneuwerten und zu Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den Restwer­

ten der Neuanlagen wurde schließlich die kalkulatorische Jahresabschreibung be­

stimmt. 

Die kalkulatorischen Abschreibungen für Alt- und Neuanlagen sind jährlich auf 

Grundlage der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu 

§ 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und nach der linearen Abschreibungsmethode (§ 6 

Abs. 2 S. 1 und Abs. 4 StromNEV) zu ermitteln. Die für ein Anschaffungsjahr, in 

einer Anlagengruppe einmal gewählte Nutzungsdauer und das ursprüngliche Zu­

gangsjahr sind unverändert fortzuführen, um das in § 6 Abs. 5 und § 6 Abs. 7 

StromNEV vorgegebene Verbot von Abschreibungen unter Null umzusetzen. 

1.2.1. Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 

Nr. 2 StromNEV legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig akti­

vierten Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Entscheidend bei der für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermö­

gens relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, 

dass sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. 

§ 6 Abs. 3 und 4 StromNEV). Diese Vorgabe verbietet es grundsätzlich, Anschaf­

fungs- und ·Herstellungskosten z.B. durch eine Rückrechnung anhand zeitnaher 

üblicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Einbeziehung qualitativer 

Veränderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln. 
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Nach§ 6 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanlagevermö­

gens, sofern und soweit sie betriebsnotwendig sind. Zum betriebsnotwendigen 

Vermögen gehören alle Vermögenswerte, die dem Geschäftsablauf des Netzbe­

triebs dienen. 

Nicht aktivierten sondern über lnstandhaltungsaufwand finanzierten Vermögens­

gegenständen fehlt die Ansatzfähigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt 

werden muss, dass diese Beträge in der Vergangenheit schon wieder verdient 

wurden, ist der Netznutzer nicht durch den erneuten Ansatz der Aufwendungen als 

Anschaffungs- und Herstellungskosten zu belasten. 

1.2.1.1. 	 Verbot der Abschreibung unter Null, insbesondere 

Netzkäufe und vergleichbare Fallgestaltungen 

§ 6 Abs. 6 StromNEV untersagt eine Abschreibung unter Null aufgrund des Wie.­

derauflebens kalkulatorischer Restwerte. Nach § 6 Abs. 7 StromNEV gilt das Ver­

bot der Abschreibung unter Null ungeachtet einer Änderung der Eigentumsver­

hältnisse oder der Begründung von Schuldverhältnissen. Darin kommt zum Aus­

druck, dass ein Netzkauf oder vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhö­

hung der berücksichtigungsfähigen Netzkosten führen dürfen. Insoweit hat der 

Gesetzgeber den Interessen der Netznutzer an möglichst geringen Netzkosten 

den Vorrang eingeräumt. Ihre sachliche Grundlage findet diese gesetzgeberische 

Entscheidung in dem Charakter der Energieversorgungsnetze als natürliche Mo­

nopole, die den Netznutzern regelmäßig keine wettbewerblichen Ausweichmög­

lichkeiten lassen. Die Vorschrift gehf auch schon aufgrund ihrer systematischen 

Stellung den Übergangsregelungen des § 32 StromNEV vor. D.h. unabhängig von 

den zugrunde gelegten Nutzungsdauern, unabhängig von der Änderung von Ei­

gentumsverhältnissen oder der Begründung von SchuldverhäJtnissen, darf kein 

Vermögensgegenstand mehr als genau einmal in Ansatz gebracht werden. 

Für den Fall von Netzkäufeh ist dementsprechend festzuhalten, dass bei der Er­

mittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und Restwerte der Kaufpreis für 

erworbene Netze nicht zugrunde gelegt werden darf (vgl. BGH, KVR 35/07 - SW 

Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff.). Nach § 6 Abs. 6 StromNEV dürfen die Abschrei-
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bungsgrundlagen nicht verändert werden, was bedeutet, dass das Abschrei­

bungsobjekt nur einmal und ohne Erhöhung der Kalkulationsgrund.lage abge­

schrieben werden kann. § 6 Abs. 7 StromNEV stellt überdies klar, dass das Verbot 

einer Abschreibung unter Null auch im Falle eines Eigentümerwechsels gilt. Damit 

wird bei einem Verkauf eine Veränderung der Absc.hreibungsgrundlage explizit 

ausgeschlossen. Auch aus der vielfach herangezogenen „Kaufering"­

Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit für die 

StromNEV: BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff.). Daher sind auch 

die kalkulatorischen Restwerte eines übernommenen Netzteils separat fortzufüh­

ren. 

1.2.1.2. 	 Veränderung der historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten 

Entscheidend bei den für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermö­

gens relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist es, 

dass sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. 

§ 6 Abs. 3 und 4 StromNEV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und 

Begründung der erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Neubewertungen und Umbuchungen sind für die kalkulatorische Bewertung in der 

StromNEV nicht zulässig, um das Abschreibungsverbot unter Null nach § 6 Abs. 5 

und § 6 Abs. 7 sicherzustellen. Dementsprechend sind in der StromNEV­

Kalkulation sämtliche Veränderungen, z.B. aufgrund erlaubter degressiver oder 

anderer Sonderabschreibungen, Neubewertungen oder Umbuchungen grundsätz­

lich unzulässig. 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten bis zum Basisjahr der 

zweiten Regulierungsperiode (2011) mit den zum damaligen Zeitpunkt gewählten 

Zugangsjahren und Zuordnungen zu den jeweiligen Anlagengruppen wurden im 

Rahmen der beiden vorangegangenen Kostenprüfungen bereits festgeschrieben 

und sind somit grundsätzlich unverändert fortzuführen (vgl. OLG Düsseldorf, Be­

schluss v. 27.04.2017, Vl-5 Kart 17/15, Rn. 62, juris), es sei denn Anlagenabgän­

ge mindern den Anlagenbestand. Umbuchungen zwischen den Anlagengruppen 

oder Veränderungen in den Zugangsjahren sind nicht zulässig, da durch die ent-
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sprechenden Veränderungen bereits verdiente Abschreibungen und Restwerte 

erneut in Ansatz gebracht werden könnten. Zugänge im Anlagevermögen der Jah­

re 2012 bis 2016 wurden um die Anschaffungs- und Herstellungskosten ergänzt. 

1.2.1.2.1. Abgänge im Anlagevermögen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten vorzeitig außer Betrieb genommener Ver­

mögensgegenstände sind nicht zeitgleich mit dem Ersatzvermögensgegenstand 

berücksichtigungsfähig. Anlagengüter, die vorzeitig außer Betrieb genommen 

werden, führen insofern zu einer Verringerung der jeweiligen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten im Zeitpunkt. der Errichtung und Begründung der erstmalig ak­

tivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Die kalkulatorische Nutzung endet mit dem bilanziellen Anlagenabgang und führt 

zu einer Sonderabschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts des Anla­

gengutes, etwaige Erlöse aus der Veräußerung des Anlagengutes sind dabei kos­

tenmindernd anzusetzen. Die Beschlusskammer berücksichtigt insofern die Anla­

genabgänge in den Anschaffungs„ und Herstellungskosten und die korrespondie­

rende Sonderabschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts, insoweit die­

se im Basisjahr auftritt. Schließlich sind auch Minderungen des Anteils des Strom­

netzes an Anlagengütern des gemeinschaftlich genutzten Bereichs eines Versor­

gungsunternehmens als Anlagenabgang zu klassifizieren. 

1.2.1.2.2. Zugänge im Anlagevermögen 

Nachträglich können Anschaffungs- und Herstellungskosten z.B. durch Erweite­

rung oder Wertverbesserung des Anlagengutes nach dessen Errichtung entste­

hen. Kalkulatorisch sind diese als neue Anschaffungskosten im Jahr der Erweite­

rung oder Wertverbesserung zu erfassen. Schließlich sind auch Erhöhungen des 

Anteils des Stromnetzes an Anlagengütern des gemeinschaftlich genutzten Be­

reichs eines Versorgungsunternehmens als Anlagenzugang zu klassifizieren. 

1.2.2. Tagesneuwerte 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV ist für die Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen des eigenfinanzierten Anteils der Altanlagen - ausgehend von 

dem jeweiligen Tagesneuwert nach § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 StromNEV - die Summe 
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aller anlagenspezifisch ermittelten Abschreibungsbeträge zu Grunde zu legen. 

Nach§ 6 Abs. 3 S. 1 StromNEV ist der Tagesneuwert der unter Berücksichtigung 

der technischen Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Be­

wertungszeitpunkt. Die Umrechnung der historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten der betriebsnotwendigen Anlagegüter auf Tagesneuwerte hat unter 

Verwendung von Indexreihen des Statistischen Bundesamtes nach § 6 Abs. 3 S. 2 

i.V.m. § 6a StromNEV zu erfolgen. 

§ 6a Abs. 2 StromNEV bestimmt, dass der Ermittlung der Tagesneuwerte Er­

satzindexreihen zu Grunde zu legen sind, sofern die in § 6a Abs. 1 StromNEV ge­

nannten Indexreihen des Statistischen Bundesamtes nicht für den notwendigen 

Zeitraum der Vergangenheit verfügbar sind. Diese sind mit den in § 6a Abs. 1 

StromNEV genannten Indexreihen zu verketten. § 6a Abs. 2 StromNEV regelt ne­

ben den zu verwendenden Ersatzreihen die Verkettungsmethodik. Hierbei werden 

Verkettungsfaktoren bestimmt, die sich jeweils aus der Division des am weitesten 

in der Vergangenheit liegenden Indexwertes der Indexreihe gemäß § 6a Abs. 1 

StromNEV durch den Indexwert der Ersatzindexreihe für dasselbe Beobachtungs­

jahr ergeben. Die Ersatzindexreihe wird jeweils mit dem Verkettungsfaktor multi­

pliziert und dadurch umbasiert. Dies führt dazu, dass die Preisänderung unverän­

dert bleibt. Die Verkettungsmethodik entspricht der Verkettungsmethodik in den 

Erläuterungen des Statistischen Bundesamtes zur Fachserie 16 und 17. Die Er­

satzindexreihen werden in § 6a Abs. 2 S. 3 f':Jr. 1 bis· 5 StromNEV im Einzelnen 

aufgezählL 

Es war danach erforderlich für die Indexreihen nach § 6a Abs. 1 StromNEV eine 

Verkettung mit den folgenden Ersatzindexreihen vorzunehmen: 

1. 	 für die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, Bauleistungen am Bau­

werk, ohne Umsatzsteuer 

a) 	 für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Gewerbliche Be­

triebsgebäude,· Bauleistungen am Bauwerk, mit Umsatzsteuer (Statisti­

sches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und 
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b) 	 für den Zeitraum vor 1958 die Indexreihe Wiederherstellungswerte für 

1913/1914 erstellte Wohngebäude (Statistisches Bundesamt, Fachserie 

17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk {Tiefbau) ohne 

Umsatzsteuer 

a) 	 für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Ortskanäle, Bauleis­

tungen am Bauwerk (Tiefbau), mit Umsatzsteuer -(Statistisches Bun­

desamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und 

b) 	 für den Zeitraum vor 1958 die Indexreihe Wiederherstellungswerte für 

1913/1914 erstellte Wohngebäude (Statistisches Bundesamt, Fachserie 

17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

3. 	 für die Indexreihe Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mine­

ralölerzeugnisse) für den Zeitraum vor 1976 die Indexreihe Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte gesamt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, In­

dex der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte); 

4. 	 für die Indexreihe Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 

1 000 Volt für den Zeitraum vor 1995 

a) 	 die Indexreihe Kabel für die Anlagengruppe Kabel (Statistisches Bun­

desamt, Fachserie 17, Index der Erzeugnisse gewerblicher Produkte) 

und 

b) 	 für die Anlagengruppe Freileitungen die Indexreihe Isolierte Drähte und 

Leitungen (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17,· Index der Erzeu­

gerpreise gewerblicher Produkte); . 

5. 	 für die Indexreihe Türme und Gittermaste, aus Eisen oder Stahl, für den Zeit­

raum vor 1976 die Indexreihe Fertigteilbauten überwiegend aus Metall, Kon~ 

struktionen aus Stahl und Atuminium (Statistisches Bundesamt, Fachserie 

17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). 
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Aus den in § 6a Abs. 1 und 2 StromNEV genannten Indexreihen werden gemäß 

§ 6a Abs. 3 StromNEV Indexfaktoren bestimmt. Der Tagesneuwert im Basisjahr 

eines im Jahr t angeschafften Anlagegutes ergibt sich durch die Multiplikation des 

Indexfaktors des Jahres t mit den historischen Anschaffungs- oder Herstellungs­

kosten. Der Indexfaktor des Jahres t ergibt sich aus dem Quotienten des Index­

wertes des Basisjahres und dem Indexwert des Jahres t und ist auf vier Nach­

kommastellen zu runden. 

Für das Basisjahr 2016 ergibt sich der Indexfaktor des Jahres t aus dem Quotien­

ten des Indexwertes des Jahres 2016 und dem Indexwert des Jahres t. Multipli­

ziert man somit den Indexfaktor des Jahres t mit dem Indexwert des Jahres t, 

ergibt sich der Indexwert des Jahres 2016. Der Indexfaktor für das Basisjahr (hier: 

2016) beträgt somit 1. 

Bei Anlagegütern, welche im Jahr 2006 bis 2016 angeschafft wurden, handelt es 

sich um Neuanlagen, so dass hierbei gemäß § 6 Abs. 4 StromNEV keine Berück­

sichtigung zu Tagesneuwerten erfolgt und ein Faktorwert für diese Jahre nicht be­

nötigt wird. 

Die zur Bestimmung von Tagesneuwerten auf Basis des Jahres 2016 relevanten 

Preisindizes sind wurden auf der Internetseite der Bundesnetzagentur 

(www.bundesnetzagentur.de) unter den Menüpunkten „Beschlusskammern" 7 

„Beschlusskammer 8" 7 „Hinweise und Konsultationen" 7 „Preisindizes zur Be­

stimmung von Tagesneuwerten betriebsnotwendiger Anlagegüter gemäß § 6 Abs. 

3 S. 2 i.V.m. § 6a StromNEV" veröffentlicht. 

1.2.3. 	 Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschrei­

bung und Restwerte 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der 

Einzelabschreibungen des Anlagevermögens. Die kalkulatorischen Abschreibun­

gen sind gemäß § 6 Abs. 5 S. 3 StromNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafür ist 

nach § 6 Abs. 5 S. 4 StromNEV jeweils ein Zugang des Anlagegutes zum 1. Janu­

ar des Anschaffungsjahres zugrunde zu legen. 
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Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 s.tromNEV 

folgt zudem, dass Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalver­

zinsung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige Ab­

schreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für solche Vermögensgegen­

stände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich die zeitliche Be­

grenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegenstandes ergeben 

muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz sieht 

auch Anlag~ 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine begrenzte 

Nutzungsdauer vor. Soweit daher Grundstücksanteile in abschreibungsfähigen 

Positionen enthalten sind, wie z. B. in Bauten, müssen diese Positionen um die 

Grundstücksanteile gekürzt werden. 

1.2.3.1. Kalkulatorische J.ahresabschreibung für Altanlagen 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen (kalk. Jahres-AfA 

(alt)) sind nach § 6 Abs. 2 S. 1 StromNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapi­

talquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln. Der eigenfinan­

zierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu Grunde zu legende Restwert 

zu Tagesneuwerten (RW TNW,i) multipliziert mit der Eigenkapitalquote (EKQ) und 

geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer (RND i); der fremdfinanzierte 

Abschreibungsanteil der Altanlagen ergibt sich nach § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 i.V.m. 

§ 6 Abs. 3 S. 1 und 2 StromNEV bzw. § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV aus den 

relevanten RestWerten zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

(RW AKIHK,i) multipliziert mit der Fremdkapitalquote (FKQ) und geteilt durch die an­

wendbare Restnut~ungsdauer (RND i). 

Die kalkulatorische Abschreibung der Altanlagen ist gemäß § 6 Abs. 2 und 5 i.V.m. 

§ 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 StromNEV nach folgender Formel zu ermitteln: 

kalk.Jahres - AfA(alt) . = RWrnw,i x EKQ + ·RWAKJHK,i x FKQ 
1 RND. 

l 
RND

l 
. 
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Hierbei ist die Restnutzungsdauer einer Anlagengruppe je Netz-ID i (RNDi) gleich 

der Differenz aus der vom Netzbetreiber gewählten Nutzungsdauer innerhalb der 

Bandbreite nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und der Anzahl der ver­

gangenen Jahre seit Errichtung der Anlagegüter der jeweiligen Anlagengruppe. In 

der Formel beschreiben der Restwert TNW,i den kalkulatorischen Restwert der 

Anlagegüter der Anlagengruppe je Netz-ID i zu Tagesneuwerten und der Restwert 

AKIHK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlagegüter einer Anlagengruppe je 

Netz-1D i zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

1.2.3.2. 	 Kalkulatorische Jahresabschreibung für Neuanla­

gen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen (kalk. Jahres-AfA (neu)) 

sind ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten nach der linearen Abschreibungsmethode zu· ermitteln. Die kalkulatorische 

Jahresabschreibung ergibt sich demnach aus dem Quotienten der Restwerte zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (RW AKJHK,i) und der Restnut­

zungsdauer (RND i). Eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte entfällt für 

Neuanlagen gemäß § 6 Abs. 4 StromNEV. 

Die kalkulatorische Abschreibung der Neuanlagen ist gemäß § 6 Abs. 4, 5 und 6 

S. 5 StromNEV nach folgender Formel zu ermitteln: 

kalk. Jahres - AfA (neu) = -- ­RWAK/HK,i
i 

RN Di 

1.2.3.3. 	 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31.12.2016 (Endbestand) ermitteln sich auf 

Basis der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der 

vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 2016 entstandenen, kumulierten kalkulatori­

schen Abschreibungen. Dem entsprechend werden auch die kalkulatorischen 

Restwerte zum 31.12.2015 (Anfangsbestand) ermittelt. 
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Für die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach § 32 Abs. 3 S. 1 

StromNEV die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens für den ei­

genfinanzierten Anteil auf Tagesneuwertbasis nach § 6 Abs. 3 StromNEV, für den 

fremdfinanzierten Anteil anschaffungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf 

zu dokumentieren. 

Dabei sind nach§ 32 Abs. 3 Satz 2 StromNEV die seit Inbetriebnahme der Sach­

anlagegüter der kalkulatorischen Abschreibung tatsächlich zu Grunde gelegten 

Nutzungsdauern heranzuziehen. 

Für die Fälle, in denen eine anlagenscharfe Dokumentation der Nutzungsdauern 

über Jahrzehnte hinweg möglicherweise nicht vorhanden ist, hat der Verord­

nungsgeber eine Vermutungsregelung geschaffenen, die eintritt, falls die Heran­

ziehung der tatsächlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern objektiv nicht (mehr) 

möglich ist. 

Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der 

Bundestarifordnung Elektrizität (vom 18.10.1989, BGBI. 1S. 2255; BTOElt) Kosten 

des Elektrizitätsversorgungsnetzes zu berücksichtigen waren und von Dritten ge­

fordert wurden, wird nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV vermutet, dass die nach 

den Verwaltungsvorschriften der Länder zur Darstellung der Kosten- und Erlöslage 

im Tarifgenehmigungsverfahren jeweils zulässigen Nutzungsdauern der Ermittlung 

der Kosten zu Grunde gelegt worden sind. 

Insoweit ist bei der Restwertermittlung zu berücksichtigen, in welchem Umfang 

Abschreibungen auf Sachanlagen bereits in die Strompreiskalkulation nach der 

BTOElt eingeflossen sind. Denn die Netzkosten sind bei den früher üblichen inte­

grierten Versorgungsunternehmen notwendiger Bestandteil der Strompreiskalkula­

tion gewesen. Dabei wurden im Rahmen der den Ländern obliegenden Anwen­

dung der BTOElt in der Vergangenheit durchaus unterschiedliche Abschreibungs­

zeiträume anerkannt. So waren in einzelnen Ländern vergleichsweise kurze steu­

erliche Abschreibungszeiten zulässig. Die Regelungen des§ 32 Abs. 3 StromNEV 

schreiben vor, dass diese Abschreibungszeiten berücksichtigt werden müssen. 

Soweit also während der gesamten bisherigen Nutzungszeit der Anlagen kürzere 

Abschreibungszeiträume in Ansatz gebracht worden sind, als jene Abschrei-
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bungsdauern, die nach der StromNEV zugelassen sind, so gelten die getätigten 

Abschreibungen als bereits wiederverdient. Diesen Umstand bei der aktuellen 

Kalkulation nicht zu berücksichtigen, würde zu unberechtigten erhöhten Abschrei­

bungen führen. Es käme zu einer Abschreibung unter Null, die nach § 6 Abs. 6 

und 7 StromNEV verboten ist. Überdies würde die unvollständige Berücksichti­

gung bereits erfolgter Abschreibungen zu einer Überhöhung des betriebsnotwen­

digen Kapitals und mithin der zulässigen kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 2 StromNEV führen. 

Sind über Anlagengruppen hinsichtlich ihrer Nutzungsdauern keinerlei Informatio­

nen verfügbar und auch die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3 S. 3 StromNEV 

nicht erfüllt, ist § 32 Abs. 3 S. 4 anzuwenden. Nach § 32 Abs. 3 S. 4 wird vermutet, 

dass der kalkulatorischen Abschreibung des Sachanlagevermögens die unteren 

Werte der in Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV genannten Spannen von 

Nutzungsdauern zu Grunde gelegt worden sind. 

Für die rechnerische Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte bedeutet dies im 

Einzelnen: 

Wurde im Rahmen der erstmaligen Kalkulation nach der StromNEV eine Ände­

rung der angesetzten Nutzungsdauer gegenüber der zuvor angesetzten Nut­

zungsdauer vorgenommen, so wurde lediglich der auf Grundlage der bislang in 

Ansatz gebrachten Nutzungsdauer ermittelte kalkulatorische Restwert auf die ge­

änderte Restnutzungsdauer verteilt. 

Ist eine Änderung der Nutzungsdauer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Ver­

gangenheit vorgenommen worden oder nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu 

vermuten, ist die Ermittlung des Restwertes ggf. mehrstufig vorzunehmen. 

Die Restwerte sind nur insoweit anzusetzen, wie sie sich aus den Angaben des 

Netzbetreibers unter Anrechnung bereits erzielter Abschreibungen ergeben. Ist 

dabei der Gegenwert der Anschaffungs- und Herstellungskosten über die Ab­

schreibungen bereits erreicht oder gar überschritten, ist eine Anerkennung weite­

rer Abschreibungen ausgeschlossen (§ 6 Abs. 6 StromNEV). · 
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Für eine durchgehende Plausibilisierung der vom Netzbetreiber zugrunde gelegten 

kalkulatorischen Restwerte hat die Beschlusskammer eine eigene Ermittlung 

(Prüfrechnung) der kalkulatorischen Restwerte in Anwendung des § . 32 Abs. 3 

StromNEV durchgeführt. 

Die Beschlusskammer hat die sich aus Anlage 3-4 ergebenden Nutzungsdauern 

je Anlagengruppe pro Netz-ID zu Grunde gelegt. Die Festschreibung erfolgte pro 

Anlagengruppe und Jahr. 

1.2.3.4. 	 Berücksichtigungsfähige kalkulatorische Abschrei­

bungen und kalkulatorische Restwerte des Sachan­

lagevermögens 

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens zu Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten (für Alt- und Neuanlagen) - gegliedert nach Anla­

gengruppen - und zu Tagesneuwerten für Altanlagen - ebenfalls gegliedert nach 

Anlagengruppen - wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermit­

telt und ergeben sich - jeweils gesondert für den Anteil der auf die FK- und EK­

Quote entfällt - aus Anlage 3-1. Die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen 

des Sachanlagevermögens ergibt sich ebenfalls aus Anlage 3-1. 

Die Anfangs- und Endbestände der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlage­

vermögens zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (für Alt- und Neuanlagen) 

wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben 

sich - gegliedert nach Anlagengruppen - aus Anlage 3-2. Bezogen auf die kalku­

latorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (für Altan­

lagen) - gegliedert nach Anlagengruppen - finden sich die Werte ebenfalls in An­

lage 3-2. 

Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (historische Anschaffungs­

und Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) ergeben sich 

aus Anlage 3-3 und 3-4. 

1.3. 	 Eigenkapitalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gemäß 

§ 7 Abs. 1 StromNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf 
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Grundlage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Ei­

genkapital ergibt sich gemäß § 7 Abs. 1 StromNEV unter Berücksichtigung der 

Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV aus der Summe der 

.;. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnot­

wendigen Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten und multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 

StromNEV, 

kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnot­

wendigen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der 

Eigenkapitalquote nach § 6 Abs.· 2 StromNEV, 

-kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnot­

wendigen Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten und 

Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des 

betriebsnotwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der 

Sonderposten mit Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkula­

torischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 StromNEV zu erfol­

gen. Bei Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermö­

gens gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 2 StromNEV sowohl auf Tagesneuwertba­

sis,. als auch auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bestimmen. 

Für Neuanlagen erfolgt die Restwertbestimmung gemäß § 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 

StromNEV ausschließlich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Grundstücke sind hierbei gemäß § 7 Abs.1 S. 3 StromNEV immer zu historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten 

des Sachanlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendi­

gen Finanzanlage- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresan­

fangs- und Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalku-

Seite 25 von 50 



Anlage Aufwandsparameter 

latorischen Restwerte des Sachanlagevermögens wird hierbei durch Addition der 

Restwerte des Sachanlagevermögens zum Jahresende 2016 und der Jahresab~ 

schreibung 2016 errechnet. 

Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wurden die Anschaffungs­

und Herstellungskosten von Neuanlagen, die im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV 

aktiviert wurden, im Jahresanfangsbestand berücksichtigt (Vgl. BGH, Beschluss v. 

10.11.2015, EnVR 42/14 ). Eine Berücksichtigung des entsprechenden Kostenan­

teils der Anlagen im Bau im Anfangsbestand ist unzulässig, da die vorgenannte 

Rechtsprechung des BGH auf Anlagen im Bau gerade nicht übertragbar ist. Anla­

gen im Bau unterliegen nicht der kalkulatorischen Abschreibung. Dementspre­

chend besteht - anders als im Fall einer aktivierten Neuanlage - bereits keine 

Veranlassung für eine Angleichung der Eigenkapitalverzinsungsbasis an die Ab­

schreibung. 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung nicht zu berücksichtigen, da sie weder dem Wortlaut des 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 StromNEV noch dem Normzweck nach anzusetzendes 

Eigenkapital darstellen (BGH, Beschluss v. 14.08.2008, KVR 39/07). 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendi­

ge Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 StromNEV). 

Die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der 

StromNEV in fünf Ermittlungsschritten zu erfolgen: 

(1.) 	 kalkulatorische Eigenkapitalquote(§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV), 

(2.) 	 betriebsnotwendiges Eigenkapital(§ 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV), 

(3.) 	 die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender Ejgenkapitalanteil 

(§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV), 

( 4.) 	 der auf Neu- und Altanlagen entfallende Anteil am Eigenkapital 

(§ 7 Abs. 3 StromNEV) und 

(5.) die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallenden Zinsen 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 StromNEV). 
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Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 4 aufgeführ­

ten Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über 

die Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich ebenfalls 

in Anlage 4. 

1.3.1. Kalkulatorische Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 

S. 3 StromNEV 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEVergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquo­

te rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK /) 

und den kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermö­

gens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BNV /). Dabei wird 

das betriebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen 

Vermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet. 

Der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 

StromNEV sind folgende Positionen zu Grunde zu legen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens zu historischen AK/HK 

+ Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

+ Grundstücke zu historischen AK/HK 

= Betriebsnotwendiges Vermögen 1 (BNV ll 
- Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

- Abzugskapital 

- Verzinsliches Fremdkapital 

= Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1 (BNEK ll 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berech­

nung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jah­

resanfangs- und Jahresendbestand zu Grunde zu legen. Die kalkulatorische Ei­

genkapitalquote ist dan'n der Quotient aus dem so definierten BNEK 1 und BNV 1. 
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1.3.1.1. 	 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermö­

gens zu historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der 

Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen ermittelt wurden. Darüber hin­

aus finden bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, 

Berücksichtigung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermö­

gens sowie Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für 

Altanlagen und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlage­

vermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen 

ergeben sich aus Anlage 4. 

1.3.1.2. 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem, dass Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalver­

zinsung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind (vgl. BGH, Be­

schluss v. 25.04.2017, EnVR 17/16, S. 14 ff). 

Planmäßige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für solche 

Vermögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich 

die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegen­

standes ergeben · muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der 

Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke 

keine begrenzte Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen Posi­

tionen, wie z. B. Bauten, Grundstücksanteile enthalten sind, müssen diese Positi­

onen um die Grundstücksanteile gekürzt werden. 
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1.3.1.3. Finanzanlagen und Umlaufvermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist 

gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV, dass diese betriebsnotwendig sind. Bei 

der i.S.d. §§ 4 ff. StromNEV zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung ist also 

das Kriterium der Betriebsnotwendigkeit maßgeblich. 

Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kann nicht mit dessen bilanziel­

ler Berücksichtigung i.R.d. nach § 6b EnWG aufzustellenden Jahresabschlusses 

begründet werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen ha­

ben keine Kürzung des abschließend in § 7 Abs. 2 StromNEV definierten Abzugs­

kapitals zur Folge. Allerdings kann ein höheres Abzugskapitals ein höheres Um­

laufvermögen rechtfertigen. Dies ist vom Netzbetreiber darzulegen (vgl. BGH, Be­

schl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 44, 32f.). 

Eine Aufschlüsselung des Umlaufvermögens auf die in § 10 Abs. 3 S. 1 EnWG 

(a.F.) bzw. § 6b EnWG (n.F.) aufgeführten Tätigkeiten eines vertikal integrierten 

Energieversorgungsunternehmen und damit auch auf die Tätigkeit der Elektrizi.:. 

tätsverteilung zeigt dessen Betriebsnotwendigkeit für das Netz nicht auf (vgl. BGH, 

Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 45; vgl. auch OLG Stuttgart, Beschl. v. 

05.04.2007, 202 EnWG 8/06, Rn. 176). 

Darüber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 StromNEV i.V.m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG 

bilanzielle und kalkulatorische Kosten des · Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, 

als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers 

entsprechen. Das Finanzanlage- und Umlaufvermögen muss sich an dem eines 

effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers orientieren. Gemäß § 21 

Abs. 2 S. 2 EnWG sind nur solche Kostenbestandteile effizient und betriebsnot­

wendig, die sich ihrem Umfang nach auch im Wettbewerb eingestellt hätten. 

1.3~1.3.1. Finanzanlagen 

Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapi­

talverzinsung nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu brin­

gen. Finanzanlagen sind vielmehr nur berücksichtigungsfähig, wenn diese für den 

Betrieb des Netzes notwendig sind , § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV. Der Netzbe-
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treiber hat nachvollziehbar darzulegen, weshalb die von ihm in Ansatz gebrachten 

Finanzanlagen für den Betrieb des Netzes notwendig sind (vgl. BGH, Beschl. 

v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 8 ff.). 

Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das Sachanla­

gevermögen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht 

ausüben kann. Das Vermögen eines Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in 

Form des Sachanlagevermögens anzulegen, auf welches die StromNEV eine 

adäquate Verzinsung vorsieht. 

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht 

als Finanzanlage ·einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 

StromNEV unterworfen werden (vgl. auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 

79/07, Rn. 28). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen für die ausgewiese­

nen Positionen geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese für den Betrieb 

des Netzes nicht notwendig sind. 

Der Netzbetreiber hat keine Gründe genannt, die eine Berücksichtigung von Fi­

nanzanlagen i.H.v. - € rechtfertigen könnten. Sie werden deshalb nicht be­

rücksichtigt. 

1.3.1.3.2. Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vermögensgegen­

stände. Der Bestand dieserVermögensgegenstände ändert sich häufig durch Zu­

und Abgänge. Im Gegensatz zum Anlagevermögen, welches dauerhaft dem Ge­

schäftsbetrieb dient, befindet sich das Umlaufvermögen nur kurze Zeit im Unter­

nehmen. 

Das vorzuhaltende Umlaufvermögen muss gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV 

betriebsnotwendig sein. Die Umstände, aus denen sich die Betriebsnotwendigkeit 

ergibt, hat der Netzbetreiber im Rahmen seiner Mitwirkungspflichten darzulegen 

und zu beweisen (vgl. BGH, Beschluss v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rz. 8, 20ff.; 

BGH, Beschluss v. 23.06.2009, EnVR 19/08, Rz. 23; BGH, Beschluss v. 

07.04.2009, EnVR 6/08, Rz. 42; BGH, Beschluss v. 05.10.2010, EnVR 49/09, Rz. 

16). Hierzu muss der Netzbetreiber darlegen, welche kurzfristigen Verbindlichkei-
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ten, Aufwendungen oder laufenden Kosten des Netzbetriebs er bedienen muss, 

die einen Bestand an liquiden Mitteln und kurzfristig realisierbaren Forderungen 

rechtfertigen (vgl. BGH, Beschluss v. 23.06.2009, EnVR 19/08, Rz. 25). . . 

Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht 

vorgehaltenes Umlaufvermögen Kapitalkosten ebenso, wie jedes andere Be­

triebsmittel auch. Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, 

weil Umlaufvermögen in Gestalt von Vorräten und Kundenforderungen keine un­

mittelbaren Erträge erwirtschaftet und auch kurz- und längerfristige Bankguthaben 

ebenfalls nur äußerst geringe Erträge erbringen, die wegen der hiermit verbunde­

nen Kapitalkosten zu einer Wertvernichtung zu Lasten der Netznutzer führen. Eine 

Verzinsung in Höhe der vorgegebenen Eigenkapitalzinsen darf somit nur auf einen 

effizienten Umlaufvermögensbestand gewährt werden .. 

Der Wechsel von Investitionszyklen, d.h. von Zeitabschnitten mit erhöhten Investi­

tionen, die von Zeitabschnitten mit niedrigen Investitionen abgelöst werden, gebie­

tet keinen erhöhten Bestand an Umlaufvermögen. Selbst wenn die meisten Anla­

gegüter lange Abschreibungszeiträume aufweisen, sind diese in der Regel zeit­

versetzt, so dass aus den verdienten Abschreibungen Mittel für neue Investitionen 

zur Verfügung stehen. Werden für einen längeren Zeitraum keine Investitionen 

getätigt, ist es aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht effizient, liquide Mittel zu 

horten. Das Umlaufvermögen dient nicht der ineffizienten Hortung von Liquidität. 

Zum Umlaufvermögen gehören Vermögensgegenstände, deren Bestand . sich 

durch Zu- und Abgänge häufig ändert. Es ist daher gerade kein dauernd dem Be­

trieb dienender Vermögensgegenstand, sondern ein Wirtschaftsgut, das dem so­

fortigen Verbrauch dient (vgl. BFH, Urteil v. 31.05.2001, IV R 73/00, Rn. 10; Urteil 

v. 28.05.1998, XR 80/94, Rn. 30). 

Die Investitionsfähigkeit des Unternehmens wird u.a. durch den Finanzmittelzu­

fluss aus verdienten Abschreibungen gewährleistet. Sollte die Zahlungsfähigkeit 

des Unternehmens durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen 

hingegen nicht gewährleistet sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien 

einräumen lassen, mit denen kostengünstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen 

begegnet werden kann. Einer kostenintensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es 

hierfür nicht. Schließlich ist auch eine langfristige und damit kostenintensive Kapi-
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talansammlung für Re-Investitionen unter Effizienzgesichtspunkten nicht akzepta~ 

bei. Investitionen sind erst dann zu finanzieren, wenn sie betriebswirtschaftlich 

erforderlich sind. 

1.3.1.3.2.1. Vorräte 

Gemäß § 266 Abs. 2 HGB bestehen die Vorräte aus Roh-, Hilfs- und Betriebsstof­

fen, unfertigen Erzeugnisse, unfertigen Leistungen, fertigen Erzeugnisse und ge­

leisteten Anzahlungen. 

Der Netzbetreiber hat keine Vorräte geltend gemacht. 

1.3.1.3.2.2. Forderungen, Wertpapiere und Kassenbestände 

Der Netzbetreiber hat keine Forderungen aus dem EEG- und KWKG­

Wälzungsmechanismus geltend gemacht.Ein Nachweis, dass die geltend gemach­

ten verbleibenden Forderungen, Wertpapiere und Kassenbstände betriebsnot­

wendig sind, wurde nicht erbracht. Es wäre eine dynamische Betrachtung und 

Darstellung des Liquiditätsbedarfs im Basisjahr erforderlich gewesen. Hierbei hätte 

der Netzbetreiber die konkreten Mittelzuflüsse und -abflüsse darlegen müssen 

(vgl. BGH, Beschluss v. 23.06.2009, EnVR 19/08, Rz. 25; OLG Düsseldorf, Be­

schluss v. 11.11.2015, Vl-3 Kart 118/14 [V], Rn. 64 ff. - juris). Dem Netzbetreiber 

ist ein entsprechender Nachweis nicht gelungen. Daher ist die Beschlusskammer 

·befugt, aufgrund allgemeiner Kennzahlen pauschale Ansätze zugrunde zu legen 

(BGH, Beschluss v. 10.11.2015, EnVR 26/14, Rn. 20 f.). 

Für die verbleibenden Forderungen, Wertpapiere und Kassenbestände werden 

Bestände ohne weiteren Nachweis in Höhe von 1 /12 der Erlösobergrenze des 

Jahres 2016 anerkannt. Es handelt sich um eine in Bezug auf das Basisjahr sach­

gerechte Anknüpfung. Unter Berücksichtigung des pauschalen Ansatzes ergibt 

sich eine Kürzung der verbleibenden Forderungen, Wertpapiere und Kassenbe­

stände auf - € imAnfangs,bestand (31.12.2015) und - € im End­

bestand (31.12.2016). 
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1.3.1.4. 	 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil, 

latente Steuern, Abzugskapital und das verzinsliche 

Fremdkapital 

Das kalkulatorisch zu ermittelnde Eigenkapital wird durch die abzugsfähigen Posi­

tionen des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, der latenten Steu­

ern, des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals gemindert. 

1.3.1.4.1. 	 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV sieht vor, dass der Steueranteil des Sonderpos­

tens mit Rücklageanteil explizit als Abzugskapital zu berücksichtigen ist. Korres­

pondierend hierzu ist der entsprechende Auflösungsbetrag kostenmindernd zu 

berücksichtigen. 

Rechtsgrundlage für die Bildung des Sonderpostens mit Rücklageanteil war§ 247 

Abs. 3 HGB a.F. Passivposten, die für Zwecke der Steuern vom Einkommen und 

vom Ertrag zulässig sind, dürfen in der Bilanz gebildet werden. Sie sind als Son­

derposten mit Rücklageanteil auszuweisen und nach Maßgabe des Steuerrechts 

aufzulösen. Einer Rückstellung bedarf es insoweit nicht. Nach Art. 66 Abs. 5 EG­

HGB durften letztmals für das vor dem 1. Januar 2010 beginnende Geschäftsjahr 

Sonderposten mit Rücklageanteil im handelsrechtlichen Jahresabschluss gebildet 

und Wertansätze, die auf nur steuerlich zulässigen Abschreibungen beruhten, in 

die Handelsbilanz übernommen werden. 

Der darin enthaltene Steueranteil mindert die nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Strom­

NEV bei der Ermittlung der .kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung in Ansatz ge­

brachten betriebsnotwendigen Bilanzwerte der Finanzanlagen und des betriebs­

notwendigen Umlaufvermögens. Der Steueranteil umfasst dabei bei Kapitalgesell­

schaften die Körperschaftsteuer sowie die Gewerbesteuer. Der Körperschaftsteu­

ersatz inkl. Solidaritätszuschlag beträgt 15,825 %. Der durchschnittliche Gewerbe­

steuersatz beträgt 13,65 % (Messzahl: 3,5%; durchschnittlicher Hebesatz 

Deutschland: 390 %). Daraus ergibt sich ein als Richtwert anzusetzender Steuer­

faktor von 31,63 %. Dieser kann jedoch je nach Gewerbesteuerhebesatz des 

Netzbetreibers variieren. 
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Unter Berücksichtigung des individuellen Gewerbesteuerhebesatzes liegt der vom 

Netzbetreiber angegebene Steueranteil - ) unterhalb des oben genannten 

Richtwertes und ist daher zu berücksichtigen. 

1.3.1.4.2. Latente Steuern 

Latente Steuern werden weder als Aktiv- noch als Passivposition im Rahmen der 

Kostenkalkulation berücksichtigt. Die latenten Steuern werden als Ausgleichsposi­

tion zwischen der Handels- und der Steuerbilanz gebildet und haben daher keine 

nachhaltige Wirkung auf die Vermögenssituation des Netzbetriebs. 

1.3.1.5. Abzugskapital 

§ 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV bestimmt, dass im Rahmen der Ermittlung des be­

triebsnotwendigen Eigenkapitals sowohl das zinslos zur Verfügung stehende Kapi­

tal (Abzugskapital) als auch das verzinsliche Fremdkapital in Abzug zu bringen ist. 

Unter Abzugskapital versteht man das einem Unternehmen zinslos zur Verfügung 

stehende Fremdkapital. Zum Abzugskapital zählen z.B. Kundenanzahlungen, 

Rückstellungen, sonstige Verbindlichkeiten (Passivposition in der Bilanz), zinslose 

Gesellschafterdarlehen oder auch Lieferantenverbindlichkeiten. 

Auch für die Positionen des Abzugskapitals ist nach § 7 Abs. 2. S. 2 Nr. 1 bis 5 

StromNEV im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert zu btlden. 

1.3.1.5.1. Rückstellungen (§ 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV) 

Sinn und Zweck der Rückstellungsbildung ist die zeitliche Vorverlagerung einer 

Erfolgsminderung im Sinne einer periodengerechten Erfolgsermittlung im Jahres­

abschluss. Für andere als in § 249 Abs. 1 HGB genannte Zwecke dürfen keine 

Rückstellungen gebildet werden, § 249 Abs. 2 S. 1 HGB. Sie sind Bestandteil des 

Fremdkapitals und bilden Verpflichtungen einer Unternehmung ab, bei denen wei­

tergehende Kriterien noch nicht abschließend erfüllt sind. Hierzu gehört der Fall, 

dass Art, Höhe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung mit genauer Wahr­

scheinlichkeit noch nicht bestimmt werden können (Beispiel: Gewährleistungsan­

sprüche). Rückstellungen dienen nicht der Korrektur von Bilanzansätzen, sondern 
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sollen einen periodengerechten Erfolg einer Unternehmung ausweisen. Dabei hin­

terfragt die Beschlusskammer auch die mögliche Nutzung bilanzpolitischer Spiel­

räume. In diesem Zusammenhang überprüft die Beschlusskammer die Sachge­

rechtigkeit der im · Tätigkeitsabschluss angesetzten Rückstellungen sowie die 

Sachgerechtigkeit der Zuteilung der Positionen zu einem anderen Tätlgkeitsab­

schluss. Dies gilt unabhängig davon, dass die Jahres- bzw. Tätigkeitsabschlüsse 

durch einen Wirtschaftsprüfer testiert wurden. Somit ist auch eine Korrektur tes­

tierter Angaben durch die Beschlusskammer zulässig. 

1.3.1.5.2. 	 Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich pas­

sivierter Leistungen der Anschlussnehmer zur Er­

stattung von Netzanschlusskosten 

Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschüsse und 

Netzanschlusskostenbeiträge, Nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 StromNEV ist die 

aktivische Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zulässig. 

Die erhaltenen Baukostenzuschüsse und Netzanschlusskostenbeiträge sind zu 

passivieren und über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. 

Baukostenzuschüsse, die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV hinzugekommen 

sind, werden im Jahresanfangsbestand in voller Höhe berücksichtigt. Dies ent­

spricht der Behandlung von korrespondierenden Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten auf der Aktivseite (vgl. BGH, Beschluss v. 10.11.2015, EnVR 42/14.). 

1.3.1.5.3. 	 Verbindlichkeiten 

§ 7 Abs. 1 S. 2 2. HS StromNEV bestimmt, dass im Rahmen der Ermittlung des 

betriebsnotwendigen Eigenkapitals auch das verzinsliche Fremdkapital in Abzug 

zu bringen ist. Damit ist das betriebsnotwendige verzinsliche Fremdkapital grund­

sätzlich in der vollen in der Bilanz ausgewiesenen Höhe zu berücksichtigen. 
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1.3.1.6. 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 6 Strom­

NEV (BNV 1) und betriebsnotwendiges Eigenkapital 

gemäß § 6 StromNEV (BNEK 1) 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkula­

torischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des 

berücksichtigungsfähigen Umlaufvermögens ergibt sich das betriebsnotwendige 

Vermögen nach§ 6 StromNEV (BNVI) aus Anlage 3-3. 

Abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugska­

pitals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Ei­

genkapital nach § 6 StromNEV (BNEK /) aus Anlage 4. 

Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV 

ergibt sich ebenfalls aus Anlage 4. 

1.3.2. 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 7 Strom­

NEV (BNV II) und betriebsnotwendiges Eigenkapital 

gemäß § 7 StromNEV (BNEK II) 

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital , 

wie es in § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV vorgegeben ist. Im Überblick: 

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu historischen AKIHK *Fremdkapitalquote (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Neuanlagen 

zu historischen AKIHK 

+ 	 Grundstücke zu historischen AKIHK 

+ 	 betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

= 	 Betriebsnotwendiges Vermögen II (BNV II) 
Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

= 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital II lBNEK II) 
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Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 StromNEV (BNV //) 

sind somit die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der be­

triebsnotwendigen Alt- und Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter 

des Sachanlagevermögens mit denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu be­

rücksichtigen, die bei der Bestimmung der kalkulatorischen , Abschreibungen ge­

mäß § 6 StromNEV anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei der Berechnung 

des betriebsnotwendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter des Sachanlage­

vermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berück­

sichtigung, z.B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens so­

wie Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Grundstücke sind gemäß § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV bei der Ermittlung der kalkula­

torischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs­

und Hersteltungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 2 i.V.m. § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV wird auch im 

Rahmen der Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapi­

talquote der Altanlagen auf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Altanlagen zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil von 40 % in die Be­

stimmung der Basis der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da die Fremdkapitalquote 

die Differenz zwischen 100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 Abs. 2 S. 5 

StromNEV), müssen die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

der betriebsnotwendigen Altanlagen zu historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten entsprechend mit mindestens 60 % gewichtet werden. 

Übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 4 ergib( einen 

Anteil von 40% so ist diese gemäß § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV auf 40 % zu be­

grenzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendi­

ge Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV //) aus Anlage 4. Das betriebsnotwen­

dige Eigenkapital gemäß§ 7 StromNEV (BNEK //)ergibt sich aus Anlage 4. 

Seite 37 von 50 



Anlage Aufwandsparameter 

1.3.3. 	 Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote 

von maximal 40 % übersteigenden Eigenkapitalan­

teils 

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von 

maximal 40 % übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital 

zu verzinsen. Soweit das nach § 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnotwen­

dige Eigenkapital (BNEK II) mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten 

betriebsnotwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, ist folglich das betriebsnotwen­

dige Eigenkapital (BNEK II) in zwei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen ist zu­

nächst der Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 

überschreitet (BNEK ll s 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelasse­

ne Eigenkapitalquote übersteigt (BNEK II > 40 %). 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapi­

talquote nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II s 40%) wie folgt zu ermit­

teln: 

BNEK II s 40% =BNV II * 0,4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne 

von § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV (BNEK II > 40%) errechnet sich dann nach folgen­

der Formel: 

BNEK II> 40% = BNEK II - BNEK II s 40% = BNEK II - (BNV II* 0,4) 

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Ei­

genkapital (BNEK II) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten 

betriebsnotwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, hat demgegenüber keine Auf­

teilung des BNEK II zu erfolgen. Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote 

übersteigender Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall nicht gegeben. 
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1.3.4. 	 Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfal­

lenden Anteils am Eigenkapital 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendi­

ge Eigenkapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 

StromNEV). Die Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 

und 3 StromNEV vorgegeben ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der 

Neuanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich 

aus dem Quotienten aus den kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu An­

schaffungs- und Herstellungskosten und den kalkulatorischen Restwerten des ge­

samten Sachanlagevermögens und somit der Summe aus den kalkulatorischen 

Restwerten (RW) der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu). 

Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AK/HK 

/ 	 [Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

Tagesneuwerten *Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

historischen AKIHK *Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV (min. 60 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AKIHK] 


= Anteil SA Vneu 


Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus 

d$r Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der 

Neuanlagen (Anteil SAVneu). 

Die jeweiligen Anteile der Neuanlagen sowie der Altanlagen am Eigenkapital er­

geben sich aus Anlage 4. 

1.3.5. 	 Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapital­

anteile 

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss v. 05.10.2016, 

unter dem Aktenzeichen BK4-16/160, den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des 

Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuan­

lagen auf 6,91 % und für Altanlagen auf 5, 12 % vor Steuer festgelegt. 

Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote 

nicht übersteigt, errechnet sich demnach wie folgt: 
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Diese Reihen können der Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundesbank entnommen werden. 
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BNEK II .s 40% * Anteil SA V neu * 6, 91 % 

+ BNEK 11.s 40% * Anteil SA Valt * 5, 12 % 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagevermögen, sind die Bi­

lanzwerte mit dem -für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals 

wird nach § 7 Abs. 1 S. 5, Abs. 7 StromNEV verzinst. Der Zinssatz bestimmt sich 

gemäß § 7 Abs. 7 S. 1 StromNEV als Mittelwert des auf die letzten zehn abge­

schlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch die Deutsche 

Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen. Mit Beschluss v. 25.04.2017, EnVR 

17/16 hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass die gleichlautende Regelung 

des § 7 Abs. 7 GasNEV in Einklang mit den Vorgaben des EnWG steht. 

Im Einzelnen ergeben sich die Werte aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher 

Wertpapiere inländischer Emittenten - Anleihen der öffentlichen Hand", aus der 

„Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten - Anleihen 

von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der „Umlaufsrendite inländischer Inha­

berschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbriefe" .1 

Die anzuwendenden Zinsreihen sind die Folgenden: 

Hypotheken- Anleihen von Unter­ Anleihen der öffentli­ 0 Reihen 
Pfandbriefe nehmen (Nicht-MFls) chen Hand insgesamt 

Jahr 

[in%] [in%] [in%] · [in%] 
2007 4,4 5,0 4,3 
2008 4,5 6,3 4,0 
2009 3,3 5,5 3,1 
2010 2,5 4,0 2,4 
2011 2,7 4,3 2,4 
2012 1,4 3,7 1,3 
2013 1,3 3,4 1,3 
2014 0,9 3,0 1,0 
2015 0,4 2,4 0,4 
2016 0,2 2,1 0,0 

0 10 Jahre 2,16 3,97 2,02 2,72 

Es leitet sich für die genannten Papiere im Zeitraum 2007 bis 2016 einen durch­

schnittlichen Zinssatz von 2,72 % ab. 
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1.3.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 

Bis zu der zu Grunde zu legenden Eigenkapitalquote von 40 % ergibt sich die Ver­

zinsung auf das betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß § 7 StromNEV (BNEK II) 

aus Anlage 4. Für das die Quote von 40 % übersteigende betriebsnotwendige 

Eigenkapital gemäß § 7 StromNEV (BNEK II) ergibt sich die Verzinsung aus An­

lage 4. 

1.4. Kalkulatorische Gewerbesteuer 

Gemäß § 8 StromNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem 

Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kos­

tenposition in Ansatz gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte 

wird daher ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der aner­

kannten kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. Bei dem von der 

Bundesnetzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen 

Zinssatz nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05, S.30). 

Ein Abzug der kalkulatorischen Gewerbesteuer bei sich selbst erfolgt nicht. § 8 

S. 2 StromNEV ist entfallen. 

Die nach § 8 StromNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein nach den 

kalkulatorischen Maßstäben der StromNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifi­

schen Gewinn- und Verlustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Diffe­

renz zwischen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Ab­

schreibungen (sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemes­

sungsgrundlage für den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ist . von der 

höchstrichterlichen Rechtsprechung bestätigt worden (siehe etwa BGH v. 

14.08.2008, KVR 34/07 - SW Speyer, Rn. 86 ff.). 

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Berück­

sichtigung von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrund­

lage verzichtet (BGH, KVR81/07, ·S. 10). 

Eine zusätzliche Bereinigung der Eigenkapitalverzinsung um die Gewerbesteuer 

("Im-Hundert- Rechnung") kommt nicht in Betracht (BGH, EnVR 26/14 SW Freu­

denstadt, Rn. 46. ). 
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Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 

[BNEK II ~ 40% * Anteil SAValt * 5, 12 % + BNEK II ~ 40% * Anteil SA Vneu 

* 6,91 % * +.BNEK II> 40% * 2, 72 %] * Hebesatz * Messzahl 

berechnet. Die zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anla­

ge 4 ausgewiesen. 

1.5. 	 Kostenmiridernde Erlöse und Erträge nach 

§ 9 StromNEV 

Gemäß § 9 StromNEV sind kostenmindernde Erlöse und Erträge, soweit sie sach­

lich dem Netzbetrieb zuzurechnen und insbesondere den Positionen aktivierte Ei­

genleistungen, Zins- und Beteiligungserträge, Netzanschlusskosten, Baukosten­

zuschüsse oder sonstige Erträge und Erlöse der netzbezogenen Gewinn- und Ver­

lustrechnung zu entnehmen sind, von den Netzkosten in Abzug zu bringen. 

1.5.1. 	 Erlöse aus EEG (Ziffer 5.7.2.) und Erlöse aus KWKG 

(Ziffer 5.7.3.) 

Korrespondierend zu den jeweiligen Aufwendungen (Ziffer 1.1. 1.2. 1. und 

1.1.1.2.2.) hat der Netzbetreiber unter diesen Positionen Erlöse angegeben. Es 

handelt sich um durchlaufende Posten. Die Erträge aus EEG aus KWKG wurden 

erhöht, soweit sie die entsprechenden Kosten unterschreiten, also um - € 

respektive - €. 

1.6. 	 Ermittlung der Kosten für die überlassene Netzinf­

rastruktur und Dienstleistungen durch konzernver­

bundene Dritte 

Sämtliche unter den Ziffern 1.1 bis 1.5 aufgeführten Standpunkte und Rechtsauf­

fassungen sind grundsätzlich auch auf Kosten, die auf Grund einer Inanspruch­

nahme eines Verpächters oder eines konzernverbundenen Dienstleisters entste­

hen, unter Maßgabe des § 4 Abs. 5 und 5a StromNEV anwendbar. 
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Bei der Überprüfung der angesetzten Kosten ist das anerkennungsfähige Umlauf­

vermögen für Pächter und Verpächter bzw. Dienstleister jeweils gesondert nach 

den Maßstäben der StromNEV zu ermitteln (vgl. OLG Düsseldorf, Vl-3 Kart 94/14 

[V], S. 20 ff.; OLG Düsseldorf, Vl-3 Kart 16/13 [V], S. 26 ff.). Verpächter und 

Dienstleister erhalten eine Vergütung, die den korrespondierenden eigenen Auf­

wendungen entsprechen sollte. Werden die Vergütungen vorgangsbezogen wei­

terbelastet, ist diesen Weiterbelastungen lediglich der Charakter eines durchlau­

fenden Postens beizumessen. Nicht der Selbstorganisation geschuldete Zah­

lungsschwankungen sind darüber hinaus für einen Verpächter bzw. Dienstleister 

generell nicht erkennbar. Liquide Mittel sind somit generell nicht betriebsnotwen­

dig. Da der Netzbetreiber aufgrund seiner Betriebsverantwortung die im Übrigen 

benötigte Liquiditätsreserve im Netzbetrieb selber vorhält, kann im Gesamtkontext 

beim Verpächter bzw. Dienstleister daher außerhalb eines Vorratsvermögens kein 

betriebsnotwendiges Umlaufvermögen anerkannt werden. 

Die Prüfung erfolgt für jeden Verpächter und konzernverbundenen Dienstleister 

anhand separater Erhebungsbögen jeweils gesondert. So wird sichergestellt, dass 

das Pachtentgelt oder das Dienstleistungsentgelt nicht die Kosten der Selbster­

bringurig durch den Netzbetreiber übersteigt. Die Ergebnisse der Kostenprüfung 

bei den Verpächtern werden nachfolgend dargestellt. Für die kalkulatorischen 

Kostenpositionen Abschreibungen, Eigenkapitalverzinsung und Gewerbesteuer 

gelten die obigen Ausführungen, mit Ausnahme des Umlaufvermögens, analog. 

Die Ergebnisse der Prüfrechnung sind in den jeweiligen Anlagen 3.1., 3.2., 3.3., 

3.4 und 4. dargestellt. 

1.6.1. 	 EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG 

Verpächter 1 

Der Netzbetreiber hat von der Netzgesellschaft Ostwürttemberg DonauRies AG 

betriebsnotwendiges Anlagevermögen gepachtet. Die hierfür zu berücksichtigen­

den Kosten und Erlöse ergeben sich aus Anlage 2 bis 4 - Verpächter 1. Im Ein­

zelnen wurden bei dem Verpächter folgende Kürzungen vorgenommen: 
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1.6.1.1. 	 Aufwendungen für bezogene Leistungen, davon 

Sonstiges (Ziffer 1.1.2.6.) 

Beim Verpächter ist in dieser Kostenposition eine Zuführung zu den Rückstellun­

gen für Konzessionsabgaben in Höhe von - € berücksichtigt. Eine netz­

kostenwirksame Berücksichtigung ist nicht sachgerecht, da es sich dabei um ei­

nen durchlaufenden Posten handelt. Der Netzbetreiber ist verpflichtet Konzessi­

onsabgaben an die Gemeinde zu zahlen. Im Gegenzug darf der Netzbetreiber 

nach § 2 Abs. 6 KAV Konzessionsabgaben neben den Netzentgelten erheben. 

Diese Umsetzung betrifft lediglich die Abwicklung der Konzessionsabgabe und ist 

nicht Bestandteil des originären Netzgeschäfts. Entsprechend darf diese Position 

in den Netzkosten keine Berücksichtigung finden. 

1.6.1.2. 	 Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Sons­

tiges (Ziffer 1.5.14.) 

Mit Schreiben vom 07.09.2017 (S..11) hat der Netzbetreiber erklärt, dass in den 

sonstigen betrieblichen Aufwendungen periodenfremde Aufwendungen i.H.v. 

- €enthalten sind. Diese sind zu kürzen. 

1.6.1.3. 	 Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten), davon 

sonstige Erlöse (Ziffer 5.7.4.) 

Analog zur Kürzung der Zuführungen zu den Rückstellungen für Konzessionsab­

gaben (s.o. 1.6.1.1) sind die entsprechenden Erlöse nach§ 2 Abs. 6 KAV in Höhe 

von - € zu kürzen. 

1.6.2. 	 EnBW Regional AG - Verpächter 2 

Das Pachtverhältnis wurde vor Beginn des Basisjahres 2016 aufgelöst und die 

entsprechenden Anlagen vom Netzbetreiber aufgenommen. 
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1.6.3. 	 Netzgesellschaft Sontheim GmbH & Co. KG ­

Verpächter 3 

Der Netzbetreiber hat von der Netzgesellschaft Sontheim GmbH & Co. KG be­

triebsnotwendiges Anlagevermögen gepachtet. Die hierfür zu berücksichtigenden 

Kosten und Erlöse ergeben sich aus Anlage 2 bis 4 - Verpächter 3. 

1.6.4. 	 Netzgesellschaft Steinheim GmbH & Co. KG ­

Verpächter 4 

Der Netzbetreiber hat von der Netzgesellschaft Steinheim GmbH & Co. KG be­

triebsnotwendiges Anlagevermögen gepachtet. Die hierfür zu berücksichtigenden 

Kosten und Erlöse ergeben sich aus Anlage 2 bis 4 - Verpächter 4. 

1.6.5. 	 Stadtwerke Gingen GmbH - Verpächter 5 

Der Netzbetreiber hat von der Stadtwerke Gingen GmbH betriebsnotwendiges 

Anlagevermögen gepachtet. Die hierfür zu berücksichtigenden Kosten und Erlöse 

ergeben sich aus Anlage 2 bis 4 - Verpächter 5. 

1.6.6. 	 Gesellschaft für Energieversorgung Ostalb mbH ­

Verpächter 6 

Der Netzbetreiber hat von der Gesellschaft für Energieversorgung Ostalb mbH 

betriebsnotwendiges Anlagevermögen gepachtet. Die hierfür zu berücksichtigen­

den Kosten und Erlöse ergeben sich aus Anlage 2 bis 4 - Verpächter 6. Im Einzel­

nen wurden bei dem Verpächter folgende Kürzungen vorgenommen: 

1.6.6.1. 	 Sponsoring, Werbung, Spenden (Ziffer 1.5. 7 .)· 

Der Netzbetreiber hat für Sponsoring, Werbung und Spenden durch den Verpäch­

ter insgesamt einen Betrag in Höhe von • € geltend gemacht. Diese Aufwen­

dungen sind nicht zu berücksichtigen. 
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1.6.7. 	 Stromnetz Langenau GmbH & Co. KG - Verpächter 7 

Der Netzbetreiber hat von der Stromnetz Langenau GmbH & Co. KG betriebsnot­

wendiges Anlagevermögen gepachtet. Die hierfür zu berücksichtigenden Kosten 

und Erlöse ergeben sich aus Anlage 2 bis 4 - Verpächter 7. 

1.6.8. 	 Staufenwerk Netzgesellschaft GmbH & Co. KG ­

Verpächter 8 

Der Netzbetreiber hat von der Staufenwerk Netzgesellschaft GmbH & Co. KG be­

triebsnotwendiges Anlagevermögen gepachtet. Die hierfür zu berücksichtigenden 

Kosten und Erlöse ergeben sich aus Anlage 2 bis 4 - Verpächter 8. 

2. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV 

Ausgehend von dem gemäß § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die 

Höhe der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV 

im Basisjahr (2016) _zu bestimmen. Auf Grundlage der vom Netzbetreiber übermit­

telten Kostendaten wurde daher der in den gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 2 ARegV ermit­

telten Gesamtkosten enthaltene Anteil. der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV ermittelt. Der Anteil der dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteile an den Gesamtkosten ist der Anlage 5 zu entneh­

men. 

3. 	 Vergleichbarkeitsrechnung 

Die Kapitalkosten sollen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 ARegV zur Durchführung 

des Effizienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst 

gewährleistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere 

durch unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivie­

rungspraktiken entstehen können. 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 3 ARegV die Fremdkapi­

talzinsen gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorische Abschreibungen ge­

mäß § 6 StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß § 7 

StromNEV. 
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Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist gemäß 

§ 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur Ermitt­

lung von Kapitalkostenannuitäten durchzuführen. Die Standardisierung der Kapi­

talkosten stellt sicher, dass die Durchführung effizienter Ersatzinvestitionen nicht 

zu einer verschlechterten Effizienzbewertung des Netzbetreibers führt. 

Die Kapitalkostenannuität wird für jede Anlagengruppe der Anlage 1 der Strom­

NEV mit Hilfe des Annuitätenfaktors wie folgt gebildet: 

An · = TNW · ~ q n; r r * ( ( q n· -_i))
q 1 -1 

An = Annuität der Anlagengruppe i 
TNWi = Tagesneuwert der 

Anlagengruppe i 
Q = 1 + Zinssatz 
n = Nutzungsdauer der Anlagengrup­

pe i 

Die Summe der Annuitäten aller Anlagengruppen und die standardisierte Verzin­

sung der von diesen Annuitäten nicht erfassten, aber zu verzinsenden Bilanzwerte 

bilden die standardisierten Kapitalkosten gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 

ARegV. 
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Durch die Kostenannuitäten werden die Abschreibungen und die Verzinsung des 

Sachanlagevermögens standardisiert. Neben der Verzinsung des Sachanlage­

vermögens sieht § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV auch die Verzinsung weiterer Bilanz­

werte vor. Diese Verzinsung wird von den Annuitäten nicht erfasst. Die Kapitalkos­

ten hierfür werden berücksichtigt, indem die Bilanzwerte mit dem gewichteten 

Zinssatz multipliziert werden. Hinsichtlich des Zinssatzes findet insoweit auch § 14 

Abs. 2 ARegV Anwendung. Einer besonderen Berücksichtigung des Abzugskapi­

tals bedarf es nicht, da im Rahmen der Standardisierungsrechnung hierfür ein 

Pauschalansatz in der Form des gewichteten Zinssatzes herangezogen wird. 

Die Vergleichbarkeitsrechnung hat gemäß § 14 Abs. 2 S. 1 ARegV auf Grundlage 

der Tagesneuwerte- (TNW) des Anlagevermögens des Netzbetreibers zu erfolgen. 

Zur· Berechnung der TNW wurden die im Rahmen der Bestimmung des Aus­

gangsniveaus nach § 6 Abs. 1 ARegV zu Grunde gelegten historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten (AK/HK) und die nach § 6a StromNEV zugrunde 

gelegten Indexreihen verwendet. 

Für die Ermittlung von einheitlichen Nutzungsdauern für jede Anlagengruppe sind 

gemäß § .14 Abs. 2 S. 2 ARegV die unteren Werte der betriebsgewöhnlichen Nut­

zungsdauern in Anlage 1 der StromNEV zu verwenden. Der zu verwendende 

Zinssatz bestimmt sich gemäß § 14 Abs. 2 S. 3 ARegV als gewichteter Mittelwert 

aus Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzinssatz, wobei der Eigenkapitalzins­

satz mit 40 Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit 60 Prozent zu gewichten ist. 

Von den 60 Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfallen gemäß § 14 Abs. 2 S. 4 

ARegV 25 Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdkapital. 

Für das Eigenkapital sind gemäß § 14 Abs. 2 S. 5 ARegV die nach § 7 Abs. 6 

StromNEV für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzinssätze anzusetzen. Es wurde 

der Eigenkapitalzinssatz aus der Festlegung BK4-16-160 für Neuanlagen in Höhe 

von 6,91 Prozent gemäß § 7 Abs. 6 StromNEV für alle Anlagen zu Grunde gelegt. 
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Für das verzinsliche Fremdkapital richtet sich die Verzinsung gemäß § 14 Abs. 2 

S'. 6 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezo­

genen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlauf­

rendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Die nachstehende 

Tabelle stellt die entsprechenden Jahresdurchschnittswerte seit 2007 dar. 

Jahr Umlaufrendite 10-jahres-Mittel 

2007 4,3% 

2008 4,2% 

2009 3,2% 

2010 2,5% 

2011 2,6% 

2012 1,4% 

2013 1,4% 

2014 1,0% 

2015 0,5% 

2016 0,1% 2,12% 

Quelle: Kapitalmarktstatistik der Deut­

schen Bundesbank 

Für den hier relevanten Zeitraum 2007 bis 2016 leitet sich hieraus für die genann­

ten festverzinslichen Papiere einen durchschnittlichen Zinssatz von 2, 12 % ab. 

Der Eigenkapital- und der Fremdkapitalzinssatz sind gemäß § 14 Abs. 2 S. 7 

ARegV um den auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 

Durchschnitt der Preisänderungsrate nach dem vom Statistischen Bundesamt 

veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtindex zu ermäßigen. 
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Jahr lridex Veränderungsrate 10-jahres-Mittel [%] 
2006 93,9 
2007 96,1 0,023 
2008 98,6 0,026 
2009 98,9 0,003 
2010 100 0,011 
2011 102,1 0,021 
2012 104,1 0,020 
2013 105,7 0,015 
2014 106,6 0,009 
2015 106,9 0,003 
2016 107,4 0,005 1,36 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2 

In der vorstehenden Tabelle sind die entsprechenden Werte seit dem Jahr 2006 

dargestellt. Hieraus leitet sich für den Verbraucherpreisgesamtindex für den rele­

vanten Zeitraum 2007 bis 2016 ein durchschnittlicher Wert von 1,36 % ab. Die 

Ermäßigung der Zinssätze erfolgt anhand der nachstehenden Formel: 

Zins real = Zins nom. - VPI 

Daraus folgt ein Wert für den realen Eigenkapitalzinssatz (EK-Zins rea1) in Höhe 

von 5,55 % und für den realen Fremdkapitalzinssatz (FK-Zins rea1) ein Wert von 

0,76%. 

Der zu verwendende Zinssatz (Zins Mittel) bestimmt sich gemäß § 14 Abs. 2 S. 3 

ARegV als gewichteter Mittelwert aus Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzins­

satz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit 40 % und der Fremdkapitalzinssatz mit 60 

% zu gewichten ist. Von den 60 % des Fremdkapitalzinssatzes entfallen gemäß 

§ 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdkapital. 

Der gewichtete Zinssatz wird nach folgender Formel ermittelt: 

Zins Mittel =40 % * EK~Zins real + 35 % * FK-Zins real + 25 % * 0 

Hieraus ergibt sich ein gewichteter Zinssatz in Höhe von 2,49 %. 



Anlage 2 Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 

vom Netzbetreiber Kürzungen anerkannte KostenZiffer Kostenart angegebene Kosten 
fEWR1 llURIfEUR} 

1. Aufwandsgleiche Kosten 

Materialkosten1.1. 
1.1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1.1. Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 

1.1.1.2. Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 

nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 1.1.1.2.1. 

1.1.1.2.2. nach KWKG 

1.1.1.2.3. nach§ 18 StromNEV 

1.1.1.2.4. Einspeisemanagement-Maßnahmen 

1.1.1.3. Betriebsverbrauch 

Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 
1.1.1.4. 

Standardlastprofilen 

1.1.1.5. Sonstiges 

1.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 

Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 1.1.2.1. 

1.1.2.1.a. davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 

1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 

1.1.2.1.c. davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

1.1.2.1.d. davon Aufwendungen für Blindstrom gegenüber dem vorgelagerten Netzbetreiber 

1.1.2.1.e. davon Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel gemäß§ 19 Abs. 3 StromNEV 

1.1.2.2. Aufwendungen für Blindstrom gegenüber Dritten 

1.1.2.3. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 1.1.2.4. 

1.1.2.5. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen 

1.1.2.6. Sonstiges 

1.2. Personalkosten 
1.2.1. Löhne und Gehälter 

1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 

1.2.2.1. Altersversorgung 

1.2.2.2. soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

1.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

1.3.1. gegenüber verbundenen Unternehmen 

1.3.2. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

1.3.3. gegenüber Kreditinstituten 

1.3.4. Zinszuführungen zu Rückstellungen 

1.3.5. Sonstiges 

1.4. Sonstige Steuern 
1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 
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anerkannte Kosten 
IEU1'

Ziffer 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.3. 

1.5.4. 

1.5.5. 

1.5.6. 

1.5f 

1.5.8. 

1.5.9. 

1.5.10. 

1.5.11. 

1.5.12. 

1.5.13. 

1.5.14. 

2. 

2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

3. 

4. 

l.a. 
5. 
5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.3.1. 

5.3.2. 

5.3.3. 

5.3.4. 

5.3.5. 

5.3.6. 

5.4. 

5.4.a. 

5.5. 
5.5.a. 

Kostenart 

Konzessionsabgaben 

Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Beiträge 

Versicherungen 

Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 

Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 

Rechts- und Beratungskosten 

Sponsoring, Werbung, Spenden 

Reisekosten und Auslösungen 

Bewirtung und Geschenke 

Wartung und Instandsetzung 

Einzelwertberichtigungen auf Forderungen 

Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen 

Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV 

Sonstiges 

Abschreibungen 

Abschreibungen Immaterielles Anlagevermögen 

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 
und Werten 

Sonstiges 

Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 

Abschreibungen Umlaufvermögen 

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 

Kalk. Eigenkapitalzinsen 

Kalk. Gewerbesteuer 
Netzkosten vor Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträge 
Kostenmindernde Erlöse und Erträge 

Bestandsveränderungen 

Aktivierte Eigenleistungen 

sonstige betriebliche Erträge 

Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen 

Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 

Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 

Erträge aus Blindstrom 

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 

andere sonstige betriebliche Erträge 

E:rträge aus Beteiligungen 

davon aus verbundenen Unternehmen 

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 

davon aus verbundenen Unternehmen 

vom Netzbetteibet 
angegebene Kosten 

[EtlRJ 

Klrzung-.n 
ISURJ 
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anerkannte Kosten 
EEUR)

Ziffer Kostenart 
vom Netzbetr&ibet 

angegebene Kosten 
[EtJR] 

Kürzungen 
IEVRJ 

5.6. 

5.6.1. 

5.6.1.a. 

5.6.1.b. 

5.6.2. 

5.6.2.1. 

5.6.2.2. 

5.6.2.3.. 

5.6.2.4. 

5.6.3. 

5.6.4. 

5.6.5. 

5.7. 

5.7.1. 

5.7.2. 

5.7.2.a. 

5.7.3. 

5.7.3.a. 

5.7.3.b. 

5.7.4. 

l.b. 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Erträge aus Finanzanlagen 

davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 

davon Erträge aus Cash-Pooling 

Erträge aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 

Erträge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Erträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) 

Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Erträge aus sonstigen Vermögensgegenständen 

Erträge aus Wertpapieren 

Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 

andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten) 

erhobene. Konzessionsabgaben 

Erlöse aus EEG 

davon aus Weitergabe des aufgenommenen EEG-Sfroms 

Erlöse aus KWKG 

davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWKG) 

davon aus Ausgleichszahlungen von ÜNB (§ 28 Abs. 1 KWKG) 

sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 

Netzkosten nach Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträge 
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Anlage 3-1 Netze ODR GmbH Az: BK8-17/297 4-12 

K'&lkutatOritcbeKatkutatodlch• K•lkulatotiache lnstaamtAb&cbr&lbungen mt Ab$<:hf$1bungen fUr Absch,..ibungen mr 
gewichtetmitden Ot.iOllmAltantapn euf Ahntaoen auf Neuantqen auf 
nach f 61 $. 3 StromNEVAKJffK·Bul& TNW-S.k AKJMK-Ba&ta 

Kabel 

1 Kabel 220 kV 


2 
 Kabel 110 kV 


3 
 Kabel Mittelspannungsnetz 

4 
 Kabel 1 kV 

5 
 Kabel Abnehmeranschlüsse 

Freileitungen 

6 Freileitungen 110-380kV 


7 
 Freileitungen Mittelspannungsnetz 


8 
 Freileitungen 1 kV 


9 
 Freileiiungen Abnehmeranschlüsse 
Stationen 

13 380/220/1 10/30/1 O kV-Stationen 


14 
 Hauptverteilerstationen 


15 
 Ortsnetzstationen 


16 
 Kundenstationen 
Grundstücksanlagen und Gebäude 

17 Stationsgebäude 

26 
 Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 

27 
 Betriebsgebäude 

28 
 Verwaltungsgebäude 

Alle übrigen Anlagegruppen 

10 Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Schalter 

Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und 
11 

Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, Trafo- und Schaltanlagen 

12 Sonstiges 

18 
 Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 

ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann- und 
19 

Schaltanlagen 


20 
 Schalteinrichtungen 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler,
21 

Netzschutzeinrichtungen 


22 
 Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 

23 
 Zähler. Messeinrichtungen, Uhren. TFR-Empfänger 

24 
 Telefonleitungen 


25 
 fahrbare Stromaggregate 


29 
 Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermittlungseinrichtungen 


30 
 Werkzeuge/ Geräte 


31 
 Lagereinrichtung 


32 
 Hardware 


33 
 Software 

34 
 Leichtfahrzeuge 

35 
 Schwerfahrzeuge 


36 
 moderne Messeinrichtungen 

37 
 Smart-M eter-Gateway 

Summe 
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Anlage 3-4 Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 

Darstellung der Nutzungsdauern 

Nutzungs­
Baden-Württemberg

dauername: 


Netzgebiete: (Originäres Netz) 


Anlagen­
gruppen­
nummer 

2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 

29 

30 

31 

32 

33 
34 
35 
36 

37 

Kabel 220 kV 

Kabel 110 kV 

Anlagengruppe 

Kabel Mittelspannungsnetz 

Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 

Freileitungen 110-380kV 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 

Freileitungen 1 kV 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und 
Schalter 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, 
Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und Automatikanlagen 
sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, 
Trafo- und Schaltanla en 
Sonstiges 

380/220/110/30/10 kV-Stationen 

Hauptverteilerstationen 

Ortsnetzstationen 

Kundenstationen 

Stationsgebäude 

Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich 
Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann- und 
Schaltanla en 
Schalteinrichtungen 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, 
Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtun en 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 

Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 

Telefonleitungen 

Fahrbare Stromaggregate 

Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 

Betriebsgebäude 

Verwaltungsgebäude 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); 
Vermittlun seinrichtun en 
Werkzeuge/ Geräte 

Lagereinrichtung 

Hardware 

Software 

Leichtfahrzeuge 

Schwerfahrzeuge 

moderne Messeinrichtungen 

Smart-Meter-Gateway 

von 1947 

bis 1998 2016 
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Anlage 4 Netze ODR GmbH Az: BKS-17/2974-12 

1. Eigenkapitalquote gern. § 6 StromNEV 

2. Fremdkapitalquote gern. § 6 StromNEV 

3. Kalkulatorische Restwerte des Anlagevermögens 

3.1 . Kalkulatorische Restw~rte Anlagevermögen für Altanlagen 

3.1.1 . Altanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) 

3.1.1 .1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 

3.1.1.2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

3.1.1.3 . Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu AK/HK 

3.1.1.4. Grundstücke zu AK/HK 

3.1:1.5 . Sonstiges 
3.1.2. Altanlagen zu Tagesneuwerten (TNW) 
3.1.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 
3.1.2.2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 
3.1.2 .3 . Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu TNW 
3.1.2.4 Grundstücke zu AK/HK 
3.1.2 .5 . Sonstiges 

3.2. Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Neuanlagen 

3.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 

3.2.2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

3.2.3. Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu AK/HK 

3.2.4. Grundstücke zu AK/HK 
3.2.5. Sonstiges 

4. Bilanzwerte der Finanzanlagen 

4.a. davon verzinsliche Finanzanlagen 

4.b. davon Werte aus Cash-Pooling 

4.1. Anteile. an verbundenen Unternehmen 

4.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 
4.3. Beteiligungen 

4.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

4.5. Wertpapiere des Anlagevermögens 

4.6 Sonstige Ausleihungen 

5. Bilanzwerte des Umlaufvermögens 

5.1 Vorräte 
5.2 . Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

5.2.a . davon verzinsliche Forderungen und sonstige Vermögengegenstände 
5.2.1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

5.2.1.a davon aus der EEG-Wälzung 
5.2.1.b. davon aus der KWKG-Wälzung 
5.2.1. c. davon ggü. Netzkunden 
5.2.2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) 
5.2.2.a. davon aus der EEG-Wälzung 
5.2.2.b. davon aus der KWKG-Wälzung 
5.2.2.c. davon ggü. Netzkunden 

5.2.3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

5.2.3.a . davon aus der EEG-Wälzung 

5.2.3 b. davon aus der KWKG-Wälzung 

5.2.3.c. davon ggü. Netzkunden 

5.2.4. Sonstige Vermögensgegenstände 

40,00% 

Anfanf;l$best;md 
J.Oft 

teutNB 
(EUR] 

Anfangsbeatand 
2016 

8NetzA 
feURJ 

Endbntand 201'6 
taut NB 
tsmJ 

Kfl{zungen 
[&Oft] 

Endbest«nd 2016 
8NetzA 
[&UR} 

Berechming der 
kalkulatorisdlen 

Elgent<apitat~ 

verzlnaung mit 
anerkannten 

Beträgen 
f&ORJ 
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5.3. 
5.3.a. 
5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
5.4. 
5.4.a. 
5.5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

9.1. 
9.2. 

9.3. 
9.3.a. 
9.3.b. 
9.3.c. 
10. 
10.3.a. 
10.3.b. 
10.3.c. 
11. 
11.a. 
11.b. 
11.c. 

12. 

13. 
13.a. 
13.b. 
13.c. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

27. 

28. 

29. 
30. 

Wertpapiere 
davon verzinsliche Wertpapiere 

Anteile an verbundenen Unternehmen 

eigene Anteile 
sonstige Wertpapiere 
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 
davon verzinslicher Bestand an Kasse und Guthaben 
Kapitalausgleichsposten 
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 
Aktive latente Steuern 
Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 
Rückstellungen 
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 
Steuerrückstellungen 
sonstige Rückstellungen 
davon aus der EEG-Wälzung 
davon aus der KWKG-Wälzung 
davon ggü. Netzkunden 
Erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 
davon aus der EEG-Wälzung 
davon aus der KWKG-Wälzung 
davon ggü. Netzkunden 
Unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
davon aus der EEG-Wälzung 
davon aus der KWKG-Wälzung 
davon ggü. Netzkunden 

Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der 
Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

Sonstige Verbindlichkeiten, die zinslos zur Verfügung stehen 
davon aus der EEG-Wälzung 
davon aus der KWKG-Wälzung 
davon ggü. Netzkunden 
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 
Passive latente Steuern 
Kapitalausgleichsposten 
Verzinsliches Fremdkapital 
Betriebsnotwendiges Vermögen gern. § 6 StromNEV 
Betriebsnotwendiges Eigenkapital gern. § 6 StromNEV 
tatsächliche Eigenkapitalquote gern. § 6 StromNEV 
Eigenkapitalquote gern. § 6 StromNEV 
Betriebsnotwendiges Vermögen gern. § 7 StromNEV 
Betriebsnotwendiges Eigenkapital gern. § 7 StromNEV 
tatsächliche Eigenkapitalquote§ 7 StromNEV 
Eigenkapitalquote gern. § 7 StromNEV 

Anteil Neuanlagen an SAV 
Eigenkapital <40% 

davon Neuanla en 
davon Altanlagen 
Eigenkapital >40% 

Anfangsbestand 
201e 

taut NS 
[BUR] 

Kümmgen 
teURl 

Anfa~d 
2&16 

StkttA 
tEtmJ 

Endbeatand 2016 
laut NB 
IEURJ 

Kürwngen 
[BURJ 

Endbestand 201'& 
Elffett.A 
{EtJ'R) 

Bere<:hnung der 
katkulatorisGhen 

Etgent<apltal· 
verzinsung mit 

anerkannten 
Beträgen 

(EUR) 
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Anlage 4 Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 

Berechnung der 
kalkulatorischenAnfanggbntandAn~d &ndbestand 2016 &dMStand 201$ &lgbnkapltat~2$16 Kürzungen ttanungen2618 

taut NB BNett.A veninJSUng mit(EUR}laut NB BffetzA l&UR][EUaJ (EUR) anerkannten{EUR] {&UR] 
Betragcm 

IEURJ 

Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen (§ 7 Abs. 4 S. 1 StromNEV) 6,91%31. 
Eigenkapitalzinssatz für Altanlagen (§ 7 Abs. 4 S. 2 StromNEV) 5,12%32. 

Zinssatz für überschiessenden EK-Anteil >40% (§ 7 Abs. 7 StromNEV) 2,72%33. 
34. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

tBerechnung w t«ttkulatoriecmm Gewerbesteuer 
1. Steuermesszahl (§ 11 Abs. 2 GewStG) 

2. Hebesatz (§ 16 GewStG) 

3,5 

3. kalkulatorische Gewerbesteuer 

375% 
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Anlage 5: Aufwandsparameter Netze ODR GmbH Az: BKS-17/2974-12 

anerkannte. Koue 
(mkl. V.~hter) 

lllURl 

1: Aufwandsgleiche Kosten 
1.1. Materialkosten 
1.1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
1.1.1. 1. Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 
1.1.1.2. Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 
1.1.1.2.1. nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 
1.1.1.2.2. nach KWKG 
1.1.1.2.3. nach § 18 StromNEV 
1.1.1.2.4. Einspeisemanagement-Maßnahmen 
1.1.1.3. Betriebsverbrauch 
1.1.1.4. Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei Standardlastprofilen 
1.1.1.5. Sonstiges 
1.1 .2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 
1.1.2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 
1.1.2.1 .a. davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 
1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 
1.1.2.1.c. davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 
1.1.2.1.d. davon Aufwendungen für Blindstrom gegenüber dem vorgelagerten Netzbetreiber 

1.1.2.1.e. davon Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel gemäß § 19 Abs . 3 StromNEV 
1.1.2.2. Aufwendungen für Blindstrom gegenüber Drillen 
1.1.2.3. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 
1.1.2.4. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 
1.1.2.5. Aufwendungen für durch Drille erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen 
1.1.2.6. Sonstiges 
1.2. Personalkosten 
1.2.1 . Löhne und Gehälter 
1.2.2. soziale Abgaben und Aufwendungen für_Altersversorgung und für Unterstützung 
1.2.2.1 . Altersversorgung 
1.2.2.2. soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 
1.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
1.3.1. gegenüber verbundenen Unternehmen 
1.3.2. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 
1.3.3 . gegenüber Kreditinstituten 
1.3.4. Zinszuführungen zu Rückstellungen 
1.3.5. Sonstiges 
1.4. Sonstige Steu.ern 
1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 
1.5.1. Konzessionsabgaben 
1.5.2. Mieten, sonstige Pachtzinsen , sonstige Leasingraten, Gebühren und t;!eiträge 
1.5.3. Versicherungen 
1.5.4. Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 
1.5.5 Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 
1.5.6. Rechts- und Beratungskosten 
1.5.7. Sponsoring, Werbung , Spenden 
1.5.8. Reisekosten und Auslösungen 
1.5.9. Bewirtung und Geschenke 
1.5.10. Wartung und Instandsetzung 
1.5.11. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen 
1.5.12. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen 
1.5.13. Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs . 4 StromNEV 
1.5.14. Sonstiges 
2. Abschreibungen 
2.1. Abschreibungen Immaterielles Anlagevermögen 
2: 1.1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 
2. 1.2. Sonstiges 
2.2. Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 
2.3. Abschreibungen Umlaufvermögen 
2.4 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 
3. Kalk. Eigenkapitalzinsen 

aMot. d~ nlche·'hffinfh1nnM Knten 
Aufwand•

tJGllli& § 11 Aha, 2 AR99V 
~gemllAUmbuchungen 
§14Mn.1fltt'.iQUt'd1 SN.uA 

i.V.m.An.2tsURl 
A~V 
teUR1 
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Nachrüstung von Wechse lrichtern nach § 10 Abs .' 1 SysStabV 
Kapitalkosten aus genehmigten lnvestttionsmaßnahmen 
Auflösung des Abzugsbetrags nach§ 23 Abs. 2a 
Mehrkosten für die Errichtung, den Betrieb und die Änderung von Erdkabeln 
Betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen (31.12.2016) 
Betriebs- und Personalratstätigkeit 

Berufsausbildung und Wetterbildung im Unternehmen und von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich 
beschäftigten Betriebsangehörigen 

4. Kalk. Gewerbesteuer 
l.a. Netzkosten vor Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträge 
5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge 
5.1. Bestandsveränderungen 
5.2 Aktivierte Eigenleistungen 
5.3. sonstige betriebliche Erträge 
5.3.1. Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbetträgen 
5.3.2. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 
5.3.3. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 
5.3.4. Erträge aus Blindstrom 
5.3.5. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 
5.3.6. andere sonslige betriebliche Erträge 
5.4. Erträge aus Beteiligungen 
5.4.a. davon aus verbundenen Unternehmen 
5.5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 
5.5 .a. davon.aus verbundenen Unternehmen 
5.6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
5.6.1. Erträge aus Finanzanlagen 
5.6.1.a. davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 
5.6.1.b. davon Erträge aus Cash-Pooling 
5.6 .2. Erträge aus Forderungen und sonstigen Venmögensgegenständen 
5.6.2.1 . Erträge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
5.6.2.2. Erträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) 
5.6.2.3 Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 
5.6.2.4. Erträge aus sonstigen Vermögensgegenständen 
5.6.3. Erträge aus Wertpapieren 
5.6.4. Erträge aus Kassenbestand,. Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 
5.6.5. andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
5. 7. Umsatzer1öse (nicht aus Netzentgelten) 
5.7.1. erhobene Konzessionsabgaben 
5.7.2. Erlöse aus EEG 
5.7.2.a. davon aus Weitergabe des aufgenommenen EEG-Stroms 
5.7.3. Erlöse aus KWKG 
5.7.3.a. davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWKG) 
5.7.3.b. davon aus Ausgleichszahlungen von ÜNB (§ 28 Abs. 1 KWKG) 
5.7.4 sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 

Zwischensumme 

Forschung und Entwicklung 

Summe 

Zusätzliche Zinsen gern. § 14 Abs. 2 ARegV 
anuttätische Kosten 
Summe 

davon OPEX 
davon CAPEX 
davon kostenmindernde Erlöse und Erträge 
davon kalk. Gewerbesteuer 
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Anlage 6: Vergleichbarkeitsrechnung Netze ODR GmbH Az: BK8-17/2974-12 

A:badtrelbUß9$" 
dauerUnt•· 

Annuitätiscbe 
f(O$hm

g~SU'omNEV 
{Jahre) 16UftJ 

Summe Kabel 

Kabel 220 kV 

Kabel 110 kV 

Kabel Mittelspannungsnetz 

Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 

Summe Freileitungen 

Freileitungen 110-380kV 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 

Freileitungen 1 kV 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 

Summe Stationen 

380/220/110/30/1 OkV-Stationen 

Hauptverteilerstationen 

Ortsnetzstationen 

Kundenstationen 

Summe Grundstücksanlagen und Gebäude 

Stationsgebäude 

Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 

Betriebsgebäude 

Verwaltungsgebäude 

Summe Alle übrigen Anlagegruppen 

Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Schalter 

Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernsteuer-, 
Fernmelde-, Fernmess- und Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen 
einschließlich Kopplungs-, Trafo- und Schaltanlagen 

Sonstiges 

Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 

ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen, 
Außenbeleuchtung in Umspann- und Schaltanlagen 

Schalteinrichtungen 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automatikanlagen, Strom­
und Spannungswandler, Netzschutzeinrichtungen 

Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 

Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 

Telefonleitungen 

Fahrbare Stromaggregate 

Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); 
Vermittlungseinrichtungen 

Werkzeuge/ Geräte 

Lagereinrichtung 

Hardware 

Software 

Leichtfahrzeuge 

Schwerfahrzeuge 

moderne Messeinrichtungen 

Smart-Meter-Gateway 

Nettozins der letzten Periode für Neuanlagen abzgl. der 
Zehnjahresdurchschnittsinflation 

Fremdkapitalzins der letzten Periode abzgl. der 
Zehnjahresdurchschnittsinflation 

Sonstige Zinsen 

Gewichteter Zinssatz 

3_ 1 _ Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Altanlagen 

1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 

2_ Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

4. Grundstücke zu AK/HK 

5_ Sonstiges 
3.2. Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Neuanlagen 

1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 

2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

4. Grundstücke zu AK/HK 

5_ Sonstiges 

4. Bilanzwerte der Finanzanlagen 

5. Bilanzwerte des Umlaufvermögens· 

Summe 

zusätzliche Zinsen 
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Az: BKB-1712974-12Netze ODR GmbH Anlage 6: Vergleichbarkeitsrechnung 

Kabel Mittelspannungsnetz 

Af<IHK 
[EUR} 

TNW 
[6tJftJ 

. 1 

1 


Kabel 1 kV 
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Az: BKS-17/2974-12 Netze ODR GmbH Anlage 6: Vergleichbarkeitsrechnung 

Kabel Abnehmeranschlüsse 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 
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Az: BKB-17/2974-12Anlage .6: Vergleichbarkeitsrechnung Netze ODR GmbH 

NetzlO 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 

380/220/1 10/30/1 O kV-Stationen 

Ortsnetzstationen 

Seite 4 von 18 




Az: BKB-17/2974-12Netze ODR GmbHAnlage 6: Vergleichbarkeitsrechnung 

· Anlagengruppe 

Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 

Betriebsgebäude 

Schalteinrichtungen 
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Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, 
Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtungen 

Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 

Werkzeuge/ Geräte 

Hardware 

Software 

Kabel Mittelspannungsnetz 

Anlage 6: Vergleichbarkeitsrechnung Netze ODR GmbH Az BKB-17/2974-12 
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Az BKS-17/2974-12Netze ODR GmbH Anlage 6: Vergleichbarkeitsrechnung 

Kabel 1 kV 

Freileitungen 1 kV 

Ortsnetzstationen 

4, 

Seite 7 von 18 



Az: BKB-17/2974-12Anlage 6: Vergleichbarkeitsrechnung Netze ODR GmbH 

NetzlD 

Kabel Mittelspannungsnetz 

Kabel 1 kV 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 

Freileitungen 1 kV 
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Az: BKB-17/2974-12Netze ODR GmbH Anlage 6: Vergleichbarkeitsrechnung 

Kabel Mittelspannungsnetz 

Ortsnetzstationen 
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Az: BKS-17/2974-12Netze ODR GmbH Anlage 6: Vergleichbarkeitsrechnung 

Kabel Abnehmeranschlüsse 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 

Freileitungen 1 kV 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
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Az: BKS-17/2974-12Netze ODR GmbH Anlage 6: Vergleichbarkeitsrechnung 

·1 

.1 

Ortsnetzstationen 

Schalteinrichtungen 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, 
Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtungen 

Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 

Kabel Mittelspannungsnetz 
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Az: BKS-17/2974-12Anlage 6 : Vergleichbarkeitsrechnung Netze ODR GmbH 

Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 
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Az: BKB-17/2974-12 Netze ODR GmbH Anlage 6: Vergleichbarkeitsrechnung 

Freileitungen 1 kV 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 

1 
1 

Ortsnetzstationen 

Kabel Mittelspannungsnetz 
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Az BKS-1 7/2974-12 Netze ODR GmbH Anlage 6: Vergleichbarkeitsrechnung 

Anlagengruppe 

Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 
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Az: BKS-17/2974-12Netze ODR GmbH Anlage 6: Vergleichbarkeitsrechnung 

Freileitungen 1 kV 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 

Ortsnetzstationen 

Schalteinrichtungen 

Rundsteuer-. Fernsteuer-, Fernmelde-. Fernmess-, 
Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtungen 

Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte 
Vermittlungseinrichtungen 

Kabel Mittelspannungsnetz 
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Netze ODR GmbH Anlage 6: Vergleichbarkeitsrechnung 

Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 

Freileitungen 1 kV 

Az: BK8-17 /297 4-12 
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Az: BKB-17/2974-12Netze ODR GmbH Anlage 6: Vergleichbarkeitsrechnung 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 

Ortsnetzstationen 
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Az: BK8-17/2974-12Anlage 6: Vergleichbarkeitsrechnung Netze ODR GmbH 

2016 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 
2008 

2007 

2006 

2005 

2004 

2003 

2002 

2001 

2000 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

1993 

1992 

1991 

1990 

1989 

1988 

1987 

1986 

1985 

1984 

1983 

1982 

1981 

1980 

1979 

1978 
1977 

1976 
1975 

1974 

1973 

1972 

1971 

1970 

1969 

1968 

1967 

1966 

1965 
1964 

1963 

1962 

1961 

1960 

1959 

1958 
1957 

1956 

1955 

1954 

1953 

1952 
1951 

1950 

1949 

1948 

1947 
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Anlage 7: Vergleichsparameter Netze ODR GmbH AZ.: BK8-17 /297 4-12 

lfd. Nr. Netz./Umspannebene Einheit 
Anzahl der Messstellen Stück 

2 Stromkreislänge Kabel HS km 

3 Stromkreislänge Freileitungen HS km 

4 Netzlänge (Kabel+ Freileitungen) MS km 

5 Netzlänge (Kabel + Freileitungen inkl. Hausanschlussleitungen und Straßenbeleuchtung) NS km 

6 tatsächliche zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS kW 

7 tatsächliche zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS kW 

8 Installierte Erzeugungsleistung HoeS, HoeS/HS, HS und HS/MS kW 

9 Installierte Erzeugungsleistung MS, MS/NS und NS kW 

lfd. Nr. 

2 

Aufwandsparameter 

Aufwandsparameter gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 ARegV 

Aufwandsparameter gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 ARegV 
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Anlage 9: individuelle Effizienzwerte und Effizienzbonus Netze ODR GmbH AZ: BKB-17/2974-12 

DEA,Normal 

DEA,Standardisiert 

SFA,Normal 

SF A,Standardisiert 

Effizienzwerte 
VerfaJmm 

1angewendeter Effizienzwert 100,00%1 

Supere&ienzwert 
Normal (§ 14 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 ARegV) 

Standardisiert(§ 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs . 2 ARegV) 

Effizienzbonus 
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Anlage 10-1 Netze ODR GmbH Az: BK8-17 /297 4-12 

i~~~Jliiill:'B~O!illozJ.o:.:iw,,,,, "=,,,,,.M!!i,,,••·.o:.;.. :.oft,,,: · 
für Altanlagen zu AK/HK, Anschaffungsjahr< 2006 

für Atlanlagen zu TNW, Anschaffungsjahr< 2006 

für Neuanlagen zu AK/HK. Anschaffungsjahr 2007 -2016 

für Neuanlagen zu AK/HK, Anschaffungsjahr:;; 2006 

für Neuanlagen zu AKIHK, aus lnvestbudget J -maßnahme 

für immaterielles Anlagevermögen, Anschaffungsjahr 2007 - 2016 

für immaterielles Anlagevermögen. Anschaffungsjahr<= 2006 

Kalkulatorische Abschreibungen nach§ 6 StromNEV LV.m. § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 

o EK-Quole nach§ 6 StromNEV 

1.1. Altanlagen zu AKIHK 

1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1.1.2 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

1.1.3. Sachanlagevermögen zu AK/HK 

1.1.4 Grundstücke zu AK/HK 

1.1.5. Sonstiges 

1.2. AltanlaQen zu TNW 

1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

1.2.2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

1.2.3 Sachanlagevermögen zu TNW 

1.2.4 Grundstücke zu AK/HK 

1.2.5. Sonstiges 

1.3. Neuanlagen zu AKIHK 

1.3.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1.3.1.a davon AJ 2007-2016 (Ubergangssockel) 

1.3.1.b davon AJ = 2006 

1.3.2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

1.3.3. Sachanlagevermögens zu AK/HK 

1.3.3.a davon AJ 2007-2016 (Ubergangssockel) 

1.3.3.b davon AJ =2006 

1.3.3.c davon aus lnvestbudgetl -maßnahme 

1.3.4 Grundstücke zu AK/HK 

1.3.5. Sonstiges 

kalkulatorisches (Sach)anlagvenmögen nach§ 7 StromNEV i.V.m § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 

1.a Entwicklung des (Sach)anlagevermögens in % (mit Übergangssockel) 

Finanzanlagen 

Bilanzwerte des Umlaufvermögens 

l.a Betriebsnotwendiges Vermögen nach§ 7 StromNEV i.V.m § 34 Abs.~ ARegV (Übergangssockel) 

Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der Anschlussnehmer zur 
Erstattung von Netzanschlusskosten 

4.a davon ZJ 2007-2016 (Ubergangssockel) 

4.b davon ZJ <= 2006 

11.a Abzugskaprtal exkl. BKZ/NAKB 

Abzugskapital i.V.m. § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel für BKZ) 


III Verzinsliches Fremdkapital 


IV. Betriebsnotwendiges Eigenkapital gern.§ 7 StromNEV 1.V.m § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 

V. Betriebsnotwendiges Eigenkapital gern.§ 7 StromNEV bei einer Quote von 40 % 

V.a davon entfallend auf Altanlagen 

V.b davon entfallend auf Neuanlagen 

V.c Betriebsnotwendiges Eigenkapital gemaß § 7 StromNEV über einer Quote von 40 % 

Vl.a Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung bis zu einer Quote von 40 % - davon entfallend .auf Altanlagen 

Vl.b Kalkulatorische Eigenkaprtalverzinsung bis zu einer Quote von 40 % - davon entfallend auf Neuanlagen 

Vl.c Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung über einer Quote von 40 % 

Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung GESAMT i.V.m § 34 Abs. 5 ARegV (Ubergangssockel) 

3-1l!@tS 
ttlJilJ 

s.11·2w1a 
ttooi 

:i.112~a 

!t!OOJ 
31 Hl ;&l9 

IElJ}!J 

~<..;m"".''--""il'-------------4--------------------------„-------- ­
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Anlage 10-1 Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 

l.a 

l .b 

l.c 

II. "' 1Kalkulatorische Gewerbesteuer 

IHebesatz 

1Steuermesszahl 

1Gewerbesteuersatz 

375% 1 

3.5% 1 

13,13% 1 

l.b Anteil dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

II. Fremdkapitalzinsen i.V .m. § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 

Kapitalkosten nach§ 6 Abs. 3 ARegV l.V.m § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 

Kapitalkostenabzug nach§ 6 Abs. 3 ARegV i.li.m § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 
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Anlage 10-2 Netze ODR GmbH Az: BKS-17/2974-12 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

AestwertQhne 
ObGrganpsocket 
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Anlage 10-3 Netze ODR GmbH Az: BKS-17/2974-12 

entQe\tllchel'M:lrbeneKonzessionen. qe.verbhcheSchutzrechteundahnhche 

entaeltlicherMJrbeneKonzessionen. ae'o'.€rbhcheSchutzrechteundannliche 
 1999 
entaeltllcher.wrbeneKonzess1onen aev.erbllcheSchutzrechteund·ahn!rche 2004 
entaelt11cherv.orbeneKonzess1onen aev.erbhcheSchutzrechteundahnhche 2004 
entoe!t!icherv.orbeneKonzess1onen aev.erbl1cheSchutzrechteundahnhche 2004 
entaellllchel"MJrbeneKonzess1onen ae'o\ertihche undahnl1che 2004 
entaelthcherM:JrbeneKonzesS1onen. qewerblictie 2004 
entaelthcherM>rbeneKonzess1onen.aeo.o.erb11che und ähnliche 2005 

t entaelthchef'M)rbeneKonzess1onenaewerbhcheSchutzrechteundahnhche 2006 
entaettl1cherw::irbeneKonzess1onen QeYtoerblicheSchutzrechteundahnllche 2008 
entaeltlicherMJrbeneKonzess1onen.oewerbhcheSchutzrechteundahnllche 
entoettlichef'MlrbeneKonzess1onen. oewerbhcheSchutzrechteundahnliche 
entoeltlichef'M:lrbeneKonzessionen.oev.erbltcheSchutzrechteundähnliche 
entoelthchef'M:lrbeneKonzessK)nen. oev.erblicheSchutzrechteundahnhche 2012 
entoeltl1Chef'M)l"beneKonzess1onen,oev.'erblicheSchutzrechteundahnhche 2013 
entoeltlicherv.orbeneKonzess1onen oev.erbhcheSchutzrechteundahnliche 2013 
entoelthcherv.QrbeneKonzess1onen oewerbhcheSchutzrechteunctahnliche 2013 
entoeltlichel"'M)l"beneKonzess1onen.oev.erbhcheSchutzrechteundahn1iche 2014 
entoelUicherM)l"beneKonzess1onen qeY-efbl1cheSchutzrechteundahnhche 2015 
entoelthcherM:lrbeneKonzess1onen.oe.o.erblicheSchutzrechteundahnhche 
entoeltlicherMJfbeneKonzessionenoewerbhcheSchutzrechteundahnl1che 2016 
entoe!tl1chef'M:lrbeneKonzess1onen. oe.....erblicheSchutzrechteundähnliche 2016 
entoelt11chel'MlrbeneKonzess1onen. oewerbhcheSchutzrechteundähnhche 
entoelthchef'MJrbeneKonzessionen. oewerbhcheSchutzrechteundahnllche 2014 
entoeltlicherv.orbeneKonzess1onen oewerbl1cheSchutzrechteundähnhche 2015 
entoelthcherworbeneKonzess1onen. oewerblicheSchutzrech!eundahnliche 2016 
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Anlage 2 Verpächter 1 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-1 2 
(EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG) 

e..amtkostenblatt 

vom Netzbetreiber KUra.ngen anerkannte Kostenangegebene KostenKostenartZiffer (Sutq teURl[EtJR] 

1. Aufwandsgleiche Kosten 

1.1. Materialkosten 

1.U . Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1.1. Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 

1.1.1.2. Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 

1.1 .1.2.1 . nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 

1.1.1.2.2. nach KWKG 

1.1.1 .2.3. nach§ 18 StromNEV 

1.1.1 .2.4. Einspeisemanagement-Maßnahmen 

1.1 .1.3. Betriebsverbrauch 

1.1 .1.4. 
Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 
Standardlastprofilen 

1.1 .1.5. Sonstiges 

1.1 .2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 

1.1 .2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

1.1 .2.1.a. davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 

1.1 .2.1.b. davon AufweAdungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 

1.1 .2.1.c. davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

1.1 .2.1.d. davon Aufwendungen für Blindstrom gegenüber dem vorgelagerten Netzbetreiber 

1.1 .2.1.e. davon Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel gemäß§ 19 Abs. 3 StromNEV 

1.1 .2.2. Aufwendungen für Blindstrom gegenüber Dritten 

Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

1.1 .2.4. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

1.1 .2.5. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen 

1.1 .2.6. Sonstiges 

1.2. Personalkosten 
1.2.1 . Löhne und Gehälter 

1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 

1.2.2.1. Altersversorgung 

1.2.2.2. soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

1.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

1.3.1. gegenüber verbundenen Unternehmen 

1.3.2. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

1.3.3. gegenüber Kreditinstituten 

1.3.4. Zinszuführungen zu Rückstellungen 

1.3.5. Sonstiges 

1.4. Sonstige Steuern 

1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 
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Anlage 2 Verpächter 1 der Netze ODR GmbH Az: BKS-17/2974-12 
(EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG) 

vom Net2betreiber 
Ktirzungen anerkannte Kosten Kostenart angegebene K<>sten 

(EUR] IEURJ[EUR] 

1.5.1. Konzessionsabgaben 

1.5.2. Mieten, sonstige Pachtzinsen , sonstige Leasingraten , Gebühren und Beiträge 

1.5.3. · Versicherungen 

1.5.4. Bürobeoarf, Drucksachen und Zeitschriften 

1.5.5. Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 

1.5.6. Rechts- und Beratungskosten 

1.5.7. Sponsoring, Werbung , Spenden 

1.5.8. Reisekosten und Auslösungen 

1.5.9. Bewirtung und Geschenke 

1.5.10. Wartung und Instandsetzung 

1.5.11 . Einzelwertberichtigungen auf Forderungen 

1.5.12. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen 

1.5.13. Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV 

1.5.14. Sonstiges 

2. Abschreibungen 

2.1 . Abschreibungen Immaterielles Anlagevermögen 

2.1.1. 
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 
und Werten 

2.1.2. Sonstiges 

2.2. Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 

2.3. Abschreibungen Umlaufvermögen 

2.4. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 

3. Kalk. Eigenkapitalzinsen 

4. Kalk. Gewerbesteuer 

l.a. Netzkosten vor Abzug der kosterimindernden Erlöse und Erträge 

5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge 

5.1. Bestandsveränderungen 

5.2. Aktivierte Eigenleistungen 

5.3. sonstige betriebliche Erträge 

5.3.1. Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen 

5.3.2. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 

5.3.3. Erträge aus Auflösungen von Rüc~stellungen 

5.3.4 . Erträge aus Blindstrom 

5.3.5. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 

5.3.6. andere sonstige betriebliche Erträge 

5.4. Erträge aus Beteiligungen 

5.4.a. davon aus verbundenen Unternehmen 

5.5. Erträge aus anderen Wertpapier:en und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 
5.5.a. davon aus verbundenen Unternehmen 
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Anlage 2 Verpächter 1 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-1 2 
(EnBW Ostwürttemberg Donau Ries AG) 

anerkannte Kosten 
(&UR) 

Zfff&t 
vom Neubetreiber 

angegebene Kosten 
(BUR] 

Kürzungen 
{EUR) 

5.6. 

5.6.1. 

5.6.1.a. 

5.6.1 .b. 

5.6 .2. 

5.6.2.1. 

5.6.2.2 . 

5.6.2.3. 

5.6.2.4. 

5.6.3. 

5.6.4. 

5.6.5. 

5.7. 

5.7.1. 

5.7.2. 

5.7.2.a. 

5.7.3. 

5.7 .3.a. 

5.7.3.b. 

5:?4. 

l.b. 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Erträge aus Finanzanlagen 

davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 

davon Erträge aus Cash-Pooling 

Erträge aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 

Erträge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Erträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) · 

Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Erträge aus sonstigen Vermögensgegenständen 

Erträge aus Wertpapieren 

Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 

andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten) 

erhobene Konzessionsabgaben 

Erlöse aus EEG 

davon aus Weitergabe des aufgenommenen EEG-Stroms 

Erlöse aus KWKG 

davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWKG) 

davon aus Ausgleichszahlungen von ÜNB (§ 28 Abs. 1 KWKG) 

sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 

Netzkosten nach Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträge 
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Anlage 3-1 Verpächter 1 der Netze ODR GmbH Az: BK8-17/297 4-12 
(EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG) 

IP 

Kabel 

1 Kabel 220 kV 

Kabel 110 kV 
3 Kabel Mittelspannungsnetz 

4 Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen 

6 Freileitungen 110-380kV 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 

8 Freileitungen 1 kV 
9 Freileitungen Abnehmeranschlüsse 

Stationen 

13 380/220/110/30/10 kV-Stationen 
14 Hauptverteilerstationen 

15 Ortsnetzstationen 

16 Kundenstationen 
Grundstücksanlagen und Gebäude 

17 Stationsgebäude 
26 Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
27 Betriebsgebäude 
28 Verwaltungsgebäude 

Alle übrigen Anlagegruppen 

10 Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Schalter 

11 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen. Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und 
Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, Trafo- und Schaltanlagen 

12 Sonstiges 
18 Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 

19 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann- und 
Schaltanlagen 

20 Schalteinrichtungen 

21 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Femmelde-, Ferrimess-, Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtungen 

22 Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 

23 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
24 Telefonleitungen 

25 Fahrbare Stromaggregate 

29 Geschäftsausstattun (ohne EDV. Werkzeu e/Geräte); Vermittlungseinrichtungen 
30 Werkzeuge/ Geräte 

31 Lagereinrichtung 
32 Hardware 
33 Software 
34 Leichtfahrzeuge 
35 Schwerfahrzeuge 

36 moderne Messeinrichtungen 
37 Smart-Meter-Gateway 

Summe 

Katkutatorisehe 
Ab&ebteibU~ tut 

Alt.antaoen auf 
A'KIHK~aa. 

Kalku1atoritch• 
Ab$chr.ibun9en Nr 

Attantavenauf 
THW-Buts 

Kalkutatoriache 
Abacbrelbun~ fttr 

tt.uantagen auf 
AKIHK.ßaets 

ln99•amt 
gewichtet mk d&n ~auoten 
nach f 81 S. 3 StromNE.V 
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Anlage 3-2 Verpächter 1 der Netze· ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG) 

~Reetwvfta' \KalkulatoriacheAntwefte· '.KalkU~Rntwel1e K41a~he Rntwerl.e· ~~,_, .~~ 

~- tAnfln~)fUt f.Al'lfanf$het.lnd)tor tEndbfftand} far (Endbl*-ndlfOr (Sndbmand) tutAnlagengruppe 
Attantagen auf Attitnt-oen.ut ~~tut ~auf ~ •uf keulltltaf1)n 
AtwK...aui. ~ AKlfft<-8Mt6 AKIHK..a..t. ~alt auf At<IHK·hel1& 

Kabel 

Freileitungen 

1 Kabel 220 kV 

2 Kabel 110 kV 

Kabel Mittelspannungsnetz 

Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 

6 Freileitun en 110-380kV 
Freileitungen Mittelspannungsnetz 
Freileitungen 1 kV 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 

13 380/220/110/30/10 kV-Stationen 
14 Hauptverteilerstationen 

15 Ortsnetzstati.onen 
16 Kundenstationen 

17 Stations ebäude 

26 Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
27 Betriebsgebäude 
28 Verwaltungsgebäude 

Alle übrigen Anlagegruppen 

10 Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Schalter 

11 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und 
Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, Trafo- und Schaltanlagen 

12 Sonstiges 

18 Allgemeine Stationseinrichtungen , Hilfsanlagen 

19 ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann­
und Schaltanlagen 

20 Schalteinrichtungen 

21 Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtungen · 

22 Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
23 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
24 Telefonleitungen 

25 fahrbare Stromaggre ate 
29 Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte) ; Vermittlungseinrichtungen 
·30 Werkzeuge/ Geräte 

31 La ereinrichtun 
32 Hardware 

33 Software 

34 Leichtfahrzeu e 
35 Schwerfahrzeu e 

36 moderne Messeinrichtungen 

Stationen 

Grundstücksanlagen und Gebäude 

37 Smart-Meter-Gatewa 
Summe 
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Anlage 3-3 Verpächter 1 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG) 

A'larstenung dea SAV „ Gesamt 

iBerectmung ftr katkutatorisehen Reatwerte und der kalkulatoMehen Abachf'8ibungen 

1 

Betriebs ebäude 

Betriebs ebäude 
. Betriebs ebäude 
Betriebs ebäude 
Betriebs ebäude 
Betriebs ebäude 
Betriebs ebäude 
Betriebs ebäude 
Betriebs ebäude 
Betriebs ebäude 
Betriebs ebäude 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1992 
1999 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

Restwert.e der 
AKIMK 
IEORJ 

tlatw.rt&zu 
TNW 
lfUft] 

Endbeatand 

Restwerte der 
AKJHK 
(5tJR] 

Rfftwerte zu 
TNW 

D!URJ 

Abschrtibunpn Ab&chrelmangen 
zu AKJHK zu TNW 

(SURJ {etJR] 
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Anlage 3-3 Verpächter 1 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(EnBW Ostwµrttemberg DonauRies AG) 

R.-twerte der Restwerte zu Restwerte zuRestwert• der Abachreibungen A.beefmtibungen 
tndex AKIKK TNW AKMK TNW l:U AMJH)( i'.U TNW 

(Et;IFQ {&.UR) (EUR] (EU~ (EUR)tEVRJ 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2011 

2012 

2013
Hardware 

Hardware 2014 
2015Hardware 
2016Hardware 
2009Software 
2010Software 
2011Software 

· Software 2012 
2013Software 
2014Software 
2015Software 
2016Software 
19871. Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde- , Fernm 
1988Rundsteuer-, Fernsteuer- , Fernmelde-, Fernm 
1989Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernrnelde-, Fernrn 
1990Rundsteuer- , Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernm 
1991Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernm 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernm 1992 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde- , Fernm 1993 
Rundsteuer-. Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernm 1994 

1995Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernm 
1996Rundsteuer-, Fernsteuer-, Femmelde-, Femrn 
1997Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-. Fernm 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernm 1998 
1999Rundsteuer-, Fernsteuer-. Fernmelde-. Fernm 
2000Rundsteuer-. Fernsteuer-. Fernmelde-, Fernm 

Rundsteuer-, Fernsteuer-. Fernmeide-, Femm 2002 
2003Rundsteuer- , Fernsteuer-. Fernmelde- , Femm 
2004 


Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernm 2005 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernm 2006 

Rundsteuer-, Fernsteuer- , Fernmelde- , Fernm 2007 

Rundsteuer-, Fernsteuer-. Fernmelde-, Fernm 2008 

Rundsteuer-, Fernsteuer- , Fernmelde-, Femm 2009 

Rundsteuer-, Fernsteuer-. Fernmelde-, Fernm 2010 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernm 2011 

Rundsteuer-. Fernsteuer-, Fernmelde7, Fernm 2012 

Rundsteuer-, Fernsteuer-. Fernmelde- , Fernm 2013 


Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernm 
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Anlage 3-3 Verpächter 1 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-1 2 
(EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG) 

Restwerte der Restwerte zu Restwerte der Restwert& zu Abschrtibungen Absch~lbungert 
AKJ.t1K TNW AK'MK l!NW iu AMiK ~ TNW 

(EUR} {EUR) {EUR] (BUAJ {EUR)tEURl 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Femmelde-, Femm 2014 

Rundsteuer-, Femsteuer-, .Femmelde-, Femm 
 2015 


1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 


snetz 
 1982 

snetz 
 1983 

snetz 
 1984 

snetz 
 1985 
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Anlage 3-3 Verpächter 1 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG) 

AMchrelbUnfert 

Freileitun 
Freileitun 
Freileitun 
Freileitun 
Freileitun 

Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 

snetz 
snetz 

snetz 
snetz 
snetz 
snetz 
snetz 
snetz 
snetz 
snetz 
snetz 
snetz 
snetz 
snetz 
snetz 
snetz 
snetz 

1986 
1987 
1989 
1992 
1993 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

tndex 
Restwerte der 

AKIHK 
{EUR) 

Ratwertezu 
TNW 
{BUA] 

ReetwemJ der 
Al<IHK 
[EUR] 

Restwerte zu 
TNW 

{EtlRJ 

Abaehrefbtlngen 
t.U AXIHK 

(EUR) 
zu TNW 
(BUA] 
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Anlage 3-3 Verpächter 1 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG) 

Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 

2000 
·2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

fnd&X 
Restw$rte der 

AK'IHK 
(EURJ 

RPlwertezu 
TNW 
[EUR) 

f!ndbeatand 

Rntwerte der 
Al<IHK 
[EUR] 

Restwerte zu 
TNW 
tWRJ 

A~hrsibtmfen Abscbr&lbungen 
zu A1<1HK zu TMW 
(EU~ {EUR) 
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Anlag·e 3-3 Verpächter 1 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG) 

380/220/110/30/10 kV-Stationen 
380/220/110/30/10 kV-Stationen 
380/220/110/30/10 kV-Stationen 
380/220/110/30/10 kV-Stationen 
380/220/110/30/1 okV-Stationen 
380/220/110/30/10 kV-Stationen 
380/220/110/30/1 okV-Stationen 
380/220/110/30/1 okV-Stationen 
380/220/110/30/10 kV-Stationen 
380/220/110/30/10 kV-Stationen 
380/220/110/30/10 kV-Stationen 
380/220/110/30/10 kV-Stationen 
380/220/110/30/10 kV-Stationen 
380/220/110/30/1 O kV-Stationen 
380/220/110/30/10 kV-Stationen 
380/220/110/30/1 OkV-Stationen 
380/220/110/30/1 OkV-Stationen 
380/220/110/30/10 kV-Stationen 
380/220/110/30/1 O kV-Stationen 
380/220/110/30/10 kV-Stationen· 
380/220/110/30/1 O kV-Stationen 
380/220/110/30/1 OkV-Stationen 
380/220/110/30/10 kV-Stationen 
380/220/110/30/10 kV-Stationen 
380/220/110/30/1 O kV-Stationen 
380/220/110/30/1 O kV-Stationen 
380/220/110/30/1 O kV-Stationen 
380/220/110/30/10 kV-Stationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstatiohen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 

1987 
1988 
1989 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

Anfangsbestand 

Restwerte der 
AKIHK 
[Et.JRl 

Restwerte zu 
TNW 
CEURI 

Rest'W$tteder 
AKIHK 
{EUR] 

Restwert& zu 
TNW 
(EUR) 

Abschreibungen Abeohrelbungen 
%U A'l<IHK w TNW 
(eU~ tfSUR); 
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Anlage 3-3 Verpächter 1 der Netze ODR GmbH Az: BK8-17 /297 4-12 
(EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG) 

Ortsnetzstationen 2006 
Ortsnetzstationen 2007 
Ortsnetzstationen 2008 
Ortsnetzstationen 2009 
Ortsnetzstationen 2010 
Ortsnetzstationen 2011 
Ortsnetzstationen 2012 
Ortsnetzstationen 2013 
Ortsnetzstationen 2014 
Ortsnetzstationen 2015 

2016 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Schalteinrichtun 1990 
Schalteinrichtun 1991 
Schalteinrichtun 1992 
Schalteinrichtun 1993 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2014 
2015 
2016 

Kabel Abnehmeranschlüsse 1977 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1978 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1979 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1980 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1981 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1982 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1983 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1984 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1985 

Restwerte der 
AKIHK 
{EtlAJ 

Restwerte zu 
"fNW 
(B°" 

Restwerte der 
AKIHI< 
[EUR] 

Restwert& zu 
TNW 
lfUR] 

Abschreibungen A'b&chreibungen 
zu AMIKK na TNW 

(EURJ fli:tJAJ 
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Anlage 3-3 Verpächter 1 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG) 

Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 

en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

Index 
Restwerte der 

AfflMK 
feURJ 

Restwerte zu 
TWI 
[EUR] 

Restwerte der 
AKIHK 
[EUR] 

Restwert& zu 
TNW · 
{EUR) 

Alnchr.tbungen Abschr$bungen 
zu A"KIHK xu TNW 

lEURJ IEURJ 
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Anlage 3-3 Verpächter 1 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-1 2 
(EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG) 

Rotwerte xu 
AKIHK 

Restwerte •r 
TNW 

{EUR]{S~ 

Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 

Endbestand 

Restwerte der Restwerte zu 
AKIHK TNW 
[EUR} [EUR) 

A'bschrefbung•m AbscbntibuAgen 
zu Af<IHK nl TNW 

{BUR) [EURJ 
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Anlage 3-4 Verpächter 1 der Netze ODR GmbH Az.: BKB-17/2974-12 
(EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG) 

Darstellung der Nutzungsdauern 

Nutzungs­
Baden-Württemberg

dauername: 


Netzgebiete: (Originäres Netz) 


Anlagen­
gruppen­
nummer 

2 
3 
4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

' 18 

19 

20 

21 

22 
23 

24 

25 
26 

27 
28 

29 

30 

31 

32 

33 
34 

35 
36 
37 

Kabel 220 kV 

Kabel 110 kV 

Antagengruppe 

Kabel Mittelspannungsnetz 

Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 

Freileitungen 110-380kV 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 

Freileitungen 1 kV 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und 
Schalter 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, 
Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und Automatikanlagen 
sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, 
Trafo- und Schaltanla en 
Sonstiges 

380/220/110/30/10 kV-Stationen 

Hauptverteilerstationen 

Ortsnetzstationen 

Kundenstationen 

Stationsgebäude 

Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich 
Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann- und 
Schaltanla en 
Schalteinrichtungen 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, 
Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtun en 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 

Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 

Telefonleitungen 

Fahrbare Stromaggregate 

Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 

Betriebsgebäude 

Verwaltungsgebäude 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); 
Vermittlun seinrichtun en 
Werkzeuge/ Geräte 

Lagereinrichtung 

Hardware 

Software 

Leichtfahrzeuge 

Schwerfahrzeuge 

moderne Messeinrichtungen 

Smart-Meter-Gateway 

von 

bis 

1947 

1998 

19&9 

2016 
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Anlage 4 Verpächter 1 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG) 

1. Eigenkapitalquote gern. § 6 StromNEV 

2. Fremdkapitalquote gern. § 6 StromNEV 

3. Kalkulatorische Restwerte des Anlagevermögens 

3.1. Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Altanlagen 

3.1 .1. Altanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) 

3.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 

3.1.1.2 . geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

3.1.1.3 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu AK/HK 

3.1.1.4. Grundstücke zu AK/HK 

3.1.1.5. Sonstiges 

3.1.2 . Altanlagen zu Tagesneuwerten (TNW) 

3.1.2 .1 Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 

3.1 .2 .2 . geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 
3.1.2.3. Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu TNW 
3.1.2.4. Grundstücke zu AK/HK 
3.1.2.5. Sonstiges 

3.2. Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Neuanlagen 
3.2 .1. lmmaterielle'Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 

3.2.2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

3.2.3. Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu AK/HK 

3.2.4. Grundstücke zu AK/HK 

3.2.5. Sonstiges 
4. Bilanzwerte der Finanzanlagen 

4.a. davon verzinsliche Finanzanlagen 

4.b. davon Werte aus Cash-Pooling 

4.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 

4.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 

4.3. Beteiligungen 

4.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

4.5. Wertpapiere des An lagevermögens 

4 .6 . Sonstige Ausleihungen 

5. Bilanzwerte des Umlaufvermögens 

5.1 Vorräte 

5.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

5.2.a . davon verzinsliche Forderungen und sonstige Vermögengegenstände 
5.2 .1 Forderungen aus Lieferungen und Le istungen 
5.2 .1.a davon aus der EEG-Wälzung 

5.2.1.b davon aus der KWKG -Wälzung 

5.2.1.c . davon ggü. Netzkunden 

5.2.2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) 

5.2.2.a . davon aus der EEG-Wälzung 
5.2.2.b. da von aus der KWKG-Wälzung 
5.2. 2.c. davon ggü. Netzkunden 

5.2.3: Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteil igungsverhältnis besteht 

5.2.3.a . davon aus der EEG-Wälzung 
5.2.3.b. davon aus der KWKG-Wäl~ung 
5.2.3.c davon ggü. Netzkunden 

5.2.4. Sonstige Vermögensgegenstände 

Anfanpbe.tand 
2016 

l4urt NB 
(EUR} 

Kürzungen 
l6UR} 

Anfangsbntand 
2011$ 

Bff:etzA 
lßtJR] 

Endbntand 2016 
1autNB 
[EUR] 

Karzungen 
(BUR} 

Endbestand 2014 
Bffew\ 
(EUR} 

Berechnung der 
kalkulatorischen 

&lgenkaf)itat­
ver.zinsung mit 
•nerkannten 

thtrlgen 
[EUR) 
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Anlage 4 Verpächter 1 der Netze ODR GmbH Az: BK8-17 /297 4-12 
(EnBW Ostwürttemberg Donau Ries AG) 

5.3. 

5.3.a. 

5.3.1. 

5.3.2. 

5.3.3. 

54. 
5.4.a. 

5.5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
9.1 . 
9.2. 
9.3. 

9.3.a. 

9.3.b. 

9.3.c 

10. 
10.3.a . 
10.3.b. 

10.3.c. 

11. 
11 .a . 
11 .b. 

11.c. 

12. 

13. 
13.a . 
13.b. 

13.c. 

14. 
15. 
16. 

17. 
18. 
19. 
20. 

21. 

22 
23. 

24. 
25. 
26. 

27 . 
28. 

29 
30. 

Wertpapiere 
davon verzinsliche Wertpapiere 

Anteile an verbundenen Unternehmen 
eigene Anteile 

sonstige Wertpapiere 

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 

davon verzinslicher Bestand an Kasse und Guthaben 

Kapitalausgleichsposten 

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 

Aktive latente Steuern 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Rückstellungen 

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

Steuerrückstellungen 

sonstige Rückstellungen 

davon aus der EEG-Wälzung 

davon aus der KWKG-Wälzung 

davon ggü. Netzkunden 

Erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 
davon aus der EEG-Wälzung 

davon aus der KWKG-Wälzung 

davon ggü. Netzkunden 

Unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

davon aus der EEG-Wälzung 
davon aus der KWKG-Wälzung 

davon ggü. Netzkunden 

Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der 
Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

Sonstige Verbindlichkeiten, die zinslos zur Verfügung· stehen 

davon aus der EEG-Wälzung 

davon aus der KWKG-Wälzung 

davon ggü. Netzkunden 

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 
Passive latente Steuern 

Kapitalausgleichsposten 

Verzinsliches Fremdkapital 

Betriebsnotwendi es Vermögen gern. § 6 StromNEV 

Betriebsnotwendiges Eigenkapital em. § 6 StromNEV 

tatsächliche Eigenkapitalquote gem. § 6 StromNEV 

Eigenkapitalquote gern. § 6 StromNEV 

Betriebsnotwendiges Vermögen gern. § 7 StromNEV 

Betriebsnotwendiges Eigenkapital gern. § 7 StromNEV 

tatsächliche Eigenkapitalquote§ 7 StromNEV 
Eigenkapitalquote gern. § 7 StromNEV 

Anteil Neuanlagen an SAV 
Eigenkapital <40% 

davon Neuanlagen 

davon Altanlagen 

Eigenkapital >40% 

Bereehnung der 
kalkutatoriathenAnfangsbestand Anfa~d Endbestand 2016 Endbestend 201$ &lgenkapital­l(ürz.ungen2016 2&18 Kürzungentaut NB 8Netz.A vel'Zineul\g mttl«ut.NB {EUR} BHetzA [EUR}

[EUR} {EUR} anerkenten(EUR) l&URl Betl'llgen 
EUR 
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33 

Anlage 4 Verpächter 1 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG) 

Berechnung der 
kalkulatoriscfumAnfenQSbestand Anfa~d 

Endbestand aote 61.pnkapltafvSndbestand 204&201'6 Kümmgen 201$ 
hwtNB stleUA verzinsung mlt tautff8 {EUR) BN6t.ZA 
(SJRJ antduumtenlEUIG 

Etetragen 
Il!UR] 

(EUa] (EORJ 

31 . Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen (§ 7 Abs. 4 S. 1 StromNEV) 6,91% 
32 . Eigenkapitalzinssatz für Altanlagen (§ 7 Abs. 4 S. 2 StromNEV) 5,12% 


Zinssatz für überschiessenden EK-Anteil >40% (§ 7 Abs. 7 StromNEV) 2,72% 

34. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

Steuermesszahl (§ 11 Abs. 2 GewStG) 

2 . Hebesatz (§ 16 GewStG) 

3,5 

3. kalkulatorische Gewerbesteuer 

375% 
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Anlage 10-1 Verpächter 1 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(EnBW Ostwürttemberg Donau Ries AG) 

· 1.~„~~Mlio"''J"1(Aiii<lQlll" ·. ~.Kliir. 
fürAltilnla9enzuAK/HK.~~""gs"'"'jah""'r""<2006-=-~~w.o.."'-------------t------------------------------------

für Altanlagen zu TNW, Anschaffungsjahr < 2006 

für Neuanlagen zu AK/HK, Anschaffungsjahr 2007 - 2016 

für Neuanlagen zu AK/HK, Anschaffungsjahr =2006 

für Neuanlagen zu AKIHK. aus lnvestbudget / -maßnahme 

für immater~lles Anlagevermögen, Anschaffungsjahr '2007 - 2016 

für immaterielles Anlagevermögen, Anschaffungsjahr <= 2006 

Kalkulatorische Abschreibungen nach § 6 StromNEV i.V.m. § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 

1.1. 	 AltanlagenzuAKIHK 

1.1.1 	 Immaterielle Vermögensgegenstände 

1.1 2. 	 Geleistete Ahzahlungen und Anlagen im ßau 

1.1.3 Sachanlagevermögen zu AK/HK 

1.1.4 GrundstückezuAK/HK 

1.1.5. Sonstiges 

1.2. Altanlagen zu TNW 

1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

1.2.2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Sau 

i .2.3 Sachanlagevermögen zu TNW 

1.2.4 Grundstücke zu AK/HK 

1.2.5. Sonstiges 

1.3. Neuanlagen zu AKJHK 

1.3.1 . Immaterielle Vermögensgegenstände 

1.3.1.a davon AJ 2007-2016 {Übergangssockel) 

1.3.1.b davon AJ =2006 

1.3.2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

1.3.3. Sachanlagevermögens zu AK/HK 

1.3.3.a davon AJ 1ao7-2016 (Übergangssockel) 

1.3.3.b · davon AJ = 2006 

1.3.3.c da.von aus lnveslbudget f -maßnahme 

1 .3.4 Grundstücke zu AK/HK 

1.3.5. Sonstiges 

1 kalkulatorisches (Sach)anlagvenmögen nach§ 7 StromNEV i.V.m § 34 Abs. 6 ARegV (Ubergangssockel) 

1.a Entwicklung des (Sach)anlagevermöge.ns in % (mit Übergangssockel) 

Finanzanlagen 

Bilanzwerte des Umlaufvermögens 

l.a Be1riebsnotwendiges Vennögen nach§ 7 StromNEV i.V .m § 34 Abs. 6 ARegV (Ubergangssockel) 

Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der Anschlussnehmer zur 
Erstattung von Netzanschlusskosten 

4.a davon ZJ 2007-2016 (Ubergangssockel) 

4.b davon ZJ <= 2006 

11.a Abzugskapital e)('<I . BKZ/NAKB 


Abzugskapital i.V.m. § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel für BKZ) 


III. 	 VerzinslichesFremdkapttal 

IV. 	 Betriebsn_olWendiges Eigenkapital gern.§ 7 StromNEV i.V.m § 34 Abs. 6 ARegV (Übergangssockel) 

Betriebsnotwendiges Eigenkapital gern.§ 7 StromNEV bei einer Quote von 40'% 

V.a 	 davon entfallend auf Alteinlagen 

V.b 	 davon entfallend aur Neuanlagen 


Betrtebsnotwendiges Eigenkapital gemäß§ 7 StromNEV über einer Quote von 40 % 


Vl.a . Kalkutatorische Eigenkapitalverzinsung bis zu einer Quote von 40 % - davon entfallend auf Altanlagen 


Vl.b Kalkutatorische Ei9enkapitalverzmsun9 bis zu einer Quote von 40 % - davon entfallend auf Ne~anlagen 


Vl.c Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung über einer Quote von 40 % 


VI. 	 Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung GESAMT i.V.m § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 
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Anlage 10-1 Verpächter 1 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG) 

i 'IWbnlltr.alnw~ w--.,_.~ 1 ~--
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Lb lsteuermesszahl 

l.c 1Gewerbesteuersatz 

1Kalkulatorische Gewerbesteuer 

13.13%1 

Fremdkapitalzinsen 

AnteildauerhaftnichtbeelnnussbareKosten 

Fremdkapitalzinsen i.V.m. § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel} 

v ii'l\fflieoai~1 t•1 ~ ! •l!!+l'i) 


~n nach§ 6 Abs. J ARegV i.V.m § 34 Abs. 5 ARegV (Ubergangssockel) 


Kapitalkostena~zug nach§ 6 Abs. 3 ARegV i.V.m § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 
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Anlage 10-2 Verpächter 1 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG) 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Restwert ohne 

Oberpngssockel 
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Anlage 10-3 Verpächter 1 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG) 

entoelthcherM>rbeneKonzess1onen . oewerbl1cne 
entQeltlleh~neKonzess1onenoe-M?rbllche 
entoellhcherv.<>rbeneKonzess1onen. ewerbhche 

t entoell!ICherMJfbeneKonzess10nen. oe'M?1bhcheSchutzrecht

entoell11cherv.orbeneKonzessionen aewerbllche 
entoeltliche['IM)rbeneKonzesstonen. qev.ertihche 
entoelthchePMJrbeneKonzess10nen. oewerb!iche 
entoellhch el\\Orbene Konzessionen oev.erbhche Schutzrechie 

entaeltllcherv.orbeneKonzessKlnen aev.erollcheSchutzrechteundahnllche 

eundahnhche 

und anntiche 

entoe1thchel\\O'beneKonzess10nen aewetbllche 
entaeltllcher.i.ortieneKonzess10nen oewerbhche 
entoelllicherv.ort:ieneKonzess10nenoewerbhche 
entaeltltehelWlrbeneKonzessionen. of!'M!rbhcheSChutzrechteundahnhche 

1996 
1999 

teundahnlfChe 2004 

undahnltche 2004 
undahnliche 2005 
undahnltche 2006 

2008 

undahnllche 2014 
undahnln:he 2-015 
undahnl1che 2015 

2016 

Seite 1 von 1 



Anlage 2 Verpächter 3 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Netzgesellschaft Sontheim GmbH Co. KG) 

vom Netzbetreilter 
Kiür.tungen anerkannte KostenKostenartZlfhlr angegebene Kosten 

[&UR}fEURJ[EUR] 

1. Aufwandsgleiche Kosten 

1.1. Materialkosten 

1.1.1 . Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1 .1. Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 

1.1.1.2. Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 

nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 1.1.1.2.1. 

1.1.1 .2.2. nach KWKG 

1.1.1.2.3. nach § 18 StromNEV 

1.1.1.2.4. Einspeisemanagement-Maßnahmen 

1.1.1.3. Betriebsverbrauch 


Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 

1.1.1.4. 

Standardlastprofilen 

1.1.1 .5. Sonstiges 

1.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 

1.1.2.1 . Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

davon Aufwendungen für Netzreservekapazität1.1.2.1.a. 

1.1.2.1 .b. davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 

1.1.2.1 .c. davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

1.1.2.1.d. davon Aufwendungen für Blindstrom gegenüber dem vorgelagerten Netzbetreiber 

1.1.2.1.e. davon Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel gemäß§ 19 Abs. 3 StromNEV 

1.1.2:2. Aufwendungen für Blindstrom gegenüber Dritten 

Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 1.1.2.3. 

1.1.2.4. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

1.1.2.5. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen 

1.1.2.6. Sonstiges 

Personalkosten1.2. 
1.2.1 . Löhne und Gehälter 

1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen fur Altersversorgung und für Unterstützung 

1.2.2.1. Altersversorgung 

1.2.2.2. soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 


Zinsen und ähnliche Aufwendungen 


1.3.1 . gegenüber verbundenen Unternehmen 

1.3.2. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

1.3.3. gegenüber Kreditinstituten 

1.3.4. Zinszuführungen zu Rückstellungen 

1.3.5. Sonstiges 

1.4. Sonstige Steuern 
1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 
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Anlage 2 Verpächter 3 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Netzgesellschaft Sontheim GmbH Co. KG) 

vom Hetzbetrefber Kürzungen anerkannte Kostenangagebene KostenZiffer Kostenart 
EEUR]llUftl[EORJ 

1.5.1. Konzessionsabgaben 

1.5.2. Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Beiträge 

1.5.3. Versicherungen 

1.5.4. Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 

Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 1.5.5. 

Rechts- und Beratungskosten 1.5.6. 

Sponsoring , Werbung, Spenden 1.5.7. 

1.5.8. Reisekosten und Auslösungen 

1.5.9. Bewirtung und Geschenke 

1-.5.10. Wartung und Instandsetzung 

Einzelwertberichtigungen auf Forderungen 1.5.11 . 

1.5.12. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen 

1.5.13. Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von§ 5 Abs. 4 StromNEV 

1.5.14. Sonstiges 

2. Abschreibungen 

2.1. Abschreibungen 1.mmaterielles Anlagevermögen 


Konzessionen , gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 

2.1.1. 

und Werten · 

2.1.2. Sonstiges 

Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 2.2. 

2.3. Abschreibungen Umlaufvermögen 

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4. 

Kalk. Eigenkapitalzinsen 3. 

Kalk. Gewerbesteuer 4. 

l.a. Netzkosten vor Abzu der kostenmindernden Erlöse und Erträge 

5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge 

5.1. Bestandsveränderungen 

5.2. Aktivierte Eigenleistungen 

5.3. sonstige betriebliche Erträge 

5.3.1. Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen 

5.3.2. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 

5.3.3. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 

5.3.4. Erträge aus Blindstrom 

5.3.5. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 

5.3.6. andere sonstige betriebliche Erträge 

5.4. Erträge aus Beteiligungen 

5.4.a. davon aus verbundenen Unternehmen 

5.5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 

5.5.a. davon aus verbundenen Unternehmen 
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Anlage 2 Verpächter 3 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Netzgesellschaft Sontheim GmbH Co. KG) 

anerkannte KO$ten 
tEURJ 

5.6. 

5.6.1. 

5.6.1.a. 

5.6.1.b. 

5.6.2. 

5.6.2.1 . 

5.6.2.2. 

5.6.2.3. 

5.6.2.4. 

5.6.3. 

5.6.4. 

5.6.5. 

5.7. 

5.7.1. 

5.7.2. 

5.7.2.a. 

5.7.3. 

5.7.3.a. 

5.7.3.b. 

5.7.4. 

l.b. 

Kostenart 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Erträge aus Finanzanlagen 

davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 

davon Erträge aus Cash-Pooling 

Erträge aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 

Erträge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Erträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) 

Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Erträge aus sonstigen Vermögensgegenständen 

Erträge aus Wertpapieren 

Erträge aus Kassenbestand , Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 

andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten) 

erhobene Konzessionsabgaben 

Erlöse aus EEG 

davon aus Weitergabe des aufgenommenen EEG-Stroms 

Erlöse aus KWKG 

davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWKG) 

davon aus Ausgleichszahlungen von ÜNB (§ 28 Abs. 1 KWKG) 

sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 

Netzkosten nach Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträge 

vom Netzbetreiber 
angegebene l<ost•n 

[EUR] 

Kirzungen 
(EUR] 
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Anlage 3-1 Verpächter 3 der Netze ODR GmbH Az.: BKB-17/2974-12 
(Netzgesellschaft Sontheim GmbH Co. KG) 

10 

Kabel 

1 Kabel 220 kV 

2 Kabel 11 0 kV 
3 Kabel Mittelspannungsnetz 

4 Kabel 1 kV 

5 Kabel Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen 

6 Freileitungen 110-380kV 

7 Freileitungen Mittelspannungsnetz 
8 Freileitungen 1 kV 

9 Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Stationen 

13 380/220/110/30/10 kV-Stationen 
14 Hauptverteilerstationen 
15 Ortsnetzstationen 
16 Kundenstationen 

Grundstücksanlagen und Gebäude 

17 Stationsgebäude 

26 Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
27 Betriebsgebäude 

28 Verwaltungsgebäude 
Alle übrigen Anlagegruppen 

10 Stations(;linrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Schalter 

11 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen. Fernsteuer-. Fernmelde-, Fernmess- und 
Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-. Trafo- und Schaltanlagen · 

12 Sonstiges 
18 Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 

19 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen. Außenbeleuchtung in Umspann- und 
Schaltanlagen 

20 Schalteinrichtungen 

21 
Rundsteuer-. Fernsteuer-. Fernmelde-. Fernmess-. Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtungen 

22 Ortsnetz-Transformatoren, Kabelvertei lerschränke 
23 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
24 Telefonleitungen 

25 Fahrbare Stromaggregate 

29 Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte) ; Vermittlungseinrichtungen 

30 Werkzeuge/ Geräte 
31 Lagereinrichtung 

32 Hardware 
33 Software 

34 Leichtfahrzeuge 

35 Schwerfahrzeuge 

36 moderne Messeinrichtungen 

37 Smart-Meter-Gateway 
Summe 

Kalkula10riscM 
Absohrefbuno&n mr 

Attantonaut 
Al<IHK..fiasl& 

Kdtutatottfftte 
Absetlf$lbunger1 ftir 

Attantagen auf 
TNW.SUie 

Kalkutatoritet\9 
Abaehreibungen ftlr 
Neuan~auf 

AKJMK-llast& 

lflSiJ&*amt 
getWichtAtUntt den Qu•n 
nach f 6 1$.3 StromNSV 
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Anlage 3-2 Verpächter 3 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Netzgesellschaft Sontheim GmbH Co. KG) 

ID 

Kabel 

1 Ka~el 220 kV 

2 
 Kabel 110 kV 


Kabel Mittels annungsnetz 

Kabel 1 kV 


Kabel Abnehmeranschlüsse 

Freileitungen 

6 Freileitungen 110-380kV 


Freileitungen Mittelspannun snetz 

Freileitungen 1 kV 


Freileilungen Abnehmeranschlüsse 

Stationen 

13 380/220/11 0/30/10 kV-Stationen 

14 
 Hauptverteilerstationen 


15 
 Ortsnetzstationen 

16 
 Kundenstationen 

Grundstücksanlagen und Gebäude 

17 Stations ebäude 

26 
 Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 


27 
 Betriebsgebäude 

28 
 Verwaltun sgebäude 

Alle übrigen Anlagegruppen 

10 Stationseinrichtungen und Hilfsanla en inklusive Trafo und Schalter 

Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen , Fernsteuer-, Femmelde-, Fernmess- und 11 
Automatikan lagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, Trafo- und Schaltanlagen 

12 Sonstiges 


18 
 Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 


ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann­
19 
und Schaltanlagen 


20 
 Schalteinrichtungen 


Rundsteuer- , Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
21 
Netzschutzeinrichtungen 


22 
 Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 

23 
 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren , TFR-Empfän er 

24 
 Telefonleitungen 

25 
 Fahrbare Stroma regate 

29 
 Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte);' Vermittlungseinrichtungen 

30 
 Werkzeu e/ Geräte 

31 
 Lagereinrichtun 

32 
 Hardware 


33 
 Software 


34 
 Leichtfahrzeu e 


35 
 Schwerfahrzeu e 


36 
 moderne Messeinrichtun en 


37 
 Smart-Meter-Gatewa 

Summe 
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Anlage 3-3 Verpächter 3 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Netzgesellschaft Sontheim GmbH Co. KG) 

1974 
1976 
1977 
1979 
1980 
1981 
1982 
1985 
1986 
1988 
1989 
1991 
1992 
1993 
1994 
2000 
2006 
2008 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
1974 
1976 

Kabel 1 kV 1977 
Kabel 1 kV 1978 
Kabel 1 kV 1979 
Kabel 1 kV 1980 
Kabel 1 kV 1981 
Kabel 1 kV 1982 
Kabel 1 kV 1983 
Kabel 1 kV 1984 
Kabel 1 kV 1985 
Kabel 1 kV 1986 
Kabel 1 kV 1987 
Kabel 1 kV 1988 
Kabel 1 kV 1989 
Kabel 1 kV 1990 
Kabel 1 kV 1991 
Kabel 1 kV 1992 
Kabel 1 kV 1993 
Kabel 1 kV 1994 
Kabel 1 kV 1995 
Kabel 1 kV 1996 

Anfanpbntand 

Restwerte der 
AKIMK 
(E~ 

Rntw.rten 
TNW 
tEURi) 

Endbestand 

A:~rtedar 
A'KIHK 
l'Et/RJ 

Restwartem 
TNW 
{fi'.UR) 

Abschreibungen Ab$Chrelbungen 
zuA~K z~TNW 

IEURiJ {E~ 
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Anlage 3-3 Verpächter 3 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Netzgesellschaft Sontheim GmbH Co. KG) 

Netzt() Anlagengruppe 

Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 

Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 

A-neehaf. 
fungsjaht 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
1982 
1984 
1985 
1990 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2010 
2012 
2015 
1982 
1984 
1985 
1992 
1993 
1995 
1999 
2000 
2002 
2005 

angewendete 
Nutzungsdauer 

(JahTel 

Rfitwerte der 
AKIMK 
l&Uf<tl 

Restwerte zu 
TNW 
{EUR] 

~rteder 
AKlffK 
tEURJ 

fteatwerte zu 
TNW 
ll!VRJ 

Abschreibungen Absehntlbungen 
zu Al<IHK zu TNW 
{SU~ [E~ 
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Anlage 3-3 Verpächter 3 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Netzgesellschaft Sontheim GmbH Co. KG) 

Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 

A,nsehd· 
fungajahr 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

angewendete 
Nutzungedauer 

(Jahre) 
tndex 

Reatwerta•r 
Af<MK 
(EUR) 

Restwerte zu 
T'NW 

{EUR} 

~der 

AcK/ffK 
{&UR] 

Reatwen.zu 
TNW 
{Et)R] 

Abaohretbung.en 
zu AKIHK 

tEtJftJ 

Abschntibungen 
zu TNW 
teURJ 
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Anlage 3-4 Verpächter 3 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Netzgesellschaft Sontheim GmbH Co. KG) 

Darstellung der Nutzungsdauern 

Nutzungs­
Baden-Württemberg

dauername: 


Netzgebiete: (Ori.ginäres Netz) 


Anlaf)en­
gruppen­
nur:nmer 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
25 
26 
27 
28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Kabel 220 kV 

Kabel 110 kV 

Anlagengruppe 

Kabel Mittelspannungsnetz 

Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 

Freileitungen 110-380kV 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 

Freileitungen 1 kV 

Freileitungen. Abnehmeranschlüsse 
Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und 
Schalter 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, 
Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und Automatikanlagen 
sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, 
Trafo- und Schaltanla en 
Sonstiges 

380/220/110/30/10 kV-Stationen 

Hauptverteilerstationen 

Ortsnetzstationen 

Kundenstationen 

Stationsgebäude 

Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich 
Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann- und 
Schaltanla en 
Schalteinrichtungen 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, 
Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtun en 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 

Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger · 

Telefonleitungen 

fahrbare Stromaggregate 

Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 

Betriebsgebäude 

Verwaltungsgebäude 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); 
Vermittlun seinrichtun en 
Werkzeuge/ Geräte 

Lagereinrichtung 

Hardware 

Software 

Leichtfahrzeuge 

Schwerfahrzeuge 

moderne Messeinrichtungen 

Smart-Meter-Gateway 

von 

bis 

1947 

1998 

1999 

2016 
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Anlage 4 Verpächter 3 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Netzgesellschaft Sontheim GmbH Co. KG) 

1. Eigenkapitalquote gern. § 6 StromNEY 

2. Fremdkapitalquote gern. § 6 StromNEY 

3. Kalkulatorische Restwerte des Anl.agevermögens 

3.1. Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Altanlagen 

3.1 .1. Altanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) 

3.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 

3.1 .1.2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

3.1.1.3. Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu AK/HK 

3.1 .1.4. Grundstücke zu AK/HK 

3.1.15. Sonstiges 

3.1.2. Altanlagen zu Tagesneuwerten (TNW) 

3.1.2.1. Immateri elle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 

3.1.2.2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

3.1 .2.3. Kalk: Restwerte des Sachanlagevermögens zu TNW 

3. 1.2.4. Grundstücke zu AK/HK 
3.1.2.5. Sonstiges 
3.2. Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Neuanlagen 

3.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 
3.2.2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 
3.2.3. Kalk . Restwerte des Sachanlagevermögens zu AK/HK 

3.2.4. Grundstücke zu AK/HK 

3.2.5 . Sonstiges 

4. Bilanzwerte der Finanzanlagen 

4.a . davon verzinsliche Finanzanlagen 

4.b. davon Werte· aus Cash-Pooling 

4.1 . Antl!ile an verbundenen Unternehmen 

4.2. Ausleihungen an ve rbundene Unternehmen 

4.3 Beteiligungen 

4.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

4.5. Wertpapiere des Anlagevermögens 

4.6. Sonstige Ausleihungen 
5. Bilanzwerte des Umlaufvermögens 
5.1 . Vorräte 
5.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
5.2.a davon verzinsliche Forderungen und sonstige Vermögengegenstände 
5.2.1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

5.2.1.a . davon aus der EEG-Wälzung 
5.2.1.b. davon aus der KWKG-Wälzung 

5.2.1.c. davon ggü. Netzkunden 

5.2.2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) 

5.2.2.a. davon aus der EEG-Wälzung 

5.2.2.b. davon aus der KWKG-Wälzung 

5.2.2.c. davon ggü. Netzkunden 
5.2.3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

5.2 .3. a . davon aus der EEG-Wälzung 
5.2 .3.b. davon aus der KWKG-Wälzung 

5.2.3.c. davon ggü. Netzkunden 

5.2.4. Sonstige Vermögensgegenstände 

Anfengabeetand 
2.01t 

taut NS 
[EUR] 

Kürzungen 
{EUR) 

Anfangsbestand 
201.g 

BNetz.A 
lEURl 

EndbMtand l01$ 
laut NB 
(EURJ 

El\dbestAmd 2016 
BNGWA 
{EURJ 

Setechrlufl$ der 
kalkulatorischen 
Elgenkapltal~ 

verzln.ung mtt 
anerkannten 

Betrtgen 
{EUR) 
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8erechrlung der 
kalkutatoriHhenAnfanpbestand AnfanpbHtand &ndbestand 2016 Endb41stand 2018 Eigenkapital·1016 201·1 Kümmgenlaut NB BNetz.A verztneung·mit taut NB BN$b'A tEURl(EUR} [EUR} anerkannten(EUR) (SURJ 

Betragen 

5.3 Wertpapiere 

5.3.a. davon verzinsliche Wertpapiere 

5.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 

5.3.2. eigene Anteile 

5.3.3. sonstige Wertpapiere 

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.4. 
davon verzinslicher· Bestand an Kasse und Guthaben ·5.4.a. 

Kapitalausgleichsposten5.5. 
6. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 

7. Aktive latente Steuern 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil8. 
9. Rückstellungen 

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 9.1 
9.2. Steuerrückstellungen 

sonstige Rückstellungen 9.3. 

davon aus der EEG-Wälzung9.3.a 

9.3.b. davon aus der KWKG-Wälzung 

9.3.c davon ggü. Netzkunden . 

Erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden10. 
10.3.a. davon aus der EEG-Wälzung 

10.3.b. davon aus der KWKG-Wälzung 

davon ggü. Netzkunden 10.3.c. 

11 . Unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

davon aus der EEG-Wälzung 11.a. 
davon aus der KWKG-Wälzung11.b. 

11 .c. davon ggü. Netzkunden 

Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der 
12. Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

Sonstige Verbindlichkeiten, die zinslos zur Verfügung stehen13. 

13.a. davon aus der EEG-Wälzung 

13.b. davon aus der KWKG-Wälzung 

13.c. davon ggü. Netzkunden 

14. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 

Passive latente Steuern15. 

16. Kapitalausgleichsposten 

Verzinsliches Fremdkapital17. 
18. Betriebsnotwendiges Vermögen gern. § 6 StromNEV 
19. Betriebsnotwendiges Eigenkapital gern. § 6 StromNEV 
20. tatsächliche Eigenkapitalquote em . § 6 StromNEV 

21 . Eigenkapitalquote gern. § 6 StromNEV 

22. Betriebsnotwendiges Vermögen gern. § 7 StromNEV 

23. Betriebsnotwendiges Ei enkapital gern. § 7 StromNEV 

24 tatsächliche Eigenkapitalquote § 7 StromNEV 

25. Eigenka italquote gern. § 7 StromNEV 

26. Anteil Neuanlagen an SAV 

27. Eigenkapital <40% 

28 davon Neuanlagen 

29. davon Altanlagen 

30. Eigenkapital >40% 
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Anfangsbestand 
2016 

taut NS 
(EUR] 

Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen(§ 7 Abs. 4 S. 1 StromNEV) 6.91% 31 . 
32. Eigenkapitalzinssatz für Altanlagen (§ 7 Abs. 4 S. 2 StromNEV) 5,12% 
33. Zinssatz für überschiessenden EK-Anteil >40% (§ 7 Abs. 7 StromNEV) 2.72% 
34. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

1. Steuermesszahl (§ 11 Abs. 2 GewStG) 3,5 

2. Hebesatz (§ 16 GewStG) 375% 
3. kalkulatorische Gewerbesteuer 

Anfangsbntand 
Kürzungen 2015 

(EUR} M«?A 
{EUR} 

Endbestand 20t6 

laut NB 

(EUR} 


Ki.lmmQetl 
[EUR} 

Beredmung der 
kalkulatoriseben 

&Mbe5tud 2016 
m..u.A 

Eigenkapital· 
verzll'lsung mit 

tsURl anerkannten 
8etrQen 

IEORJ 
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·~.~~~Abs..iAitciqV -----··---------·,---......,.----------...---------~--------~---------......----'-----------------------~---i 


rür Altanlagen zu TNW, Anschaffungsjahr < 2006 

für Neuanlagen zu AK!HK, Anschaffungsjahr 2007 - 2016 

für Neuanlagen zu AK/HK. Anscilaffungsjahr = 2006 

für Neuanlagen zu AK/HK, aus lnvestbudget / -maßnahme 

für immaterielles Anlagevermögen. Anschaffungsjahr '2007 - 2016 

für Immaterielles Anlagevermögen, Anschaffungsjahr <= 2006 

Kalkulatorische Abschreibungen nach § 6 StromNEV i. V.m. § 34 Abs. 5 ARegV (Ubergangssockel) 

1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1.1.2 Geleistele Anzahlungen und Anlagen im Bau 

1.1 .3. Sachanlagevermögen zu AKIHK 

1.1.4 Grundstücke zu AKIHK 

1.1 .5 Sonstiges 

1.2. Attanlagen zu TNW 

1.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1.2.2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

1.2.3 Sachanlagevermögen zu TNW 

1.2.4. . Grundslücke zu AK/HK 

1.2.5 Sonstiges 

1.3. Neuanlagen zu AKIHK 

1.3 .1. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1.3.1.a davon AJ 2007-2016 (Übergangssockel) 

1.3.1.b davon AJ = 2006 

1 .3.2 Geleistete Anzahlungen und Anla gen im Bau 

1.3 .3 Sachanlagevermögens zu AK/HK 

1.3.3.a davon AJ 2007-2016 (Übergangssockel) 

1.3.3.b davon AJ = 2006 

1.3 3.c daYon aus lnvestbudget f -maßnahme 

1.3.4. Grundstücke zu AKIHK 

1.3.5 Sonstiges 

kalkulatorisches (Sach)anlagvermögen nach§ 7 StromNEV l.V.m § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 

1.a Entwicklung des (Sach)antagevermögens in % (mit Übergangssockel) 

Finanzanlagen 

Bilanzwerte des Umlaurvermögens 

1.a Betriebsnotwendiges Vennögen nach§ 7 StromNEV i.V.m § 34 Abs. 5 ARegV IÜbergangssockel) 

Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der Anschlussnehmer zur 
Erstattung von Netzanschlusskosten 

4.a davon ZJ 2007-2016 (Übergangssockel) 

4.b davon ZJ <= 2006 

11.a Abzugskapital exkl. BKZiNAKB 

II Abzugskapital i.V.m. § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel für BKZ) 

III Verzinsliches Fremdkapital 

IV. Betriebsnotwendiges Eigenkapital gern.§ 1 StromNEV i.V.m § 34 Abs. 6 ARegV (Übergangssockel) 

BetriebsnotwendiQes Eigenkapital gern. § 7 StromNEV bei einer Quote YOn 40 % 

V a davon entfallend auf Altanlagen 

V.b davon entfallend auf Neuanlagen 

Setnebsnotwendiges Eigenkapital gemäß§ 7 StromNEV über einer Quote von 40 % 

Vl.a Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung bis zu einer Quote von 40 % • davon entfallend auf Altanlagen 

Vl .b Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung bis zu einer Quote von 40 % - davon entfallend auf Neuantagen 

VI c Kalkulatonsche Eigenkapitalverzinsung über ernefQuote von 40 % 

VI. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung GESAMT i.V.m § 34 Abs. 5 ARegV (Ubergangssockel) 
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l.b 1Steuermesszahl 3,5% 1 
l.c !GewerbesleuersalZ 13,13%1 

II. 1Kalkulatorische Gewerbesteuer 
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'Baukostenzuschüsse (KKAb) 

Zugangsjahr 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003. 

2004 

2005 

2006 

Restwert ohne 
~ngS&ocket 
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Anlage 2 Verpächter 4 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Netzgesellschaft Steinheim GmbH Co. KG) 

98$amtkostenblatt 

Ziffer 

1. 

1.1. 

1.1 .1. 

1.1.1.1 . 

1.1.1.2. 

1.1.1.2.1. 

1.1.1.2.2. 

1.1 .1.2.3. 

1.1.1.2.4. 

1.1.1.3. 

1.1.1 .4 . 

1.1.1.5. 

1.1.2. 

1.1.2.1: 

1.1.2.1.a. 

1.1.2.1.b. 

1.1 .2.1.c. 

1.1 .2.1.d. 

1.1.2.1.e. 

1.1 .2.2. 

1.1 .2.3. 

1.1 .2.4. 

1.1.2.5 . 

1.1.2.6. 

1.2. 
1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.2.1 . 

1.2.2.2. 

1.3. 
1.3.1 . 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.4. 

1.3.5. 

1.4. 

1.5. 

Kostenart 

Aufwandsgleiche Kosten 

Material kosten 

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 

Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 

nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 

nach KWKG 

nach§ 18 StromNEV 

Einspeisemanagement-Maßnahmen 

Betriebsverbrauch 

Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 
Standardlastprofilen 

Sonstiges 

Aufwendungen für bezogene Leistungen 

Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 

davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNE'.V (Pancaking) 

davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

davon Aufwendungen für Blindstrom gegenüber dem vorgelagerten Netzbetreiber 

davon Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel gemäß§ 19 Abs. 3 StromNEV 

Aufwendungen für Blindstrom gegenüber Dritten 

Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen 

Sonstiges 

Personalkosten 
Löhne und Gehälter 

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 

Altersversorgung 

soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
gegenüber verbundenen Unternehmen 

gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

gegenüber Kreditinstituten 

Zinszuführungen zu Rückstellungen 

Sonstiges 

Sonstige Steuern 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 

vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

[EUR] 

Kürzungen 
fltlRJ 

anerkannte Kosten 
IEURJ 
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vorn Netzbetreiber 
KOrzungen anerkannte Kosten 

Ziffer Kostenart angegebene Kosten 
(EURI CEUR][EUR] 

1.5.1. Konzessionsabgaben 

1.5.2. Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Beiträge 

1.5.3. Versicherungen 

1.5.4. Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 

1.5.5. Postkasten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 

1.5.6. Rechts- und Beratungskosten 

1.5.7. Sponsoring, Werbung, Spenden 

1.5.8. Reisekosten und Auslösungen 

1.5.9. Bewirtung und Geschenke 

1.5.10. Wartung und Instandsetzung 

Einzelwertberichtigungen auf Forderungen 1.5.11 . 

1.5.12. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen 

1.5.13. Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV 

1.5.14. Sonstiges 

2. Abschreibungen 

2.1. Abschreibungen Immaterielles Anlagevermögen 


Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 

2.1.1. 

und Werten 

2.1.2. Sonstiges 

2.2. Kalk . Abschreibungen Sachanlagevermögen 

Abschreibungen Umlaufvermögen 2.3. 

2.4. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 

Kalk. Eigenkapitalzinsen 3. 
4. Kalk. Gewerbesteuer 

Netzkosten vor Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträgel.a. 

5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge 

5.1. Bestandsveränderungen 

5.2. Aktivierte Eigenleistungen 

5.3. sonstige betriebliche Erträge 

5.3.1. Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen 

5.3.2. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 

5.3.3. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 

5.3.4. Erträge aus Blindstrom 

5.3.5. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 

5.3.6. andere sonstige betriebliche Erträge 

5.4. Erträge aus Beteiligungen 

5.4.a. davon aus verbundenen Unternehmen 

5.5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 

5.5.a. davon aus verbundenen Unternehmen 
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anerkannte Kosten 
EEURJ 

Ziffer Kostenart 
vom Netzbetreiber 

angegebene Kosten 
[EUR] 

Kürzungen 
(2ijR] 

5.6. · 

5.6.1. 

5.6.1 .a. 

5.6.1 .b. 

5.6.2. 

5.6.2.1 . 

5.6.2.2. 

5.6.2 .3. 

5.6.2.4. 

5.6.3. 

5.6.4. 

5.6.5. 

5.7. 

5.7.1 . 

5.7.2. 

5.7.2.a. 

5.7.3. 

5.7.3.a. 

5.7.3.b. 

5.7.4 . 

l.b. 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Erträge aus Finanzanlagen 

davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 

davon Erträge aus Cash-Pooling 

Erträge aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 

Erträge aus Forderungen aus Lieferung,en und Leistungen 

Erträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling} 

Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Erträge aus sonstigen Vermögensgegenständen 

Erträge aus Wertpapieren 

Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 

andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten) 

erhobene Konzessionsabgaben 

Erlöse aus EEG 

davon aus Weitergabe des aufgenommenen EEG-Stroms 

Erlöse aus KWKG 

davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWKG} 

davon aus Ausgleichszahlungen von ÜNB (§ 28 Abs. 1 KWKG) 

sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten} 

Netzkosten nach Abzug der kostenmiindernden Erlöse und Erträge 
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tP 

Kabel 

1 Kabel 220 kV 

2 Kabel 11 0 kV 

3 Kabel Mittelspannungsnetz 
4 Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen 

6 Freileitungen 110-380kV 

7 Freileitungen Mittelspannungsnetz 
Freileitungen 1 kV 

9 Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Stationen 

13 380/220/110/30/1 OkV-Stationen 

14 Hauptverteilerstationen 
15 Ortsnetzstationen 

16 Kundenstationen 
Grundstücksanlagen und Gebäude 

17 Stationsgebäude 

26 Grundstücksanlagen. Bauten für Transportwesen 
27 Betriebsgebäude 

28 Verwaltu ngsgebäude 
Alle übrigen Anlagegruppen 

10 Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Schalter 

11 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und 
Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, Trafo- und Schaltanlagen 

12 Sonstiges 
18 Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 

19 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann- und 
Schaltanlagen 

20 Schalteinrichtungen 

21 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-. Fernmess-. Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtungen 

22 Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 

23 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR -Empfänger 
24 Telefonleitungen 

25 Fahrbare Stromaggregate 

29 Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermittlungseinrichtungen 
30 Werkzeuge/ Geräte 

31 Lagereinrichtung 

32 Hardware 

33 Software 

34 Leichtfahrzeuge 

35 Schwerfahrzeuge 
36 moderne Messeinrichtungen 

37 Smart-Meter-Gateway 
Summe 

KatkulatoriUM 
Abschreibu~ för 

Alt.antaten auf 
AKJHK·Sasl& 

Kalkutatorische 
Abschrett>ungH fOr 

Attantagen auf 
TNW.SUk 

Kalkufak>l'l•che 
A~lbungenffk' 

Neuantagen auf 
AXJHK-aasta 

Insgesamt 
g.wtchtet mit deri Quoten 
nach t 6 l $. 3 $tromN&V 
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ID Anlagqruppe 

Kabel 

1 Kabel 2211 kV 

Kabel 110kV 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen 

Stationen 
13 380/220/110/30/10 kV-Stationen 

14 Hau tverteilerstationen 

15 Ortsnetzstationen 
16 Kundenstationen 

Grundstücksanlagen und Gebäude 

17 Stationsgebäude 
26 Grundstücksanlagen, Bauten für Transp6rtwesen 

27 Betriebsgebäude 
28 Verwaltu s ebäude 

Alle übrigen Anlagegruppen 
10 Stationseinrichtun en und Hilfsanla en inklusive Trafo und Schalter 

11 Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernsteuer-, Fernmelde- , Fernmess- und 
Automatikanlagen so\.'trie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, Trafo- und Schaltanlagen 

12 Sonst! es 

18 Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 

19 ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann­
und Schaltanlagen · 

20 Schalteinrichtungen 

21 Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fern mess-. Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtungen 

22 Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 

23 Zähler, Messeinrichtun en. Uhren, TFR-Empfänger 
24 Teleronleitun en 

25 Fahrbare Stromaggre ate 

29 Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte ; Vermittlungseinrichtungen 

37 Smart-Meter-Gatewa 
Summe 

IUJkulalorleG!tf, Relllwtrl!lt iK&Utulato!laclheRastwmll; 
(Anfanp~fQ( (Ant.ngsbe9tand)f0r 

Altllllagtn •uf AllllnlaQ«I aUf 
AKIHK-Baala TNW.eatt. 
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arstellung des &AV • Oesamt 
. Berechnuno der ulkulatorlachen ~ und der kalkulatotl9Chen Abschreibungen 

NetzlD Anlage~.,. 

1 

Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 

Anschaf· 
1ung$jahr 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1980 
1983 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1995 
1996 
1998 
2004 
2005 
2006 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2011 
1973 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

für die Ennlttlung 
der kalll, Ablchr. 

verwendete AKIHK 
[EUR) 

angewendete 
Nutzung11dauer 

[Jahre) 
Index 

Anfangabfftand 

Reatwerta der 
AKIHK 
[EIJRJ 

ReatwerllJ :tu 
TNW 
(EUl'q 

Endbestand 

Restwerte der 
AKIHK 
[EUR) 

Restwerte 1U 

TNW 
['EUR) 

Abschreibungen Abteilreibungen 
t.11 AKJHK t.u TNW 

[EURJ (EUR] 
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Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 

Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
·1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2004 
2005 
2012 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1990 
1991 
1992 
1994 

tnd&M 
Restwert.der 

AKIHK 
fSURJ 

Restwerte zu 
TNW 
{EUR] 

Ruf.werte der 
AKIHK 
{SURJ 

Restw.rte zu 
TNW 

[EUR] 

Ab$chretbunpn Absehr&ibungen 
au AKIHK m TNW 

(BUR] fEURl 
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Anlage 3-3 Verpächter 4 der Netze ODR GmbH Az: BKS-17/2974-12 
(Netzgesellschaft Steinheim GmbH Co. KG) 

Netl!O Anlagengrup,_ Anachaf· 
fungsjahr 

Ortsnetzstationen 1995 
Ortsnetzstationen 1996 
Ortsnetzstationen 1997 
Ortsnetzstationen 1998 
Ortsnetzstationen 2000 
Ortsnetzstationen 2011 
Ortsnetzstationen 2012 
Ortsnetzstationen 2013 
Ortsnetzstationen 2015 

angewendete 
NUU!ungsdaut>r 

[Jahre) 

Realwerte der 
AffltlK 
(EUR] 

Restwerte zu 
TNW 
fEUR] 

Endbatand 

Rfftwerte der 
AKIHK 
tEURl 

Restwe,rtctzu 
TNW 
[Et;JR] 

Abschreibungen AbscfMoelbungen 
zu AKIHK ~ TNW 

(EUR) [EUR] 
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Anlage 3-4 Verpächter 4 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Netzgesellschaft Steinheim GmbH Co. KG) 

Darstellung der Nutzungsdauern 

Nutzungs­
Baden-Württemberg

dauername: . 


Netzgebiete: (Originäres Netz) 


Anlaflen­
gtuf)pen­
numm&r 

1 

2 
3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 . 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 

24 

25 
26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 
. 33 

34 
35 
36 
37 

Kabel 220 kV 

Kabel 110 kV 

Anlagengruppe 

Kabel Mittelspannungsnetz 

Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 

Freileitungen 110-380kV 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 

Freileitungen 1 kV 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und 
Schalter 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, 
Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und Automatikanlagen 
sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, 
Trafo- und Schaltanla en 
Sonstiges 

380/220/110/30/10 kV-Stationen 

Hauptverteilerstationen 

Ortsnetzstationen 

Kundenstationen 

Stationsgebäude 

Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich 
Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann- und 
Schaltanla en 
Schalteinrichtungen 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, 
Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtun en 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 

Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 

Telefonleitungen 

Fahrbare Stromaggregate 

Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwese·n 

Betriebsgebäude 

Verwaltungsgebäude 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); 
Vermittlun seinrichtun en 
Werkzeuge/ Geräte 

Lagereinrichtung 

Hardware 

Software · 

Leichtfahrzeuge 

Schwerfahrzeuge 

moderne Messeinrichtungen 

Smart-Meter-Gateway 

von 1947 
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Anlage 4 Verpächter 4 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Netzgesellschaft Steinheim GmbH Co. KG) 

1. 
2. 

3. 

3.1. 
3.1.1. 

3.1.1 .1. 

3.1.1 .2. 

3.1.1.3. 

3.1.1.4. 

3.1.1 .5. 

3.1.2. 

3.1.2.1. 

3.1.2.2 . 

3.1.2.3. 

3.1.2.4. 

3.1.2.5. 

3.2. 
3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

3.2.4. 

3.2.5. 

4. 

4.a. 

4 .b. 

4.1. 

4.2. 
4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 
5. 
5.1. 

5.2. 

5.2 .a. 

5.2.1. 

5.2.1.a. 

5.2.1.b. 

5.2.1.c. 

5.2.2. 

5.2.2.a. 

5.2.2.b. 

5.2.2.c. 

5.2.3. 

5.2.3.a . 

5.2.3.b. 

5.2 .3.c. 

5.2.4 

a.aitbnung 

Eigenkapitalquote gern. § 6 StromNEV 

Fremdkapitalquote gem. § 6 StromNEV 

Kalkulatorische Restwerte des Anlagevermögens 

Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Altanlagen 

Altanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) 

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 

geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu AK/HK 

Grundstücke zu AK/HK 

Sonstiges 

Altanlagen zu Tagesneuwerten (TNW) 

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 

geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu TNW 

Grundstücke zu AK/HK 

Sonstiges 

Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Neuanlagen 

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 

geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

Kalk . Restwerte des Sachanlagevermögens zu AK/HK 

Grundstücke zu AK/HK 

Sonstiges 

Bilanzwerte der Finanzanlagen 

davon verzinsliche Finanzanlagen 

davon Werte aus Cash-Pooling 

Anteile an verbundenen Unternehmen 

Ausleihungen an verbundene Unternehmen 

Beteiligungen 

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Wertpapiere des Anlagevermögens 

Sonstige Ausleihungen 

Bilanzwerte des Umlaufvermögens 

Vorräte 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

davon verzinsliche Forderungen und sonstige Vermögengegenstände 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

davon aus der EEG-Wälzung 

davon aus der KWKG-Wälzung 

davon ggü. Netzkunden 

Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) 

davon aus der EEG-Wälzung 

davon aus der KWKG-Wälzung 

davon ggü . Netzkunden 

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

davon aus der EEG-Wälzung 

davon aus der KWKG-Wälzung 

davon ggü. Netzkunden 

Sonstige Vermögensgegenstände 

AnfanQfbestand 
201$ 

taut NS 
{EUR.] 

Kürzungen 
(&UtJ 

Anfa~d 
2016 

BN.aA 
(etfRl 

Endbestand 201$ 
taut NS 
(EtlRJ 

E~and2016 
BNetzA 
tatlftl 

lerechnunt"der 
katkulatori$chen 
ElgenkapltaJ~ 

verzluung mit 
aneti(annten 

BetrllgQn 
(EUR) 
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Anlage 4 Verpächter 4 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Netzgesellschaft Steinheim GmbH Co. KG) 

8erechnung der 
kalkula.torinhen 
Eigenkaplt.C~Endbestend 2Dt6 

et>tetzA ver:zlneur\fl mit 

. 5.3. 

5.3.a 

5.3.1. 
5.3.2 .. 

5.3.3. 

5.4. 

5.4.a. 

5.5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
9.1 . 
9.2. 
9.3. 
9.3.a. 

9.3.b. 

9.3.c. 
10. 

10.3.a. 

10.3.b. 

10.3.c. 

11 . 
11 .a. 

11 .b. 

11 .c. 

12. 

13. 

13.a . 
13.b. 

13.c. 

14. 

15. 

16. 
17. 

18. 

19. 

20. 

21 . 

22. 
23. 

24. 

25. 

26. 
27. 
28. 

29. 
30 

Wertpapiere 

davon verzinsliche Wertpapiere 

Anteile an verbundenen Unternehmen 

eigene Anteile 

sonstige Wertpapiere 

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 

davon verzinslicher Bestand an Kasse und Guthaben 

Kapitalausgleichsposten 

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 

Aktive latente Steuern 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

RückstellUngen 

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

Steuerrückstellungen 

sonstige Rückstellungen 

davon aus der EEG-Wälzung 

davon aus der KWKG-Wälzung 

davon ggü. Netzkunden 

Erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 

davon aus der EEG-Wälzung 

davon aus der KWKG-Wälzung 

davon ggü. Netzkunden 

Unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

davon aus der EEG-Wälzung 

davon aus der KWKG-Wälzung 

davon ggü. Netzkunden 

Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der 
Anschlussnehmer zur Erstattung von .Netzanschlusskosten 

Sonstige Verbindlichkeiten, die zinslos zur Verfügung stehen 

davon aus der EEG-Wälzung 

davon aus der KWKG-Wälzung 

davon ggü. Netzkunden 

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 

Passive latente Steuern 

Kapitalausgleichsposten 

Verzinsliches Fremdkapital 

Betriebsnotwendi es Vermögen gern . § 6 StromNEV 

Betriebsnotwendiges Eigenkapital gern. § 6 StromNEV 

tatsächliche Eigenkapitalquote gern. § 6 StromNEV 

Eigenkapital uote em. § 6 StromNEV 

Betriebsnotwendiges Vermögen gern. § 7 StromNEV 

Betriebsnotwendiges Eigenkapital em. § 7 StromNEV 

tatsächliche Eigenkapitalquote§ 7 StromNEV 

Eigenkapitalquote gern. § 7 StromNEV 

Anteil Neuanlagen an SAV 

Eigenkapital <40% 

davon Neuanlagen 

davon Altanlagen 

Eigenkapital >40% 

A~ 
2016 

taut NB 
(EUR) 

Anf11npbntand 
201' 

BNetzA 
(80RJ 

&ndbe$tand 2016 
laut NS 
{ElilRl 

Kttr.wngen 
[EUR) 

(6UR} anerkannten 
Betragen 

IEURJ 
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Anlage 4 Verpächter 4 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Netzgesellschaft Steinheim GmbH Co. KG) 

Berechnung der 
kalkulatodseben 

Ert>dbtstand 201& Etg.mkaplt.t· 
BNetzA verztn$Ung mit 
(Elm) anerkannten 

Betr~ 

31 . "Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen (§ 7 Abs. 4 S. 1 StromNEV) 6,91% 
32. Eigenkapitalzinssatz für Altanlagen (§ 7 Abs. 4 S. 2 StromNEV) 5,12% 
33. Zinssatz für überschiessenden EK-Anteil >40% (§ 7 Abs. 7 StromNEV) 2,72% 

34. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

1. Steuermesszahl (§ 11 Abs. 2 GewStG) 3,5 

2. Hebesatz (§ 16 GewStG) 375% 

3. kalkulatorische Gewerbesteuer 

Anfangsbestand 
2016 

taut NS 
(EUR] 

Kürzungen 
(E~ 

Anfa~tand 
2011 

BNetzA 
(EUR] 

Endbestand 2016 
t•utN'8 
{EUR} 

·E 
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Anlage 10-1 Verpächter 4 der Netze ODR GmbH Az.: BK8-17/2974-12 

(Netzgesellschaft Steinheim GmbH Co. KG) 

--
für Altanlagen zu TNW. Anschaffungsjahr< 2006 

IOr Neual\lagen 11.1 Al<JHK, Anschaffungsjahr 1:007 . 2016 

für Neuan!agen zu AKIHK, Anscha ffungsjahr ,.. 2006 

fOr Neuanlagen zu AKIHK. aui; lnveslbUdget 1-maßnahme 

für wnmaterielln Anlagevermögen, Anschalfung.sjahr 2.007 • 2016 

fOr immateriellH AnlagevermOgen. Anschal'f1.1ngs)ahr -=- 2006 


Kalkulalorischt Abschreibungen nach § 6 StromNEV LV.m. § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 
...-... 
EK-Owle nach§ 6 StromNEV 

1.1. Altanlagen zu AKJHK 

1.1.I . Immaterielle Vermögensgegenstinde 

1.1.2. Ge1elsteteAnz:ahlungenund AnlagenimBau 

1.1.3. Sachanlagevermögen zu AKIHK 

1.1.4. GrundstUcke tu AKIHK 

1.1.5. SonsUges 

1.Z. AltanlagenzuTNW 

1.2.1. lmmateriel!e Vermögensgegenstande 

1.2.2. Geleistele Anzahlungen und Anlagen im Bau 

1.2. 3. Sachanlagevarm6genzu TNW 

1.2.4. Grundstücke zu AKIHK 

1.2.s Sonstiges 

1.3. Neuanl iilgen zu AKIHK 

1.3.1. lmmatelletle Vermögensgegenstände 

1.3.1.a davon AJ 2007-2016 (Übergangssockel) 

1.3. 1.b davon AJ "'2006 

1.3.2. Ge1ei5tete AnzahU'lgen und Anlagen im Bau 

1.3.3. Sachanlageve1mögens zu AKIH K 

1.3.3.a davon AJ 2007·2016(Übergangssockel) 

1.3.3.b davonAJ = 2006 

1.3.3.c davon aus lnvestbudget / .maßnahme 

1.3.4. Grundstücke zu AKFH K 

1.3.5. Sonstiges 

kalkulalorisches (Sach)anlagverm ögen nach§ 7 StromNEV i.V.m § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 

l .ii Entwicklung des (Sach)anlagevermögens In 'll. (mit Übergangssockel) 

Finanzanlagen 

Bilantwerte des Umlautvermögens 

l.a Betrlebsnotwend lges Vermögen nach§ 7 StromNEV i.Vm § 34 Abs. 6 ARegV (Übergangssockel) 

Ertlaltene BaukostenzuschlJsse einschließlich passivierter Leistungen der Anschlussnehmer zur 
E1stattungvonNetzanschlusskosten 

4.a davon ZJ 2007-2016 (ÜbergangssockeQ 

4.b davon ZJ <= 2000 

U.a AbZugskapilal e•kl. BKZINAKB 

JI . Abzugskapital i.V.m. § 34 Abs. 5 ARegV (Übe~ssockel rc. BKZ) 

III. Verzinsliches Fremdkapital 

IV. Betriebsnotwendiges Ei genkapital g~ § 1 StromNEV l.V.m § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 

V. Bettiebsnotwendiges Eigenkapbl gem. § 7 StromNEV bei einer Ouote von 40 'lb 

V.a davor'lentfallendaufAltanlagen 

Vb davonentlarrendaufNeuanlagen 

V c Betriebsnotwend1ges Eigenkapital gemäß§ 7 StromNEV über einer Quote von 40 "lb 

Vl .a Kalkulatollsche Eigenkapltalvemnsung bis zu etM I Quote von 40 % - davon entfallend auf Altanlagen 

Vl.b Kalkulatorische Eig&nkapitalverzinsung bis zu eine1 Ouate ~on 40 'litt - davon entfaUend auf Neuanlagen 

Vl.c Kalkulatorische Eigenkaprtalve12insung Uber einer Quote von 40 % 

VI. Kalkulat ori sche Elgenklpitalvel?insung GESAMT i.V m § 34 Abs. 5 ARegV jUbergaiigssockelj 

„-„... ! 
"'...,.,,.- s112-llJta 

lf!Ulil 
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Anlage 10-1 Verpächter 4 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Netzgesellschaft Steinheim GmbH Co. KG) 

~fl>-1(~1 ~· ~ - ·---T--­ _,.....---T----~-........----...,.......--.-.....~-----·· --·-
$1 . 12~1 1 3U2.t9'1 l $U1!lm8 $U2~ ~-t:l2tl20 3U2l!'el 1 3111!~ 1 ~t.11!~ 
~-~ ' ~-~ ~ - ~ ~ 

-

..-.l'lt/J...-.„
-----T-----.....~---·-..,.-------·-....-:------

1'0f8 ,. ";'Ol9 l 20l!ll 1 a 1 1 am ! X!3 

~ - 1 ~1•1• ~ 

375% 

3,5% 

13.13% 
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Anlage 10-2 Verpächter 4 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Netzgesellschaft Steinheim GmbH Co. KG) 

Jugang&Jahr 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

· Restwert ohne 
ObergangMockel 
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Anlage 10-3 Verpächter 4 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Netzgesellschaft Steinheim GmbH Co. KG} 
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Anlage 2 Verpächter 5 der Netze ODR GmbH Az.: BKB-17/2974-12 
(Stadtwerke Gingen GmbH) 

Gesamtkostenblatt 

Ziffer 

1. 

1.1. 
1.1.1. 

1.1.1.1. 

1.1.1.2. 

1.1.1.2.1. 

1.1.1.2.2. 

1.1.1.2.3. 

1.1 .1.2.4. 

1.1.1.3. 

1.1.1.4. 

1.1.1.5. 

1.1 .2. 

1.1.2.1. 

1.1.2.1 .a. 

1.1.2.1.b. 

1.1 .2.1.c. 

1.1.2.1 .d. 

1.1 .2.1 .e. 

1.1 .2.2. 

1.1 .2.3. 

1.1 .2.4. 

1.1 .2.5. 

1.1.2.6. 

1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.2.1 . 

1.2.2.2. 

1.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.4. 

1.3.5. 

1.4. 

1.5. 

Kostenart 

Aufwandsgleiche Kosten 

Materialkosten 
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 

Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 

nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 

nach KWKG 

nach§ 18 StromNEV 

Einspeisemanagement-Maßnahmen 

Betriebsverbrauch 

Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 
Standardlastprofilen 

Sonstiges 

Aufwendungen für bezogene Leistungen 

Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 

davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 

davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

davon Aufwendungen für Blindstrom gegenüber dem vorgelagerten Netzbetreiber 

davon Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel gemäß§ 19 Abs. 3 StromNEV 

Aufwendungen für Blindstrom gegenüber Dritten 

Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen 

Sonstiges 

Personalkosten 

Löhne und Gehälter 

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 

Altersversorgung 

soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
gegenüber verbundenen Unternehmen 

gegenüber Unternehmen, mit denen e.in Beteiligungsverhältnis besteht 

gegenüber Kreditinstituten 

Zinszuführungen zu Rückstellungen 

Sonstiges 

Sonstige Steuern 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 

vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

(BUR] 

KOrZ'ungen 
(EUR] 

anerkannte Kosten 
fSURJ 
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Anlage 2 Verpächter 5 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Stadtwerke Gingen GmbH) 

vom Netzbetreiber 
Kürzungen anerkannte KostenKostenart angegebene KostenZiffer [E;t:JR] IEURJ[8URJ 

1.5.1. Konzessionsabgaben 

1.5.2. Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Beiträge 

1.5.3. Versicherungen 

1.5.4. Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 

1.5.5. Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 

1.5.6. Rechts- und Beratungskosten 

Sponsoring, Werbung, Spenden 1.5.7. 

Reisekosten und Auslösungen 1.5.8. 

1.5.9. Bewirtung und Geschenke 

1.5.10. Wartung und Instandsetzung 

Einzelwertberichtigungen auf Forderungen 1.5.11. 

1.5.12. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen 

1.5.13. Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV 

1.5.14. Sonstiges 

2. Abschreibungen 

Abschreibungen Immaterielles Anlagevermögen 


Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 


2.1. 

2.1.1. 
und Werten 

2.1.2. Sonstiges 

Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 2.2. 

2.3. Abschreibungen Umlaufvermögen 

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4. . 

Kalk. Eigenkapitalzinsen 3. 
Kalk. Gewerbesteuer 4. 

Netzkosten vor Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträge l.a. 

Kostenmindernde Erlöse und Erträge 5. 

Bestandsveränderungen5.1. 

Aktivierte Eigenleistungen 5.2. 

sonstige betriebliche Erträge 5.3. 

Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen 5.3.1. 

5.3.2. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 

5.3.3. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 

5.3.4. Erträge aus Blindstrom 

5.3.5. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 

5.3.6. andere sonstige betriebliche Erträge 

5.4. Erträge aus Beteiligungen 

5.4.a. davon aus verbundenen Unternehmen 

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 5.5. 

5.5.a: davon aus verbundenen Unternehmen 
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Anlage 2 Verpächter 5 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
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5.6. 

5.6 .1. 

5.6 .1.a . 

5.6.1.b. 

5.6.2. 

5.6.2.1. 

5.6.2.2. 

5.6.2.3. 

5.6 .2.4. 

5.6.3. 

5.6.4. 

5.6.5. 

5.7. 

5.7.1. 

5.7.2. 

5.7.2.a. 

5.7.3. 

5.7.3.a. 

5.7.3.b. 

5.7.4. 

l.b. 

Kostenart 

Sonstige Zinsen Und ähnliche Erträge 

Erträge aus Finanzanlagen 

davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 

davon Erträge aus Cash-Pooling 

Erträge aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 

Erträge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Erträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) 

Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen eiri Beteiligungsveri1ältnis besteht 

Erträge aus sonstigen Vermögensgegenständen 

Erträge aus Wertpapieren 

Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 

andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten) 

erhobene Konzessionsabgaben 

Erlöse aus EE'.G 

davon aus Weitergabe des aufgenommenen EEG-Stroms 

Erlöse aus KWKG 

davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWKG) 

davon aus Ausgleichszahlungen von ÜNB (§ 28 Abs. 1 KWKG) 

sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 

Netzkosten nach Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträge 

vom Netzbetreiber 
angegebene K01rten 

[EUR] 

Kürzungen 
(EUR] 

anerkannte Kosten 
IEURJ 
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Anlage 3-1 Verpächter 5 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Stadtwerke Gingen GmbH) 

Kabel 

1 Kabel 220 kV 

2 Kabel 11 OkV 

Kabel Mittelspannungsnetz 

4 Kabel 1 kV 

5 Kabel Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen 

6 Freileitungen 110-380kV 

7 Freileitungen Mittelspannungsnetz 
8 Freileitu,ngen 1 kV 
9 Freileitungen Abnehmeranschlüsse 

Stationen 

13 380/220/110/30/1 OkV-Stationen 
14 Hauptverteilerstationen 
15 Ortsnetzstationen 

16 Kundenstationen 
Grundstücksanlagen und Gebäude 

17 Stationsgebäude 
26 Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
27 Betriebsgebäude 
28 Verwaltungsgebäude 

Alle übrigen An lagegruppen 

10 Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Schalter 

11 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernsteuer-, Fernmelde-. Fernmess- und 
Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, Trafo- und Schaltanlagen 

12 Sonstiges 
18 Allgemei ne Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 

19 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann- und 
Schaltanlagen 

20 Schalteinrichtungen 

21 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtungen 

22 Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
23 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
24 Telefonleitungen 

25 fahrbare Stromaggregate 

29 Geschäftsausstattun (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermittlungseinrichtungen 
30 Werkzeuge/ Geräte 

31 Lagereinrichtung 
32 Hardware 

33 Software 

34 Leichtfahrzeuge 

35 Schwerfahrzeuge 

36 moderne Messeinrichtungen 

37 Smart-Meter-Gateway 
Summe 

Katkutatori&ch• 
AbHhrelbUJtOen fflr 

Alt.anlagen auf 
Al<IHK438• 

Kalkdtatoris<:M 
Abtchr.lbungen fUr 

Attanlagen auf 
TNW-8a$k 

t<altculatorl8che 
Abachreibungen ftlr 
~n~auf 

AKJMKBasta 

lt1Sge1;amt 
g.wtchtet mit den Quot.n 
nach§ 61 $. 3 $trom:N&v 
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Anlage 3-2 Verpächter 5 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Stadtwerke Gingen GmbH) 

1 Kat~Restwen. 
CSnd~fOr 

ff•ual'ltagen 

alJf At<MK..a.ta 


toMcM ~· t<atkulltorfacM~· 'KaUuahdortsohe Rntwll1e Xd~~ KdcufatOdeehe Rn1Wert8
(Anfanf~fOr (Anftn9$~)!0t tAnta~r'ldttor f!~)mr C~mr1D 
~agen •ut Altenllten •uf Neutnt_.., •uf ~Auf Attenttgen ttd 
AKlffK..a.tk TtM-8Atfe AKIHK-8Mts AKMK-&atl& TNW-B«tll 

Kabel 

1 Kabel 220 kV 

2 · 
Kabel 110 kV 


Kabel Mittelspannungsnetz 

Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 


Freileitungen 

6 Freileitungen 110-380kV 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 


Freileitungen 1 kV 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 


Stationen 

13 3801220111 0130/10 kV-Stationen 

14 
 Hau tverte ilerstationen 

15 
 Ortsnetzstationen 

16 
 Kundenstationen 

Grundstücksanlagen und Gebäude 

17 Stationsgebäude 

26 
 Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 

27 
 Betriebsgebäude 


28 
 Verwaltungs ebäude 
Alle übrigen Anlagegruppen 

10 Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Schalter 

Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und
11 

Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs- , Trafo- und Schaltanlagen 

12 Sonstiges 


18 
 Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 

ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann­19 
und Schaltanlagen 


20 
 Schalteinrichtungen 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 21 
Netzschutzeinrichtungen 

22 Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 

23 
 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 


24 
 Telefonleitungen 

25 
 Fahrbare Stromaggregate 

29 
 Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermittlungseinrichtungen 

30 
 Werkzeuge/ Geräte 


31 
 La ereinrichtun 

32 
 Hardware 

33 
 Software 

34 
 Leichtfahrzeuge 

35 
 Schwerfahrzeu e 

36 
 moderne Messeinrichtun en 


37 
 Smart-Meter-Gatewa 
Summe 
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Anlage 3-3 Verpächter 5 der Netze ODR GmbH Az: BK8-17 /297 4-12 
(Stadtwerke Gingen GmbH) 

t)afStetlUAQ de& SAV „ Gesamt 

8erecbnung der kalkufatoriachen Reatwerte und der bfftulatod9Chen Abschftibungen 

1966 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2000 
1999 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
1988 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 

Freileitun en Abnehmeranschlüsse 2006 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 2005 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 2004 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 2003 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 2002 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 2000 

Aflfangsbestand 

Restwerte $r 
AKIHK 
{EtfRl 

R"1Wertezu 
TNW 
{t!\JR] 

Restwerte der 
AKINK 
(eURJ 

Restwerte tu 
TNW 

{f!UR] 

AbsctmübUnpn AbschrelbUflQen 
zu AKIHK zu TNW 

(EURJ {6UR] 
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Anlage 3-3 Verpächter 5 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
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Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1999 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1998 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1997 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1996 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1995 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1994 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1993 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1992 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1991 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1990 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1989 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1988 

1 . Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1987 
en Abnehmeranschlüsse 1986 

1985 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1984 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1983 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1982 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1981 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1980 

· 1 Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1979 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1978 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1977 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1976 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1975 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1974 

1973 
1972 
2006 
1980 
1977 
1970 
2016 

Kabel 1 kV 2014 
Kabel 1 kV 2013 
Kabel 1 kV 2012 
Kabel 1 kV 2009 
Kabel 1 kV 2008 
Kabel 1 kV 2007 
Kabel 1 kV 2006 
Kabel 1 kV 2005 
Kabel 1 kV 2004 
Kabel 1 kV 2003 
Kabel 1 kV 2002 
Kabel 1 kV 2001 
Kabel 1 kV 2000 
Kabel 1 kV 1999 
Kabel 1 kV 1998 
Kabel 1 kV 1997 
Kabel 1 kV 1996 
Kabel 1 kV 1995 
Kabel 1 kV 1994 

Endbestand 

Rostwerte der 
AK/MK 
(SURJ 

Restwerte .Z.tl 

1'NW 
{EU~ 

Restwerte der 
AKIHK 
[EUR] 

Rfitwerte zu 
lNW 
IEORJ 

Abschraibu~n 
1.U A1<1HK 

(SURJ 

Abschreibungen 
zu TNW 
[EUR) 
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Anlage 3~3 Verpächter 5 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Stadtwerke Gingen GmbH) 

Neta:IO Antagengnlp,,. 
Anschaf· 
fungsjaht 

~ewendete 
NutzUnQ$dat1$t' 

[Jahre} 

Restwerte ttet 
AKIHK 
(EURJ 

Restwerte nl 

'TNW 
[Et!RJ 

Rfft.nrte der 
AKIRK 
{EUR] 

Restwerte zu 
TN.W 
{EIJR) 

Abachretbungen 
t.U At<IHK 

fSURJ 

AbsGb~bungen 

iu TNW 
fEUR] 

Kabel 1 kV 1993 
Kabel 1 kV 1992 
Kabel 1 kV 1991 
Kabel 1 kV 1990 
Kabel 1 kV 1989 
Kabel 1 kV 1988 
Kabel 1 kV 1987 
Kabel 1 kV 1986 
Kabel 1 kV 1985 
Kabel 1 kV 1984 
Kabel 1 kV 1983 
Kabel 1 kV 1982 
Kabel 1 kV 1981 
Kabel 1 kV 1980 
Kabel 1 kV 1979 
Kabel 1 kV 1978 
Kabel 1 kV 1977 
Kabel 1 kV 1976 
Kabel Abnehmeranschlüsse 2016 

· Kabel Abnehmeranschlüsse 2015 
Kabel Abnehmeranschlüsse 2014 
Kabel Abnehmeranschlüsse 2013 
Kabel Abnehmeranschlüsse 2012 
Kabel Abnehmeranschlüsse 2011 
Kabel Abnehmeranschlüsse 2010 
Kabel Abnehmeranschlüsse 2009 
Kabel Abnehmeranschlüsse 2008 
Kabel Abnehmeranschlüsse 2007 
Kabel Abnehmeranschlüsse 2006 
Kabel Abnehmeranschlüsse 2005 
Kabel Abnehmeranschlüsse 2004 
Kabel Abnehmeranschlüsse 2003 
Kabel Abnehmeranschlüsse 2002 
Kabel Abnehmeranschlüsse 2001 
Kabel Abnehmeranschlüsse 2000 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1999 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1998 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1997 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1996 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1995 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1994 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1993 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1992 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1991 

· Kabel Abnehmeranschlüsse 1990 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1989 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1988 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1987 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1986 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1985 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1984 
Kabel Abnehmeranschlüsse 1983 
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Anlage 3-3 Verpächter 5 der Netze ODR GmbH Az.: BKS-17/2974-12 
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Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 

Anach11f· 
fllng&jahr 

1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
2016 
2015 
2014 
2013 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2003 
1998 
1997 
1996 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
1988 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 . 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 

ftlr die Ennlttlung 
der kalk. Abseht. 

Vfi!'Wetldete AJ(!HK 
[EUR] 

Anfangabntand 

angewendllte 
Nuuungt<lauer 

[Jahre} 

Restwerte der 
Al<IHK 
(EUR] 

Rfftwerte .w 
TNW 
{EUR] 

Endbestand 

Reatwertezu 
1'.NW 
[EUR] 

Abschreibungen Abechreibung1111 
lll Al</MK lll TNW 

[EUR) [EUR] 
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Anlage 3-3 Verpächter 5 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
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1964 

1963 

1962 

2016 


Ortsnetzstationen 2015 

Ortsnetzstationen 
 2014 

Ortsnetzstationen· 
 2013 

Ortsnetzstationen 
 2012 

Ortsnetzstationen 
 2011 

Ortsnetzstationen 
 2010 

Ortsnetzstationen 
 2009 

Ortsnetistationen 
 2008 

Ortsnetzstationen 
 2007 

Ortsnetzstationen 
 2006 

Ortsnetzstationen 
 2005 

Ortsnetzstationen 
 2000 

Ortsnetzstationen 
 1999 

Ortsnetzstationen 
 1997 

Ortsnetzstationen 
 1996 

Ortsnetzstationen 
 1995 

Ortsnetzstationen 
 1994 

Ortsnetzstationen 
 1993 

Ortsnetzstationen 
 1992 

Ortsnetzstationen 
 1991 

Ortsnetzstationen 
 1990 

Ortsnetzstationen 
 1989 

Ortsnetzstationen 
 1988 

Ortsnetzstationen 
 1987 

Ortsnetzstationen 
 1986 

Ortsnetzstationen 
 1985 

Ortsnetzstationen 
 1984 

Ortsnetzstationen 
 1983 

Ortsnetzstationen 
 1982 

Ortsnetzstationen 
 1981 

Ortsnetzstationen 
 1980 

Ortsnetzstationen 
 1979 

Ortsnetzstationen 
 1977 

Ortsnetzstationen 
 1976 

Ortsnetzstationen 
 1975 

Ortsnetzstationen 

Ortsnetzstationen 

Ortsnetzstationen 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Femmelde-, Fernrn 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Femm 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernm 

Schalteinrichtun en 

Schalteinrichtun en 
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Abschreibungen 
~ TNW 
fQUR] 

Anlagel'\QfUppe Index 
Restwerte <hJr 

AKIHK 
(EUR] 

Rftt'w9rte zu 
TNW 
fQURJ 

Rntwerte der 
AKIHK 
. (EUR] 

Restwerut zu 
TNW 
{&UR] 

Abachrelbungen 
z.u AKIMK 

(EUR) 
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Anlage 3-4 Verpächter 5 der Netze ODR GmbH Az.: BKS-17/2974-12 
(Stadtwerke Gingen GmbH) 

Darstellung der Nutzungsdauern 

Nutzungs­
Baden-Württemberg

dauername: 


Netzgebiete: (Originäres Netz) 


Anlagen­
gruppen­
nummer 

2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 

24 
25 
26 
27 
28 

29 

30 

31 
32 . 

33 
34 

35 
36 

37 

Kabel 220 kV 

Kabel 110 kV 

Anlagentruppe 

Kabel Mittelspannungsnetz 

Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 

Freileitungen 110-:-380kV 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 

Freileitungen 1 kV 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und 
Schalter 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, 
Fernsteuer-, Fernmelde„, Fernmess- und Automatikanlagen 
sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, 
Trafo- und Schaltanla en 
Sonstiges 

380/220/110/30/10 kV-Stationen 

Hauptverteilerstationen 

Ortsnetzstationen 

Kundenstationen 

Stationsgebäude 

Allgemeirie Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich 
Laufschienen , Außenbeleuchtung in Umspann- und 
Schaltanla en 
Schalteinrichtungen 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, 
Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtun en 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke· 

Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 

Telefonleitungen 

Fahrbare Stromaggregate 

Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 

Betriebsgebäude 

·Verwaltungsgebäude 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); 
Vermittlun seinrichtun en 
Werkzeuge/ Geräte 

Lagereinrichtung 

Hardware 

Software 

Leichtfahrzeuge 

Schwerfahrzeuge 

moderne Mes·seinrichtungen 

Smart-Meter-Gateway 

VOil 1947 1989 

bis 1998 2016 
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Anlage 4 Verpächter 5 der Netze ODR GmbH Az: BK8'"17/2974-12 
(Stadtwerke Gingen GmbH) 

Bwecihnung der 
tQllkulatodsehenAnfang9bnbindAn~d 

~d2016 lndbe9tand 20t& El.genkapltaf • Kürzungen 2016 Kürzungen201• twt.NS vemnaung mtt~ (EUR) 8NetzAtaut NB [EURl (EIJR}(EUfQ anerkannten(EUR} (EURJ Beträgen 
[EORJ 

1. Eigenkapitalquote gern. § 6 StromNEV 

2. Fremdkapitalquote gern. § 6 StromNEV 

3. Kalkulatorische Restwerte des Anlagevermögens 

3.1. Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Altanlagen 

3.1.1. Altanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK} 

3.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 

3.1.1.2 . geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

3.1.1.3. Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu AK/HK 

3.1.1.4. Grundstücke zu AK/HK 

3.1.1 .5. Sonstiges 

3.1.2. Altanlagen zu Tagesneuwerten (TNW) 

3.1.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 

3.1.2.2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

3.1 .2 .3 . Kalk . Restwerte des Sachanlagevermögens zu TNW 

3.1.2.4. Grundstücke zu AK/HK 

3.1.2 .5. Sonstiges 

Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Neuanlagen3.2. 
Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens {ohne Software} 3.2.1. 
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 3.2.2 . 
Kalk . Restwerte des Sachanlagevermögens zu AK/HK3.2.3. 
Grundstücke zu AK/HK3.2.4. 
Sonstiges3.2.5. 

Bilanzwerte der Finanzanlagen4 . 
davon verzinsliche Finanzanlagen 4.a. 

4.b davon Werte aus Cash-Pooling 

4 .1. Anteile an verbundenen Unternehmen 

Ausleihungen an verbundene Unternehmen 4.2. 
Beteiligungen4.3. 
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.4. 
Wertpapiere des Anlagevermögens 4.5. 
Sonstige. Ausleihungen 4.6. 

5. Bilanzwerte des Umlaufvermögens 

5.1. Vorräte 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.2. 
davon verzinsliche Forderungen und sonstige Vermögengegenstände 5.2.a. 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

5.2."1 .a. 

5.2.1. 
davon aus der EEG-Wälzung 

5.2 .1.b. davon aus der KWKG-Wälzung 

davon ggü. Netzkunden 5.2.1.c. 

Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling}5.2.2. 

davon aus der EEG-Wälzung5.2.2.a. 

davon aus der KWKG-Wälzung 5.2.2.b. 

davon ggü. Netzkunden 


Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 


5.2.2.c. 

davon aus der EEG-Wälzung5.2.3.a. 

5.2.3.b. davon aus der KWKG-Wälzung 

davon ggü. Netzkunden 5.2.3.c. 

Sonstige Vermögensgegenstände 5.2.4. 
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Anlage 4 Verpächter 5 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
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Berechnung der 
katkulatorinhenAnt.ngsbestend Anfangsbestand 

Endbestand 2016 &ndbest«nd 2016 l:'!~t<apltal~201$ Kümmgen 201• taut NB Bft.tzA verzlneung mttlaut NB BffetzAttWRl (EUR} {QJaJ •nel1cannten(Etlft) {SURl 
Betragen 

lEURJ 

5.3. Wertpapiere 
5.3.a. davon verzinsliche Wertpapiere 
5.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 

eigene Anteile 5.3.2. 
sonstige Wertpapiere 5.3.3. 

54. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 
davon verzinslicher Bestand an Kasse und Guthaben 5.4.a. 

5.5. Kapitalausgleichsposten 
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten6. 
Aktive latente Steuern 7. 

8. Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 
9. Rückstellungen 
9.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 
9.2. Steuerrückstellungen 
9.3. sonstige Rückstellungen 
9.3.a. davon aus der EEG-Wälzung 

davon aus der KWKG-Wälzung 9.3.b. 
davon ggü. Netzkunden 9.3.c. 
Erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 10. 

10.3.a . davon aus der EEG-Wälzung 
10.3.b. davon aus der KWKG-Wälzung 
10.3.c. davon ggü. Netzkunden 
11. Unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
11 .a. davon aus der EEG-Wälzung 
11 .b. davon aus der KWKG-Wälzung 
11.c. davon ggü. Netzkunden 


Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der 

12. Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

13. Sonstige Verbindlichkeiten, die zinslos zur Verfügung stehen 
13.a. davon aus der EEG-Wälzung 
13.b. davon aus der KWKG-Wälzung 


davon ggü. Netzkunden 

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten14. 

15. Passive latente Steuern 
16. Kapitalausgleichsposten 

Verzinsliches Fremdkapital 17. 
18. Betriebsnotwendiges Vermögen gern. § 6 StromNEV 
19. Betriebsnotwendiges Eigenkapital gern. § 6 StromNEV 
20. tatsächliche Eigenkapitalquote gern. 6 StromNEV 
21 . Eigenkapitalquote gern. § 6 StromNEV 
22. Betriebsnotwendiges Vermögen gern. § 7 StromNEV 
23. Betriebsnotwendiges Eigenkapital gern. § 7 StromNEV 
24. tatsächliche Eigenkapitalquote§ 7 StromNEV 
25. Ei enkapitalquote gern. § 7 StromNEV 
26. Anteil Neuanlagen an SAV 
27. Eigenkapital <40% 
28. davon Neuanla en 
29. davon Altanla en 
30. Eigenka ital >40% 
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Anlage 4 Verpächter 5 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Stadtwerke Gingen GmbH) 

31 
32 . 

33. 
34. 

Beielchnung 

Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen (§ 7 Abs. 4 S. 1 StromNEV) 6,91% 

Eigenkapitalzinssatz für Altanlagen (§ 7 Abs. 4 S. 2 StromNEV) 5,12% 

Zinssatz für überschiessenden EK-Anteil >40% (§ 7 Abs. 7 StromNEV) 2,72% 

Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

Anfengsbe&t.nd 
2016 

laut NB 
~ 

KUrzungen 
(EUR) 

Anfang$be$tand 
2("1$ 

BNetzA 
(EUR] 

~daote 
laut.NS 
(EUR} 

. K11r1.Unget1 
(EUff.l 

~and.2016 
BffetzA 
{&UR) 

Bereohnung der 
kalkulatorisdlen 
E~kapital· 

verzlnsung mit 
aner«annten 

Beb1ig$n 
u 

1. Steuermesszahl (§ 11 Abs. 2 GewStG) 3,5 

2. Hebesatz (§ 16 GewStG) 375% 

3. kalkulatorische Gewerbesteuer 
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Anlage 10-1 Verpächter 5 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Stadtwerke Gingen GmbH) 

fü r Altanlagen zu TNW, Anschattungsjahr < 2006 

für Neuanlagen zu AKIHK, Anschaffungsjahr 2007 - 2016 

für Neuanlagen zu AKJHK, AnschaffungsJahr =2006 

für Neuarllagen zu AKfHK, aus lnveslbudget J -maßnahme 

ra r immate rie lles Anlagevermögen. Anschaffungsjahr 2007 - 2016 

fü r immaterielles Anlagevermögen, Anschaffungsjahr <= 2006 

Ka lkulatorische Abschre ibungen nach§ 6 StromNEV i.V.m. § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 

1.1. 

1.1.1 

1.1.2 

1.1 .3 

1.1.4. 

1.1.5 

1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4 

1.2.5. 

1.3. 

1.3.1 

1.3.1.a 

1.3.1.b 

1.3.2 

1.3.3 

1 3.3.a 

t .3.3.b 

l .3.3.c 

1.3.4 

1.3.5 

l.a 

4.a 

4.b 

11.a 


II 


IV. 

V. 

V.a 

V.b 

V.c 

Vl. a 

V1.b 

Vl.c 

VI. 

Altanlagen zu AKIHK 

Immaterielle Vermögensgegenstände 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

Sachanlagevermögen zu AK/HK 

Grundstücke zu AK/HK 

Sonstiges 

Altanlagen zu TNW 

Immaterielle Vermögensgegenstände 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

Sachanlagevermögen zu TNW 

Grundstücke zu AKIHK 

Sonstiges 

Neuanlagen zu AKJHK 

Immaterielle Vermögensgegenstände 

davon AJ 2007·2016 (Übergangssockel) 

davon AJ • 2006 

Geleistete AnzahlUngen und Anlagen im Bau 

Sachanlagevermögens zu AK/HK 

davon AJ 2007-2016 (Übergangssockel) 


davonAJ • 2006 


davon aus lnvestbudget / .maßnahme 


GrundstückezuAK/HK 


Sonstiges 


kalkulatorisches (Sach)anlagvemnögen nach§ 7 StromNEV i.V.m § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 


Entwicklung des (Sach)anlagevermögens in % (mit Übergangssockel} 


Finanzanlagen 

Bilanzwerte des Umlaufvermögens 

Betriebsnotwendiges Vermögen nach§ 7 StromNEV i.V .m § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssocket) 

Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der Anschlussnehmer z.Jr 
Erstattung von Netzanschlusskosten 

davon ZJ 2007-2016 (Übergangssockel) 

davon ZJ oe:= 2006 

Abzugskapital exkl. BKZINAKB 

Abzugskapital i.V.m. § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel für BKZ) 

Verzinsliches Fremdkapital 

Betriebsnotwendiges Eigenkapital gem. § 7 StromNEV i.V.m § 34 Abs. 6 ARegV (Übergangssockel) 

Betriebsnotwendlges Eigenkapital gern. § 7 StromNEV bei einer Quote von 40 % 

·davonentfallendautAttan1agen 

davon entfallend auf Neuanlagen 

Betriebsnotwendiges Eigenkapital gemäß§ 7 StromNEV über einer Quote von 40 % 

Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung bis zu einer Quote von 40 % - davon entfallend auf Altanlagen 

Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung bis zu einer Quote von 40 % ·davon entfallend auf Neuanlagen 

Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung über einer Quote von 40 % 

Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung GESAMT i.V.m § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 
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Anlage 10-1 Verpächter 5 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
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Anteil dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

Fremdkapitalzinsen i.V.m. § 34 Abs. 6 AR•gV (Übergangssockel) 

Kapitalkosten nach§ 6 Abs. 3 ARegV i.V.m § 34 Abs. 6 ARegV (Übergangssockel) 

Kapitalkostenabzug nach§ 6 Abs. 3 ARegV i.V.m § 34 Abs. 6 ARegV (Ubergangssockel) 
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Anlage 10-2 Verpächter 5 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Stadtwerke Gingen GmbH) 

Baukostenzuschüsse (Kl<Ab) 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 


2005 


2006 


Restwert ohne 
Übergangssocket 
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Anlage 2 Verpächter 6 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Gesellschaft für Engergieversorgung Ostalb mbH) 

vom Netzbetreiber 
Kürzungen anerkannte KostenZiffer Kostenart angegebene Kosten 

[&UR]ll?URJ[EtJR] 

1. Aufwandsgleiche Kosten 

1.1. Materialkosten 

1.1.1 . Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1 .1. Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 

1.1 .1.2. Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 

1.1.1.2.1. nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 

nach KWKG 1.1.1.2.2. 

1.1.1 .2.3. nach § 18 StromNEV 

1.1.1.2.4. Einspeisemanagement-Maßnahmen 

1.1.1.3. Betriebsverbrauch 

Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 
1.1.1.4. 

Standardlastprofilen 

1.1.1 .5. Sonstiges 

1.1 .2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 

1.1.2.1 . Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

1.1 .2.1.a. davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 

1.1 .2.1.b. davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 

1.1.2.1.c. davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

1.1.2.1.d. davon Aufwendungen für Blindstrom gegenüber dem vorgelagerten Netzbetreiber 

1.1.2.1.e. davon Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel gemäß§ 19 Abs. 3 StromNEV 

1.1.2.2. Aufwendungen für Blindstrom gegenüber Dritten 

1.1.2.3. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

1.1 .2.4. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

1.1.2.5. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen 

1.1.2.6. Sonstiges 

1.2. Personalkosten 

1.2.1. Löhne und Gehälter 

1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 

1.2.2.1. Altersversorgung 

1.2.2.2. soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen · 

1.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
1.3.1 . gegenüber verbundenen Unternehmen 

1.3.2. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

1.3.3. gegenüber Kred itinstituten 

1.3.4. Zinszuführungen zu Rückstellungen 

1.3.5. Sonstiges 

1.4. Sonstige Steuern 
1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 
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Anlage 2 Verpächter 6 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
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1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.3. 

1.5.4. 

1.5.5. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

1.5.9. 

1.5.10. 

1.5.11 . 

1.5.12. 

1.5.13. 

1.5.14. 

2. 

2.1 . 

2.1.1. 

2.1 .2. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

3. 
4. 

l.a. 

5. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.3.1. 

5.3.2. 

5.3.3. 

5.3.4. 

5.3.5. 

5.3.6. 

5.4. 

5.4.a. 

5.5. 

5.5.a. 

· 

Konzessionsabgaben 

Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren .und Beiträge 

Versicherungen 

Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 

Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 

Rechts- und Beratungskosten 

Sponsoring, Werbung, Spenden 

Reisekosten und Auslösungen 

Bewirtung und Geschenke 

Wartung und Instandsetzung 

Einzelwertberichtigungen auf Forderungen 

Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen 

Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV 

Sonstiges 

Abschreibungen 

Abschreibungen Immaterielles Anlagevermögen 

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 
und Werten 

Sonstiges 

Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 

Abschreibungen Umlaufvermögen 

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 

Kalk. Eigenkapitalzinsen 

Kalk. Gewerbesteuer 

Netzkosten vor Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträge 

Kostenmindernde Erlöse und Erträge 

Bestandsveränderungen 

Aktivierte Eigenleistungen 

sonstige betriebliche Erträge 

Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen 

Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 

Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 

Erträge aus Blindstrom 

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 

andere sonstige betriebliche Erträge 

Erträge aus Beteiligungen 

davon aus verbundenen Unternehmen 

Erträge aus anderen W~rtpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 

davon aus verbundenen Unternehmen 

vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

[EUR} 

Kiirzungen 
IEWRJ 

anerkannte Kosten 
IEURI 
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Ziffer 

5.6. 

5.6 .1. 

5.6.1.a. 

5.6.1.b. 

5.6.2. 

5.6.2.1. 

5.6.2.2. 

5.6 .2.3. 

5.6.2.4. 

5.6.3. 

5.6.4. 

5.6.5. 

5.7. 
5.7.1. 

5.7.2. 

5.7.2.a. 

5.7.3. 

5.7.3.a. 

5.7 .3.b. 

5.7.4. 

l.b. 

Kostenart 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Erträge aus Finanzanlagen 

davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 

davon Erträge aus Cash-Pooiing 

Erträge aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 

Erträge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Erträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B . Cash-Pooling) 

Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Erträge aus sonstigen Vermögensgegenständen 

Erträge aus Wertpapieren 

Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 

andere sonstige Zinsen urid ähnl iche Erträge 

Umsatzerlöse.(nicht aus Netzentgelten) 

erhobene Konzessionsabgaben 

Erlöse aus EEG 

davon aus Weitergabe des aufgenommenen EEG-Stroms 

Erlöse aus KWKG 

davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWKG) 

davon aus Ausgleichszahlungen von ÜNB (§ 28 Abs. 1 KWKG) 

sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 

Netzkosten nach Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträge 

vom Netzbetr&iber 
angegebene Kosten 

[&UR] 

Ktilzungen 
!EUR] 

anerkannte Kosten 
IEUR] 
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Anlage 3-1 Verpächter 6 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Gesellschaft für Engergieversorgung Ostalb mbH) 

Katkulatt>rische Ka:lkuf1torische Kalkuli11totiache lnsget>amtAbschreibungen fllt AbschMJbungen Nr Abachreibungen ftk 
g.wlchtet mit den Quoten10 Altantagen aufAltanlagen •Uf tftttan~•uf nach § 6 1$.3 $tromN&.V

AKIHK-Bula TNW-8asis AKJMK..ßasts 

Kabel 

1 Kabel 220 kV 


Kabel 110 kV 

Kabel Mittelspannungsnetz 


4 Kabel 1 kV 

5 
 Kabel Abnehmeranschlüsse 

Frelleitungen 

6 Freileitungen 110-380kV 


Freileitungen Mittelspannungsnetz 


8 
 Freileitungen 1 kV 
9 Freileitungen Abnehmeranschlüsse 

Stationen 

13 380/220/110/30/1 OkV-Stationen 

14 
 Hauptverteilerstationen 

15 
 Ortsnetzstationen 

16 
 Kundenstationen 

Grundstücksanlagen und Gebäude 

17 Stationsgebäude 

26 
 Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 


27 
 Betriebsgebäude 


28 
 Verwaltungsgebäude 
Alle übrigen Anlagegruppen 

10 Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Schalter 


Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernsteuer-. Femmelde-, Femmess- und

11 

Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, Trafo- und Schaltanlagen 


12 
 Sonstiges 

18 
 Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 


ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließl ich Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann- und

19 

Schaltanlagen 


20 
 Schalteinrichtungen 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
21 

Netzschutzeinrichtungen 


22 
 Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 

23 
 Zähler, Messeinrichtungen. Uhren, TFR-Empfänger 

24 
 Telefonleitungen 


25 
 Fahrbare Stromaggregate 


29 
 Geschäftsausstattun (ohne EDV, Werkzeu e/Geräte); Vermittlun seinrichtungen 


30 
 Werkzeuge/ Geräte 


31 
 Lagereinrichtung 

32 
 Hardware 

33 
 Software 


34 
 Leichtfahrzeuge 


35 
 Schwerfahrzeuge 


36 
 moderne Messeinrichtungen 


37 
 Smart-M eter-Gateway 
Summe 
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~totmme~· Mku~RettwWta. KalkulatoMche R.atwtrl8 f(aUl:ukltomwhe Rotwerte. ~~· t<.aPculaWAtche~ 
{~s~ftk (Anfangt1*tand)fllt ~ttd)ftlt (lndbftttnd)fOr ~nd)fflr (~·ftk 

A:tt.nt49.eiuuf AIWltaget1 a\lf ~-auf ~ •ut Mlnlqttn a1;1t lteu#llapn 
At<JHK...a.*1$ l'NW-IA* At<00<-8ült AKIMK-e...1$ TNW-e.tla auf AM-IK~BMi. 

Kabel 

Freileitungen 

Kabel 220 kV 

Kabel 110 kV 

Kabel Mittelspannungsnetz 

Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 

Stationen 

6 Freileitungen 110-380kV 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 

Freileitungen 1 kV 

Freileitun en Abnehmeranschlüsse 

13 . 380/220/11 0/30/10 kV-Stationen 

14 Hau tverteilerstationen 

15 Ortsnetzstationen 

16 Kundenstationen 
Grundstücksanlagen und Gebäude 

Alle übrigen Anlagegruppen 

17 Stationsgebäude 

26 Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 

27 Betriebsgebäude 
28 Verwaltungsgebäude 

10 Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Schalter 

11 Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernsteuer- , Fernmelde-, Fernmess- und 
Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, Trafo- und Schaltanlagen 

12 Sonstiges 

16 Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanla en 

19 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann­
und Schaltanlagen 

20 Schalteinrichtungen 

21 Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-. Automatikanlagen , Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtungen 

22 Ortsnetz-Transformatoren , Kabelverteilerschränke 

23 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Em fän er 

24 Telefonleitungen 

25 Fahrbare Stromaggre ate 

29 Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermittlungseinrichtungen 
30 Werkzeuge/ Geräte 

31 La ereinrichtun 
32 Hardware 

33 Software 

34 Leichtfahrzeu e 

35 Schwerfahrzeu e 

36 moderne Messeinrichtun en 

37 Smart-Meter-Gatewa 
Summe 
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Anlage 3-3 Verpächter 6 der Netze ODR GmbH Az: BK8-17 /297 4-12 
(Gesellschaft für Engergieversorgung Ostalb mbH) 

2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
1999 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
1988 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
2008 

Freileitun en Abnehmeranschlüsse . 2006 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 2005 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 2004 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 2003 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1999 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1998 

en Abnehmeranschlüsse 1997 
1996 

Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1995 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1994 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1993 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1992 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1991 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1990 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1989 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1988 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1987 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1986 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1985 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1984 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1983 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 1982 
Freileitun en Mittels annun snetz 1982 

tnd&x 
~der 

A'KIHK 
[EUR} 

Ri!9~ri91U 

TNW 
latlRl 

Endbeatand 

Restwerte dtr 
AKIHK 
(GUAJ 

Rfftwerte zu 
TNW 
teURl 

AbsctmHbungen Absehr6lbungen 
zu AKl.MK :tu TNW 

{EUfq {St$) 
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Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 ·kv 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 

2016 
2015 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
1988 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
2016 
2015 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
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Anlage 3-3 Verpächter 6 der Netze ODR GmbH Az: BKS-17/2974-12 
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1 Kabel Abnehmeranschlüsse 
1 Kabel Abnehmeranschlüsse 
1 Kabel Abnehmeranschlüsse 
1 Kabel Abnehmeranschlüsse 
1 Ka_bel Abnehmeranschlüsse 
1 Kabel Abnehmeranschlüsse 
1 Kabel Abnehmeranschlüsse 
1 Kabel Abnehmeranschlüsse 
1 Kabel Abnehmeranschlüsse 
1 Kabel Abnehmeranschlüsse 
1 Kabel Abnehmeranschlüsse 
1 Kabel Abnehmeranschlüsse 
1 Kabel Abnehmeranschlüsse 
1 Kabel Abnehmeranschlüsse 
1 Kabel Abnehmeranschlüsse 
1 Kabel Abnehmeranschlüsse 
1 Kabel Abnehmeranschlüsse 
1 Kabel Abnehmeranschlüsse 
1 Kabel Abnehmeranschlüsse 
1 Kabel Abnehmeranschlüsse 
1 Kabel Abnehmeranschlüsse 
1 Kabel Abnehmeranschlüsse 
1 Kabel Abnehmeranschlüsse 
1 Kabel Abnehmeranschlüsse 
1 Kabel Abnehmeranschlüsse 

Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 

2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
1988 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
2016 
2015 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
1999 
1998 
1996 
1994 
1993 

Index 
Restwerte der 

AKIHK 
{EUR) 

Restwert.& zu 
TNW 
tSURJ 

R:estw6tte d&r 
M<IHK 
[EUR] 

Restwerte zu 
TMW 

tEURJ 

Abschreibungen Abschreibungen 
zu At<IHK au lMW 

(EUR) (EUR] 
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Anlage 3-3 Verpächter 6 der Netze ODR GmbH Az.: BKS-17/2974-12 
(Gesellschaft für Engergieversorgung Ostalb mbH) 

1 

1 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstatiohen 
Ortsnetzstationen· 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Femrnelde-, Fernrn 
Rundsteuer-, Fernsteuer-. Femmelde-. Fernm 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Femm 

1990 
1989 
1988 . 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
2016 
2015 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2007 
2006 
2005 
2004 
2001 
.1999 
1998 

. 1996 

1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
1988 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
2013 
1994 
1989 

Index 
Restwerte der 

AKlttK 
[&Ufitl 

Rfltwette l'.U 

TNW 
fEURl 

Resiw6rte der 
AKJHK 
(EUR) 

Rutwerte- zu 
TNW 
{EIJR] 

Absohretbu•n Al>Schretbungen 
zu AKIHK zu TNW 

(Eillt] (EUR} 
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Anlage 3-4 Verpächter 6 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Gesellschaft für Engergieversorgung Ostalb mbH) 

Darstellung der Nutzungsdauern 

Nutzungs­
Baden-Württemberg

dauername: 


Netzgebiete: (Originäres Netz) 


Antag.en„ 
gruppen. 
nummer 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 

24 
25 
26 
27 
28 

29 

30 

31 

32 

33 
34 

35 

36 

37 

Kabel 220 kV 

Kabel 110 kV 

Anlagengruppe 

Kabel Mittelspannungsnetz 

Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 

Freileitungen 110-380kV 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 

Freileitungen 1 kV 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und 
Schalter 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, 
Fernsteuer-, Fernmelde-', Fernmess- und Automatikanlagen 
sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, 
Trafo- und Schaltanla en 
Sonstiges 

380/220/110/30/10 kV-Stationen 

Hauptverteilerstationen 

Ortsnetzstationen 

Kundenstationen 

Stationsgebäude 

Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich 
Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann- und 
Schaltanra en 
Schalteinrichtungen 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, 
Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtun en 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 

Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 

Telefonleitungen 

fahrbare Stromaggregate 

Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 

Betriebsgebäude 

Verwaltungsgebäude 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); 
Vermittlun seinrichtun en 
Werkzeuge/ Geräte 

Lagereinrichtung 

Hardware 

Software 

Leichtfahrzeuge 

Schwerfahrzeuge 

moderne Messeinrichtungen 

Smart-Meter-Gateway 

von 1947 1999 
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Anlage 4 Verpächter 6 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Gesellschaft für Engergieversorgung_Ostalb mbH) 

!Berechnung der kaUWfatorlschen Et~, _en_k_a....ptta_-_tv_e_rz_lns_u_nt.._-. -----------,.-------+---------..------.......----.---,.------.....--------....---~-----i 

1. 

2. 
3. 

3.1. 

3.1.1. 

3.1.1.1. 

3.1.1 .2. 

3.1.1 .3. 

3.1.1.4. 

3.1.1 .5: 

3.1.2. 

3.1.2.1. 

3.1.2.2. 

3. 1.2.3. 

3.1.2.4. 

3.1 .2.5. 

3.2. 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

3.2.4 . 

3.2 .5. 

4. 

4.a. 

4.b. 

4.1. 

4.2. 

4 .3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 
5, 

5.1. 

5.2. 

5.2.a. 

5.2,.1. 

5.2.1.a. 

5.2.1.b. 

5.2 .1.c. 

5.2 .2. 

5.2.2.a. 

5.2.2.b. 

5.2.2.c. 

5.2 .3. 

5.2.3.a. 

5.2.3.b. 

5.2.3.c. 

5.2.4. 

Eigenkapitalquote gern. § 6 StromNEV 

Fremdkapitalquote gern. § 6 StromNEV 

Kalkulatorische Restwerte des Anlagevermögens 

Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Altanlagen 

Altanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten {AK/HK) 

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens {ohne Software) 

geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu AK/HK 

Grundstücke zu AK/HK 

Sonstiges 

Altanlagen zu Tagesneuwerten (TNW) 

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 

geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu TNW 

Grundstücke zu AK/HK 

Sonstiges 

Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Neuanlagen 

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 

geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu AK/HK 

Grundstücke zu AK/HK 

Sonstiges 

Bilanzwerte der Finanzanlagen 

davon verzinsliche Finanzanlagen 

davon Werte aus Cash-Pooling 

Anteile an verbundenen Unternehmen 

Ausleihungen an verbundene Unternehmen 

Beteiligungen 

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Wertpapiere des Anlagevermögens 

Sonstige Ausleih.ungen 

Bilanzwerte des Umlaufvermögens 

Vorräte 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

davon verzinsliche Forderungen und sonstige Vermögengegenstähde 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

davon aus der EEG-Wälzung 

davon aus der KWKG-Wälzung 

davon ggü. Netzkunden 

Forderungen gegen verbundene Unternehmen {z.B. Cash-Pooling) 

davon aus der EEG-Wälzung 

davon aus der KWKG-Wälzung 

davon ggü . Netzkunden 

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

davon aus der EEG-Wälzung 

davon aus der KWKG-Wälzung 

davon ggü. Netzkunden 

Sonstige Vermögensgegenstände 

An~d 
201$ 

tMltff8 
(EUR] 

Kürzungen 
(EUR} 

Anfa~d 
2011 

BNetzA 
[&tJRJ 

lndbettand 2016 
taut NS 
(SUJtJ 

KOnungen 
[EUR] 

&~2018 
atl.a:A 
(EUR} 

Bereehnung der 
kalkulatorifetlen 
Ei§Qnkapltat~ 

verzlneung mit 
anerkannten 

Betragen 
tEURJ 
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Anlage 4 Verpächter 6 der Netze ODR GmbH Az.: BKB-17/2974-12 
(Gesellschaft für Engergieversorgung Ostalb mbH) 

Berechnung der 
kalkulatoriechenAnfaqsbestand Anfang8bMtand 

~2016 Endbestad 2018 Elgenf<aplt«1·Kürzungen 2018201• KGmmget'IhwtNS . BffetzA verzlnaung m1t(EUR}IMNB BHetz.A [EUR] 
(EUR)(EURJ anerkannten(EUR] (aURJ 

Beträgen 

5.3. Wertpapiere 

5.3.a. davon verzinsliche Wertpapiere 

5.3.1 . Anteile an verbundenen Unternehmen 
5.3.2. eigene Anteile 

5.3.3 sonstige Wertpapiere 

5.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 

5.4.a. davon verzinslicher Bestand an Kasse und Guthaben 

Kapitalausgleichsposten5.5. 
6. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 

7. Aktive latente Steuern 

8. Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

9. Rückstellungen 

9.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

9.2. Steuerrückstellungen 

9.3. sonstige Rückstellungen 

9.3.a. davon aus der EEG-Wälzung 

9.3.b. davon aus der KWKG-Wälzung 

9.3.c davon ggü. Netzkunden 

10. Erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 

10.3.a. davon aus der EEG-Wälzung 

10.3.b. davon aus der K\NKG-Wälzung 

10.3.c. davon ggü. Netzkunden 

11. Unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

11 .a . davon aus der EEG-Wälzung 

11.b. davon aus der KWKG-Wälzung 

11.c. davon ggü. Netzkunden 

Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der 
12. Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

13. Sonstige Verbindlichkeiten, die zinslos zur Verfügung stehen 

13.a . davon aus der EEG-Wälzung 

davon aus der KWKG-Wälzung .13.b. 

13.c. davon ggü Netzkunden 

14. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 

15. Passive latente Steuern 

16. Kapitalausgleichsposten 

Verzinsliches Fremdkapital17. 
18. Betriebsnotwendiges Vermögen gern. § 6 StromNEV 
19. Betriebsnotwendiges Eigenkapital gern. § 6 StromNEV 
20. tatsächliche Eigenka italquote gern. § 6 StromNEV 

21. Eigenkapitalquote gern. § 6 StromNEV 

22. Betriebsnotwendiges Vermögen gern. § 7 StromNEV 

23. Betriebsnotwendiges Eigenkapital gern. § 7 StromNEV 

24. tatsächliche Eigenkapitalquote § 7 StromNEV 

25. Eigenkapitalquote gern. § 7 StromNEV 

26. Anteil Neuanlagen .an SAV 
27. Eigenkapital <40% 

28. davon Neuanlagen 
29. davon Altanlagen 

30. Eigenkapital >40% 

u 
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Anlage 4 Verpächter 6 der Netze ODR GmbH Az.: BKB-17/2974-12 
(Gesellschaft für Engergieversorgung Ostalb mbH) 

Sefect\nung der 
kalku~en 

~d2016 Eigenkapital„ 
BNetzA venlnsung mit 
fSUR} •nerkennten 

Beträgen 

31. Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen (§ 7 Abs. 4 S. 1 StromNEV) 
32. Eigenkapitalzinssatz für Altanlagen (§ 7 Abs. 4 S. 2 StromNEV) 
33. Zinssatz für überschiessenden EK-Anteil >40% (§ 7 Abs. 7 StromNEV) 
34. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

6,91% 
5,12% 
2,72% 

A~tand 
201• 

tautffS 
(EUR] 

Kürzungen 
(EUR} 

Anfangsbutand 
2016 

BNetzA 
{EUR} 

Endbestand 2046 
teutNS 
{SURJ 

3,5 
2. Hebesatz (§ 16 GewStG) 375% 
3. kalkulatorische Gewerbesteuer 
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Anlage 10-1 Verpächter 6 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Gesellschaft für Engergieversorgung Ostalb mbH) H_......._ ­

l~l~risot„; Ä~~- ll!'ll!IAli„ !(~.~...., ~-----~-·~~ · · """j_*,_r,"'"'lf-~ ~----f--'---_.______._____.._______,_______.._____...._____._____._______._____.____~~"'-----'------'------' 

1 für Attanlagen zu AKIHK, Anschaffungsjahr < 2006 

2 rurAltanlagen zu TNW, Anschaft'ungsjahr < 2006 


für Neuanlagen zu AKIHK. Anschaffungsjahr 2007 - 2016 


rar Neuanlagen zu AK/HK, Anschaffungsjahr =2006 


für Neuanlagen zu AKJHK, aus lnvestbudget / -maßnahme 


für immaterielles Anlagevermögen. Anschaffungsjahr 2007 - 2016 


für immaterielles Anlagevermögen. Anschaffungsjahr <= 2006 


Kalkulatorische Abschreibungen nach§ 6 StromNEV i.V.m. § 34 Abs. 5 ARegV (Ubergangssockel) 


1.1. Altanlagen zu AKJHK 

1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

1.1.2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

1.1.3. Sachanlagevermögen zu AKJHK 

1. 1.4 Grundstücke zu AK/HK 

1.1.5. Sonstiges 

1.2. Altanlagen zu TNW 

1.2.1. Immaterielle Vermögeasgegenstände 

1.2.2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

1.2.3 Sachanlagevermögen zu TNW 

1 .2.4. Grundstücke zu AK/HK 

1.2.5. Sonstiges 

1.3. Neuanlagen ·zu AKIHK 

1.3.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1.3.1.a davon AJ 2007-2016 (Übergangssockel) 

1.3.1.b davon AJ =2006 

1.3.2 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

1.3.3 Sachanlagevermögens zu AKIHK 

1 .3.3.a davon AJ 2007-2016 (Übergangssockel) 

1.3.3.b davon AJ =2006 

1.3.3.c davon aus lnvestbudget / -maßnahme 

1.3.4. Grun-dstücke zu AKIHK 

1.3.5 Sonstiges 

kalkulatorisches (Sach)alJlagvennögen nach§ 7 StromNEV i.V.m § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 

1.a Entwicklung des (Sach)anlagevermögens in % (mit Übergangssockel) 

Finanzanlagen 


Bilanzwerte des Umlaufvermögens 


l.a Betriebsnotwendiges Vermögen nach§ 7 StromNEV i.V .m § 34 Abs. 5 ARegV (Ubergangssocket) 

Erhattene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der Anschlussnehmer zur 
Erstattung von Netzanschlusskosten 

4.a davon ZJ 2007-2016 (Übergangssockel) 

4 _b davon ZJ <= 2006 

11.a 	 Abzugskapital exkL BKZ/NAKB 

II. 	 Abzugskapital i.V.m. § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel für BKZ) 

III. 	 Verzinsliches F.remdkapital 

IV. 	 Belriebsnotwendiges Eigenkapital gern.§ 7 StromNEV i.V.m § 34 Abs. 6 ARegV (Übergangssockel) 

V. 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital gern. § 7 StromNEV bei einer Quote von 40 % 

V.a 	 davon entfallend auf Altanlagen 

V.b 	 davon entfallend auf Neuanlagen 

Betriebsnotwendiges Eigenkapital gemaß § 7 StromNEV. über einer Quote von 40 % 

VLa Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung bis zu einer Quote von 40 % - davon entfallend auf Altanlagen 

Vl.b Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung bis zu einer Quote von 40 % - davon entfallend auf Neuanlagen 

Vl.c Kalkulatorische EigenkapitatverzinsUng über einer Quote von 40 % 

VI. 	 Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung GESAMT i.V.m § 34 Abs. 5 ARegV jÜber'gangssockel) 
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Anlage 10-1 Verpächter 6 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Gesellschaft für Engergieversorgung Ostalb mbH) 

lfJ 1<, 4;1<u~~~·\le1 ~-*"-lW"Btv\i.~A~. !i\ 
~-Hebesatz 375%1 

l .b l steuermesszahl 3.5% 1 

l.c JGewerbesteuersatz 13.13%1 

II. 1Kalkulatoris_che Gewerbesteuer' 

Kapitalkosten nach§ 6 Abs. 3 ARegV i.V.m § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 

Kapitalkostenabzug nach§ 6 Abs. 3 ARegV i.V.m § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 

-------~-------·---
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 Verpächter 6 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12
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Anlage 10-3 
 Verpächter 6 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Gesellschaft für Engergieversorgung Ostalb mbH) 

&nCO(lf'CllCJ'l~beneKonzess1anen.qewerbhcheSchutzrechteundahnl1che 2014 
~it~hi:. f!:!"-QtoeneKonzessiOnenqev.erbllcheSchutzrechteundahnl1che 2015 
~I ur.a~~rbeneKonzess1onen."qev.erbl1cheSchutzrechteundahnl1che 
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Anlage 2 Verpächter 7 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Stromnetz Langenau GmbH Co. KG ) 

vom Netzbetreiber 
Küaungon anarttannt• Kost•n2lffer Kostenart angegebene Kosten 

fEUR] EEUR)IEURl 
1. Aufwandsgleiche Kosten 

1.1. Materialkosten 

1.1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1 .1. Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 

1.1.1.2. Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 

1.1.1.2.1. nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 

1.1.1 .2.2. nach KWKG 

1.1.1.2.3. nach § 18 StromNEV 

1.1.1 .2.4. Einspeisemanagement-Maßnahmen 

1.1.1.3. Betriebsverbrauch 

Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 
1.1.1.4. 

Standardlastprofilen 

1.1.1.5. Sonstiges 

1.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 

1.1.2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

1.1.2.1.a. davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 

1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 

1.1 .2.1 .c. davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

1.1.2.1.d. davon Aufwendungen für Blindstrom gegenüber dem vorgelagerten Netzbetreiber 

1.1.2.1.e. davon Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel gemäß§ 19 Abs. 3 StromNEV 

Aufwendungen für Blindstrom gegenüber Dritten 1.1 .2.2. 

1.1.2.3. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 1.1.2.4. 

1.1.2.5. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen 

1.1.2.6. Sonstiges 

1.2. Personalkosten 

1.2.1. Löhne und Gehälter 

1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 

1.2.2.1. Altersversorgung 

soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 1.2.2.2. 

1.3. Zinsen. und ähnliche Aufwendungen 

1.3.1. gegenüber verbundenen Unternehmen 

1.3.2. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

1.3.3. gegenüber Kreditinstituten 

1.3.4. Zinszuführungen zu Rückstellungen 

1.3.5. Sonstiges 

1.4. Sonstige Steuern 

1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 
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Anlage 2 Verpächter 7 der Netze ODR GmbH Az. : BKS-17/2974-12 
(Stromnetz Langenau GmbH Co. KG ) 

vom Netzbetreiber 
Kürzungen anerkannte Kostenangegebene Koatel'.IKostenart (EUR) fEURJ[EUR] 

1.5.1. Konzessionsabgaben 

1.5.2. Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Beiträge 

1.5.3. Versicherungen 

.1.5.4. Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 

1.5.5 . . Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 

1.5.6. Rechts- und Beratungskosten 

1.5.7. Sponsoring, Werbung, Spenden 

1.5.8. Reisekosten und Auslösungen 

1.5.9. Bewirtung und Geschenke 

1.5.10. Wartung und Instandsetzung 

1.5.11 . Einzelwertberichtigungen auf Forderungen 

1.5.12. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen 

1.5.13. Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV 

1.5.14. Sonstiges 

2. Abschreibungen 
2.1. Abschreibungen Immaterielles Anlagevermögen 

2.1.1. 
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 
und Werten 

2.1.2. Sonstiges 

2.2. Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 

2.3. Abschreibungen Umlaufvermögen 

2.4. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 

3. Kalk. Eigenkapitalzinsen 
4. Kalk. Gewerbesteuer 
l.a. Netzkosten vor Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträge 
5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge 
5.1 . Bestandsveränderungen 
5.2. Aktivierte Eigenleistungen 
5.3. sonstige betriebliche Erträge 
5.3 .1. Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen 

5.3.2. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 

5.3.3. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 

5.3.4. Erträge aus Blindstrom 

5.3.5. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 

5.3.6. andere sonstige betriebliche Erträge 

5.4. Erträge aus Beteiligungen 
5.4.a. davon aus verbundenen Unternehmen 

5.5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 
5.5.a. davon aus verbundenen Unternehmen 
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Anlage 2 Verpächter 7 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Stromnetz Langenau GmbH Co. KG ) 

vom Netzbetreiber Kürzung.., anerkannte KoetenKostenart angegebene Kosten 
EEURli!URJf&URJ 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.6. 
Erträge aus Finanzanlagen 5.6.1. 

davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 5.6.1.a. 

davon Erträge aus Cash-Pooling 5.6.1.b. 

Erträge aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 5.6.2. 

Erträge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.6.2.1 . 

_Erträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) 5.6.2.2. 

Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5.6.2.3. 

Erträge aus sonstigen Vermögensgegenständen 5.6.2.4. 

.Erträge aus Wertpapieren 5.6.3. 

Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 5.6.4. 

andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.6.5. 

Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten) 5.7. 

erhobene Konzessionsabgaben 5.7.1. 

5.7.2. . Erlöse aus EEG 

davon aus Weitergabe des aufgenommenen EEG-Stroms 5.7.2.a. 

Erlöse aus KWKG 5.7.3. 

davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWKG) 5.7.3.a. 

davon aus Ausgleichszahlungen von ÜNB (§ 28 Abs. 1 KWKG) 5.7.3.b. 

sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 5.7.4. 

Netzkosten nach Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträge l.b. 
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Anlage 3-1 Verpächter 7 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-.12 
(Stromnetz Langenau GmbH Co. KG ) 

to 

Kabel 

1 Kabel 220 kV 
2 Kabel 11 0 kV 
3 Kabel Mittelspannungsnetz 

4 Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen 

6 Freileitungen 110-380kV 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 

8 Freileitungen 1 kV 

9 Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Stationen 

13 380/220/110/30/10 kV-Stationen 
14 Hauptverteilerstationen 
15 Ortsnetzstationen · 

16 Kundenstationen 
Grundstücksanlagen und Gebäude 

17 Stationsgebäude 
26 Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
27 Betriebsgebäude 

28 Verwaltu ngsgebäude 
Alle übrigen An lagegruppen 

10 Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Schalter 

11 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und 
Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, Trafo- und Schaltanlagen 

12 Sonstiges 

18 Allgemei ne Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 

19 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann- und 
Schaltanlagen 

20 Schalteinrichtungen 

21 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler. 
Netzschutzeinrichtungen 

22 Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
23 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 

24 Telefonleitungen 
25 fahrbare Stromaggregate 

29 Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte}; Vermittlungseinrichtungen 
30 Werkzeuge/ Geräte 

31 Lagereinrichtung 

32 Hardware 

33 Software 
34 Leichtfahrzeuge 
35 Schwerfahrzeuge 

36 moderne Messeinrichtungen 
37 Smart-Meter-Gateway 

Summe 

Katkufatorlsche 
Abschreibunoen mr 

AltanlaQenauf 
AKIHK4ia9l& 

Kalkufatomone 
Abt<:tmtlbungtm fOr 

Alt•ntaaen auf 
TNW-8aal5 

K~lkutatorische 
A~g.enfth' 

Neuantigen aut 
AKJHK-Bat'1a 

lnsgee.tmt 
g$Wlentat mltden QuQWn 
nach §61S.3 StromNEV 

Seite 1 von 1 




Anlage 3-2 Verpächter 7 der Netze ODR GmbH Az.: BKB-17/2974-12 
(Stromnetz Langenau GmbH Co. KG ) 

l<atkutaiortaoM Ralwemt' KalkulatDl'luM~ Kalkuhdortsche~ .K•lk~ttntww&e ·~~'*'~~ 
~bfftud)fO( (A~)ftlr ~'°' (~)fllt ' (lndbttW!d)ft>I' 1 ~fQ(1D 
~ •uf Ahlntaoen •uf Nednlag.n IUf Abnlqen auf AHMtagen :auf NeuanllQtln 
At<MK...._ TNW-8Mt$ At<Mt<.aa.a AKIKI<~ TNW'Bf818 auf AMiK~htlt 

Kabel 

1 Kabel 220 kV 


2 
 Kabel 110 kV 


Kabel Mittelspannungsnetz 

4 
 Kabel 1 kV 


5 
 Kabel Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen 

6 Freileitungen 110-380kV 

Freileitungen Mittelspannun snetz 


Freileitungen 1 kV 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 


Stationen 

13 380/220/1 10/30/10 kV-Stationen 

14 
 Hauptverteilerstationen 


15 
 Ortsnetzstationen 

16 
 Kundenstationen 

Grundstücksanlagen und Gebäude 

17 Stationsgebäude 

26 
 Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 

27 
 Betriebsgebäude 

28 
 Verwaltungsgebäude 

Alle übrigen Anlagegruppen 

10 Stalionseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Schalter 

Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrich\ungen, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und 
11 

Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs- , Trafo- und Schaltanlagen 

12 Sonstiges 

18 
 Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 

ortsfesie Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen . Außenbeleuchtung in Umspann­19 
und Schaltanlagen 

20 Schalteinrichtungen 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
21 

Netzschutzeinrichtungen 

22 Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 


23 
 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfän er 


24 
 Telefonleitun en 

25 
 Fahrbare Stroma gregate 

29 
 Geschäflsausstattun (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermittlungseinrichtun en 

30 
 Werkzeuge/ Geräte 

31 
 La ereinrichtun 

32 
 Hardware 


33 
 Software 

34 
 Leichtfahrzeu e 

35 
 Schwerfahrzeuge 

36 
 moderne Messeinrichtun en 


37 
 Smart-Meter-Gatewa 
Summe 
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Anlage 3-3 Verpächter 7 der Netze ODR GmbH Az: BK8-17/297 4-12 
(Stromnetz Langenau GmbH Co. KG ) 

'Barsteltung ­ SAV. Gesamt 

snetz 

snetz 

Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1985 
1986 
1987 
1988 
1991 
1992 
1'993 
1994 
1995 
1997 
1999 
2001 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
1982 
1983 
1986 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Jndex 
Restwerte der 

AKIMK 
[etll1Q 

Restwerte~ 

TNW 
llORl 
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Anlage 3-3 Verpächter 7 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Stromnetz Langenau GmbH Co. KG ) 

Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 

1 Kabel 1 kV 
1 Kabel 1 kV 

- 1 Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 

Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 

Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 

Ansclulf­
fungsjllhr 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2005 
2006 
2010 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

fllr die E1mlttlung 
der kalk. Abschr. 

ve-dete Al([MK 
{t5UR) 

Anfangsbestand 

angewendete 
Nutzungsd11uer 

[Jahre) 
lndllll 

Rnt'ftrte zu 
TNW 
(EURJ 

Restweite der 
Ai<IHK 
[EUfq 

Re.stwerte zu 
l'NW 
[EIJRJ 

Abschreibungen A.bscbtelbung.n 
zu AKIHK zu TNW 

[EURJ [EUR) 
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Anlage 3-3 Verpächter 7 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Stromnetz Langenau GmbH Co. KG) 

Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 

Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel_ Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 

1988 
-1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
1982 
1991 
1996 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1-994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Restwerte -der 
AKIHK 
(8tJRl 

Rfftw.rtezu 
TMV 

{EUR] 

R~rteder 

AKIHK 
{EUR) 

Reatwettez.:u 
TNW 

tFHJR) 

Abtohrelbungen Abschreibungen 
zu AKIHK m TNW 

l6URJ [EUR) 
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Anlage 3-3 Verpächter 7 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Stromnetz Langenau GmbH Co. KG ) 

Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en A_bnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 

.1 Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Kabel Mittels annun snetz 
Freileitun en Mittels annun snetz 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 

Kabel Mittels annun snetz 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Ortsnetzstationen 

Ortsnetzstationen 
.Kabel Mittels annun snetz 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Ortsnetzstationen 
Kabel Mittels annun snetz 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Ortsnetzstationen 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2Q09 
2010 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2005 
2006 
2007 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2013 
2013 
2013 

2014 
2014 
2015 
2015 
2015 
2015 
2016 
2016 
2016 

Restwerte der 
AKIHK 
(€UR) 

Restwerte zu 
TNW 
f&URl 

lndbestand 

Rfftwerte der 
AKIHK 
(EUR) 

Restwerte zu 
TNW 
tEUft] 

Ahacbrtft>ungen Abschreibungen 
1.u AKIHK nt TNW 

(eURJ {&.UR) 
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Anlage 3-4 Verpächter 7 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Stromnetz Langenau GmbH Co. KG ) 

Darstellung der Nutzungsdauern 

Nutzungs:­
Baden-Württemberg

dauername: 


Netzgebiete: (Originäres Netz) 


Anlqen­
gruppen„ 
nummer 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 . 
17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
25 
26 
27 
28 

29 

30 

31 

32 

33 
34 

35 
36 
37 

Kabel 220 kV 

Kabel 110 kV 

Anlagengruppe 

Kabel Mittelspannungsnetz 

Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 

Freileitungen 110-380kV 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 

Freileitungen 1 kV 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und 
Schalter 
Schutz:-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, 
Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und Automatikanlagen 
sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, . 
Trafo- und Schaltanla en · 
Sonstiges 

380/220/1i0/30i10 kV-Stat1onen 

Hauptverteilerstationen 

0 rtsnetzstati on e n 

Kundenstationen 

Stationsgebäude 

Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich 
Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann- und 
Schaltanla en 
Schalteinrichtungen . 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, 
Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtun en 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 

Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 

Telefonleitungen 

Fahrbare Stromaggregate 

Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 

Betriebsgebäude 

Verwaltungsgebäude 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); 
Vermittlun seinrichtun en 
Werkzeuge/ Geräte 

Lagereinrichtung 

Hardware 

Software 

Leichtfahrzeuge 

Schwerfahrzeuge 

moderne Messeinrichtu.ngen 

Smart-Meter-Gateway 

VOR 1947 

bis 1998 2016 
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Anlage 4 Verpächter 7 der Netze ODR GmbH Az.: BKB-17/2974-12 
(Stromnetz Langenau GmbH Co. KG ) 

1. Eigenkapitalquote gem. § 6 StromNEV 

2. Fremdkapitalquote gem. § 6 StromNEV 

3. Kalkulatorische. Restwerte des Anlagevermögens 

3.1. Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Altanlagen 

3.1.1. Altanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) 

3.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 

3.1.1.2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

3. 1.1.3. Kalk. Restwerte des Sachanlagevennögens zu AK/HK 

3.1.1.4. Grundstücke zu AK/H K 

3.1 .1.5. Sonstiges 

3.1.2. Altanlagen zu Tagesneuwerten (TN\N) 

3.1.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ·(ohne Softv.lare) 

3.1.2.2. geleistete Anzah lungen und Anlagen im Bau 

3.1.2.3. Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu TNW 

3.1 .2.4. Grundstücke zu AK/HK 

3.1 .2 .5. Sonstiges 

3.2. Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Neuanlagen 
3.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 

3.2.2 . geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

3.2.3. Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu AK/HK 

3.2.4. Grundstücke zu AK/HK 

3.2.5. Sonstiges 

4. Bilanzwerte der Finanzanlagen 
4.a. davon verzins.liehe Finanzanlagen 

4.b. davon Werte aus Cash-Pooling 

4.1.' Anteile an verbundenen Unternehmen 

4.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 

4.3. Beteiligungen 

4.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

4.5. Wertpapiere des Anlagevermögens 

4 .6. Sonstige Ausleihungen 

5. Bilanzwerte des Umlaufvermögens 
5.1. Voi"räte 

5.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

5.2.a . davon verzinsliche Forderungen und sonstige Vermögengegenstände 

5.2.1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

5.2.1.a . davon aus der EEG-Wälzung 

5.2.1.b. davon aus der KWKG-Wälzul'.'lg 

5.2.1.c. davon gü. Netzkunden 

5.2.2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash·Pooling) 

5.2.2.a . davon aus der EEG·Wälzung 

5.2.2.b. davon aus der KVVKG·Wälzung 

5.2 .2.c. davon ggü. Netzkunden 

5.2.3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

5.2.3.a . davon aus der EEG-Wälzung 

5.2.3.b. davon aus der KWKG·Wälzung 

5.2.3.c. davon ggü. Netzkunden 

5.2.4. Sonstige Vermögensgegenstände 

A~ 
201• 

laut NB 
[EUft1 

!ndbeatand ao1a 
laut NB 
[EUft1 

Endbaetand %016 
BNetzA 
(EUR} 

8-chnung der 
kalkulatodMhen 

Elgenkapitlll· 
yerzlnwng mit 
lllHll'lalnt'oten 

Betragen 
{EURJ 
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Anlage 4 Verpächter 7 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
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Beredmung der 
kalkulatorisctum

Anfa~d~d Endbestand 201& EndbMt&nd 201& Etgent<aplt.l·KUmmgen Kllrzungen2016 2011 taut NB BHebA verzimsung mft(EUR)(SJa)taut NB BN.uA 
(EtlRJ enerkanntenteURl(EUR! {&UR} 

&$tragen 

5.3. Wertpapiere 

5.3.a. davon verzinsliche Wertpapiere 

5.3.1. - Anteile an verbundenen Unternehmen 

5.3.2. eigene Anteile 

5.3.3. sonstige Wertpapiere 

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 54. 
davon verzinslicher Bestand an Kasse und Guthaben 5.4.a. 

5.5. Kapitalausgleichsposten 

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten6. 
Aktive latente Steuern7. 
Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil8. 

9. Rückstellungen 

9.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

Steuerrückstellungen9.2 . 

sonstige Rückstellungen 9.3. 

9.3.a. davon aus der EEG-Wälzung 

davon aus der KWKG-Wälzung9.3.b. 

9.3.c. davon ggü. Netzkunden 

Erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden10. 
davon aus der EEG-Wälzung10.3.a. 

10.3.b. davon aus der KWKG-Wälzung 

10.3.c. davon ggü. Netzkunden 

11 . Unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

11 .a. davon aus der EEG-Wälzung 

11.b. davon aus der KWKG-Wälzung 

11 .c. davon ggü . Netzkunden 


Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der 

12. Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

13. Sonstige Verbindlichkeiten, die zinslos zur Verfügung stehen 

13.a. davon aus der EEG-Wälzung 

13.b. davon aus der"KWKG-Wälzung 

13.c. davon ggü. Netzkunden 

14. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 

15. Passive latente Steuern 

16. Kapitalausgleichsposten 

Verzinsliches Fremdkapital17. 
18. Betriebsnotwendiges Vermögen gern . § 6 StromNEV 
19. Betriebsnotwendiges Ei enkapital gern. § 6 StromNEV 
20. tatsächliche Eigenkapitalquote gern. 6 StromNEV 

21 . Eigenkapitalquote gern. § 6 StromNEV 

22. Betriebsnotwendiges Vermögen gern. § 7 StromNEV 

23. Betriebsnotwendi es Eigenkapital gern. § 7 StromNEV 

24. tatsächliche Eigenkapitalquote§ 7 StromNEV 

25. Eigenkapitalquote gern. § 7 StromNEV 

26. Anteil Neuanlagen an SAV 

27. Eigenkapital <40% 


davon Neuanlagen 


29. davon Altanlagen 

30. Eigenkapital >40% 

fEUR 
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Anlage 4 Verpächter 7 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Stromnetz Langenau GmbH Co. KG ) 

Anfangsbes«md Anf~d Endbestat1d 2016 Endbestand 20*6 201$ Körnmgen 2011 
taut NS BtletzAtaut NB BNetzA[EURJ 
(l!URJ (EUR}[EUR} teURl 

8eteehnung der 
katkulatorisdum 
&~kapital. 

verzlneuntJ mit 
anerkannten 

Beträgen 

31 . Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen(§ 7 Abs. 4 S. 1 StromNEV) 6,91% 
32 . Eigenkapitalzinssatz für Altanlagen (§ 7 Abs. 4 S. 2 StromNEV) 5,12% 
33. Zinssatz für überschiessenden EK-Anteil >40% (§ 7 Abs. 7 StromNEV) 2,72% 

34. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

1. Steuermesszahl (§ 11 Abs. 2 GewStG) 3,5 

2. Hebesatz (§ 16 GewStG) 375% 

3. kalkulatorische Gewerbesteuer 
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Anlage 10-1 Verpächter 7 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
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J'.i lf„ 

für Altanlagen zu TNW, Anschaffungsjahr < 2006 

für Neuanlagen zu AK/HK, Anschaffungsjahr 2007-2016 

für Neuanlagen zu AK/HK. Anschaffungsjahr :.= 2006 

für Neuanlagen zu AKIHK, aus lnvestbudget f -maßnahme 

für immaterielles Anlagevermögen. Anschaffungsjahr 2007 - 2016 

für immatertel~s Anlagevermögen, Anschaffungsjahr <= 2006 

Kalkulatorische Abschreibungen nach§ 6 StromNEV i.V.m. § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 

„. 
EK·Cuote nach § 6 StromNEV 

1.1. Altanlagen zu AK/HK 

1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1.1.2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

1.1.3 Sachanlagevermögen zu AKIHK 

1.1 .4 Grundstücke zu AKIHK 

1.1.5. Sonstiges 

1.2. Altanlagen zu TNW 

1.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1.2. 2 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

1.2.3. Sachanlagevermögen zu TNW 

1.2.4. Grundstücke zu AKIHK 

1.2.5 Sonstiges 

1.3. Neuanlagen zu AKIHK 

1 .3.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1.3.1.a davon AJ 2007-2016 (Übergangssockel) 

1 .3.1 .b davon AJ =2006 

1.3.2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

1.3.3 Sachanlagevermögens zu AK/HK 

1.3.3.a davon AJ 2007-2016 (Übergangssockel) 

1 .3.3.b davon AJ = 2006 

1.3.3.c davon aus lnvestbudget / -maßnahme 

1 .3.4. Grundstücke zu AK/HK 

1.3.5 Sonstiges 

kalkulatorisches {Sach)antagvennögen nach§ 7 StromNEV i.V .m § 34 Abs. 6 ARegV (Übergangssockel) 

1.a Entwicklung des (Sach)anlagevermögens fn % (mit Übergangssockel) 

Finanzanlagen 

Bilanzwerte des Umtautvermögens 

ta Betriebsnotwendiges Vermögen nach§ 1 StromNEV i.V.m § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 

Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der Anschlussnehmer zur 
Erstattung von Netzanschlusskosten 

4.a davon ZJ 2007-2016 (Übergangssockel) 

4.b davon ZJ <= 2006 

11.a Abzugskapital exkl. BKZINAKB 

II. Abzugskapital LV.m. ·§ 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel für BKZ) 

III . Verzinsliches Fremdkapital 

IV. Betriebsnotwendiges Eigenkapital gern. § 7 StromNEV i.V .m § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 

Betriebsnotwendiges Eigenkapital gern. § 7 StromNEV be i einer Quote \/On 40 % 

V.a davon entfallend auf Altanlagen 

V .b davon entfallend aur Neuanlagen 

V.c BetriebsnotwendigesEigenkapitalgemäß§7 StromNEVübereinerauotevon40_%___ ____~----------------------------------

Vl .a Kalkulatorische Etgenkapitalv'erzinsung bis zu_einer Quote von 40 % ·davon entfallend auf Altanlagen 

Vl.b Kalkulatorische Elgenkapitalverzinsung bis zu einer QÜote von 40 % · davon entfallend auf Neuanlagen 

Vl.c Kalkulatonsche EigenkapitalverzinsuOg über einer Quote von 40 % 

VI. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung GESAMT i.V.m § 34 Abs. 5 ARegV (Ubergangssockel) 
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~~HM..3~ -­- -~ 
-----.1 -..........,_ 

--4 
1 

-
1 ! „:;;:-~T„.­":.=" 1 "=' 1 

1u1nat1 31J2aot= SU2.M> 

"""' - fllJRi - ­ l 
1 

::-t­'1=1 ,..,., 
l'IUlll 1 1 

1 .... -~ !""' =II- --1____!:~ !<'"' """-
375%1 

l.b l steuermesszahl 3.5%\ 

t.c: · -TGewerbesteuersatZ 
-TKalkulatorlsche Gewerbesteuer 

13,13%1 

AnteH dauerhaft nicht beelnllussbare Kostel"I 

Fremdkapitalzinsen i.V.m. § l4 Abs. S ARegV !Übergangssockel) 
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Baukostenzuschüsse (KKAb) 

Zugangsjahr 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 
2006 . 

Reetwert ohne 
ockel 
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Anlage 10-3 Verpächter 7 der Netze ODR GmbH Az: BKS-17/2974-12 
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entcetthchef'MJl'beneKonzessu:>nenCJewerbhcheSchutzrechteundahn!iche 
enlaelthch ef'MXbene Konzessmnen aevebl!Che Schutzrectite und ahnhche 1999 
entaeltlichel'\l.Ort>eneKonzessionen. aewerbhChe utzrechteundahnhche 2004 
entae1thcherv.QrbeneKonzess1onen. ce-...erbhche utzrecilteundahnl!Che 2004 
entaetthchefWOfbeneKonzess1onen. CJ~bbcne teundahnhche 2004 
entae1thch~n!!Konzess1ooeo. C1ev.erbliche teundahntrcl'le 2004 
entaelt!icherv.orbeneKonzessionen . CJeY.ert>l1cheSchutzrechteundahnJ1che 2004 
entaettlichel"M:lrbeneKonzess1onen aev.erblicheSchutzrechteundahnllche 2005 

enlaetthchernorbeneKonzess1onen. CJewerbllcheSchutzrechteundahnliche 2010 
entoeltOCherv.orbeneKonzessooen. Clf'M!rbl1che undahnllChe 2011 
enloettlK:herM'.ll'beneKonzessooen. OE!WE?rbhche undahnhche 2012 
entaeltltchef\WrbeneKonzessionen aewerbhche undahnliche 2012 
entaeftlichef'M:lrbeneKonzess1onenqev.ero11che 2013 
elitaenhcherMJrbeneKonzessionen~rbtlChe 2013 
enlCJetthcllef'M:lrbeneKonzessiooen. QeY.ert:ihche 2013 

entoelthchelV!QfbeneKonzess1onen Qev.erbl1cheSchutzrechteundahnliche 2016 
entaeltlichel'M:lrbeneKonzessionen oev.erbllcheSchutzrech\eundahnliche 2016 
en!Qeltlichef'M)(beneKonzess1anenqewerbhcheSchutzrecttteundahnhche 2015 
entcielthcherv.ort>eneKonzess1ooena~teheSchutzrechteundat1n11che 2014 
entaelthchel\'iOl"beneKonzessionen . Q~rbl1cheSchutzrechteundahnliche 2015 
entaelthche!'MlrbeneKonzessionen Q€"Nerbl1cheSchutzrechteundahnhche 2016 
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Anlage 2 Verpächter 8 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Stauferwerk Netzgesellschaft GmbH Co. KG) 

1. 

1.1. 

1.1.1. 

1.1.1.1. 

1.1.1.2. 

1.1.1.2.1. 

1.1.1.2.2. 

1.1.1.2.3. 

1.1.1.2.4. 

1.1.1.3. 

1.1.1.4. 

1.1.1.5. 

1.1.2. 

1.1.2.1. 

1.1 .2.1.a. 

1.1.2.1 .b. 

1.1.2.1 .c. 

1.1.2.1.d. 

1.1.2.1 .e. 

1.1.2.2. 

1.1.2.3. 

1.1.2.4. 

1.1.2.5. 

1.1.2.6. 

1.2. 
1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.2.1. 

1.2.2.2. 

1.3. 
1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.4. 

1.3.5. 

1.4. 

1.5. 

Kostenart 

Aufwandsgleiche Kosten 

Materialkosten 

Aufv.Jen.dungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

Aufv./endungen für die Beschaffung von Verlustenergie 

Aufv./endungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 

nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 

nach KWKG 

nach§ 18 StromNEV 

Einspeisemanagement-Maßnahmen 

Betriebsverbrauch 

Aufv./endungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufv./endungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 
Standardlastprofilen 

Sonstiges 

Aufv./endungen für bezogene Leistungen 

Aufv./endungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

davon Aufv./endungen für Netzreservekapazität 

davon Aufv./endungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 

davon Aufv./endungen für unterspannungsseitige Messung 

davon Aufv./endungen für Blindstrom gegenüber dem vorgelagerten Netzbetreiber 

davon Aufv./endungen für singulär genutzte Betriebsmittel gemäß§ 19 Abs. 3 StromNEV 

Aufv./endungen für Blindstrom gegenüber Dritten 

Aufv./endungen für überlassene Netzinfrastruktur 

Aufv./endungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

Aufv./endungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen 

Sonstiges 

Personalkosten 

Löhne und Gehälter 

Soziale Abgaben und Aufv./endungen für Altersversorgung und für Unterstützung 

Altersversorgung 

soziale Abgaben und sonstige Aufv./endungen 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
gegenüber verbundenen Unternehmen 

gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

gegenüber Kreditinstituten 

Zinszuführungen zu Rückstellungen 

Sonstiges 

Sonstige Steuern 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 

vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

[EURJ 

KOrzungen 
[EUR] 

anerkannte Koat•n 
t&URI 
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Anlage 2 Verpächter 8 der Netze ODR GmbH Az. : BK8-17/2974-12 
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vom Netzbetreiber 
Kürzungen anerkannte Kostenangegebene KostenKostenartZiffer {EUR] [EUR}[EUR] 

1.5. 1. 	 Konzessionsabgaben 

1.5.2. 	 Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Beiträge 

1.5.3. 	 Versicherungen 

1.5.4. 	 Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 

1.5.5. 	 Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 

1.5.6. 	 Rechts- und Beratungskosten 

1.5.7. 	 Sponsoring, Werbung, Spenden 

1.5.8. 	 Reisekosten und Auslösungen 

1.5.9. 	 Bewirtung und Geschenke 

1.5.10. 	 Wartung und Instandsetzung 

1.5.11 . 	 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen 

1.5.12. 	 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen 

1.5.13. 	 Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV 

1.5.14. 	 Sonstiges 

2. 	 Abschreibungen 
2.1 . . 	 Abschreibungen Immaterielles Anlagevermögen 

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 
2.1.1. 

und Werten 

2.1.2. Sonstiges 

Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 2.2. 

2.3. 	 Abschreibungen Umlaufvermögen 

2.4 . 	 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 

Kalk. Eigenkapitalzinsen 3. 
4 . Kalk. Gewerbesteuer 
l.a. Netzkosten vor Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträge 
5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge 

Bestandsveränderungen5.1. 
5.2. Aktivierte Eigenleistungen 
5.3. sonstige betriebliche Erträge 
5.3.1 . Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen 

Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 5.3.2. 

Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 5.3.3. 

Erträge aus Blindstrom 5.3.4. 

5.3.5. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 

andere sonstige betriebliche Erträge 5.3.6 . . 

'Erträge aus Beteiligungen5.4. 
5.4.a. davon aus verbundenen Unternehmen 

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens5.5. 
davon aus verbundenen Unternehmen 5.5.a. 
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Anlage 2 Verpächter 8 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
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anerkannte K,o&ten 
IEURJ

Ziffer Kostenart 
vom Netzbetrelbet 

angegebene Kosten 
[EURJ 

Körzungen 
(SURJ 

5.6. 

5.6.1. 

5.6.1.a. 

5.6.1.b. 

5.6.2. 

5.6.2.1. 

5.6.2.2. 

5.6.2.3. 

5.6.2.4. 

5.6.3. 

5.6.4. 

5.6.5. 

5.7. 

5.7.1. 

5.7.2. 

5.7.2.a. 

5.7.3. 

5.7.3.a. 

5.7.3.b. 

5.7.4. 

l.b. 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Erträge aus Finanzanlagen 

davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 

davon Erträge aus Cash-Pooling 

Erträge aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 

Erträge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Erträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) 

Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Erträge aus sonstigen Vermögensgegenständen 

Erträge aus Wertpapieren 

Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 

andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten) 

erhobene Konzessionsabgaben 

Erlöse aus EEG 

davon aus Weitergabe des aufgenommenen EEG-Stroms 

Erlöse aus KWKG 

da:von aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWKG) 

davon aus Ausgleichszahlungen von ÜN.B (§ 28 Abs. 1 KWKG) 

sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 

Netzkosten nach Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträge 
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lD 

Kalku'fatoti•fhe 
A~hreibungen für · 

Altanlagen auf 
AKIHK..Sasis 

Kalkutatorieehe 
Absctveibungen für 

Aftantapn auf 
TNW-Baeis 

KalkulatorisctMt 
Abtchretbungen fttt 

Neuantagen auf 
Af<'JHK..ßasls 

Insgesamt 
gewichtet mit den Quoten 
nach§ 6 1 S. 3 SUomNltV 

Kabel 

3 Kabel Mittelspannungsnetz 

4 Kabel 1 kV 

5 Kabel Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen 

7 Freileitungen Mittelspannungsnetz 

8 Freileitungen 1 kV 

9 Freileitungen Abnehmeranschlüsse 

Stationen 

15 Ortsnetzstationen 
Alle übrigen Anlagegruppen 

Summe 
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ID 

Kabel 

3 Kabel Mittelspannungsnetz 

4 Kabel 1 kV 

5 Kabel Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen 

7 Freileitungen Mittelspannungsnetz 

8 Freileitungen 1 kV 

9 Freileitungen Abnehmeranschlüsse 

15 Ortsnetzstationen 
Alle übrigen Anlagegruppen 

Summe 

Seite 1 von 1 
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Oarst.Uung dea SAV • Gesemt 

Berechnung der kalktdatoriacben Reatwarta und der kalkutatort.chen AbschMibunQ4m 

NetdO 

Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Freileitun en 1 kV 

1972 
1973 
1974 
1975 
1978 
1979 
1980 
1981 
1985 
1989 
2009 
2010 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2009 
1982 

tndex 
Restwerte der 

A*IHK 
(EU~ 

Res~.ui 

TIM 
(EU~J 

R-1W'&rtedar 
AKMK 
(&UR] 

Restwerte zu 
TNW 

t«URJ 

A:buhreibungen Abschfrtlbungen 
zu AKMK zu TNW 

l*URl [6UR1 
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NetiJO Anblg&~ 

Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 

Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 

Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Freileitun en 1 kV 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 

Anscbaf­
fuJl9sjahr 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
2000 
2002 
2003 
2006 
2007 
1986 
1989 
1992 
1993 
1994 
1996 
1997 
1998 
2009 
2011 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

angewendete 
Nutzungsdauer 

(Jahre} 

Anfangsbestand 
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Anlage 3-3 Verpächter 8 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
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Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 

en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 
Freileitun en Abnehme-ranschlüsse 
Freileitun en Abnehmeranschlüsse 

Ortsnetzstationen 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 

snetz 

snetz 

Kabel 1 kV 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Mittels annun snetz 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
2000 
2002 
2003 
2006 
2008 
2009 
2014 
2015 
2013 
2014 
2013 
2014 
2015 
2013 
2015 
2014 
2015 
2016 
2016 
2016 
2016 

Restwerte der 
AKIHK 
(EUR) 

Restwerte zu 
TNW 
[IURJ 

Endbestand 

R~rteder 

AKIHK 
{EtJR} 

Restwerte zu 
TNW 

{Et:IR) 

Abaohrtibungen Abscntelbungen 
iu AMiK J.U TNW 

(EUR) [GUR] 
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(Stauferwerk Netzgesellschaft GmbH Co. KG) 

Darstellung der Nutzungsdauern 

Nutzungs­
Baden-Württemberg

dauername: 


Netzgebiete: (Originäres Netz) 


Anlagen„ 
gruppen­
nummer 

2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
25 
26 
27 
28 

29 

30 

31 

32 

33 
34 
35 
36 

37 

Kabel 220 kV 

Kabel 110 kV 

Anlagengruppe 

Kabel Mittelspannungsnetz 

Kabel 1 kV 

Kabel Abnehmeranschlüsse 

Freileitungen 110-380kV 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 

Freileitungen 1 kV 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und · 
Schalter 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, 
Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und Automatikanlagen 
sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, 
Trafo- und Schaltanla en 
Sonstiges 

380/220/110/30/10 kV-Stationen 

Hauptverteilerstationen 

Ortsnetzstationen 

Kundenstationen 

Stationsgebäude 

Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich 
Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann- und 
Schaltanla en 
Schalteinrichtungen . 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, 
Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtun en 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 

Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 

Telefonleitungen 

Fahrbare Stromaggregate 

Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 

Betriebsgebäude 

Verwaltungsgebäude 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); 
Vermittlun seinrichtun en 
Werkzeuge/ Geräte 

Lagereinrichtung 

Hardware 

Software 

Leichtfahrzeuge 

Schwerfahrzeuge 

moderne Messeinrichtungen 

Smart-Meter-Gateway 
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Anlage 4 Verpächter 8 der Netze ODR GmbH Az: BKS-17/2974-12 
(Stauferwerk Netzgesellschaft GmbH Co. KG) 

1. Eigenkapitalquote gem. § 6 StromNEV 

2. Fremdkapitalquote gern. § 6 StromNEV 

3. · Kalkulatorische Restwerte des Anlagevermögens 

3.1. Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Altanlagen 

3.1.1 . Altanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AKJHK) 

3.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 

3.1.1.2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 
3.1.1.3 . Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu AKJHK 

3.1.1.4. Grundstücke zu AKJHK 

3.1 .1.5. Sonstiges 

3.1 .2. Altanlagen zu Tagesneuwerten (TNW) 

3.1 .2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 

3.1.2.2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

3.1 .2 .3 . Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu TNW 

3.1.2.4. Grundstücke zu AK/HK 

3.1 .2.5. Sonstiges 

3.2. Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Neuanlagen 

3.2.1 . Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (ohne Software) 
3.2.2.' geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

3.2.3. Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu AK/HK 

3.2 .4. Grundstücke zu AK/HK 

3.2.5. Sonstiges . 

4. Bilanzwerte der Finanzanlagen 

4.a. davon verzinsliche Finanzanlagen 

4 .b. davon Werte aus Cash-Pooling 

4.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 

4.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 

4.3. Beteiligungen 

4.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

4 .5. Wertpapiere des Anlagevermögens 

4.6. Sonstige Ausleihungen 
s. Bilanzwerte des Umlaufvermögens 

5.1. Vorräte 
5.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

5.2 .a . davon verzinsliche Forderungen und sonstige Vermögengegenstände 

5.2.1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

5.2 .1.a. davon aus der EEG-Wälzung 

5.2.1.b. davon aus der KWKG-Wälzung 

5.2.1.c davon ggü. Netzkunden 

5.2.2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) 

5.2.2.a. davon aus der EEG-Wälzung 

5.2.2.b. davon aus der KWKG-Wälzung 

5.2.2.c. davon ggü. Netzkunden 

5.2.3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

5.2.3.a. davon aus der EEG-Wälzung 

5.2 .3 .b davon aus der KWKG-Wälzung 

5.2.3.c. davon ggü. Netzkunden 

5.2.4. Sonstige Vermögensgegenstände 

Anfengsbestitnd 
2016 

taut NS 
(EUR] 

Ktlrzungen 
(EUR} 

Anfangsbntand 
201tS 

BN4tzA 
tEURl 

Endbntand 2016 
taut NB 
{EUR} 

Kttmmgen 
(8UttJ 

&ridbutand 2016 
BffetzA 
teURl 

Bereohnung der 
kalkufatori&ctlen 

&tgenkapltat* 
venln$Ung.mlt 
~nten 

Betr"Jgen 
{EUR) 
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Anlage 4 Verpächter 8 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
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Bereohnung der 

Anflnpbestand kalkulatoriscben
Anfa~d Endbestand 2016 ~d201$ Sigenf<aplta&·201t Kürzungen 201• KOmtntentaut NB BN.u.A verzlntung mfttwtNS (&UR] BNetzA [EUA.1 l&URI (&UR} anerkannten

~ (&~ 8elrlgen 
{EUR) 

5.3. Wertpapiere 

5.3.a. davon verzinsliche Wertpapiere 

5.3.1 . Anteile an verbundenen Unternehmen 

5.3.2. eigene Anteile 

5.3.3. sonstige Wertpapiere 

5.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben b!;!i Kreditinstituten und Schecks 
5.4.a. · davon verzinslicher Bestand an Kasse und Guthaben 

5.5. Kapitalausgleichsposten 

6. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 

7. Aktive latente Steuern 

8. Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

9. Rückstellungen 

9.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

9.2. Steuerrückstellungen 

9.3. .sonstige Rückstellungen 

9.3.a. davon aus ·der EEG-Wälzung 

9.3.b. davon .aus der KWKG-Wälzung 

9.3.c. davon ggü. Netzkunden 

10. Erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 

10.3.a. davon aus der EEG-Wälzung 

10.3.b. davon aus der KWKG-Wälzung 

10.3.c. davon ggü. Netzkunden 

11. Unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

11 .a. davon aus der EEG-Wälzung 

11 .b. davon aus der KWKG-Wälzung 

11.c. davon ggü. Netzkunden 


Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der 

12. Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten · 

13. Sonstige Verbindlichkeiten, die zinslos zur Verfügung stehen 

13.a. davon aus der EEG-Wälzung 

13.b. davon aus der KWKG-Wälzung 

13.c. davon ggü. Netzkunden 

14. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 

15. Passive latente Steuern 

16. Kapitalausgleichsposten

17. Verzinsliches Fremdkapital

18. Betriebsnotwendiges Vermögen gern. § 6 StromNEV 
19. Betriebsnotwendiges Eigenkapital gern. § 6 StromNEV 
20. tatsächliche Eigenka italquote gern. § 6 StromNEV 
21. Eigenka italquote gern. § 6 StrornNEV 

22. Betriebsnotwendiges Vermögen gern. § 7 StromNEV 

23. Betriebsnotwendiges Eigenka ital gern. § 7 StrornNEV 
24. tatsächliche Eigenkapitalquote§ 7 StrornNEV 

25. Eigenkapitalquote gern . § 7 StrornNEV 

26. Anteil Neuanlagen an SAV 
27 . Eigenkapital <40% 

28. davon Neuanlagen 
29. davon Altanla en 
30. Eigenkapital >40% 
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Betechnung der 
kalkulatorischen 

verzlrt.ung mit 

A~d 
201t 

teutffB 
(&.UR] 

KO~gen 
(EUR} 

~d 
2011 

BffetzA 
l&URJ 

Endbntattd 2016 
1-utNB 
(EUJtJ 

K1lmmpn 
(EUR.] 

&ndbestand 2016 
SNetzA 
[EURl 

Elgefll<ap

anerk•n
·lhtraoen 

ltat· 

ten 

31. 
32 . 

33. 
34. 

Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen (§ 7 Abs. 4 S. 1 StromNEV) 

Eigenkapitalzinssatz für Altanlagen (§ 7 Abs. 4 S. 2 StromNEV) 

Zinssatz für überschiessenden EK-Anteil >40% (§ 7 Abs. 7 StromNEV) 

Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

6,91% 

5,12% 

2 ,72% 

u 

1. Steuermesszahl (§ 11 Abs. 2 GewStG) 3,5 

2. Hebesatz (§ 16 GewStG) 375% 

3. kalkulatorische Gewerbesteuer 
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Anlage 10-1 Verpächter 8 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
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für Altanlagen zu TNW, Anschaffungsjahr < 2006 

für Neuanlagen zu AKIHK. Anschaffungsjahr 2007 - 2016 

für Neuanlagen zu AKIHK, Anschaffungsjahr= 2006 

für Neuanlagen zu AKIHK. aus lnvestbudget / -maßnahme 

· für immaterielles Anlagevermögen, Anschaffungsjahr 2007 - 2016 

für immaterielles Anlagevermögen, Anschaffungsjahr<= 2006 

Kalkulatorische Abschreibungen nach§ 6 StromNEV l.V.m. § 34 Abs 5 ARegV (Übergangssockel) 

EK-Quote nach§ 6 StromNEV 

1.1. Attanlagen zu AKIHK 

1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1.1.2 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

1.1.3 Sachanlagevermögen zu AK/HK 

1.1.4. GrundstückezuAK/HK 

t.1.5. Sonstiges 

1.2. Altanlagen zu TNW 

1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

1.2.2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

1.2.3. Sachanlagevermögen zu TNW 

1.2.4. GrundstückezuAK/HK 

1.2.5. Sonstiges 

1.3. Neuanlagen zu AK/HK 

1.3.1. Immaterielle VermögensgE:genstände 

1.3.1 .a davon AJ 2007-2016 (Übergangssockel) 

1.3.1.b davonAJ=2006 

1.3.2 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

1.3.3. Sachanlagevermt>gems zu AK/HK 

1.3.3.a davon AJ 2007-2016 (Übergangssockel) 

1.33.b davon AJ = 2006 

1.3.3.C davon aus 1nvestbudget 1-maßnahme 

1.3.4. Grundstücke zu AKIHK 

1.3 .5 . Sonstiges 

k.11kulatorlsches (Sach)antagvermögen nach§ 7 StromNEV i.V.m § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 

1.a Entwicklung des (Sach)anlagevermögens In % (mit Übergangssockel) 

Finanzanlagen 

Bilanzwerte des Umlaufvermögens 

l.a Betriebsnotwendiges Vermögen nach§ 7 StromNEV i.V .m §34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel) 

Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der. Anschlussnehmer zur 
Erstattung von Netzanschlusskosten 

4.a davon ZJ 2007-2016 (Übergangssockel) 

4.b davon ZJ c:: = 2006 

11.a Abzugskapital exkl. BKZINAKB 

Abzugskapital i.V.m. § 34 Abs. 5 ARegV (Übergangssockel für BKZ) 

III. Verzinsliches Fremdkapital 

IV. Betriebsnotwendiges Eigenkapital gern.§ 7 StromNEV i.V.m § 34 Abs. 5 ARegV (Ubergangssockell 

Betriebsnotwendiges Eigenkapital gern: § 7 StromNEV bei_einer Quote von 40 % 

V.a davon entfallend auf Altanlagen 

V.b davon entfallend auf Neuanlagen 

V_c Betriebsnotwendiges Eigenkapital gemäß§ 7 StromNEV über einer Quote von 40 % 

Vl.a Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung bis zu einer Quote von 40 % - davon entfallend auf Altanlagen 

Vl.b Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung bis zu einer Quote yon 40 % - davon entfallend auf Neuanlagen 

Vl.c Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung über einer Quote von 40 % 

VI. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung GESAMT i.V.m § 34 Abs. 5·ARegV (Übergangssockel) 
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Anlage 10-1 Verpächter 8 der Netze ODR GmbH Az: BKB-17/2974-12 
(Stauferwerk Netzgesellschaft GmbH Co. KG) 

! l~ln-~ W..lalllbaflWlgtl......_ ! .......,.1----„,•
t . ......JL--------------- -. ··- 1 -_;_~_12_'9!8 _._·_st_~_=" ..,....._-_~_~_~___·~_lM_:_'JRl_wi_._..__3'-~-__ __l_..._-_IE_~_! __,__---=--- .._,_._· _:O_~_ _,f._ __.J ui„_ _._' _-_·~_üSI~"------------Ll----~~~-2--:l!!l-_~__._=3=~ieurtt~ · _ - __ ~ · · ·_~l.__3_~_~_UR1 · _ , ·- · _·_ .- _l!IDQj_2CRI_,_ _• - _.- 2_.2f.ll~~a~*..1...._ "~ ;_ - __~_ __-_-_1 - .,.

l.b l Steuermesszahl 3,S'lb 1 
!Gewerbesteuersatz 13,13%1 

II. 1Kalkulatorische Gewerbesteuer 
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Baukostenzuschüsse (KKAb} 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 


2005 


2006 


Restwert ohne 
ÜbetpnQ8$0Cket 
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--­
~........- ...--.....~-
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